
An das 
Präsidium des Nationalrates 
clo Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

Betreff: Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz, 
Begutachtung 

BUNDESMINISTERIUM für
WIRTSCHAFT und ,ADBEIT 

Name/Ourchwahl: 
MR Dr. Jilg/3015 

Geschäftszahl: 
551.330/1-IV/1/02 

Bezugnehmend auf die Entschließung des Nationalrates aus Anlass der 

Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes 1961, BGBI.Nr.178/1961 , 

übermittelt das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in der Beilage den 

Entwurf einer NoveJle zum Gaswirtschaftsgesetz. 

Als Frist tür die Abgabe der Stellungnahme wurde der 5. März 2002 vorgesehen. 

Dieser Gesetzesentwurf wurde auch gleichzeitig unter Berufung auf die 

Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus, BGBI. I Nr. 35/1999, übermittelt. 

Ein Verlangen gemäß Art. 2 Abs. 1 kann bis 5. März 2002 gestellt werden. Ein 

derartiges Verlangen gilt als rechtzeitig gestellt, wenn es wahlweise bei folgenden 

Stellen vor Ablauf des letzten Tages der Frist einlangt: 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 1015 Wien, 

Schwarzenbergplatz 1 

A-1 015 Wien, Schwarzenbergplatz 1 
Tel: +43 (1) 71100-0, Fax: +43 (1) 714 35 83 
E-Mail: post@IV1.bmwa.gv.at, Homepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 
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• Fax Nr.: +01 7143583 

• E-Mail: post@IV1.bmwa.gv.at 

Beilage 

Wien, am AS'. Jänner 2002 

Dr. Bartenstein 

Für die Richtigkeit 

der\J:~ng: 

A-1015 Wien. Schwarzenbergplatz 1 
Tel: +43 (1) 71100-0. Fax: +43 (1) 7143583 
E-Mail: post@IV1.bmwa.gv.at. Homepage: www.bmwa.gv.at 
DVR: 0037257 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Gaswirtschaftsgesetz, die Gewerbeordnung 1994 und das 
Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbereich und 
die Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control Kommissi
on geändert werden (GWG - Novelle 2002) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Artikell 

Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes 
(GWG-Novelle 2002) 

Das Bundesgesetz, mit dem Neurege1ungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft 
erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz-GWG), BGBL I Nr. 12112000, w1rd wie folgt 
geändert: 
1. § 2 lautet: 

"Anwendungsbereich 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz hat 
1. die Erlassung von Bestimmungen für die Gewinnung, die Speicherung, Fernlei

tung , die Verteilung, die Lieferung, den Kauf oder den Verkauf von Erdgas ein
schließlich des Netzzuganges für Kunden bzw. des Speicherzuganges für Netz
betreib er , Produzenten und Versorger (Erdgashändler , Erdgaslieferanten; 

2. die Bestimmung von Systemnutzungstarifen sowie Vorschriften über die Rech
nungslegung, die innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buch
führung von Erdgasunternehmen ; 

3. die Festlegung von sonstigen Rechten und Pflichten für Erdgas- und Spei
cherunternehmen ; 
sowie 

4. die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und den Betrieb von Erdgaslei
tungsanlagen 

zum Gegenstand, sofern sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt. 

(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen 
1. Erdgasleitungsanlagen, die Bestandteil einer gewerblichen Betriebsanlage sind 

und sich innerhalb des Betriebsge1ändes befinden 
sowie 

2. die Errichtung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen ab dem Ende des 
Hausanschlusses. 

(3) Die Vorschriften des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGBL I NT. 38/1999, 
bleiben unberührt" 
2. 1m § 3 erhält die bisherige Z 3 die ZifJernbezeichnung ,,4. H. Als neue Z 3 wird ein

gefügt: 
,,3. durch die Einführung von Systemnutzungstarife und eines Kostenwälzungsverfah

rens eine angemessene Aufteilung der Netzkosten auf die Netzbenutzer zu be
wirken;" 

3. § 4 samt Überschrift lautet: 
"Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

§ 4. (1) Den Netzbetreibern werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen im Allgemeininteresse auferlegt: 
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1. die Gleichbehandlung aller Kunden eines Netzes bei gleicher Charakteristik der 
Transportleistung; 

2. der Abschluß von privatrechtlichen Verträgen mit Endverbrauchern über den 
Anschluß an ihre Erdgasleitungsanlagen (Allgemeine Anschlußpflicht); 

3. die Erreichung der im § 3 angeführten Ziele mit den ihnen zur Verfügung ste
henden Mitteln; 

4. die Errichtung und Erhaltung einer für die inländische Erdgasversorgung und für 
die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen ausreichenden Erdgasinfra
struktur; 

5. die Erfüllung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentlichen 
Interesse; 

(2) Netzbetreiber haben die bestmögliche Erfüllung der ihnen gemäß Abs.l im All
gemeininteresse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln anzustreben." 
4. Nach § 5 wird folgender § 5a samt Überschrift eingefügt: ;-

" Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen 

§ 5a.( 1) Vereinbarungen, Absprachen oder ein aufeinander abgestimmte Verhal
tensweisen in bezug auf Erdgasleitungen oder Erdgasspeicher sind auch dann verboten, 
wenn diese Beschränkungen des Wettbewerbs bewirken, ohne dass dies beabsichtigt ist 
(Wirkungskartelle ). 

(2) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt durch Verordnung 
festzustellen, welche Formen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit und Kartelle 
vom Verbot des Abs. 1 ausgenommen sind, wenn dies dem volkswirtschaftlichen Inter
esse nicht widerspricht. Ein Widerspruch zum volkswirtschaftlichen Interesse liegt ins
besondere auch dann vor, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die For
men der zwischenbetriebliche Zusammenarbeit oder des Kartells ein den Zielsetzungen 
des § 3 oder dem sonstigen EU-Recht widersprechendes Verhalten begünstigt wird. 

(3) Die Vorschriften des Kartellgesetzes finden auch auf die Formen der zwischen
betrieblichen Zusammenarbeit und Kartelle Anwendung, die gemäß Abs. 2 vom Verbot 
des Abs.l ausgenommen sind." 
5. § 6 samt Überschrift lautet: 

"Begriffsbestimmungen 
§ 6. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 
1. "Ausgleichsenergie .. die Differenz zwischen dem vereinbartem Fahrplanwert 

und dem tatsächlichen Bezug oder der tatsächlichen Lieferung der Bilanzgruppe 
je definierter Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tatsächlich erfasst 
oder rechnerisch ermittelt werden kann; 

2 ... Bilanzgruppe" die Zusammenfassung von Versorgern und Kunden zu einer 
virtuellen Gruppe innerhalb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Bezugs
fahrpläne, Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) erfolgt; 

3. "Bilanzgruppenkoordinator" den Betreiber einer Verrechnungsstelle; 
4. "Bilanzgruppenverantwortlicher" eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und 

dem Bilanzgruppenkoordinator zuständige natürliche oder juristische Person, 
welche die Mitglieder einer Bilanzgruppe vertritt; 

5. "Direktleitung" eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgasleitung; 
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6. "Drittstaaten" Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen Wirt
schaftsraum beigetreten oder nicht Mitglied der Europäischen Union sind; 

7. "Einspeiser" einen Erzeuger von biogenen Gasen, Produzenten von Erdgas oder 
ein Erdgasunternehmen, der oder das Erdgas in ein Netz abgibt; 

8. "Endverbraucher" einen Verbraucher, der Erdgas für den Eigenbedarfkauft; 
9. "Entnehmer " einen Endverbraucher oder Netzbetreiber, der Erdgas aus dem 

Netz bezieht; 
1 O. "Erdgashändler" eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas kauft oder 

verkauft, ohne innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem sie eingerichtet ist, 
eine Fernleitungs- oder Verteilerfunktion wahrzunehmen; 

11. "Erdgasleitungsanlage" eine Anlage, die zum Zwecke der Fernleitung , der 
Verteilung von Erdgas durch Rohrleitungen oder Rohrleitungsnetze oder als Di
rektleitungen errichtet oder betrieben wird, sofern es sich nicht um eine vorgela
gerte Rohrleitungsanlage handelt, die in einern unmittelbaren, insbesondere 
räumlichen Zusammenhang mit der Förderung oder einer dem Bergwesen zuzu
zählenden Speicheranlage steht; zu Erdgasleitungsanlagen zählen insbesondere 
auch Verdichterstationen, Molchschleusen, Schieberstationen, Meßstationen und 
Gasdruckregelanlagen; 

12. "Erdgaslieferant .. eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas an Wieder
verkäufer oder Endverbraucher liefert; 

13. "Erdgasunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die in Gewinnab
sicht von den Funktionen Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Verkauf, Kauf oder 
Speicherung von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas, mindestens eine 
wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben 
im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der End
verbraucher; Unternehmen, die Verfügungsrechten an Erdgasleitungs- oder Erd
gasspeicheranlagen verwalten sind Erdgasunternehmen; 

14. "Fahrplan" jene Unterlage, die angibt, welche Leistung (m3/d) in einern kon
stanten Zeitraster (Messperioden) an bestimmten Netzpunkten eingespeist und 
entnommen wird; 

15. "Fernleitung" eine Anlage zum Zwecke des Transports von Erdgas durch eine 
Hochdruckleitung oder ein Hochdrucknetz, sofern diese Leitungsanlage auch für 
den Transit oder den Transport zu anderen Fernleitungs- oder Verteilerunter
nehmen bestimmt ist; 

16. "Fernleitungsunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die 
Fernleitung technisch und operativ betreibt; 

17. "Freie Leitungskapazität" die Differenz der maximalen technischen Kapazität 
der Fern- oder Verteilleitung und der tatsächlichen Fahrplanleistung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an den Ein- und Aus-speisepunkten der jeweiligen Erd
gasleitunganlage; 

18. "Hausanschluß" jener Teil des Verteilernetzes, der die Verbindung des Vertei
lernetzes mit den Anlagen des Kunden ermöglicht; er beginnt ab dem Netzan
schlusspunkt (Z 28) des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die Her
stellung des Anschlusses bestehenden Verteilernetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung oder - sofern vorhanden - mit dem Hausdruckregler; 

19. "horizontal integriertes Erdgasunternehmen" ein Erdgasunternehmen , das von 
den Funktionen Gewinnung, Fernleitung ,Verteilung , Lieferung, Verkauf, 
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Kauf oder Speicherung von Erdgas mindestens eine wahrnimmt und außerdem 
eine weitere Tätigkeit außerhalb des Erdgasbereichs ausübt; 

20. "integriertes Erdgasunternehmen" ein vertikal oder horizontal integriertes Erdga
sunternehmen ; 

21. "Kostenwälzung" ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet 
wird, um einem Verbraucherkollektiv die Kosten jener Anschlussnetzebene, an 
der es direkt angeschlossen ist, sowie die Kosten aller darüberliegenden Netze
benen anteilig zuzuordnen; 

22. "Kunden '" Endverbraucher ,Erdgashändler oder Erdgasunternehmen ,die 
Erdgas kaufen; 

23. "langfristige Planung" die langfristige Planung der Versorgungs- und Trans
portkapazitäten von Erdgasunternehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage des 
Netzes, zur Diversifizierung der Versorgungsquellen und zur Sicherung der Ver
sorgung der Kunden ; 

24. "Lastprofil" eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge 
eines Einspeisers oder Entnehmers; 

25. "Marktregeln" die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen 
auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Erdgasmarkt 
einzuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermögli
chen und zu gewährleisten; 

26. "Marktteilnehmer " Bilanzgruppenverantwortliche , Bilanzgruppenmitglieder, 
Erdgaslieferanten, Erdgashändler ,Erzeuger, Verteilerunternehmen ,Netzbe
nutzer ,Kunden ,Endverbraucher ,Erdgasbörsen; 

27. "Netz" alle Fernleitungs- oder Verteilernetze, die einem Erdgasunternehmen 
gehören oder von ihm betrieben werden, einschließlich seiner Anlagen, die zu 
Hilfsdiensten eingesetzt werden (z.B. Regel- und Messeinrichtungen), und der 
Anlagen verbundener Unternehmen, die für den Zugang zur Fernleitung und 
Verteilung erforderlich sind; 

28. "Netzanschlusspunkt" die technisch geeignete und für den Netzbenutzer wirt
schaftlich günstigste Stelle des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die 
Herstellung des Anschlusses bestehenden Netzes, an der Erdgas eingespeist oder 
entnommen wird; 

29 ... Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die in das Netz einspeist 
oder daraus versorgt wird; 

30. "Netzbereich" jener Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Tarifan
sätze gelten; 

31. "Netzbetreiber" jedes Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen; 
32. "Netzebene" ein im Wesentlichen durch das Druckniveau bestimmter Teilbe

reich des Netzes; 
33. "Netzzugang" die Nutzung eines Netzsystems durch Kunden ,Erzeuger von 

biogenen Gasen und Produzenten von Erdgas; 
34. "Netzzugangsberechtigte " Kunden ,Erzeuger von biogenen Gasen und Produ

zenten von Erdgas, die ein Recht aufNetzzugang haben; 
35. "Netzzugangsvertrag" die nach Maßgabe des § 17 abgeschlossene individuelle 

Vereinbarung zwischen dem Netzzugangsberechtigten und einem Netzbetreiber, 
der den Netzanschlusspunkt und die Inanspruchnahme des Netzes regelt; 

36. "Netzzutritt" die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Ände
rung der Kapazität eines bestehenden Netzanschlusses; 
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37. "Produzent" eine juristische oder natürliche Person oder eme Erwerbsgesell
schaft, die Erdgas gewinnt; 

38. "Regeln der Technik" Technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfahrung 
auf technischem Gebiet gewonnene Grundsätze enthalten und deren Richtigkeit 
und Zweckmäßigkeit in der Praxis allgemein als erwiesen gelten; die Einhaltung 
der einschlägigen Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei der Errichtung, 
bei der Erweiterung, bei der Änderung, beim Betrieb und bei der Instandhaltung 
die technischen Regeln des ÖVGW sowie die ÖNORMEN eingehalten werden; 

39. "Regel zone ", die räumliche Gliederung des aus Fernleitungen und Verteilleitun
gen mit Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung sowie aus daran ange
schlossenen Speicheranlagen gebildeten Verbundsystems in geografische Ge
biete unter Berücksichtigung der bestehenden Netzstrukturen;; 

40. "Regelzonenruhrer" derjenige, der für die Druckregelung (Drucksteuerung) in 
einer Regelzone verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch seitens eines Un
ternehmens erfüllt werden kann, das seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union hat; 

41. "Sicherheit" sowohl die Sicherheit der Versorgung mit und die Bereitstellung 
von Erdgas als auch die Betriebssicherheit und die technische Sicherheit; 

42. "Sonstige Marktregeln" jener Teil der Marktregeln , der durch Verordnung der 
Energie-Control GmbH festgelegt wird; 

43. "Speicheranlage" eine einem Erdgasunternehmen gehörende oder von ihm be
triebene Anlage zur Speicherung von Erdgas, mit Ausnahme des Teils, der rur 
eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird; 

44. "Speicheruntemehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion 
der Speicherung wahrnimmt; 

45. "Speicherzugangsberechtigte" Netzbetreiber, Produzenten, Erdgashändler und 
Versorger; 

46. "Stand der Technik" der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Ein
richtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen 
ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichba
re Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen; 

47 . .,standardisiertes Lastprofil" ein durch ein geeignetes Verfahren für eine be
stimmte Einspeiser - oder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil ; 

48. "verbundenes Unternehmen" 
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB; 
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 HGB; 

oder 
c) wenn die Aktionäre der beiden Unternehmen ident sind; 

49. "Verbundnetz" eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden sind; 
50. "Verrechnungsstelle rur Transaktionen und Preisbildung rur Ausgleichsenergie" 

eine Einrichtung, die an Hand der von Netzbetreibern und Marktteilnehmern zur 
Verfügung gestellten Daten die rur die einzelnen Netzbetreiber und Marktteil
nehmer anfallende Ausgleichsenergie ermittelt sowie Bilanzgruppen in organi
satorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht verwaltet; 

51. "Versorger" eine natürliche oder juristische Person, die die Versorgung wahr
nimmt; 
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52. "Versorgung" die Lieferung oder den Verkauf von Erdgas, einschließlich ver
flüssigtes Erdgas, an Kunden ; 

53. "Verteilergebiet" ein von einem Verteilernetz abgedeckter, geographisch abge
grenzter Raum; 

54. "Verteilerleitungen " Rohrleitungen, die vorwiegend oder ausschließlich dem 
Transport von Erdgas zur unmittelbaren Versorgung von Kunden dienen; 

55. "Verteilerunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funktion 
der Verteilung wahrnimmt; 

56. "Verteilung" den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale Verteiler
leitungen im Hinblick auf die Versorgung von Kunden ; 

57. "vertikal integriertes Erdgasunternehmen" ein Erdgasunternehmen , das minde
stens zwei der folgenden Funktionen wahrnimmt: Gewinnung, Fernleitung , 
Verteilung ,Lieferung, Verkauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas; 

58. "vorgelagertes Rohrleitungsnetz" Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrleitun
gen, deren Betrieb oder Bau Teil eines Erdgasgewinnungs- oder Speichervorha
bens ist oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einem oder mehreren sol
cher Vorhaben zu einer Autbereitungsanlage oder Übergabestation (Terminal) zu 
leiten; dazu zählen auch Speicherstationen." 

6. Die Überschrift des 2. Teils lautet: 

"Rechnungslegung, innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der Buch
führung von Erdgasunternehmen" 

7. § 7 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Netzbetreiber müssen darüber hinaus zumindest hinsichtlich Rechtsform, Or
ganisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen 
integrierter Erdgasunternehmen sein, die nicht mit dem Netzbetrieb bzw. der Aus
übung des Eigentumsrechts an Leitungen zusammenhängen. 

Die Unabhängigkeit der Netzbetreiber ist auf der Grundlage der folgenden Kriteri
en sicherzustellen: 

a) in einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für den Betrieb des Net
zes zuständigen Personen nicht Teil betrieblicher Einrichtungen sein, die di
rekt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewin
nung, Kauf, Lieferung oder Speicherung zuständig sind; 

b) es ist Vorsorge dafür zu treffen, dass die persönlichen Interessen der für den 
Betrieb des Netzes zuständigen Personen so berücksichtigt werden, dass ihre 
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist; 

c) der Netzbetreiber übt die volle Kontrolle über alle für die Wartung und den 
Ausbau des Netzes notwendigen Vermögenswerte aus; 

d) der Netzbetreiber muss ein Übereinstimmungsprogramm aufstellen, aus dem 
hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhal
tens getroffen werden. In dem Programm muss dargelegt sein, welche beson
deren Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf dieses Ziel haben. Die Leitung 
des integrierten Erdgasunternehmens, zu dem der Netzbetreiber gehört, be
nennt einen Übereinstimmungsbeauftragten, der für die Aufstellung des Pro
gramms und die Überwachung seiner Einhaltung zuständig und ihr gegenüber 
zur Berichterstattung verpflichtet ist. Dieser Übereinstimmungsbeauftragte 
legt der Energie-Contro! GmbH jährlich einen Bericht über die getroffenen 
Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. 
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(3) Abs. 2 findet keine Anwendung auf integrierte Erdgasunternehmen, deren Netz 
vor dem 1. Oktober 2002 weniger als 6.000 Hausanschlüsse, aufweist und dieses Unter
nehmen keine Fernleitungen betreibt. 

(4) Im Anhang zum Jahresabschluß sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder 
sonstiger wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von einer Million Euro übersteigt und die 
mit verbundenen Unternehmen (§ 6 Z 48) getätigt worden sind, gesondert aufzuführen. 
Besteht der Geschäftsgegenstand aus mehreren Teilen, für die jeweils ein gesondertes 
Geschäft abgeschlossen wird, so muss bei der Errechnung des Schwellenwertes der 
Wert eines jeden Teilgeschäftes berücksichtigt werden." 
8. § 8 samt Überschrift lautet: 

"Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 8. Erdgas- und Speicheruntemehmen sind verpflichtet, den Behörden, einschließ
lich der Energie-Control GmbH und der Erdgas-Control Kommission , jederzeit Ein
sicht in alle Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte über alle 
den jeweiligen Vol1zugsbereich betreffenden Sachverhalte zu erteilen. Diese Pflicht zur 
Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten Anlass
fall auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder zur Vorberei
tung der Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durchzuführenden 
Verfahren erforderlich sind." 

9. § 10 samt Überschrift lautet: 
"Meldepflicht von Erdgaslieferungsverträgen 

§ 10. Der Abschluß von Erdgaslieferungsverträgen mit einer ein Jahr übersteigen
den Laufzeit und einem Umfang von mehr als 25 Millionen m3 im Jahr, bezogen auf 
den Normalzustand, die den Bezug von Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen Union 
oder von Drittstaaten zum Gegenstand haben, sind der Erdgas Control-GmbH zu mel
den. Die Erdgas Control-GmbH hat diese Erdgaslieferungsverträge zu verzeichnen." 

10. § 11 entfiillt. 
11.§ 12 erhält die Bezeichnung,,§ 11". 
12.§ 11 erhält die Bezeichnung ,,§ 11 Abs. 1 "; als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Insoweit es im Rahmen der Energieaufsicht, insbesondere zur Feststellung der 
Angemessenheit der für die Netzbenutzung geforderten Entgelte erforderlich ist, kann 
die Energ-Control GmbH Erdgasunternehmen (Netzbetreiber und Speicherunterneh
men ) zur Meldung von betriebswirtschaftlichen Daten verpflichten. Die Festlegung der 
Meldepflichten hat durch Verordnung oder - sofern sich die Verpflichtung auf einzelne 
Unternehmen erstreckt - durch Bescheid zu erfolgen." 
13.Die §§ 13 bis 43 samt Gliederungsbezeichnungen entfallen. 
14. Nach § 11 wirdfolgender 4. Teil und 5. Teil eingefügt: 

,,4. Teil 

Betrieb von Netzen 
1. Hauptstück 

Regelzonen 
Regelzonen 

§ 12. (1) Das österreichische Leitungsnetz besteht aus folgenden Regelzonen: 
1. Regelzone Ost; 
2. Regelzone Tirol und 
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3. Regelzone Vorarlberg. 

(2) Die Regelzone Ost umfaßt die in den Ländern Burgenland, Kärnten; Nieder
österreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiennark und Wien gelegenen Netze. 

(3) Die Regelzone Tirol umfaßt die im Land Tirol gelegenen Netze. 

(4) Die Regelzone Vorarlberg umfaßt die im Land Vorarlberg gelegenen Netze. 
Regelzonenführer 

§ 12a. (1) Regelzonenführer sind: 

Für die 
1. Regelzone Ost: das von der OMV Erdgas GmbH benannte Erdgasunternehmen, 

das die Drucksteuerung der WAG, der TAG, Penta West, SOL, HAG sowie des 
Primärverteilersystems tatsächlich durchführt; 

2. Regelzone TiroI: das von der Tiroler Ferngas AG benannte Erdgasunternehmen; 
3. Regelzone Vorarlberg: das von der Vorarlberger Ferngas AG benannte Erdga

sunternehmen. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen haben die Rege1zonenführer gegenüber 
der Energie-Contro! GmbH zu benennen. 

Pflichten der Regelzonenführer 

12b. Den Regelzonenführern sind folgende Aufgaben übertragen: 
1. Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs- und Druckrege1ung bzw. 

Druckhaltung) durch Vornahme des technisch/physikalischen Ausgleichs oder 
Abschluss entsprechender Verträge mit Dritten sowie; 

2. Steuerung der ihnen zur Drucksteuerung übertragenen Fernleitungsanlagen 
3. Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen 
4. Organisation und Einsatz der Ausgleichsenergie entsprechend der Bieterkurve im 

Zusammenwirken mit dem Bilanzgruppenkoordinator; 
5. Messungen von Zustandsgrößen an Schnittstellen der ihm zur Steuerung übertra

genen Erdgasleitungen und Übennittlung dieser Daten an den Bilanzgruppenko
ordinator und andere Netzbetreiber; 

6. Durchführung von Maßnahmen zur Überwindung von Engpässen im Zusam
menwirken mit den Netzbetreibern und Speicherunternehmen; 

7. Erdgas zur Autbringung von Ausgleichsenergie gemäß den Vorgaben des Bi
lanzgruppenkoordinators abzurufen; für den Fall dass keine Anbote für Aus
gleichsenergie gemäß § 33 b zustande kommen, hat der Regelzonenführer Vor
sorgemaßnahmen zu treffen. Diese sind der Energie-Control GmbH mit I. Okto
ber jedes Jahres anzuzeigen. 

8. Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach 
transparenten und objektiven Kriterien; 

9. im Zusammenwirken mit den Netzbetreibern den physikalischen Ausgleich zwi
schen Autbringung und Bedarf in dem von ihnen abzudeckenden System sicher
zustellen und die Beantwortung von Anträgen auf Netzzugang und die Zuteilung 
von Kapazitäten ach § 19a Abs. 2 zu koordinieren; 

10. die Verrechnung der Ausgleichsenergie über eine zur Ausübung dieser Tätigkeit 
befugte Verrechnungsstelle durchzuführen und dieser sowie den Bilanzgruppen
verantwortlichen die zur Durchführung der Verrechnung erforderlichen Daten 
zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln 
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sind, die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung 
vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt werden; 

11. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen; 
12. durch die Koordinierung der Transportleistungen eine optimale Ausnutzung der 

Leitungskapazitäten der Regelzone sowie das Funktionieren eines Marktes für 
Ausgleichsenergie zu gewährleisten; 

13. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup
penverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen; 

14. den Anweisungen des Bilanzgruppenkoordinators Folge zu leisten, wenn keine 
Angebote für Ausgleichsenergie vorliegen; 

15. Erstellung eines einheitlichen Berechnungsschemas für freie Leitungskapazitäten 
an den Ein- und Ausspeisepunkten im Fernleitungsnetz innerhalb der Regelzone. 
Das Berechnungsmodell bedarf der Genehmigung der Enerige-Control GmbH. 
Änderungen sind auf Verlangen der Energie-Control GmbH vorzunehmen. 

16. Veröffentlichung der Netzauslastung. Zu veröffentlichen sind die jeweiligen ma
ximalen Stundenmittelwerte (NmJIh) pro Tag, ein Jahr zurückreichend an allen 
Ein- und Ausspeisungspunkten im Fernleitungsnetz der Regelzone auf der Inter
netseite des Regelzonenführers. 

2. Hauptstück 
Ausübungsvoraussetzungen für N etzbetreiber 

Genehmigung 

§ 13. Die Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsunternehmens «§ 6 Z 16) oder 
eines Verteilerunternehmens «§ 6 Z 55) bedarf einer Genehmigung der Erdgas-Control 
Kommission nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Genehmigungsvoraussetzungen 

§ 14. (1) Die Genehmigung ist zu erteilen, 
1. wenn zu erwarten ist, daß der Genehmigungswerber in der Lage ist, den ihm 

a) gemäß § 4 auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
sowie 

b) nach dem 2. Hauptstück auferlegten Verpflichtungen 
zu entsprechen und insbesondere auch technisch in der Lage ist eine Fernlei
tungsanlage zu betreiben; 

2. wenn der Genehmigungswerber den Abschluß einer Haftpflichtversicherung bei 
einem in Österreich oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedsstaat zum Be
trieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherers nachweist, mit der 
die im § 34 bestimmte Haftpflicht nach Maßgabe des Betriebsumfanges und der 
Betriebsgefahr bis zu den im § 35 festgesetzten Haftungshöchstgrenzen voll ge
deckt ist; 

3. sofern es sich um eine natürliche Person handelt, diese 
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat, 
b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines 

anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates ist, 
c) ihren Hauptwohnsitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR

Mitgliedstaat hat und 
d) von der Ausübung der Genehmigung nicht ausgeschlossen ist; 
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4. sofern es sich um eine juristische Person, um eine Personengesellschaft des Han
delsrechtes oder um eine eingetragene Erwerbsgesellschaft handelt, diese 
a) ihren Sitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat und 
b) für die Ausübung einen Geschäftsruhrer (§ 16) bestellt hat. 

(2) Die Ausschließungsgrunde gemäß § 13 GewO 1994 finden sinngemäß Anwen
dung. 

(3) Geht die Eigenberechtigung (Abs. 1 Z 3 lit. a) verloren, so kann die Genehmi
gung durch einen, vom gesetzlichen Vertreter bestellten Geschäftsruhrer (§ 16) weiter 
ausgeübt werden. 

(4) Die Behörde hat über Antrag vom Erfordernis der Vollendung des 24. Lebens
jahres (Abs. 1 Z 3 lit. a), der österreichischen Staatsbürgerschaft oder der Staatsangehö
rigkeit eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates (Abs. I Z 3 lit. b) sowie vom Er
fordernis des Hauptwohnsitzes im Inland oder in einem anderen EU- oder EWR
Mitgliedstaat (Abs. I Z 3 lit. c) Nachsicht zu gewähren, wenn der Betrieb des Verteiler
netzes rur die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Gas im öffentlichen 
Interesse gelegen ist. 

(5) Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes oder des Sitzes im Inland oder einem an
deren EU- oder EWR-Mitgliedstaat (Abs. 1 Z 3 lit. b) entnillt, wenn ein Geschäftsruhrer 
(§ 16) bestellt ist. 

Technischer Betriebsleiter 

§ 15. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebes eines Netzes 
eine natürliche Person als Betriebsleiter rur die technische Leitung und Überwachung 
des Betriebes der Netze zu bestellen. Die Bestellung mehrerer Betriebsleiter ist zulässig, 
wenn die Bereiche, für die die Betriebsleiter jeweils verantwortlich sind, abgegrenzt 
sind. 

(2) Der Betriebsleiter muß den Voraussetzungen nach § 14 Abs. 1 Z 3 entsprechen 
und fachlich beHilligt sein, den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage zu leiten und zu 
überwachen. § 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Die fachliche Befähigung ist durch Zeugnisse über ein erfolgreich zurückgeleg
tes, einschlägiges Hochschulstudium und eine mindestens dreijährige einschlägige Pra
xis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitungen befördert, nachzuweisen. 
Dieser Nachweis wird auch durch Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Reifeprü
fung an einer höheren technischen gewerblichen Lehranstalt sowie eine mindestens 
sechsjährige einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitun
gen befördert, erbracht. 

(4) Vom Erfordernis des Abs. 3 kann die Behörde über Antrag des Netzbetreibers 
Nachsicht erteilen, wenn 

1. nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit angenommen werden kann, 
daß der vorgesehene Betriebsleiter die Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 
besitzt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, oder 

2. eine hinreichende tatsächliche Befähigung angenommen werden kann. 

(5) Die Bestellung des Betriebsleiters ist vom Netzbetreiber innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten der Behörde anzuzeigen. Mit dieser Anzeige sind Nachweise gemäß 
Abs. 2 und 3 vorzulegen. 
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(6) Scheidet der Betriebsleiter aus oder wird seine Bestellung widerrufen, so darf 
der Betrieb des Netzes bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters, längstens jedoch 
während zweier Monate weiter ausgeübt werden. Das Ausscheiden des Betriebsleiters 
sowie das Wegfallen einer Voraussetzung seiner Bestellung ist der Behörde vom Netz
betreiber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Geschäftsmhrer 

§ 16. (1) Der Netzbetreiber kann für die Ausübung seiner Tätigkeit einen Ge
schäftsführer bestellen, der der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmun
gen dieses Gesetzes verantwortlich ist. Der Netzbetreiber bleibt jedoch insoweit ver
antwortlich, als er Rechtsverletzungen des Geschäftsführers wissentlich duldet oder es 
bei der Auswahl des Geschäftsführers an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers ist der Behörde innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten vom Netzbetreiber unter Vorlage entsprechender Nachweise anzuzeigen. 
Der zu bestellende Geschäftsführer hat nachstehende Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. die Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Z 3; 
2. eine selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis; 

und 
3. bei einer juristischen Person (§ 14 Abs. 1 Z 4) außerdem 

a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ angehört oder 
b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen 

Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäf
tigt ist, oder 

4. bei einer Personengesellschaft des Handelsrechtes (§ 14 Abs. 1 Z 4) persönlich 
haftender Gesellschafter ist, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäfts
führung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. 

§ 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Personen
gesellschaft des Handelsrechtes, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum 
Geschäftsführer gemäß Abs. 1 dieser Personengesellschaft eine natürliche Person be
stellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der betreffenden juri
stischen Person angehört oder sie ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der 
nach arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit im 
Betrieb beschäftigt ist. 

(4) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende Gesell
schafterin einer anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch 
entsprochen, wenn zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 eine natürliche Person bestellt 
wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden Mitgliedgesellschaft 
ist und die innerhalb dieser Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 für den Geschäfts
führer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedgesellschaft muß innerhalb der Per
sonengesellschaft des Handelsrechtes die im Abs. 2 Z 4 für den Geschäftsführer vorge
schriebene Stellung zukommen. 

(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Personen
gesellschaft des Handelsrechtes und ist diese Personengesellschaft des Handelsrechtes 
persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Personengesellschaft, so 
wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 der 
zuletzt genannten Personengesellschaft eine Person bestellt wird, die dem zur gesetzli-
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chen Vertretung befugten Organ der juristischen Person angehört, wenn weiters die juri
stische Person innerhalb der Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene 
Stellung hat und wenn schließlich dieser Mitgliedgesellschaft innerhalb ihrer Mitglied
gesellschaft ebenfalls die im Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene Stellung zukommt. 

(6) Besteht eine Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsruhrers und scheidet 
der Geschäftsruhrer aus, so ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten die Bestellung 
eines neuen Geschäftsruhrers der Behörde anzuzeigen. 

3. Hauptstück 
Rechte und Pflichten 

1. Abschnitt 
Allgemeine Rechte und Pflichten 

1. Unterabschnitt 
Netzzugang 

Gewährung des Netzzugangs 

§ 17. (l) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage fiir die Netzzugang 
begehrt wird angschlossen ist, ist verpflichtet, den Netzzugangsberechtigten Netzzugang 
zu den Allgemeinen Bedingungen und den durch das Gesetz bestimmten Preisen zu 
gewähren. Soweit dies der Netzzugangsberechtigte verlangt oder dies vom Regelzonen
ruhrer angeordnet wird, umfaßt die Pflicht zur Gewährung des Netzzugangs auch die 
Verpflichtung den Transport über Erdgasleitungen zu veranlassen, die von Dritten Erd
gasunternehmungen betrieben werden oder in deren Eigentum stehen. Die rur den Kun
den im Leitungsnetz bestehende Leitungskapazität steht dem Kunden auch im Falle 
eines Lieferantenwechsels zur Verrugung. 

(2) Bei grenzüberschreitenden Lieferungen aus dem Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes trifft die Verpflichtung gemäß Abs. 1 jenes Erdgasunternehmen, das die 
grenzüberschreitende Erdgasleitungsanlage betreibt. 

Diskriminierungsverbot 

§ 18. Netzbetreibern und Speicherunternehmen ist es untersagt, 
1. Benutzer ihrer Anlagen oder Kategorien von Benutzern, insbesondere zugunsten 

ihrer verbundenen Unternehmen diskriminierend zu behandeln; 
2. wirtschaftlich sensible Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Anlage erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch 
verbundene Unternehmen mißbräuchlich zu verwenden. 

Verweigerung des Netzzuganges 

§ 19. (1) Der Netzzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden: 
1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfcille); 
2. mangelnde Netzkapazitäten oder mangelnder Netzverbund; 
3. wenn der Netzzugang einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm aufer

legten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfiillen; 
4. wenn der Netzzugang rur einen Kunden abgelehnt wird, der in dem Staat in dem 

der Erdgaslieferant oder ein diesen beherrschendes Unternehmen seinen Sitz hat, 
mangels Rechtsanspruch oder aus im Tatsächlichen gelegenen Gründen keinen 
Netzzugang hätte; 

5. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise mit
einander in Übereinstimmung gebracht werden können; 
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6. wenn durch den Netzzugang wegen einer im Rahmen eines oder mehrerer Erd
gaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtung trotz einer 
Verwertung gemäß § 22 die Wettbewerbsfähigkeit eines Erdgasunternehmens 
spürbar beeinträchtigt wird oder eine solche Beeinträchtigung zu befiirchten ist 
oder eine Verwertung gemäß § 22 nicht möglich ist. 

Der Netzbetreiber hat die Verweigerung des Netzzuganges gegenüber dem Netzzu
gangsbereehtigten schriftlich zu begründen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über 
Veranlassung eines dritten Erdgasunternehmens ist in der Begründung auch jenes Erd
gasunternehmen zu benennen, über dessen Veranlassung die Netzzugangsverweigerung 
erfolgt. 

(2) Im Falle von mangelnden Netzkapazitäten oder mangelndem Netzverbund ist -
unter der Voraussetzung der rechtzeitigen Anmeldung der in Anspruch genommenen 
Leitungskapazitäten (§ 26 Abs. 3 Z 10) - der Netzzugang unter Einhaltung nachstehen
der Grundsätze zu gewähren: 

1. Transporte aufgrund bestehender und an deren Stelle tretender vertraglicher Ver
pflichtungen in zeitlicher Reihung; 

2. Transporte zur Belieferung von Kunden, die gemeinwirtschaftliehe Verpflich
tungen zu erfüllen haben; 

3. Transporte in Erfiillung von langfristigen Verträgen haben Vorrang vor Spotge
schäften. 

Werden die Leitungskapazitäten nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet, besteht ein 
Anspruch auf Netzzugang nur nach Maßgabe der freien Leitungskapazitäten. 

(3) Insoweit eine Netzzugangsverweigerung unter Geltendmachung des Netzzu
gangsverweigerungstatbestandes gemäß Abs. 1 Z 6 erfolgt, hat der Netzbetreiber einen 
Antrag gemäß § 20 Abs. 1 zu stellen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über Auf
forderung eines dritten Erdgasunternehmens, trifft diese Verpflichtung dieses Unter
nehmen. Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtllng nicht nach, hat die Erdgas
Contral Kommission ohne weiteres Verfahren die Unzulässigkeit der Netzzugangsver
weigerung festzustellen. 

(4) Die Erdgas-Contral Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, 
durch die Verweigerung des Netzzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht auf 
Gewährung des Netzzuganges verletzt worden zu sein, festzustellen, ob die Vorausset
zungen für die Verweigerung eines Netzzuganges gemäß Abs. 1 zu treffen. Antragsgeg
ner ist der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen ist. Erfolgt 
die Verweigerung des Netzzugangs über Veranlassung eines dritten Erdgasunterneh
mens, so hat in diesem Verfahren auch dieses Unternehmen Parteistellung. Die Frist, 
innerhalb der die Erdgas-Contral Kommission zu entscheiden hat, beträgt in den Fällen 
des Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 ein Monat ab Einlangen des Antrags. 

(5) Der Antragsgegner hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände gemäß 
Abs. 1 nachzuweisen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über Veranlassung eines 
dritten Erdgasunternehmens, kann dieser Nachweis auch von diesem Erdgasunterneh
men erbracht werden. Die Erdgas-Contral Kommission hat in jeder Lage des Verfah
rens auf eine gütliche Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber 
(Erdgasunternehmen) hinzuwirken. 

(6) Wird festgestellt, dass der Netzzugang zu unrecht verweigert worden ist, hat der 
N etzbetreiber an dessen Netz die Anlage des Netzzugangsberechtigten angeschlossen 
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dem Netzzugangsberechtigten volle Genugtuung zu leisten (§ 1324 ABGB). Bei Netz
zugangsverweigerung über Veranlassung eines dritten Erdgasunternehmens ist dem 
Netzbetreiber der Rückersatz des dem Netzzugangsberechtigten gewährten Schadener
satzes vorbehalten. Mit einem Erdgasunternehmen verbundene Unternehmen (§ 6 Z 48) 
haften zu ungeteilter Hand. Ist ein Österreichisches Unternehmen an einem Gemein
schaftsunternehmen beteiligt, das in Österreich seine Tätigkeit entfaltet, haftet dieses 
Unternehmen auch dann zu ungeteilter Hand mit dem Gemeinschaftsunternehmen, 
wenn der sich aus § 244 Abs. 6 HGB ergebenden Anteil nicht erreicht wird. 

Ausnahme von der Verpflichtung zur Gewährung des Netzzugangs 

§ 20. (1) Hat ein Netzbetreiber einem Netzzugangsberechtigten den Netzzugang 
gemäß § 19. Abs. 1 Z 6 verweigert, hat er unverzüglich, spätestens jedoch eine Woche 
nachdem die Ablehnung dem Netzzugangsberechtigten zugegangen ist, bei der Erdgas
Control Kommission einen Antrag auf Feststellung zu stellen, daß die Voraussetzungen 
fiir eine befristete Ausnahme von seiner Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 1 Z 7 vorlie
gen. Erfolgt die Verweigerung über Aufforderung eines dritten Erdgasunternehmens, 
trifft diese Verpflichtung dieses Unternehmen. Dem Antrag sind alle erforderlichen An
gaben über die Art und den Umfang des Problems und die von dem Erdgasunternehmen 
zu dessen Lösung unternommenen Anstrengungen anzuschließen. Insbesondere hat die
ser Antrag nachstehende Unterlagen zu enthalten: 

1. das Ausmaß der Einschränkung des Rechtes auf Netzzugang sowie dessen vor
aussichtliche Dauer; 

2. den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden sowie das allenfalls 
nach Kundenkategorien differenzierte Ausmaß der Einschränkung ihrer Rechte 
gemäß § 41 
sowie 

3. jene Beweismittel, die zur Beurteilung der im Abs. 5 angefiihrten Gesichtspunkte 
erforderlich sind. 

(2) Sind dem Antrag gemäß Abs. 1 nicht alle unter Z 1 bis 3 angefiihrten Unterla
gen angeschlossen, und werden diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 A VG 
beigebracht, ist der Antrag ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen. 

(3) Mit der Einleitung des Feststellungsverfahrens (Abs. 1) sind die gemäß § 19 
Abs. 4 anhängigen Verfahren, soweit sie die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer auf § 
19 Abs. 1 Z 6 gestützten Begründung der Netzzugangsverweigerung zum Gegenstand 
haben, bis zur Entscheidung über den Feststellungsantrag ausgesetzt. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat über den Antrag gemäß Abs. 1 mittels 
Feststellungsbescheid zu entscheiden. Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn das antrag
stellende Erdgasunternehmen nachweist, daß wegen seiner im Rahmen eines oder meh
rerer Erdgaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtungen eine 
spürbare Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit entsteht oder eine solche Beein
trächtigung zu befiirchten ist und keine wirtschaftlich tragfähigen Alternativlösungen 
zur Verfiigung stehen. Die Entscheidung hat insbesondere , den Kreis der von dieser 
Maßnahme betroffenen Kunden, das jeweilige Ausmaß der Einschränkung ihres Rech
tes auf freien Netzzugang sowie die Dauer fiir die diese Ausnahme gewährt wird, zu 
enthalten. 

(5) Die Erdgas-Control Kommission hat bei ihrer Entscheidung gemäß Abs. 4 ins
besondere nachstehende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
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1. das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarktes nach den 
Bestimmungen der Erdgasbinnenmarktrichtlinie 

2. die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftJiche Verpflichtungen zu erfüllen und die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten; 

3. die Stellung des Erdgasuntemehmens auf dem Erdgasmarkt und die derzeitige 
Wettbewerbslage auf diesem Markt; 

4. die Schwere der Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit von Erdgasunter
nehmen und Fernleitungsunternehmen sowie jene von Kunden ; 

5. den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen des betreffenden 
Vertrags oder der betreffenden Verträge und inwieweit diese Marktänderungen 
berücksichtigen; 

6. die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengungen; 
7. inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffenden unbedingten Zah

lungsverpflichtungen unter Berücksichtigung der Erdgasbinnenmarktrichtlinie 
vernünftigerweise mit dem wahrscheinlichen Auftreten einer spürbaren Beein
trächtigung der Wettbewerbsfähigkeit hätte rechnen können; 

8. das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbunden ist, sowie den 
Grad an Interoperabilität dieser Netze; 

9. die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme von den Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes in bezug auf das einwandfreie Funktionieren des Erd
gasbinnenmarktes haben würde. 

Keine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit liegt vor, wenn die Erdgasverkäufe 
nicht unter die in Erdgaslieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung verein
barte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der betreffende Erdgaslie
fervertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung angepaßt werden oder das Erdgasun
ternehmen wirtschaftlich tragfähige Absatzalternativen finden kann. 

(6) Wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für eine befristete Ausnahme von ei
ner Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 1 Z 7 bescheidmäßig festgestellt (Abs. 4), hat die 
Erdgas-Control Kommission durch Verordnung zu bestimmen, daß einem Netzbetrei
ber zur Gänze oder teilweise eine befristete Ausnahme von seiner Verpflichtung gemäß 
§ 24 Abs. 1 Z 7 gewährt wird. Die Verordnung hat insbesondere den Kreis der von 
dieser Maßnahme betroffenen Kunden , das jeweilige Ausmaß der Einschränkung ihres 
Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer für die diese Ausnahme gewährt wird, 
zu enthalten. Eine Differenzierung der Einschränkung des Rechtes auf Netzzugang nach 
Kundenkategorien ist zulässig. Dabei ist insbesondere auf die aus Artikel 18 der Erd
gasbinnenmarktrichtlinie ableitbaren Grundsätze Bedacht zu nehmen. 

(7) Die gemäß Abs. 6 zu erlassende Verordnung ist im Amtsblatt zur Wiener Zei
tung kundzumachen. 

(8) Die Erdgas-Control Kommission hat ihre Entscheidung gemäß Abs. 4 sowie 
die Verordnung gemäß Abs. 6 zusammen mit allen einschlägigen Angaben unverzüg
lich der Kommission der Europäischen Union zu übermitteln. 

(9) Verlangt die Kommission der Europäischen Union innerhalb von vier Wochen 
nach Einlangen der Mitteilung eine Abänderung oder Aufhebung der Entscheidung über 
die Genehmigung einer Ausnahme, kann die Erdgas-Control Kommission den Fest
stellungsbescheid gemäß § 68 Abs. 6 A VG beheben oder abändern und die gemäß 
Abs. 6 erlassene Verordnung aufheben oder abändern. Faßt die Kommission nach dem 
Verfahren I des Artikels 2 des Beschlusses 87/373/EWG einen endgültigen Beschluß, 
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hat die Erdgas-Control Kommission nach Maßgabe dieses Beschlusses den gemäß 
Abs.4 erlassenen Feststellungsbescheid gemäß § 68 Abs.6 AVG zu beheben oder ab
zuändern und die gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung aufzuheben oder abzuändern. 
Eine Behebung oder Abänderung des Feststellungsbescheides gemäß Abs. 4 hat auch 
dann zu erfolgen, wenn die gemäß Abs.6 erlassene Verordnung vom Verfassungsge
richtshofteilweise oder zur Gänze aufgehoben wird. 

Streitbeilegungsverfahren 

§ 21. (1) Ausgenommen in den Fällen des § 19 Abs. 1 sowie in jenen Fällen, in de
nen eine Zuständigkeit des Kartellgerichtes besteht, entscheiden über Streitigkeiten zwi
schen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Verhältnis ent
springenden Verpflichtungen, insbesondere die anzuwendenden Netzbedingungen und 
die Systemnutzungstarife, die ordentlichen Gerichte. 

(2) Eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung des Netzzugan
ges gemäß § 19 Abs. 4 gründen, kann erst nach Rechtskraft dieser Entscheidung einge
bracht werden; sind die Parteien ident und bildet eine solche Entscheidung eine Vorfra
ge für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft dieser Entscheidung 
oder einer Entscheidung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts über eine, gegen diese 
Entscheidung eingebrachte Beschwerde zu unterbrechen. 

Verwertung nicht absetzbarer Gasmengen 
§ 22. (1) Eine von der Erdgas-Control Kommission zu benennende Stelle hat über 

Antrag der in Anlage 1 angeführten Erdgasunternehmen einen durch Bescheid gemäß 
Abs. 2 näher zu bestimmenden Anteil der Erdgasmengen für die eine Abnahmever
pflichtung besteht, die mit den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. ###1200# bestehenden Erdgaslieferverträ
gen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, auf die in der Anlage angeführten Landes
ferngasgesellschaften überbunden worden sind, gegen Ersatz der tatsächlichen Aufbrin
gungskosten abzukaufen. Tatsächliche Aufbringungskosten sind jene Kosten, die dem 
Erdgasuntemehmen aus Verträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung bis zur 
Übernahme in sein Netz entstehen. In die Berechnung der Kosten sind die mit der Erd
gaslieferung in Zusammenhang stehenden Speicher- und Transportverträge einzurech
nen. Zur Ermittlung der Autbringungskosten sind alle Verträge eines Unternehmens mit 
unbedingter Zahlungsverpflichtung anteilsmäßig heranzuziehen. 

(2) Der Anteil der gemäß Abs. I abzunehmenden Erdgasmengen wird durch Be
scheid der Erdgas-ControI Kommission festgelegt und darf die Hälfte der, der jeweili
gen Landesferngasgesellschaft insgesamt vertraglich überbundenen Erdgasmengen nicht 
überschreiten. Bei der Festlegung des Anteils sind insbesondere das Ausmaß der ver
traglich überbundenen Erdgasmengen, die Restlaufzeit der Verträge, die Kundenstruktur 
sowie die wirtschaftliche Situation der Landesferngasgesellschaft zu berücksichtigen. 
Die Landesferngasgesellschaften sind verpflichtet, der Erdgas-Control Kommission auf 
deren Verlangen die für die Wahrung dieser Aufgabe erforderlichen Unterlagen zu 
übermitteln sowie Einschau in ihre Bücher zu gewähren. 

(3) Die gemäß Abs. 1 benannte Stelle ist berechtigt, die gemäß Abs. 1 und 2 erwor
benen Erdgasmengen über eine Börse oder über zu versteigernde Lieferverträge mit 
einer Laufzeit von maximal einem Jahr zu verkaufen. Vertragliche Vereinbarungen be
treffend das Verbot der Ausfuhr von Erdgas stehen einem Verkauf der Erdgasmengen 
an ausländische Anbieter nicht entgegen. Der Versteigerungstermin ist von der gemäß 
Abs. 1 benannten Stelle auf Kosten der benannten Stelle im Amtsblatt zur Wiener Zei-

Entwurf Novelle GWG 11 Begutachtungsverfahren .doc 14.01.02 11 :32 

287/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)18 von 209

www.parlament.gv.at



17 

tung sowie im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt zu machen. Eine 
zusätzliche Bekanntmachung in elektronischen Medien ist zulässig. Die Vorschriften 
der Gewerbeordnung 1994, BGBL Ne. 194, bleiben unberührt. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat durch Verordnung Richtlinien für Verstei
gerungsbedingungen festzulegen. Die Richtlinien haben den Grundsätzen der Nichtdis
kriminierung und Transparenz zu entsprechen, die Voraussetzungen für das Vorliegen 
eines gültigen Gebotes sowie geeignete Sicherstellungen für die Gebote festzulegen und 
einen Hinweis auf den Bieterrechtsschutz gemäß Abs. 5 zu enthalten. Die Richtlinien 
haben eine Zuteilung an den Bestbieter vorzusehen. Das Bestgebot wird durch die Höhe 
des angebotenen Preises bestimmt. Die gemäß Abs.l benannte Stelle hat der Erdgas
Control Kommission den Richtlinien entsprechende Versteigerungsbedingungen späte
stens zwei Monate vor dem Versteigerungstermin anzuzeigen. Die Erdgas-Control 
Kommission kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Einlangen der Anzeige 
eine Änderung der Bedingungen verlangen, wenn durch die vorgelegten Versteige
rungsbedingungen ein transparentes und die Gleichbehandlung aller möglichen Bieter 
gewährleistendes Verfahren nicht sicher gestellt ist. 

(5) Übergangene Bieter sind berechtigt, binnen zwei Wochen ab Zuschlagserteilung 
durch einen mit einer Begründung versehenen schriftlichen Antrag an die Erdgas
Control Kommission die Nachprüfung der Entscheidung wegen Verletzung der Verstei
gerungsbedingungen zu beantragen, sofern ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist 
oder zu entstehen droht. Der Antrag hat zu enthalten 

1. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes, 
2. Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits eingetretenen Schaden für 

den Antragsteller, 
3. die Gründe, auf die sich die behauptete Verletzung der Versteigerungsbedingun

gen stützt sowie 
4. ein auf Feststellung der Verletzung der Versteigerungsbedingungen durch die 

Zuschlagserteilung gerichtetes Begehren 

(6) Die Erdgas-Control Kommission hat innerhalb einer Frist von zwei Monaten mit 
Bescheid festzustellen, ob bei der Erteilung des Zuschlages die Versteigerungsbedin
gungen verletzt wurden. Parteien des Verfahrens sind neben dem Antragsteller die ge
mäß Abs. 1 benannte Stelle und der Bieter, dem der Zuschlag erteilt wurde. Die Parteien 
können innerhalb einer Frist von einem Monat nach Rechtskraft des Bescheides eine 
Entscheidung durch die ordentlichen Gerichte begehren. Mit Anrufung des Gerichtes 
tritt der Bescheid der Erdgas-Control Kommission außer Kraft. 

(7) Insoweit mit dem Erlös aus dem Verkauf über eine Börse oder über eine Ver
steigerung nicht die tatsächlichen Aufbringungskosten für die gemäß Abs. 1 erworbenen 
Erdgasmengen abgedeckt werden können, wird der Differenzbetrag durch einen Zu
schlag zum Netzbenutzungsentgelt von den Endverbrauchern aufgebracht. Zu diesem 
Zweck hat die gemäß Abs. 1 benannte Stelle den beim Verkauf über eine Börse oder 
über eine Versteigerung erlittenen Ausfallsbetrag der Erdgas-Control Kommission in
nerhalb von vier Wochen nach Abschluss des Verkaufsverfahrens bei sonstigem 
Rechtsverlust zu melden. 

(8) Die Erdgas-Control Kommission hat auf Grundlage der gemeldeten AusfaIlsbe
träge jährlich durch Verordnung den Zuschlag zum Netznutzungsentgelt durch Umle
gung auf die im Bundesgebiet an Endverbraucher, die netzzugangsberechtigt sind, abge
setzte Gesamtmenge an Erdgas per Kubikmeter zu bestimmen. Die näheren Einzelhei-
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ten hinsichtlich der Einhebung, der Abführung und der Auszahlung des Zuschlages an 
die betroffenen Erdgasuntemehmen sind durch Verordnung der Erdgas-Control Kom
mission festzulegen. 

2. Unterabschnitt 
Entgelt für die Netznutzung 
Entgelt für die Netznutzung 

§ 23. (1) Das für die Netznutzung zu entrichtende Entgelt bestimmt sich aus dem 
1. dem Netznutzungsentgelt; 

sowie 
2. dem Entgelt für Messleistungen. 

Anläßlich der erstmaligen Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder der Änderung 
eines Anschlusses infolge der Änderung der Kapazität, ist der Netzbetreiber berechtigt 
vom Kunden ein Netzbereitstellungsentgelt und ein Netzzutrittsentgelt zu verlangen. 

(2) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber von den Kunden 
die Kosten insbesondere für 

1. die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsy-
stems; 

2. die Betriebsführung; 
3. den Versorgungswiederaufbau; 
4. die Netzengpassbeseitigung sowie 
5. die Verdichtung von Erdgas 

abgegolten. 

Darüber hinaus werden durch das Netznutzungsentgelt der Netzebene 1 dem Regelzo
nenführer von den Kunden jene Kosten abgegolten, die sich aus dem Erfordernis erge
ben, Lastschwankungen durch eine Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung 
(Bereitstellung von Regelenergie ) auszugleichen. 

(3) Durch das einmalig zu leistende Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber 
von den Kunden alle Aufwendungen abgegolten, die mit der erstmaligen Herstellung 
eines Anschlusses an ein Netz oder der Abänderung eines Anschlusses in Folgen der 
Änderung der Kapazität eines Netzbenutzers unmittelbar verbunden sind. Das Netzzu
trittsentgelt entfällt insoweit, als die Kosten für den Netzanschluss oder die Abänderung 
vom Netzbenutzer selbst getragen werden. 

(4) Durch das Entgelt für Messleistungen werden dem Netzbetreiber von den Kun
den jene direkt zuordenbaren Kosten abgegolten, die mit der Errichtung und dem Be
trieb von Zähl einrichtungen, der Eichung, der Datenauslegung, der Datenübertragung, -
speicherung und -auswertung verbunden sind. Soweit Messeinrichtungen von den 
Netzbenutzern selbst beigesteIlt werden, ist das Entgelt für Messleistungen entspre
chend zu vermindern. 

(5) Gasunternehmen haben die einzelnen Komponenten des Entgeltes gemäß Abs. 
1, welches Endverbrauchern oder Netzbetreibern verrechnet wird oder in verrechneten 
Tarifpreisen enthalten ist, gesondert auf den Rechnungen für die Netznutzung oder auf 
den Gasrechnungen auszuweisen. 

Ermittlung des Netznutzungentgelts 

§ 23a. (1) Das in § 23 Abs. 1 Z 1 angeführte Entgelt (Netznutzungsentgelt) ist unter 
Zugrundelegung eines Tarifes zu ermitteln, der von der Erdgas-Contro! Kommission 
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durch Verordnung zu bestimmen ist (Systemnutzungstarif). Dem Netznutzungsentgelt 
sind jene Preisansätze zugrunde zu legen, die für den Netzbereich sowie die Netzebene 
(§ 23b) bestimmt sind, an die die Anlage angeschlossen ist. Das unter § 23 Abs. I Z 2 
angeführte Entgelt (Netzbereitstellungsentgelt) ist aufwandsorientiert zu verrechnen, 
wobei eine Pauschalierung dem Netzbetreiber für jene Netzbenutzer , die an eine unter 
20a. Abs. 1 Z 3 angeführte Netzebene angeschlossen sind, anheim gestellt ist. Das unter 
§ 23 Abs. 1 Z 3 angeführte Entgelt (Entgelt für Messleistungen) ist grundsätzlich auf
wandsorientiert zu verrechnen, wobei von der Erdgas-Control Kommission durch Ver
ordnung Höchstpreise bestimmt werden können. 

(2) Die Systemnutzungstarife sind kostenorientiert zu bestimmen und haben dem 
Grundsatz der Kostenverursachung zu entsprechen. Die Bestimmung der Preise unter 
Zugrundelegung einer Durchschnittsbetrachtung, die von den Kosten eines rationell 
geführten, vergleichbaren Unternehmens ausgeht, ist zulässig. Weiters können der 
Preisbestimmung Zielvorgaben zugrunde gelegt werden, die sich am Einsparungspoten
tial der Unternehmen orientieren (Produktivitätsabschläge). Aufwendungen für Scha
denersatz infolge ungerechtfertigter Netzzugnangsverweigerung sowie Kostenvor
schreibungen infolge erhöhten Überwachungswands, die integrierten Erdgasunterneh
men vorgeschrieben werden, haben bei der Bestimmung der Tarife außer Betracht zu 
bleiben. Die den Preisansätzen zugrundeliegende Tarifstruktur ist einheitlich zu gestal
ten und hat eine Vergleichbarkeit der mit den Leistungen korrespondierenden Preisan
sätzen aller Netzbetreiber zu ermöglichen. 

(3) Die Bemessung des Netznutzungsentgeltes hat entweder arbeitsbezogen oder 
arbeits- und leistungsbezogen zu erfolgen. Der leistungsbezogene Anteil des Netznut
zungsentgeltes ist grundsätzlich auf den Zeitraum eines Jahres zu beziehen. Die Tarife 
sind so zu gestalten, dass Erlöse aus den leistungsbezogenen Netznutzungspreisen je 
Netzebene die Erlöse aus den arbeitsbezogenen Netznutzungspreisen nicht übersteigen. 
Werden Preise für die Netznutzung zeitvariabel gestaltet, so sind höchstens jeweils zwei 
unterschiedliche Preise innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche sowie innerhalb 
eines Jahres zulässig. Zur Ermittlung der Basis für die Verrechnung des leistungsbezo
genen Anteils des Netznutzungsentgeltes ist das arithmetische Mittel der im Abrech
nungszeitraum monatlich gemessenen höchsten stündlichen Durchschnittsbelastung 
heranzuziehen. Für eine kürzere Inanspruchnahme als ein Jahr sowie bei gänzlicher oder 
teilweiser nicht durchgehender Inanspruchnahme des Netzsystems sind höhere Preise zu 
verrechnen. Die Erdgas-Control Kommission hat durch Verordnung die Kriterien fest
zulegen, nach denen bei der Berechnung der sich dabei ergebenden Basis für die Ver
rechnung des leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgeltes vorzugehen ist. 

(4) Das bei der Bestimmung der Tarife zugrundezulegende Verfahren der Kosten
wälzung ist von der Erdgas-Control Kommission unter angemessener Berücksichtigung 
des Verbrauchs in den einzelnen Netzebenen durch Verordnung zu bestimmen. 

(5) Die Systemnutzungstarife haben dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Sy
stembenutzer zu entsprechen. Die für den Netzzugang geltenden Systemnutzungstarife 
sind als Festpreise zu bestimmen. 

(6) Die Erdgas-Control Kommission hat jedenfalls Systemnutzungstarife für Ent
nehmer und Einspeiser von Erdgas durch Verordnung zu bestimmen. Netzbetreiber 
gelten dabei als Entnehmer. 
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Netzebenen und Netzbereiche 

§ 23b. (1) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungstarife 
auszugehen ist, werden bestimmt: 

1. Fernleitungen; 
2. Verteilerleitungen mit einem Druck> 6 bar; 
3. Verteilerleitungen mit einem Druck< 6 bar. 

(2) Als Netzbereiche sind vorzusehen: 
1. Für die Netzebene 1: 

a) Ostösterreichischer Bereich: 
Die in Anlage 1 angeführten Fernleitungsanlagen 

b) Tiroler Bereich: das die Bundesgrenze überschreitende Teilstück aller Leitun
gen in Tirol; 

c) Vorarlberger Bereich: den grenzüberschreitenden Leitungsabschnitt von 
Deutschland nach Vorarlberg; 

2. für die anderen Netzebenen die jeweiligen, durch die Netze in den Netzebenen 
gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 der in der .I Anlage 2 angeführten Unternehmen. 

Netze unterschiedlicher Betreiber 

§ 23c. (1) Bei Netzen unterschiedlicher Betreiber innerhalb von Netzbereichen sind 
zur Ermittlung der Tarifpreise die Kosten je Netzebene für diese Netze zusammenzu
fassen, wobei die Erlöse aus der Nutzung dieser Netze innerhalb der Netzbereiche und 
Netzebenen von den jeweiligen Netzbetreibern nach Kostenanteilen aufzuteilen sind. 
Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbetreibern sind erforderlichenfalls durchzufüh
ren. 

(2) Die organisatorische und technische Abwicklung der Ausgleichszahlungen ge
mäß Abs. 1 sind der Energie Control-GmbH zur Besorgung zugewiesen. 

Verfahren 

§ 23d. (1) Die Bestimmung für die Netznutzung geltenden Festpreise erfolgt durch 
die Erdgas-Control Kommission . Diese hat, soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt 
ist, vor jeder Preisbestimmung ein Begutachtungsverfahren durchzuführen, in dem die 
betroffenen Netzbetreiber «§ 6 Z 31) zu hören und den Vertretern der Bundesministe
rien für Finanzen, für Justiz, für Land- und Forstwirtschaft, für Umwelt und Wasser
wirtschaft und für Wirtschaft und Arbeit, der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsi
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskammer 
und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge
ben ist. 

(2) Bei Gefahr im Verzug kann die Anhörung der im Abs. I genannten Bundesmi
nisterien und Körperschaften entfallen. 

(3) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen hierüber, au
ßer im Fall des Abs. 2, den Vertretern der im Abs. 1 genannten Bundesministerien und 
Körperschaften zur Stellungnahme zu übennitteIn. 

(4) Vertreter der überprüften Unternehmen können von der Erdgas-Control Kom
mission zur weiteren Auskunftserteilung vorgeladen werden. 

Entgelt für Gegenflüsse 

§ 23e. Für die Anmeldung von Transportdienstleistungen, deren tatsächlicher oder 
vertraglicher Fluss gegen die - durch die Einspeisepunkte an der Bundesgrenze in das 
inländische Leitungsnetz technisch vordefinierte - Flussrichtung von Fernleitungen ge-
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richtet ist, haben Versorger dem Netzbetreiber der Netzebene 1 (§ 23b Abs. 1 Z 1) ein 
angemessenes Entgelt zu entrichten. Die Erdgas-Control Kommission kann durch Ver
ordnung Festpreise bestimmen. 

2. Abschnitt 
Verteilernetzbetreiber 

Pflichten der Verteilerunternehmen 
§ 24. (1) Verteilerunternehmen sind verpflichtet, 
1. die von ihnen betriebenen Anlagen nach dem Stand der Technik sicher, zuver

lässig und leistungsfahig zu betreiben, und zu erhalten und auszubauen sowie für 
die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen; 

2. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen sicher
zustellen; 

3. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes zu 
betreiben, und zu erhalten und auszubauen, Sicherheitsberichte mit systemati
scher Gefahrenanalyse sowie Pläne für Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur 
Begrenzung oder Beseitigung von Störfallen (Maßnahmenplanung) zu erstellen 
sowie die Behörden und die betroffene Öffentlichkeit bei schweren Störfallen 
und Unfallen zu informieren; 

4. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anla
gen verbunden sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den sicheren und 
leistungsfahigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität der 
Netze Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage 
über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

5. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mittei
lungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Verpflichtungen 
zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, wirtschaftlich 
sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit 
Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

6. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategori
en von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen 
zu enthalten; 

7. Netzzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten All
gemeinen Netzbedingungen und den von der Erdgas-Control Kommission be
stimmten Netztarifen zu gewähren; 

8. mit anderen Netzbetreibern Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfüllung 
des Anspruchs der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang erforderlich ist; der 
Abschluß dieser Verträge hat im Einvernehmen mit dem Regelzonenführer zu er
folgen; 

9. die Anweisungen des Regelzonenfiihrers bei der Inanspruchnahme von Netzen 
zur Erfüllung der Ansprüche der Netzzugangsherechtigten auf Netzzugang zu 
befolgen; 

10. Erzeugern von biogenen Gasen, die den in den Allgemeinen Netzbedingungen 
festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen, an ihr Erdgasnetz zum Zwecke 
der Kundenversorgung anzuschließen 

I 1. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup
penverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen. 
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(2) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von Abs. 1 Z 7 bestimmt sich nach § 41. 

(3) Kommt der Betreiber eines Verteilerunternehmens seinen Verpflichtungen ge
mäß Abs. I Z 8 nicht nach, ist er gegenüber dem Erdgasunternehmen zur vollen Schad
loshaltung verpflichtet, das gemäß § 41 b zum Schadenersatz gegenüber dem Kunden 
verpflichtet ist. 

Allgemeine Anschlußpflicht 
§ 25. (1) Verteilerunternehmen sind verpflichtet, zu den Allgemeinen Netzbedin

gungen (§ 26) innerhalb ihrer Verteilergebiete mit Endverbrauchern privatrechtliche 
Verträge über den Anschluß an das Erdgasverteilernetz sowie die Netzbenutzung abzu
schließen (Allgemeine Anschlußpflicht) und diese am technisch geeigneten und für den 
Endverbraucher wirtschaftlich günstigsten Anschlußpunkt an ihr Erdgasnetz anzu
schließen. 

(2) Die Allgemeine Anschlußpflicht besteht nicht, soweit der Anschluß dem Betrei
ber des Verteilernetzes unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden im 
Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

(3) Kann über das Bestehen einer Anschlußpflicht zwischen einem Netzbetreiber 
und einem Endverbraucher keine Einigung erzielt werden, entscheidet über Antrag 
eines der Beteiligten die Erdgas-Control Kommission. 

Bedingungen Uir den Netzzugang zu Verteilerleitungen (Allgemeine Verteilernetz
bedingungen) 

§ 26. (1) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sowie deren Änderungen be
dürfen der Genehmigung der Erdgas-Control Kommission . Diese Genehmigung ist 
unter Auflagen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes 
erforderlich ist. Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die zur Genehmigung einge
reichten Allgemeinen Verteilernetzbedingungen auf Aufforderung der Erdgas-Control 
Kommission zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein 
und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthal
ten und weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. 
Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 

1. die Erfüllung der dem Verteilerunternehmen obliegenden Aufgaben gewährlei
stet ist, 

2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Verteilerunternehmens 
in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 

3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zu
gewiesen sind, 

4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den Anschluss an das Netz 
im Netzanschlusspunkt und für alle Vorkehrungen, um störende Rückwirkungen 
auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhindern, enthalten, 

5. sie objektive Kriterien für die Übernahme von Erdgas aus einem anderen Netz
bereich sowie die Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen, 

6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an der 
Kostenverursachung orientieren, 

7. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten; 
9. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 
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(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
1. die Rechte und Pflichten der Verteilerunternehmen und der Marktteilnehmer , 
2. die Grundsätze der Fahrplanerstellung, 
3. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardisierten Lastprofile, 
4. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang ; 
5. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von 

Erdgas und biogenen Gasen gelten; 
6. die möglichen Einspeisepunkte für Erdgas und biogene Gase; 
7. die verschiedenen von den Verteilerunternehmen im Rahmen des Netzzuganges 

zur Verrugung zu stellenden Dienstleistungen; 
8. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang ; 
9. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 

10. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten, unter Einhaltung angemessener 
Fristen Leitungskapazität zu reservieren sowie die benötigte Leitungskapazität 
vor der tatsächlichen Inanspruchnahme anzumelden; 

11. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb das Verteilerunter
nehmen das Begehren aufNetzzugang zu beantworten hat; 

12. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung; 
13. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicher

heitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten 
Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzel
falles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. 

In den Allgemeinen Verteilemetzbedingungen können auch Normen und Regelwerke 
der Technik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich 
erklärt werden. 

(4) Die in Ausführung des Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 
enthaltenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften, ABI. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37ff, in der 
Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. L 217 vom 5. August 1998, S. 18ff, mitzuteilen. 
Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entsprochen ist. 

Änderung von Netzbedingungen 

§ 27. (1) Werden neue Allgemeine Netzbedingungen genehmigt, hat der Netzbe
treiber dies den Netzbenutzern in geeigneter Weise bekannt zu geben und ihnen diese 
auf deren Wunsch zuzusenden. Mangels einer ausdrücklichen gegenteiligen Erklärung 
des Netzbenutzers innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe gelten die 
neuen Allgemeinen Netzbedingungen als vereinbart. Der Netzbenutzer ist auf die Be
deutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen. Die Änderungen gelten ab dem Mo
natsersten, der dem Tag des Endes der Frist folgt, als vereinbart. 

(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen sind den Kunden über Verlangen auszufol-
gen. 

Standardisierte Lastprofile 

§ 28. (1) Die Energie-Control GmbH hat durch Verordnung Verteileruntemehmen 
zu verpflichten für Netzbenutzern, deren Verbrauch, Einspeisung oder Anschlußleistung 
einen in bestimmtes Ausmaß unterschreitet, jedenfalls standardisierte Lastprofile zu 
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erstellen. und diese den einzelnen Netzbenutzern zuzuordnen. Die Verordnung hat sich 
dabei am vertretbaren Meßaufwand zu orientieren. In dieser Verordnung sind auch die 
Form der Erstellung und Anpassung der standardisierten Profile festzulegen. 

Veröffentlichung der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 

§ 29. (1) Die in ./Anlage 3 angeführten Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die 
für die Nutzung ihrer Anlagen geltenden Allgemeinen Verteilernetzbedingungen im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im Internet kundzumachen. Die Kundmachung der 
Allgemeinen Verteilernetzbedingungen von sonstigen Verteilerunternehmen hat in dem 
für amtliche Bekanntmachungen (Verlautbarungen) bestimmten Verkündigungsblatt 
(Verlautbarungsblatt, Amtsblatt) desjenigen Bundeslandes zu erfolgen, in dem das be
treffende Unternehmen seinen Sitz hat. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, die im Anhang 
enthaltene Liste jener Erdgasunternehmen, die verpflichtet sind, die Allgemeinen 
Verteilernetzbedingungen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen, durch 
Verordnung abzuändern. 

(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sind den Kunden über Verlangen 
auszufolgen. 

Informationspflichten 

§ 30. Die Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die Endverbraucher in ihrem 
Verteilergebiet über energiesparende Maßnahmen im allgemeinen und über die Mög
lichkeiten zur Einsparung und effizienten Nutzung von Gas im besonderen zu beraten. 

3. Abschnitt 
Fernleitungsunternehmen 

Fernleitungen 

§ 31. (1) Fernleitungen im Sinne des (§ 6 Z 8 sind die in Anlage 2 angeführten 
Leitungsanlagen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung die in An
lage 3 angeführten Fernleitungen um jene Erdgasleitungsanlagen zu erweitern, auf die 
die im (§ 6 Z 15 angführten Merkmale zutreffen. 

Fernleitungsunternehmen bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit einer Genehmi
gung gemäß § 13. 

Pflichten der Fernleitungsunternehmen 
§ 31a. (1) Fernleitungsunternehmen sind folgende Aufgaben übertragen: 
1. Die Fernleitungen nach den Vorgaben des Regelzonenführers nach dem Stand 

der Technik sicher, zuverlässig und leistungsfähig zu betreiben, zu erhalten und 
auszubauen sowie für die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu 
sorgen; 

2. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen Anla
gen verbunden sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den sicheren und 
leistungsfahigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität der 
Netze Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage 
über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

3. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mittei
lungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Verpflichtungen 
zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, wirtschaftlich 
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sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit 
Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

4. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategori
en von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen 
zu enthalten. 

5. Steuerung der von ihnen betriebenen Fernleitungen; 
6. Fahrplanabwicklung, Messungen an der Netzgebietsgrenze, Datenaustausch, 

Vertragsabwicklung, Langfristplanung mit anderen Netzbetreibern; 
7. Erstellung von Summenlastprognosen zur frühzeitigen Erkennung von Un

gleichgewichten; 
9. die Kenntnis der Netzauslastung zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bezüglich 

Flüssen und Druck. 

(2) Betreiber von Fernleitungsanlagen sind verpflichtet, 
1. die von ihm betriebenen Fernleitungen nach dem Stand der Technik sicher, zu

verlässig und leistungsfahig zu betreiben sowie für die Bereitstellung aller un
entbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen; 

2. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes zu 
betreiben, Sicherheitsberichte mit systematischer Gefahrenanalyse sowie Pläne 
für Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur Begrenzung oder Beseitigung von 
Störfällen (Maßnahmenplanung) zu erstellen sowie die Behörden und die betrof
fene Öffentlichkeit bei schweren Störfällen und Unfällen zu informieren; 

3. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit den von ihm betrie
benen Anlagen verbunden sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den 
sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Inter
operabilität der Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen 
Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu 
schließen; 

4. Netzzugangsbegehren innerhalb einer angemessenen Frist zu behandeln und die 
Leitungskapazitäten nach § 19 Abs. 2 in Übereinstimmung mit den österreichi
schen und gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen zur Förderung des Wettbe
werbs zuzuteilen; 

5. mit anderen Netzbetreibem Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfül1ung 
der Anspruch der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang erforderlich ist; 

6. eine Haftpflichtversicherung bei einem in Österreich oder einem anderen EU
oder EWR-Mitgliedsstaat zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten 
Versicherers abzuschließen, mit der die im § 34 bestimmte Haftpflicht nach 
Maßgabe des Betriebsumfanges und der Betriebsgefahr bis zu den im § 35 fest
gesetzten Haftungshöchstgrenzen voll gedeckt ist und dies gegenüber der Ener
gie-Control Kommission nachzuweisen; 

7. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mittei
lungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Verpflichtungen 
zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, wirtschaftlich 
sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit 
Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

8. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kategori
en von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unternehmen 
zu enthalten; 
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9. Netzzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten All
gemeinen Bedingungen und den von der Erdgas-Contral Kommission be
stimmten Netztarifen zu gewähren; 

10. mit anderen Netzbetreibern Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfüllung 
des Anspruchs der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang erforderlich ist; der 
Abschluß dieser Verträge hat im Einvernehmen mit dem Regelzonenruhrer zu er
folgen; 

11. die Anweisungen des Regelzonenruhrers bei der Inanspruchnahme von Netzen 
zur Erfüllung der Ansprüche der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang zu 
befolgen; 

12. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup
penverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen. 

(3) Kommt der Betreiber eines Fernleitungsunternehmens seinen Verpflichtungen 
gemäß Abs. 2 Z 5 nicht nach, hat er das Erdgasunternehmen, das gemäß § 41 b zum 
Schadenersatz gegenüber dem Kunden verpflichtet ist, im Falle einer Leistung von 
Schadenersatz jedenfalls schadlos zu halten. 

Bedingungen itir den Netzzugang zu Fernleitungen (Allgemeine Femleitungsbe
dingungen) 

§ 31b. (1) Die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen sowie deren Änderungen be
dürfen der Genehmigung der Erdgas-Contral Kommission. Diese Genehmigung ist un
ter Auflagen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes er
forderlich ist. Die Fernleitungsunternehmen sind verpflichtet, die zur Genehmigung 
eingereichten Allgemeinen Bedingungen auf Aufforderung der Erdgas-Contral Kom
mission zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein 
und keine den Wettbewerb beschränkenden Praktiken oder ungerechtfertigten Be
schränkungen enthalten und weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungs
qualität gefahrden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 

I. die Erfüllung der dem Fernleitungsunternehmen obliegenden Aufgaben gewähr
leistet ist, 

2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Fernleitungsunterneh
mens in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 

3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zu
gewiesen sind, 

4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den Anschluss an das Netz 
im Netzanschlusspunkt und rur alle Vorkehrungen, um störende Rückwirkungen 
auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhindern, enthalten, 

5. sie objektive Kriterien rur die Übernahme von Erdgas aus einem anderen Netz
bereich sowie die Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen, 

6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an der 
Kostenverursachung orientieren, 

7. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten; 
9. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

(3) Die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
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I. die Rechte und Pflichten des Fernleitungsunternehmens und der Marktteilneh-
mer, 

2. die Grundsätze der Fahrplanerstellung; 
3. Grundsätze für die Verrechnung der Ausgleichsenergie 
4. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang; 
5. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von 

Erdgas und biogenen Gasen gelten; 
6. die möglichen Einspeisepunkte für Erdgas und biogene Gase; 
7. die verschiedenen vom Fernleitungsunternehmen im Rahmen des Netzzuganges 

zur Verfiigung zu stellenden Dienstleistungen; 
8. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge aufNetzzugang; 
9. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 

10. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten, unter Einhaltung angemessener 
Fristen Leitungskapazität zu reservieren sowie die benötigte Leitungskapazität 
vor der tatsächlichen Inanspruchnahme anzumelden; 

11. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der das Fernleitungs
unternehmen das Begehren aufNetzzugang zu beantworten hat; 

12. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung; 
13. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicher

heitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten 
Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzel
falles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt 

In den Allgemeinen Fernleitungsbedingungen können auch Normen und Regelwerke 
der Technik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich 
erklärt werden. 

(4) Die in Ausführung des Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Fernleitungsbedingungen 
enthaltenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften, ABI. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37fT, in der 
Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. L 217 vom 5. August 1998, S. 18ff, mitzuteilen. 
Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entsprochen ist. Die Femleitungsun
ternehmen sind verpflichtet, die für die von ihnen gemäß § 17d Abs. 1 und 3 betriebe
nen Fernleitungen geltenden Allgemeinen Netzbedingungen im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung sowie im Internet zu veröffentlichen. 

(5) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von § 32a Abs. 2 Z 6 bestimmt sich 
nach § 41. 

Betriebspflicht 

§ 31c. Mit der Erteilung der Konzession gemäß § 13 ist ein Fernleitungsuntemeh
men verpflichtet, die von ihm betriebenen Fernleitungen in vollem Umfang zu betrei
ben. Betriebsunterbrechungen, Betriebseinschränkungen und die Einstellung des Betrei
bes sind dem Regelzonenenführer, der Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preis
bildung und der Erdgas-Control Kommission anzuzeigen. Im Falle der beabsichtigten 
Einstellung des Betriebes einer Fernleitung ist dies auch dem Bundesminister für Wirt
schaft und Arbeit und der Erdgas-Control Kommission drei Monate vor der in Aussicht 
genommenen Einstellung anzuzeigen. 
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Erdgastransit 

§ 31 d. (1) Die OMV Aktiengesellschaft ist verpflichtet, mit den im Anhang der 
Richtlinie des Rates 911296/EWG vom 31. Mai 1991 über den Transit von Erdgas über 
große Netze (ABI. L 147 vom 12. Juni 1991; S 37; Erdgastransitrichtlinie) angeführten 
Unternehmen, die einen Antrag auf Erdgastransit im Sinne dieser Richtlinie stellen, 
gemäß den Vorschriften des Abs.2 Netzzugang zu gewähren. Insoweit bezüglich 
Fernleitungsanlagen, an denen die OMV Aktiengesellschaft die Betriebsfunktion wahr
nimmt, Dritten das alleinige Recht zum Transport von Erdgas oder zum Abschluß von 
Verträgen über den Transport von Erdgas eingeräumt ist, trifft diese Verpflichtung auch 
diese Unternehmen. 

(2) Die im Abs. I angeführten Unternehmen sind verpflichtet, unverzüglich der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der Energie-Control GmbH jeden 
Antrag auf Erdgastransit, dem ein Vertrag mit einer Mindestdauer von einem Jahr zu
grunde liegt, mitzuteilen und Verhandlungen über die Bedingungen des beantragten 
Erdgastransits aufzunehmen. Die Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein. Sie 
dürfen keine mißbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen ent
halten und nicht die Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität gefahrden. 

(3) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und die Energie-Control 
GmbH sind über den Abschluß eines Erdgastransitvertrages gemäß Abs. 2 zu unter
richten. 

(4) Kommt innerhalb von zwölf Monaten nach der Mitteilung gemäß Abs.2 ein 
Abschluß eines Erdgastransitvertrages nicht zustande, sind der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften und der Energie-Control GmbH die Gründe hiefür mitzu
teilen. 

(5) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen sind verpflichtet, an einem von der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach Mitteilung der Gründe gemäß 
Abs.4 eingeleiteten Schlichtungsverfahren mitzuwirken und insbesondere ihren, bei 
diesen Verhandlungen über den Abschluß eines Erdgastransitvertrages eingenommenen 
Standpunkt in diesem Schlichtungsverfahren zu vertreten. 

4. Abschnitt 
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie 

Ausübungsvoraussetzungen 
§ 32. (1) Der Betrieb einer Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung 

für die Ausgleichsenergie (Bilanzgruppenkoordinator) bedarf einer Konzession des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. Eine Konzession wird in der Regel nur für 
eine Regelzone erteilt. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis ist je
doch die Erteilung der Konzession für zwei Regelzonen möglich. 

(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur Sicherstellung 
der Aufgaben erforderlichen Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende Un
terlagen anzuschließen: 

I. Angaben über den Sitz und die Rechtsfonn; 
2. die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag; 
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3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens und 
die internen Kontrollverfahren hervorgehen; weiters hat der Geschäftsplan eine 
Budgetvorschau für die ersten drei Geschäftsjahre zu enthalten; 

4. eine Beschreibung des zur Verfügung stehenden Verrechnungs- und Preisbil
dungssystems für die Ausgleichsenergie in technischer und organisatorischer 
Hinsicht; 

5. die Höhe des den Geschäftsführern im Inland unbeschränkt und ohne Belastung 
zur freien Verfügung stehenden Anfangskapitals; 

6. die Identität und die Höhe des Beteiligungsbetrages der Eigentümer, die eine 
qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, sowie die Angabe der Kon
zernstruktur, sofern diese Eigentümer einem Konzern angehören; 

7. die Namen der vorgesehenen Geschäftsführer und deren Qualifikation zum Be
trieb des Unternehmens. 

(4) Liegen für eine Regelzone mehrere Anträge auf Konzessionserteilung vor, ist 
die Konzession demjenigen Konzessionswerber zu erteilen, der den Konzessionsvoraus
setzungen und dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionierenden Erdgas
markt bestmöglich entspricht. 

Konzessionsvoraussetzungen 
§ 33. (1) Eine Konzession gemäß § 32 darfnur erteilt werden, wenn 
1. der Konzessionswerber die im § 33b und 33c angeführten Aufgaben kostengün

stig und sicher zu erfüllen vermag; 
2. für die Regelzone, für den die Konzession beantragt wird, kein Konzessionträger 

vorhanden ist; 
3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den im 

Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu stellen
den Ansprüche genügen; 

4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder juri
stischen Personen die Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen Erfüllung ih
rer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 

5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem Un
ternehmen in enger Verbindung stehende natürliche oder juristische Person un
terliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften die Auf
sichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Errullung ihrer Überwachungs
pflicht hindern; 

6. das Anfangskapital mindestens 3 Millionen € beträgt und den Geschäftsruhrern 
unbeschränkt und ohne Belastung zur freien Verrugung steht und die materielle 
und personelle Ausstattung des Unternehmens die Leitung und Verwaltung der 
Verrechnungsstelle bestmöglich gewährleistet ist; 

7. bei keinem der Geschäftsruhrer ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 
Abs. 1 bis 6 GewO 1994 vorliegt; 

8. gegen keinen Geschäftsführer eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer 
vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung ein
geleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der Entscheidung, die das Strafverfah
ren beendet; 

9. die Geschäftsführer auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die 
für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen 
haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsführers setzt voraus, dass dieser in 
ausreichendem Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrechnung 
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von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung für 
die Leitung einer Verrechnungsstelle ist anzunehmen, wenn eine zumindest 
dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des Rech
nungswesens nachgewiesen wird; 

10. mindestens ein Geschäftsführer den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in 
Österreich hat; 

11. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsführer hat und in der Satzung die 
Einzelvertretungsmacht, eine Einzelprokura oder eine Einzelhandlungsvollmacht 
für den gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist; 

12. kein Geschäftsführer einen anderen Hauptberuf außerhalb des dieses Unterneh
mens ausübt, der geeignet ist, Interessenkonflikte hervorzurufen; 

13. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen; 
14. wenn das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen eines 

zeitgemäßen Abrechnungssystems genügt; 
15. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber Markt

teilnehmern gewährleistet ist. 

(2) Ein Bilanzgruppenkoordinator darf - sofern sie nicht als konzessioniert im Sin
ne des § 77a Abs.5 gelten - als Firma nur dann in das Firmenbuch eingetragen werden, 
wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglaubigter Ab
schrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Gericht hat Beschlüsse über solche Firmen
bucheintragungen auch dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit als oberster 
Energiebehörde und der Energie-Control GmbH als Aufsichtsbehörde zuzustellen. 
Konzessionsrücknahmen, Erlöschen der Konzession und sonstige Anzeigepflichten 

und Bewilligungen 

§ 33a. Hinsichtlich der Konzessionsrucknahme und Erlöschen der Konzession fin
den die Bestimmungen der §§ 5 und 6 des Bundesgesetzes, mit dem die Ausübungsvor
aussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für Transak
tionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBL I Nr. 
121/2000, sinngemäß Anwendung. Darüber hinaus finden auch die Bestimmungen der 
§§ 7 und 8 leg.cit. auf Bilanzgruppenkoordinatoren im Sinne dieses Bundesgesetzes 
Anwendung. 

Aufgaben 

§ 33b. (1) Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators sind: 
1. die Verwaltung der Bilanzgruppen In organisatorischer und abrech

nungstechnischer Hinsicht; 
2. die Durchführung einer Abgrenzung von Regel- und Ausgleichsenergie nach 

transparenten und objektiven Kriterien; 
3. die Berechnung, Zuordnung und Verrechnung der Ausgleichsenergie ; 
4. der Abschluss von Verträgen 

a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, Netzbetreibern, Erdgashändlern, Produ
zenten und Speicherunternehmen; 

b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines 
Indexes; 

c) mit Erdgasbörsen über die Weitergabe von Daten; 
d) mit Erdgashändlern, Produzenten und Speicheruntemehmen über die Weiter

gabe von Daten; 
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e) mit im vorgelagerten ausländischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder Spei
cherunternehmen oder anderen geeigneten Personen über die Bereitstellung 
von Ausgleichsenergie in den Netzgebieten Tirol und Vorarlberg (Abs. 4). 

(2) Die Verwaltung der Bilanzgruppen in organisatorischer und abrechnungs-
technischer Hinsicht umfasst insbesondere 

1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgruppen; 
2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie~ 
3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen; 
4. die Übernahme der von den Verteilerunternehmen in vorgegebener Form über

mittelten Messdaten, deren Auswertung und Weitergabe an die betroffenen 
Marktteilnehmer und anderen Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend den 
in den Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die 
Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer entsprechend den in den Verträ
gen enthaltenen Vorgaben; 

6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen; 
7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Bereich 

Kundenwechsel, Abwicklung und Abrechnung; 
8. die Abrechnung und organisatorischen Maßnahmen bei Auflösung von Bilanz

gruppen; 
9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standar

disierten Lastprofilen ergebenden Differenz auf die am Netz eines Netzbetrei
bers angeschlossenen Marktteilnehmer nach Vorliegen der Messwerte nach 
transparenten Kriterien; 

10. die Verrechnung der Clearingentgelt (§ 33f) an die Bilanzgruppen
verantwortlichen. 

(3) Im Netzgebiet Ost hat der Bilanzgruppenkoordinator Angebote für Ausgleich
senergie von Erdgashändlern, Produzenten, Speicherunternehmen und Großkunden 
einzuholen und zu übernehmen und nach Prüfung alternativer Flexibilisierungsinstru
mente eine Abrufreihenfolge zu erstellen. 

(4) Für die Bereitstellung von Ausgleichsenergie in den Netzgebieten Tirol und 
Vorarlberg haben die Regelzonenführer Vereinbarungen mit im vorgelagerten auslän
dischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder Speicherunternehmen oder anderen geeig
neten Personen zu treffen. 

(5) Im Rahmen der Berechnung, Zuweisung und Verrechnung der Ausgleichsener
gie hat der Bilanzgruppenkoordinator 

1. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus Aus
gleichsenergie zu errechnen; 

2. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 33c beschriebenen Ver
fahren zu ermitteln in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen; 

3. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bi 1 anzgrup
penverantwortlichen zu verrechnen; 

4. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Aus
gleichsenergie vorliegen; 

5. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und 
in geeigneter Form zu veröffentlichen. 
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Verfahren zur Ermittlung des Preises itir Ausgleichsenergie 

§ 33c. (1) Preise für Ausgleichsenergie in der Regelzone Ost sind unter Zugrunde
legung des in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Verfahrens zu ennitteln, Preise in den Netz 
gebieten Tirol und Vorarlberg unter Bedachtnahme auf Abs. 3 auszuhandeln. 

(2) Die Preise für Ausgleichsenergie sind im Netzgebiet Ost aus den Angeboten der 
für Ausgleichsenergielieferungen in Frage kommenden Erdgashändler, Produzenten 
und Speicherunternehmen (Bieterkurve) und der nachgefragten Ausgleichsenergie 
(Nachfragekurve) je Ausgleichsperiode zu bestimmen. 

(3) Die Preise für die Ausgleichsenergie sind unter Zugrundelegung eines 
marktorientierten Modells zu ennitteln. Dieses Modell ist vom Bilanzgruppenkoordi
nator zu erarbeiten und bedarf der Genehmigung der Energie-Control GmbH . 

Allgemeine Bedingungen 

§ 33d. (1) Der Bilanzgruppenkoordinator hat die in § 33b Abs. 1 Z 4 angeführten 
Verträge unter Zugrundelegung von Allgemeinen Bedingungen abzuschließen. Die All
gemeinen Bedingungen bedürfen der Genehmigung durch die Energie-Control GmbH. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
1. eine Beschreibung der für die Berechnung der für die einzelnen Marktteilnehmer 

und Verteilerunternehmen anfallenden Ausgleichsenergie anzuwendenden 
Methode; 

2. die Kriterien, die für die Bildung der Abrufreihenfolge herangezogen werden; 
3. die für die Preisennittlung der Ausgleichsenergie angewandte Methode; 
4. die Grundsätze, nach denen die Bilanzgruppen in organisatorischer Hinsicht 

verwaltet werden; 
5. die von den Marktteilnehmern, Verteileruntemehmen und Bilanzgruppenverant

wortlichen bereitzustellenden Daten sowie 
6. die wesentlichen, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Anwendung gelangenden 

Marktregeln . 

(3) Die Genehmigung ist, gegebenenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, zu 
erteilen, wenn die Allgemeinen Bedingungen dem volkswirtschaftlichen Interesse an 
einem funktionsfähigen Erdgasmarkt entsprechen und zur Erfüllung der im § 33b um
schriebenen Aufgaben geeignet sind. 

(4) Der Bilanzgruppenkoordinator ist verpflichtet, die zur Genehmigung einge
reichten Allgemeinen Bedingungen über Aufforderung der Energie-Control GmbH zu 
ändern oder neu zu erstellen. 

Clearinggebühr 

§ 33e. (1) Für die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordinators 
erbrachten Leistungen hat die Energie-Control GmbH eine Gebühr tarifmäßig zu be
stimmen. Dieser Gebühr sind die mit der Erfüllung der Aufgaben verbundenen Auf
wendungen einschließlich eines angemessenen Gewinnzuschlages zugrunde zu legen. 
Die mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätze sind kostenorientiert zu be
stimmen. Bemessungsgrundlage ist der Umsatz an Erdgas der jeweiligen Bilanzgruppe 
und der Grad der Inanspruchnahme der Leistungen des Bilanzgruppenkoordinators 
durch die jeweilige Bilanzgruppe. 

(2) Die Verlautbarung des zur Bestimmung der Clearinggebühr bestimmten Tarifes 
ist auf Kosten des Bilanzgruppenkoordinators von der Energie-Control GmbH im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veranlassen. 
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Vorbereitung auf die Marktöffnung 

§ 33f. Der Bilanzgruppenkoordinator hat Vorsorge zu treffen, dass die für die Auf
nahme seiner Tätigkeit erforderlichen organisatorischen und technischen Einrichtungen 
am 1. Oktober 2002 gegeben sind. 

4. Hauptstück 
Haftpflicht 

Haftungstatbestände. 

§ 34. (1) Netzbetreiber «§ 6 Z 31) haften für den Ersatz der durch einen schädi
genden Vorgang beim Betrieb ihrer Anlagen verursachten Schäden insoweit, als da
durch ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder 
eine Sache beschädigt wird. 

(2) Der § 5 Abs. 2 und die §§ 6 bis 8, 10 bis 14, 15 Abs. 2 und die §§ 17 bis 20 und 
23 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGBL Nr. 48/1959, gelten sinnge
mäß. 

Haftungsgrenzen. 

§ 35. (1) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung ist hinsichtlich jedes 
schädigenden Vorgangs in folgender Weise begrenzt: 

1. hinsichtlich der Tötung oder der Verletzung von Menschen mit einem Kapitals
betrag von 292 000 € oder mit einem Rentenbetrag von jährlich 17 520 € für 
den einzelnen Verletzten; diese Begrenzung gilt nicht für Heilungs- und Beerdi
gungskosten; 

2. hinsichtlich der Schäden an Sachen mit einem Betrag von 8 760 000 €, auch 
wenn mehrere Sachen beschädigt worden sind; sind Schäden an Liegenschaften 
darunter, so erhöht sich dieser Betrag auf 18 250 000 €, wobei der Mehrbetrag 9 
490 000 € - nur für den Ersatz dieser Schäden verwendet werden darf. 

(2) Sind auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Geschädigte Ersätze zu lei
sten, die insgesamt die im Abs. 1 Z 2 genannten Höchstbeträge übersteigen, so verrin
gern sich die einzelnen Ersätze in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum 
Höchstbetrag steht. 

(3) Unberührt bleiben Vorschriften, nach welchen Netzbetreiber für den verur
sachten Schaden in einem weiteren Umfang, als nach den Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes haften oder nach denen ein anderer zum Schadenersatz verpflichtet ist. 

Haftungsausschluß 

§ 36. Netzbetreiber haften insoweit nicht, als 
1. der Verletzte oder Getötete zur Zeit des schädigenden Vorganges beim Betrieb 

der Anlage tätig gewesen ist, 
2. die beschädigte Sache zur Zeit des schädigenden Vorganges in der Anlage, von 

der der Vorgang ausgegangen ist, befördert oder zur Beförderung in dieser Anla
ge übernommen worden ist oder 

3. der schädigende Vorgang durch Krieg, ein kriegerisches Unternehmen, Bürger
krieg, Aufruhr, Aufstand oder Terroranschlag verursacht worden ist. 
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Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung 

§ 37. (1) Genehmigungswerber gemäß § 13 haben ihrem Antrag eine schriftliche 
Erklärung eines Versicherungsunternehmens anzuschließen, in dem der Abschluß einer 
Haftpflichtversicherung gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 bestätigt wird und in dem sich das Ver
sicherungsunternehmen verpflichtet, jeden Umstand, der das Nichtbestehen oder die 
Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, der Genehmi
gungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Im Falle der Errichtung, Erweiterung oder Änderung einer Erdgasleitungsanlage 
hat der Betreiber dieser Anlagen durch eine schriftliche Bestätigung des Versicherungs
unternehmens nachzuweisen, daß sich der Versicherungsschutz (die Haftpflichtversi
cherung) auch auf die neuerrichteten oder geänderten Anlagen (Anlagenteile) erstreckt .. 

(3) Bei Einlangen einer Anzeige über einen Umstand, der das Nichtbestehen oder 
die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, hat die 
Behörde, sofern der Netzbetreiber nicht innerhalb einer von der Behörde festzusetzen
den Frist den Bestand einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachweist, die Ge
nehmigung gemäß § 38a zu entziehen. 

5. Hauptstück 
Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb eines Erdgasunternehmens 

Endigungstatbestände 

§ 38. Die Genehmigung gemäß § 13 endet: 
I. durch Entziehung oder Untersagung der Genehmigung gemäß § 38a; 
2. durch Zurücklegung der Genehmigung; 
3. durch den Tod des Inhabers der Genehmigung, wenn dieser eine natürliche Per

son ist; 
4. durch den Untergang der juristischen Person oder mit der Auflassung der Perso-

nengesellschaft des Handelsrechtes sofern sich aus § 38b nichts anderes ergibt; 
5. durch Eröffuung des Konkurses über das Vermögen des Rechtsträgers; 
6. durch Untersagung des Betriebes gemäß § 38e (Einweisung) 
7. wenn auf ein Unternehmen nicht mehr die im § 6 Z. 16 oder Z 55 umschriebe

nen Merkmale zutreffen. 
Entziehung und Untersagung 

§ 38a. (1) Die Behörde hat die Genehmigung gemäß § 13 zu entziehen, wenn 
1. die für die Erteilung der Genehmigung bestimmten Voraussetzungen (§ 14) nicht 

mehr vorliegen; 
2. ein Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen seiner Verpflichtung, den Bestand 

einer Haftpflichtversicherung gemäß § 37 Abs.3 nachzuweisen, nicht nach
kommt; 

3. der Inhaber der Genehmigung oder der Geschäftsführer infolge schwerwiegender 
Verstöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes bestraft worden ist und ein weiteres 
vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat einem Erdgashändler die Ausübung seiner Tä
tigkeit bescheidmäßig zu untersagen, wenn er wegen schwerwiegender Verstöße gegen 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes bestraft worden und ein weiteres vorschriftswidri
ges Verhalten zu befiirchten ist oder bezüglich eines Erdgashändlers infolge von Zah-
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lungsunfahigkeit oder Überschuldung Maßnahmen ergriffen wurden oder unmittelbar 
bevorstehen. 

Umgründung 

§ 38b. (1) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch Umgrun
dung (insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, Zusam
menschlüsse, Realteilungen und Spaltungen) gehen die zur Fortführung des Betriebes 
erforderlichen Genehmigungen auf den Rechtsnachfolger nach Maßgabe der in den 
Abs. 2 und 4 festgelegten Bestimmungen über. Die bloße Umgrundung stellt keinen 
Endigungstatbestand dar, insbesondere rechtfertigt sie keine Entziehung. 

(2) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Genehmigung im Sinne des 
Abs. 1 entsteht mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Umgrundung im Firmenbuch, 
wenn der Rechtsnachfolger die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 14 erfüllt. Der 
Rechtsnachfolger hat der Behörde den Übergang unter Anschluß eines Firmenbuchaus
zugs und der zur Herbeiführung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterla
gen in Abschrift längstens innerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im Firmen
buch anzuzeigen. 

(3) Die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesell
schaft oder einer Kommanditgesellschaft in eine offene Handelsgesellschaft berührt 
nicht die Ausübungsberechtigung. Die Gesellschaft hat die Umwandlung innerhalb von 
vier Wochen nach der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch der Behörde 
anzuzeigen. 

(4) Die Berechtigung des Rechtsnachfolgers endigt nach Ablauf von sechs Monaten 
ab Eintragung der Umgrundung im Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist den 
Rechtsübergang nicht angezeigt hat oder im Falle des § 14 Z 4 lit. b kein Geschäftsfiih
rer innerhalb dieser Frist bestellt wurde. 

Auflösung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 

§ 38c. Die Ausübungsberechtigung (Genehmigung gemäß § 13) einer Personenge
sellschaft des Handelsrechtes endigt, wenn keine Liquidation stattfindet, mit der Auflö
sung der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation; die Geneh
migung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes endigt nicht, wenn die Gesell
schaft fortgesetzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidation innerhalb 
von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen. 

Zurücklegung der Genehmigung 
§ 38d. Die Zurücklegung der Genehmigung wird mit dem Tag wirksam, an dem die 

schriftliche Anzeige über die Zurücklegung bei der Behörde einlangt, sofern nicht der 
Inhaber der Genehmigung die Zurücklegung für einen späteren Zeitpunkt anzeigt. Eine 
bedingte Zurücklegung ist unzulässig. Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Ein
langens bei der Behörde unwiderruflich. 

Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung 

§ 38e. (1) Kommt ein Netzbetreiber seinen ihm nach dem 3. Hauptstück auferleg
ten Pflichten nicht nach, hat ihm die Erdgas-Control Kommission aufzutragen, die hin
dernden Umstände innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. 

(2) Soweit dies zur Beseitigung einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig ist, kann 
die Behörde - außer es handelt sich beim säumigen Unternehmen um den Fernleitungs-
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unternehmen - einen anderen Netzbetreiber zur vorübergehenden Erfüllung der Aufga
ben dieses Unternehmens des ganz oder teilweise heranziehen (Einweisung). Sind 

1. die hindernden Umstände derart, daß eine gänzliche Erfüllung der dem Unter
nehmen nach dem 2. Hauptstück auferlegten gesetzlichen Pflichten nicht zu er
warten ist, oder 

2. kommt das Unternehmen dem Auftrag der Erdgas-Control Kommission auf Be-
seitigung der hindernden Umstände nicht nach, 

so ist dem Unternehmen der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und unter Be
dachtnahme auf die Bestimmungen des 2. Hauptstücks und des 3. Hauptstücks ein ande
rer Netzbetreiber zur dauernden Übernahme des Netzbetriebes zu verpflichten. 

(3) Der gemäß Abs. 2 verpflichtete Netzbetreiber tritt in die Rechte und Pflichten 
aus den Verträgen des Unternehmens, das von der Untersagung betroffen wird, ein. 

(4) Dem gemäß Abs. 2 verpflichteten Netzbetreiber hat die Erdgas-Control Kom
mission auf dessen Antrag den Gebrauch der Anlagen des Unternehmens, das von der 
Untersagung betroffen wird, gegen angemessene Entschädigung soweit zu gestatten, als 
dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. 

(5) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs.2 hat die Erdgas-Control Kom
mission auf Antrag des verpflichteten Netzbetreibers das in Gebrauch genommene Netz 
zu dessen Gunsten gegen angemessene Entschädigung zu enteignen. 

(6) Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädi
gungen sind die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes sinngemäß anzu
wenden. 

6. Hauptstück 
Speicherunternehmen 

Zugang zu Speicheranlagen 

§ 39. (1) Speicherunternehmen haben den Speicherzugangsberechtigten «§ 6 Z 45 
den Zugang zu ihren Anlagen zu nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingun
gen zu gewähren. 

(2) Der Speicherzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden: 
1. Störfälle; 
2. mangelnde Speicherkapazitäten; 
3. wenn der Speicherzugangsberechtigte oder ein mit dem Speicherzugangsbe

reichtigten verbundenes Unternehmen, das einen beherrschenden Einfluß aus
übt, seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, in dem ein 
Rechtsanspruch des Speicherzugangsbereichtigten auf Speicherzugang nicht ge
währt wird oder ein Speicherzugang aus im Tatsächlichen gelegenen Gründen 
nicht möglich ist; 

4. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise mit
einander in Übereinstimmung gebracht werden können; 

5. wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. 

Das Speicherunternehmen hat die Verweigerung des Speicherzuganges gegenüber dem 
Speicherzugangsberechtigten schriftlich zu begründen. 

(3) Im Falle von mangelnden Speicherkapazitäten ist der Speicherzugang unter Ein
haltung nachstehender Grundsätze zu gewähren: 
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1. Ein- und Ausspeisungen im Rahmen der Bereitstellung von Ausgleichsenergie 
haben Vorrang gegenüber allen anderen Speicherzugangsberechtigten, 

2. Ein- und Ausspeisungen auf Grund bestehender und an deren Stelle tretender 
vertraglicher Verpflichtungen in zeitlicher Reihung. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, 
durch die Verweigerung des Speicherzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht 
auf Gewährung des Speicherzuganges verletzt worden zu sein, festzustellen, ob die 
Voraussetzungen für die Verweigerung eines Speicherzuganges gemäß Abs. 1 zutreffen. 
Die Frist, innerhalb der die Erdgas-Control Kommission zu entscheiden hat, beträgt 
zwei Monate ab Einlangen des Antrags. 

(5) Das Speicheruntemehrnen hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände 
gemäß Abs. 1 nachzuweisen. Die Erdgas-Control Kommission hat in jeder Lage des 
Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen Speicherzugangsberechtigtem und 
Speicherunternehmen hinzuwirken. 

(6) Stellt die Erdgas-Control Kommission fest, dass das Recht auf Gewährung des 
Speicherzuganges verletzt worden ist, hat das Speicheruntemehrnen dem Antragsteller 
nach Zustellung der Entscheidung der Erdgas-Control Kommission unverzüglich Spei
cherzugang zu gewähren. 

(7) Eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung des Speicherzu
ganges gemäß Abs. 4 gründen, kann erst nach Rechtskraft der Entscheidung der Erdgas
Control Kommission eingebracht werden; sind die Parteien ident und bildet eine solche 
Entscheidung eine Vorfrage für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur Ent
scheidung der Erdgas-Control Kommission zu unterbrechen. 

Speichern utzungsen tgelte 

§ 39a. (1) Speicheruntemehrnen sind verpflichtet, mit Speicherzugangsberechtigten 
Speichernutzungsentgelte zu vereinbaren, die den Grundsätzen der Gleichbehandlung 
und der Kostenorientierung entsprechen. Die nachgewiesenen technischen und geologi
schen Risken sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Speichernutzungsentgelte verschie
dener Speicheruntemehrnen kann die Erdgas-Control Kommission durch Verordnung 
bestimmen, welche Kostenkomponenten den Preisansätzen der Speicheruntemehrnen zu 
Grunde zu legen sind. Dabei sind insbesondere alWillige Opportunitätskosten zu be
rücksichtigen. 

(3) Über Antrag des Speicherzugangsberechtigten hat die Erdgas-Control Kommis
sion festzustellen, ob die dem Speichernutzungsvertrag zugrundeliegenden Bedingun
gen, einschließlich der vereinbarten Speicherbenutzungsentgelte, den im Abs. 1 ange
führten Grundsätzen entsprechen. Wird diesen Grundsätzen nicht entsprochen, hat das 
Speicherunternehrnen - unbeschadet seiner Verpflichtung zur Rückerstattung unzuläs
siger Mehrbeträge - unverzüglich den diesen Grundsätzen entsprechenden Zustand her
zusteHen. 

Vorlage von Verträgen 
§ 39b. (1) Die Speicheruntemehrnen haben bis spätestens 15.10.2002 alle bis zum 

Ablauf des 30.9.2002 geschlossenen Verträge über die Bereitstellung von Speicherlei
stung vorzulegen und zu erläutern .. Nach dem 30. September 2002 abgeschlossene 
Verträge sind der Energie-Control GmbH unmittelbar nach Vertragsabschluß vorzule
gen. 
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5. Teil 

Netzbenutzer 

1. Hauptstück 
Erdgashändler 
Erdgashändler 

§ 40. (1) Die Tätigkeit eines Erdgashändlers «§ 6 Z 10), der Erdgas für Kunden im 
Bundesgebiet kauft oder verkauft, ist der Energie-Control GmbH vor Aufnahme anzu
zeigen. 

(2) Erdgashändler, die Erdgas an Endverbraucher verkaufen, auf die die Bestim
mungen des Konsumentenschutzgesetzes Anwendung finden, haben jedenfalls die 
Möglichkeit zum Abschluß von nichtunterbrechbaren Erdgaslieferungsverträgen vorzu
sehen. 

(3) Änderungen von Lieferbedingungen sind den Kunden in geeigneter Weise be
kannt zu geben. Die geänderten oder neuen Lieferbedingungen sind den Kunden auf 
deren Verlangen auszufolgen. Mangels einer gegenteiligen ausdrücklichen Erklärung 
des Kunden innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe, gelten die geän
derten oder neuen Lieferbedingungen als vereinbart. Der Kunde ist auf die Bedeutung 
seines Verhaltens besonders hinzuweisen. Die Änderungen gelten ab dem Monatsersten, 
der dem Tag des Endes der Frist folgt, als vereinbart. 

2. Hauptstück 
N etzzgangberechtigte 

Rechte der Netzzugangsberechtigten 

§ 41. Kunden sind berechtigt, mit Produzenten, Erdgashändlern und Erdgasunter
nehmen unter Beachtung der für Altverträge geltenden Kündigungsfristen Verträge 
über die Lieferung von Erdgas zur Deckung ihres Bedarfes zu schließen und hinsicht
lich dieser Erdgasmengen ab dem 1.10.2002 Netzzugang zu begehren. 

Beantragung des Netzzuganges durch Erdgasunternehmen 

§ 41a. Erdgasunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden be
gehren. Erzeuger von biogenen Gasen (Bio- und Holzgas) können im Name ihrer Kun
den den Netzzugang begehren, sofern hiedurch die Interoperabilität der Netze nicht be
einträchtigt wird. 

Geltendmachung des Rechtes auf Netzzugang 

§ 41 b. Das Recht auf Netzzugang (§ 17) ist gegenüber demjenigen Netzbetreiber 
geltend zu machen, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen ist. Ist die Kun
denanlage in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegen, ist der 
Netzzugang gegenüber demjenigen Netzbetreiber geltend zu machen, der den grenz
überschreitenden Leitungsabschnitt betreibt. Wurde der Netzzugang zu Unrecht verwei
gert, haftet der Netzbetreiber gegenüber dem Netzzugangsberechtigten für den durch 
die rechtswidrige Netzzugangsverweigerung entstandenen Schaden gemäß § 19 Abs. 6. 
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3. Hauptstück 

Bilanzgruppen 
Bildung von Bilanzgruppen 

§ 42. (1) Die Bildung und Veränderung von Bilanzgruppen erfolgt durch den Bi
lanzgruppenverantwortlichen. Bilanzgruppen können über Bundesländergrenzen hinaus, 
innerhalb der Regelzonen gebildet werden. 

(2) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen darf eine natürliche oder ju
ristische Person oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes mit Hauptwohnsitz 
bzw. Sitz im Inland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat aus
üben. 

(3) Kommt ein Versorger seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht nach, so gilt § 9 
des Bundesgesetzes über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und 
Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-Control GmbH, der Elektrizitäts-Control 
Kommission und der Erdgas-Control Kommission, BGBL I Nr. 212/2000, mit der Maß
gabe, dass der verpflichtete Versorger mit Verfahrensanordnung aufzufordern ist, inner
halb angemessener, von der Behörde zu bestimmender Frist dieser Verpflichtung zu 
entsprechen. Kommt der Versorger auch dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten 
Frist nicht nach, ist der gesetzmäßige Zustand dadurch herzustellen, dass der Versorger 
mit Bescheid einer Bilanzgruppe zugewiesen wird (§ 42t). 

Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42a. (I) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist zur Erfüllung seiner Aufgaben und 
Pflichten sowie der Einhaltung der Marktregeln verpflichtet. Der Bilanzgruppenver
antwortliche hat folgende Aufgaben: 

1. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung derer an den Bilanzgruppenko
ordinator ; 

2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die Versor
gung von Kunden jener Versorger, die der Bilanzgruppe gemäß § 42f durch 
die Energie-Control GmbH zugewiesen wurden, 

3. die Meldung bestimmter Autbringungs- und Verbrauchsdaten für technische 
Zwecke; 

4. die Meldung von Autbringungs- und Abnahrnefahrplänen von Großabnehmern 
und Einspeisern nach definierten Regeln für technische Zwecke; 

5. die Entrichtung von Entgelten (Gebühren) an den Bilanzgruppenkoordinator ; 
6. die Entrichtung der Entgelte für Ausgleichsenergie an den Bilanzgruppenkoor

dinator sowie die Weiterverrechnung der Entgelte an die Bilanz
gruppenmitglieder. 

(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind verpflichtet, 
1. Verträge mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Netzbetreibem und den Bi

lanzgruppenmitgliedern über den Datenaustausch abzuschließen; 
2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen; 
3. entsprechend den Marktregeln Daten an den Bilanzgruppenkoordinator, die 

Netzbetreiber und die Bilanzgruppenmitglieder weiterzugeben; 
4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem Bilanzgruppenkoordi

nator zu melden; die Meldung kann auch im Nachhinein von einem Bilanzgrup
penverantwortlichen bis zu einem vom Bilanzgruppenkoordinator festgesetzten 
Zeitpunkt erfolgen; 
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5. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen der Netzbetreiber sowie die 
Marktregeln einzuhalten, 

6. der Energie-Control GmbH Allgemeine Bedingungen zur Genehmigung vorzu
legen und über Aufforderung dieser abzuändern oder neu zu erstellen, sofern dies 
zur Erreichung eines wettbewerbsorientierten Marktes erforderlich ist. 

(3) Wechselt ein Bilanzgruppenmitglied die Bilanzgruppe oder den Versorger, 
sind die Daten des Bilanzgruppenmitgliedes der neuen Bilanzgruppe oder dem neuen 
Versorger weiterzugeben. 

AUgemeine Bedingungen der Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42b. (1) Die Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche sowie 
deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der Energie-Control GmbH . Die Ge
nehmigung ist unter Auflagen zu erteilen, falls dies zur Erfüllung der Vorschriften die
ses Gesetzes notwendig ist. Bilanzgruppenverantwortliche sind verpflichtet, die zur Ge
nehmigung eingereichten Allgemeinen Bedingungen auf Aufforderung der Energie
Control GmbH zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und keine 
missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten. Insbe
sondere sind sie so zu gestalten, dass 

1. die Erfüllung der dem Bilanzgruppenverantwortlichen obliegenden Aufgaben 
gewährleistet ist, 

2. die Leistungen der Bilanzgruppenmitglieder mit den Leistungen des Bilanzgrup
penverantwortlichen in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 

3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht zu-
gewiesen sind. 

4. sie klar und übersichtlich gefasst sind, 
5. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten. 

(3) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten 
1. die näheren Bestimmungen über die Bildung von Bilanzgruppen, 
2. die wesentlichen Merkmale jener Bilanzgruppenmitglieder, für die der Ver-

brauch von Erdgas durch einen Lastprofilzähler zu ermitteln ist, 
3. die Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen, 
4. die Grundsätze der Fahrplanerstellung, 
5. die Frist, innerhalb der die Fahrpläne einer Bilanzgruppe den Verteilerunter

nehmen und dem Fernleitungsunternehmen bekannt zu geben sind. 
Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42c. (I) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen bedarf einer Geneh
migung durch die Energie-Control GmbH . Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung 
sind nachstehende Unterlagen anzuschließen: 

1. Vereinbarungen mit dem Bilanzgruppenkoordinator sowie den Netzbetreibern, 
die zur Erfüllung der in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und Verpflichtun
gen, insbesondere in administrativer und kommerzieller Hinsicht, erforderlich 
sind, 

2. Nachweise über die Eintragung ins Firmenbuch (Firmenbuchauszug) oder eines 
gleichwertigen Registers und über den Sitz (Hauptwohnsitz), 

3. Nachweise, dass der Antragsteller bzw. seine nach außen vertretungsbefugten 
Organe 
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat, 
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b) Die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines 
anderen EU-Mitgliedstaates oder EWR-Vertragsstaates ist, 

c) nicht gemäß Abs. 4 bis 7 von der Ausübung der Genehmigung ausgeschlossen 
ist 

4. Nachweise, dass der Bilanzgruppenverantwortliche, mindestens ein Gesell
schafter bzw. Komplementär oder mindestens ein Geschäftsführer oder ein Vor
stand oder ein leitender Angestellter fachlich geeignet ist, 

5. Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche für die Ausübung seiner Tä
tigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher über ein Haftungskapital von minde
stens 50.000 Euro z. B. in Form einer Bankgarantie oder einer entsprechenden 
Versicherung, verfügt, unbeschadet einer auf Grund der Art und des Umfanges 
der Geschäftstätigkeit allenfalls erforderlichen höheren Kapitalausstattung ge
mäß der nach Z. 1 vorzulegenden Vereinbarung. 

(2) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichenden Maße theoretische 
und praktische Kenntnisse in der Abwicklung von Erdgasgeschäften oder in einer lei
tenden Tätigkeit auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft, insbesondere im Erdgashandel, 
in der Gewinnung von Erdgas oder im Betrieb eines Netzes oder eines Speichers, vor
liegen. 

(3) Die Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen zu erteilen, wenn alle 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 vorliegen. Ab Vorliegen der vollständigen Antragsun
terlagen hat die Energie-Control GmbH binnen zwei Monaten zu entscheiden, andern
falls ist der Antragsteller berechtigt, die Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher 
vorläufig auszuüben. Eine Untersagung der Tätigkeit erfolgt in sinngemäßer Anwen
dung des § 42d. 

(4) Von der Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ist ausge
schlossen, wer von einem Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheitsstrafe 
oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die 
Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregi
ster unterliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem angeführten Ausschlussgrund vergleichba
re Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(5) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hinterziehung von Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. ades Finanz
strafgesetzes der Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen Eingriffes in 
ein staatliches Monopolrecht oder der Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. ades Fi
nanzstrafgesetzes bestraft worden ist, ist von der Ausübung der Tätigkeit eines Bilanz
gruppenverantwortlichen ausgeschlossen, wenn über ihn wegen eines solchen Finanz
vergehens eine Geldstrafe von mehr als 7.300 Euro oder neben einer Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht 5 Jahre vergan
gen sind. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten Ausschlussgründen vergleichbare 
Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(6) Rechtsträger, über deren Vermögen bereits einmal der Konkurs oder ein Aus
gleichsverfahren eröffuet wurde oder gegen die der Antrag auf Konkurseröffuung ge
stellt, der Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens 
voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde, sind von der Ausübung 
einer Konzession ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten Aus
schlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 
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(7) Eine natürliche Person ist von der Ausübung einer Konzession ausgeschlossen, 
wenn über ihr Vennögen ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wurde, oder ihr 
ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträgers als 
einer juristischen Person zusteht oder zugestanden ist, auf die der Abs. 6 anzuwenden ist 
oder anzuwenden war. 

Widerruf und Erlöschen der Genehmigung 

§ 42d. (1) Die Energie -Control GmbH kann die dem Bilanzgruppenverantwortli
chen erteilte Genehmigung widerrufen, wenn er 

I. seine Tätigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung der Ge
nehmigung aufnimmt oder 

2. seine Tätigkeit länger als ein Monat nicht ausübt. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat die dem Bilanzgruppenverantwortlichen erteilte 
Genehmigung zu widerrufen, wenn 

1. eine im § 42c Abs. 1 festgelegte Voraussetzung nicht oder nicht mehr vorliegt 
oder 

2. er zumindest drei Mal wegen Verletzung seiner Aufgaben und Pflichten (42a) 
rechtskräftig bestraft worden und der Widerruf im Hinblick auf die Übertretun
gen nicht unverhältnismäßig ist. 

(3) Bescheide gemäß Abs. 2 Z 1 oder 2 sind jedenfalls unaufschiebbare Maßnah
men im Sinne des § 57 Abs. 1 A VG. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn über das Vennögen des Bilanzgruppenverant
wortlichen ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren oder ein Schuldenregulierungsver
fahren eröffnet wird oder wenn der Antrag auf Konkurseröffnung mangels eines zur 
Deckung der Kosten des Konkursverfahrens hinreichenden Vennögens rechtskräftig 
abgewiesen wird. 

(5) Wird die Genehmigung einer Bilanzgruppen widerrufen oder erlischt sie oder 
will der Bilanzgruppenverantwortliche die Bilanzgruppe auflösen, so sind die der Bi
lanzgruppe angehörigen Versorger durch Bescheid der Energie-Contro! Gmb H einer 
anderen Bilanzgruppe zuzuweisen (§ 42t). Die Auflösung der Bilanzgruppe ist erst nach 
Rechtskraft der Zuweisung zulässig. 

Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe 

§ 42e. (1) Der Netzbenutzer hat dem Netzbetreiber die beabsichtigte Beendigung 
des Erdgasliefervertrages bzw. eine beabsichtigte Änderung in der Zugehörigkeit zu 
einem Versorger oder einer Bilanzgruppe rechtzeitig, mindestens jedoch vier Wochen 
vor dem Zeitpunkt der Beendigung bzw. Änderung anzuzeigen. Der Versorgerwechsel 
bzw. der Bilanzgruppenwechsel kann jeweils zum Monatsersten null Uhr erfolgen. Ist in 
die Anlage des Netzbenutzers ein Lastprofilzähler einzubauen, so ist der Netzbetreiber 
vom Netzbenutzer mindestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des Versorger- bzw. 
des Bilanzgruppenwechsels zu verständigen. Der Netzbetreiber hat die erhaltene Wech
selinformation umgehend dem bisherigen Versorger bzw. dem bisherigen Bilanzgrup
penverantwortlichen mitzuteilen. Ausgenommen hievon sind Netzbenutzer, deren Ver
sorger gemäß § 42f einer Bilanzgruppe zugewiesen wurde. 

(2) Der Netzbenutzer ist bei der Kündigung des Erdgasliefervertrages vom bisheri
gen Versorger auf die Fristen und Tennine nach Abs. 1 ausdrücklich hinzuweisen. Der 
bisherige Versorger hat dem Netzbenutzer schriftlich mitzuteilen, ob die Kündigung 
zum beabsichtigten Kündigungstennin wirksam wird. 
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(3) Sofern der Netzbenutzer weiterhin die Netznutzung beabsichtigt, hat er gleich
zeitig mit der Meldung nach Abs. 1 dem Netzbetreiber die erforderlichen Daten des 
neuen Versorgers und/oder der neuen Bilanzgruppe bekannt zu geben sowie die Bestä
tigung des neuen Versorgers über das Bestehen eines Erdgasliefervertrages beizulegen. 
Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, die Angaben des Netzbenutzers auf ihre inhalt
liche Richtigkeit zu überprüfen. 

(4) Erfolgt innerhalb von fünf Werktagen ab Übermittlung der Wechsel information 
kein Einspruch durch den bisherigen Versorger bzw. Bilanzgruppenverantwortlichen, 
wird der Wechsel durch den Netzbetreiber zum Wechsel stichtag vollzogen. Hievon 
werden der neue Bilanzgruppenverantwortliche bzw. der neue Versorger sowie der 
Netzbenutzer durch Datenweitergabe informiert. 

(5) Erfolgt innerhalb von fünf Werktagen ab Übermittlung der Wechselinformation 
ein Einspruch durch den bisherigen Versorger bzw. Bilanzgruppenverantwortlichen an 
die Energie-Control GmbH, dessen Kopie vom bisherigen Versorger bzw. Bilanzgrup
penverantwortlichen an den Netzbetreiber zu senden ist, so hat der Netzbetreiber den 
bisherigen und den neuen Versorger bzw. den bisherigen und den neuen Bilanzgrup
penverantwortlichen und den Netzbenutzer davon zu verständigen. Diese Verständi
gung hat den ausdrücklichen Hinweis zu enthalten, dass der Wechsel des Versorgers 
bzw. des Bilanzgruppenverantwortlichen durch den Netzbetreiber zum Wechselstichtag 
vollzogen wird, es sei denn, dass dem Netzbetreiber bis längstens fünf Werktage nach 
Erhalt des Einspruches eine Bestätigung der Energie-Control GmbH vorliegt, aus der 
hervorgeht, dass eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen nicht vorliegen: 

1. vom Bilanzgruppenkoordinator (§ 33) vergebene Kennung bzw. Registrierung 
des neuen Versorgers bzw. des neuen Bilanzgruppenverantwortlichen; 

2. Konzession als Bilanzgruppenverantwortlicher ; 
3. Mitgliedschaft bei einer Bilanzgruppe . 

(6) Wird dem Netzbetreiber durch den neuen Versorger keine schriftliche Voll
macht übermittelt, und bestehen hinsichtlich des Vollmachtverhältnisses erhebliche 
Zweifel, so hat der Netzbetreiber den neuen Versorger aufzufordern, binnen fünf 
Werktagen eine Vollmacht des Kunden in Kopie zu übermitteln. Erfolgt keine Über
mittlung der Vollmacht binnen der angegebenen Frist, hat der Versorgerwechsel zum 
angegebenen Stichtag nicht zu erfolgen. 

(7) Ist der bisherige Versorger der Ansicht, dass das zwischen ihm und dem Kun
den bestehende Vertragsverhältnis auch nach dem Wechselstichtag aufrecht ist, so hat 
er den neuen Versorger binnen fünf Werktagen ab Einlangen der Wechselinformation 
unter Angabe der Gründe, warum seines Erachtens ein Versorgerwechsel gegen den 
bestehenden Vertrag verstoßen würde, zu verständigen. Eine Kopie dieser Mitteilung 
ist gleichzeitig an den Netzbetreiber zu übermitteln. Alter und neuer den neuen Versor
ger haben auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Erklärt der neue Versorger innerhalb 
von fünf Werktagen ab Einlangen der Mitteilung, dass der Wechsel nicht durchzuführen 
ist, so hat der Netzbetreiber diesen nicht durchzuführen. Diese Erklärung muss dem 
alten Versorger und dem Netzbetreiber innerhalb der genannten Frist zugehen. Der 
Netzbetreiber hat den bisherigen und den neuen Versorger spätestens am nächsten 
Werktag zu verständigen, dass die Versorgung weiterhin durch den bisherigen Versor
ger stattfindet. Wurde die Wechsel erklärung vom Kunden selbst abgegeben, ist die ob
genannte Aufforderung, sich zu erklären, direkt an den Kunden zu übermitteln. 
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(8) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zur Inhaltskontrolle von Verträgen 
bleibt unberührt. 

Zuweisung von Versorgern zu Bilanzgruppen 

§ 42f. (1) Die Zuweisung von Versorgern 
1. die keiner Bilanzgruppe angehören, 
2. keine eigene Bilanzgruppe bilden oder 
3. in den Fällen des § 42c Abs. 5 

zu einer Bilanzgruppe hat durch Bescheid der Energie-Control GmbH zu erfolgen. Ver
tragliche Vereinbarungen, die das Verhältnis zwischen den zugewiesenen Versorgern 
und deren Kunden gestalten, werden durch den Akt der Zuweisung nicht berührt. Die 
Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenverantwortlichen gelten als integrierender 
Bestandteil der durch den Akt der Zuweisung konstitutiv begründeten Rechtsbeziehung 
der unmittelbaren Mitgliedschaft zur Bilanzgruppe. Die im Zeitpunkt der Zuweisung in 
Vertragsbeziehungen zu den Versorgern stehenden Kunden haben keine Partei stellung 
im Verfahren. 

(2) Die Versorgung der Kunden der einer Bilanzgruppe gemäß Abs. 1 zugewie
senen Versorger durch den Bilanzgruppenverantwortlichen hat zu marktüblichen Prei
sen erfolgen. " 
J 5./m 6. Teil erhalten der J. Abschnitt und der 2. Abschnitt die Abschnittsbezeichnun

gen ,,2" und ,,3 " 
16.Nach der Gliederungsbezeichnunz ,,6. Teil" mit der Überschrift "Erdgasanlagen H 

wird folgender 1. Abschnitt eingejUgt: 
,,1. Abschnitt 

Beschaffenheit von Erdgasleitungsanlagen 
Technische Mindestanforderungen an Leitungsanlagen 

§ 43. Zur Sicherstellung der den Netzbetreibern «§ 6 Z 31) auferlegten Verpflich
tungen kann der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung Vor
schriften erlassen, in denen die dem Stand der Technik entsprechenden Mindestanfor
derungen umschrieben werden, die bei der Errichtung, der Herstellung und dem Betrieb 
von Anlagen einzuhalten sind. Diese Verordnungen können weiters nähere Bestimmun
gen insbesondere über die Erstellung von Sicherheitsberichten und Sicherheitsanalysen, 
die Anforderungen an Pläne zur Störfallvermeidung, - begrenzung und - beseitigung 
zum Inhalt haben. Insoweit diese Verordnungen Angelegenheiten des Umweltschutzes 
betreffen, ist zur Erlassung das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft herzustellen. In dieser Verordnung kön
nen auch österreichische und internationale Normen und Regelwerke der Technik in 
ihrer jeweils geltenden Fassung rur verbindlich erklärt werden. Insbesondere können in 
solchen Verordnungen auch Bestimmungen aufgenommen werden, die eine Umsetzung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen durch die Republik Österreich darstellen." 
17. § 44 samt Überschrift lautet: 

"Genehmigungspflicht 

§ 44. (1) Unbeschadet der nach anderen Vorschriften bestehenden Genehmigungs
oder Bewilligungspflichten bedarf die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung 
und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen Genehmigung durch 
die Behörde. 
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(2) Von der Genehmigungspflicht sind Erdgasleitungsanlagen mit einem Druckbe
reich bis einschließlich 0,6 MPa ausgenommen, sofern beim Inhaber der Leitungsanlage 

1. Lage- und Ausführungspläne, technische Beschreibungen der Leitungsanlage 
sowie Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, daß die Leitungsanlage entspre
chend den einschlägigen Regeln der Technik enichtet und betrieben wird, und 
in denen die maßgebenden Regeln der Technik beschrieben und ihre Einhaltung 
belegt wird 
oder 

2. die kompletten Zertifizierungsunterlagen nach ÖNORM EN ISO 9000 
"Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsnonnen; Leitfaden zur Auswahl 
und Anwendung" vom 1. September 1994, ÖNORM EN ISO 9001 
"Qualitätssicherungssysteme; Modell zur Darlegung der Qualitätssicherung in 
Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst" vom 1. Septem
ber 1994, ÖNORM EN ISO 9002 "Qualitätssicherungssysteme; Modell zur 
Darlegung der Qualitätssicherung in Produktion und Montage" vom 1. Septem
ber 1994, ÖNORM EN ISO 9003 "Qualitätssicherungssysteme; Modell zur 
Darlegung der QuaIitätssicherung bei der Endprüfung" vom 1. September 1994 
und ÖNORM EN ISO 9004 "Qualitätsmanagement und Elemente eines Quali
tätssicherungssystems-Leitfaden" vom 1. September 1994, alle erhältlich beim 
Österreichischen Institut für Normenwesen, 1020 Wien, Heinestraße 38, 
sowie 

3. ein Sicherheitskonzept gemäß §§ 24 Abs. 1 Z 3, 31a Abs.2 Z 2 und § 68 Abs. 2 
Z 12 sowie der Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 37 Abs. 2 

zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde aufliegen und keine Zwangsrechte 
gemäß § 57 in Anspruch genommen werden. Erdgasleitungsanlagen mit einem Druck
bereich über 0,1 MPa sind drei Monate vor der geplanten Errichtung der Behörde unter 
Anschluß der im § 68 Abs. 2 Z 1, 5, 12 und 13 angeführten Unterlagen anzuzeigen. Die 
Behörde hat die Ausführung über Antrag eines Netzbetreibers binnen drei Monaten zu 
untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 vorliegen. § 48 Abs. 1 Z 4 gilt 
sinngemäß. Sind der Anzeige die Unterlagen gemäß § 68 Abs. 2 Z 1, 5, 12 und 13 nicht 
beigeschlossen und werden diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 A VG der 
Behörde vorgelegt, ist die Anzeige innerhalb einer Frist von drei Monaten zurückzuwei
sen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, jene im Abs. 2 
bestimmten Voraussetzungen, unter denen Erdgasleitungsanlagen von der Genehmi
gungspflicht ausgenommen sind, durch Verordnung abzuändern oder zu ergänzen, wenn 
nach für verbindlich erklärten Regeln der Technik keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die gemäß § 45 geschützten rechtlichen Interessen zu erwarten ist." 

18.§ 47 samt Überschrift lautet: 
"Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 

§ 47. (1) Erdgasleitungsanlagen dürfen unbeschadet der Bestimmung des § 44 
Abs. 3 nur mit Genehmigung der Behörde errichtet, erweitert, geändert und betrieben 
werden. 

(2) Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von bestimmten 
und geeigneten Auflagen, zu erteilen, 

1. wenn nach dem Stand der Technik ((§ 6 Z 46) sowie der sonst in Betracht kom
menden Wissenschaften zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhaltung der 
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erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Auflagen die nach 
den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefl:ihrdungen im Sinne des 
§ 45 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder 
nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 3 auf ein zumutbares Maß 
beschränkt werden; 

2. wenn die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und der Betrieb der Anlage 
unter Einhaltung der geltenden sicherheitstechnischen Rechtsvorschriften und 
einschlägigen Regeln der Technik erfolgt 
und 

3. wenn der Abschluß einer Haftpflichtversicherung und das Bestehen eines Si
cherheitskonzeptes in ausreichendem Ausmaß nachgewiesen wird. 

(3) Die Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist zu versagen, wenn die Er
richtung, Erweiterung oder Änderung der Anlage mit dem Ziel des § 3 Z 3 unvereinbar 
ist oder einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm auferlegten gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfüllen und diese Versagungsgründe nicht 
durch die Vorschreibung von Auflagen beseitigt werden können. Die Erdgas-Control 
Kommission hat über Antrag eines Netzbetreibers das Vorliegen zumindest eines dieser 
Versagungsgrunde innerhalb eines Monats ab Einlangen des Antrags bescheidmäßig 
festzustellen. Der antragstellende Netzbetreiber hat das Vorliegen dieser Versagungs
grunde nachzuweisen. Bis zur Entscheidung der Erdgas-Control Kommission hat die 
Behörde das Genehmigungsverfahren gemäß § 38 AVG auszusetzen. 

(4) Eine Versagung gemäß Abs. 3 ist unzulässig, wenn die Erdgasleitungsanlage 
ausschließlich zur Versorgung eines einzigen Endverbrauchers errichtet und betrieben 
wird 

(5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewilligten 
anderen Energieversorgungseinrichtungen, der Landeskultur, des Forstwesens, des 
Wasserrechtes, der Raumplanung, der Wasserwirtschaft, der Wildbach- und Lawinen
verbauung, des N atur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der Bodenkul
tur, des öffentlichen Verkehrs sowie der Landesverteidigung herbeizuruhren. Zur Wah
rung dieser Interessen sind die dazu berufenen Behörden und öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften zu hören. 

(6) Die Behörde kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen vor 
Inbetriebnahme einer Überprüfung bedarf, zunächst nur die Genehmigung zur Errich
tung erteilen und sich die Erteilung der Betriebsgenehmigung vorbehalten 

(7) Ergibt sich nach der Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage , dass die gemäß 
§ 45 Abs. I Z 1 bis 3 zu wahrenden Interessen trotz Einhaltung der in der gasrechtlichen 
Genehmigung oder in einer allfälligen Betriebsgenehmigung vorgeschriebenen Aufla
gen nicht hinreichend geschützt sind, so hat die Behörde die nach dem Stand der Tech
nik und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kommenden Wissen
schaften zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder zusätzlichen Auf
lagen vorzuschreiben. Dies gilt auch rur Anlagen, die von der Genehmigungspflicht 
gemäß § 44 Abs. 2 ausgenommen sind, sinngemäß. Die Behörde hat solche Auflagen 
nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor allem wenn der mit der Er
füllung der Auflagen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit den Auflagen 
angestrebten Erfolg steht. Dabei sind insbesondere die Nutzungsdauer und die techni
schen Besonderheiten zu berücksichtigen." 
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19.Im § 56 Abs. 9 und im § 58 Abs. 1 wird jeweils das Zitat ,,§ 73" durch das Zitat ,,§ 
71" ersetzt. 

20.Im § 59 Abs.l entfällt der letzte Satz; der Ausdruck "Der Bundesminister für wirt
schaftliche Angefegenheiten" wird durch die Wortfolge "Die Energie-Control 
GmbH" ersetzt. 

21. § 60 samt Überschrift lautet: 
"Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten 

§ 60. (1) Die Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten wird, soweit in den 
nachstehenden Absätzen nicht Anderes bestimmt wird, durch das Bundesgesetz über die 
Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Er
richtung der Energie-Control GmbH , der Elektrizitäts-Control Kommission und der 
Erdgas-Control Kommission, BGBL I Nr. 12112000 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. XXXJ200X, festgelegt. 

(2) Unbeschadet der Regelungen in Abs. I und 3 sind als Behörde im Sinne dieses 
Bundesgesetzes in erster Instanz zuständig: 

1. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für 
a) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Er

weiterung von Fernleitungsanlagen im Sinne des (§ 6 Z 15; 
b) die Ertei1ung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die Er

weiterung von die Bundesländergrenzen überschreitenden Erdgasleitungsanla
gen, 

2. der Landeshauptmann für die Erteilung von Genehmigungen für die Errich
tung, die Änderung, die Erweiterung aller sonstigen Erdgasleitungsanlagen 

(3) Verwaltungsstrafen gemäß dem 9. Teil sind von der Bezirksverwaltungsbehör
de zu verhängen. 

(4) In Verwaltungssachen, die die Genehmigung für die Errichtung, die Änderung 
oder die Erweiterung von Erdgasleitungsanlagen gemäß Abs. 2 Z 1 zum Gegenstand 
haben oder die Zulässigkeit, den Inhalt sowie den Gegenstand einer Enteignung für de
ren Errichtung zum Gegenstand haben, kann der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit im Einzelfall die örtlich zuständigen Landeshauptmänner zur Vornahme von 
Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung von Bescheiden, ganz oder zum Teil 
ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner treten für den betreffenden Fall 
vollständig an die Stelle des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit." 
22. Die §§ 61 und 62 samt Überschriften entfallen. Die §§ 63 bis 65 erhalten die Para

graphenbezeichnung " 61 " bis" 63 ". 
23.§ 63 Abs. 1 lautet: 

,,§ 63. (1) Die für die Durchführung von Verfahren zuständigen Behörden sind be
rechtigt, durch ihre Organe von den gemäß Abs. 2 Auskunftspflichtigen Auskunft über 
alles zu verlangen, was für die Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz 
erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und Geschäftsaufzeich
nungen Einsicht zu nehmen." 
24.§ 66 entfällt. Die §§ 67 bis 76 erhalten die Paragraphenbezeichnung .. 64" bis" 73 ". 
25.§ 64 samt Überschrift lautet: 

"Automations unterstützter Datenverkehr 

§ 64. (I) Personenbezogene Daten, die für die Durchfiihrung von Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz erforderlich sind, die die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsichtstä-
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tigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 8 oder § 10 zur Kenntnis gelangt sind, 
dürfen automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. 

(2) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit, die Energie-Control GmbH 
sowie die Erdgas-Control Kommission sind ermächtigt, verarbeitete Daten im Rah
men von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz geregelt sind, zu 
übermitteln an 

1. die Beteiligten an diesem Verfahren; 
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
3. die Mitglieder des Erdgasbeirates ; 
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 A VG); 
5. die rur die Durchruhrung des gasrechtlichen Genehmigungsverfahrens zuständi

ge Behörde, soweit diese Daten im Rahmen dieses Verfahrens benötigt werden 
Aufgaben im Rahmen des jeweiligen Verfahrens benötigt werden. 

(3) Die Behörden sind ermächtigt, den Organen der Europäischen Union verarbei
tete Daten zu übermitteln, soweit rur die Übermittlung dieser Daten auf Grund des Ver
trags über die Europäische Union oder auf Grund von Rechtsakten der Europäischen 
Union eine derartige Verpflichtung besteht." 
26. § 65 samt Überschrift lautet: 

"Kundmachung von Verordnungen 

§ 65. Verordnungen der Energie-Control GmbH und der Erdgas-Control Kommis
sion auf Grund dieses Bundesgesetzes sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kund
zumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt rur ihr Inkrafttreten bestimmt 
ist, mit Beginn des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Ist eine Kundmachung im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, so sind die Ver
ordnungen in anderer geeigneter Weise - insbesondere durch Rundfunk oder Veröffent
lichung in einem oder mehreren periodischen Medienwerken, die Anzeigen veröffentli
chen, insbesondere in Tageszeitungen - kundzumachen." 
27.Im § 66 Abs. 2 Z 2 und § 67 Abs. 1 Z 1 entfällt jeweils der Ausdruck "im Maßstab 

1:50.000". 
28. Im § 67 Abs. 2 Z 4 wird das Zitat ,,§ 6 Z 4" durch das Zitat ,,6 Z 11" ersetzt. 
29.Im § 67 Abs. 2 Z 13 wird das Zitat ,,§ 35 Abs. 2" durch das Zitat ,,§ 37 Abs. 2" er

setzt. 
30. Im § 68 Abs. 1 wird das Zitat ,,§ 70 Abs. 2 Z 6" durch das Zitat ,,§ 67 Abs. 2 Z 6" 

ersetzt. 
3 J. § 71 samt Überschrift lautet: 

"Allgemeine Strafbestimmungen 

§ 7 I. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld
strafe bis zu 14 600 € zu bestrafen, wer 

1. seiner Verpflichtung zur Erfiillung der Rechnungslegungsbestimmungen § 7 
nicht nachkommt; 

2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß § 8 
nicht nachkommt; 

3. seinen Meldepflichten gemäß § 10 oder § 11 nicht nachkommt; 
4. seiner Informationspflicht gemäß § 11 nicht nachkommt; 
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5. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters gemäß § 15 
Abs. 1 oder Abs. 6 nicht nachkommt; 

6. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 15 Abs. 5 und 6, § 16 Abs. 2, § 40 
oder § 50 Abs. 1 oder § 50 Abs. 3 nicht nachkommt; 

7. seinen Pflichten als 
a) Verteilernetzbetreiber gemäß § 24 

oder 
b) Fernleitungsuntemehmen gemäß § 31a, § 31 b oder 31c 
nicht nachkommt 

8. seiner Verpflichtung als Erdgashändler gemäß § 40 Abs. 2 nicht nachkommt; 
9. seiner Verpflichtung als Bilanzgruppenverantwortlicher gemäß § 42a nicht nach

kommt; 
10. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 

gemäß § 43 statuierten Verpflichtungen nicht entspricht; 
11. dem Diskriminierungsverbot gemäß § 18 zuwiderhandelt; 
12. der Verpflichtung des § 23 Abs. 5 nicht entspricht; 
13. den auf Grund einer Verordnung der Erdgas-Control Kommission gemäß § 20 

Abs. 6 statuierten Bestimmungen nicht entspricht; 
14. seinen Verpflichtungen gemäß § 31d nicht nachkommt; 
15. seinen Veröffentlichungspflichten gemäß § 22 Abs.3 oder § 29 nicht nach

kommt; 
16. seiner allgemeinen Anschlußpflicht gemäß § 25 nicht nachkommt; 
17. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 

gemäß § 44 Abs. 3 bestimmten Voraussetzungen nicht entspricht; 
18. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 51 nicht nachkommt; 
19. seinen Verpflichtungen gemäß § 53 Abs. 4 nicht nachkommt; 
20. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 

gemäß § 59 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht nachkommt; 
21. seiner Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 64 nicht nachkommt oder 
22. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den darin 

enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht; 
23. den auf Grund der § 9 Abs.3 und § 16a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die 

Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die 
Errichtung der Energie-Control GmbH , der Elektrizitäts-Control Kommission 
und der Erdgas-Control Kommission erlassenen Bescheiden sowie den darin 
enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht; 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

32.§ 73 samt Überschrift lautet: 
"Preistreiberei 

§ 73. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden stratbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstratbestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer für eine 
Netzdienstleistung einen höheren Preis als den von der Erdgas-Control Kommission 
nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder einen niedrigeren 
Preis als den von der Erdgas-Control Kommission nach diesem Bundesgesetz be
stimmten Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen 
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läßt, und ist mit Geldstrafe bis zu 36 500 € -, im Wiederholungsfall jedoch mit Geld
strafe bis zu 58 400 € - zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 

(3) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr." 
33.§ 74 samt Überschrift lautet: 

"Kartellmißbrauch 

§ 74. Wer dem Verbot des § 5a zuwiderhandelt, ist gemäß § 129 Kartellgesetz 1988 
wegen Kartellmißbrauchs zu bestrafen. Bezüglich der Durchfiihrung des Strafverfahrens 
sind die Vorschriften des Kartellgesetzes anzuwenden." 
34. Die §§ 77 bis 81 erhalten die Paragraphenbezeichnung ,,75" bis" 79" 
35./m § 75 Abs. 1 wird die Wortfolge "des § 18 Z 2 oder des § 63" durch die Wortfolge 

"des § 19 Z 2 oder des § 6 r ersetzt. 
36.Nach § 77 wirdfolgender § 77a samt eingefügt: 

"Übergangsbestimmungen zur GWG-Novelle 2002 

§ 77a. (1) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 gehen Verfahren, die zum Zeit
punkt des Inkrafttretens des GWG in der Fassung.des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 
###/2002 anhängig sind, auf die Behörde über, die nach den Bestimmungen des Bun
desgesetz BGBI. I Nr. ###/2002 zuständig ist. Die gemäß erster Satz zuständige Behör
de hat auf die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfahren jene Vorschriften anzuwen
den, die sich aus der Fassung des GWG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 
###/2002, sowie des Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im 
Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-Control GmbH , der 
Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission, BGBI I Nr. 
###/2002, ergeben. 

(2) Vor dem 10. August 2000 anhängige Verfahren betreffend die Genehmigung der 
Errichtung, der Erweiterung, der Änderung oder die Bewilligung des Betriebes von 
Erdgasleitungsanlagen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
BGBL I N,r. ###12002 noch nicht abgeschlossen sind, sind nach den zum Zeitpunkt der 
Antragstellung geltenden Bestimmungen durchzufiihren. 

(3) Bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBL I Nr. ###12002 anhängige Preisver
fahren fiir die Lieferung von Erdgas sind nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. BGBL I NT. ###/2002 zu Ende zu fiihren. 

(4) Die auf Grund preisrechtlicher Regelungen vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. BGBL I Nr. ###12002 erlassenen Bescheide bleiben ### - ausgenommen 
hinsichtlich der in diesen Bescheiden enthaltenen Preisansätze - als Bescheide auf 
Grund des Bundesgesetzes BGBL I Nr. BGBL I Nr. ###12002 bis zur Erlassung einer 
Verordnung gemäß § 23a aufrecht. 

(5) Die auf Grund fiüherer gesetzlicher Bestimmungen erteilte Genehmigung fiir 
die Ausübung der Tätigkeit eines Femleitungsuntemehmens oder Verteilerunterneh
mens erlischt, wenn auf den Träger der Genehmigung nicht mehr die im § 6 Z. 16 oder 
Z 55 umschriebenen Merkmale zutreffen. 

(5) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung, den Austausch, 
den Transport oder die Speicherung von Erdgas betreffen, bleiben durch die Regelungen 
dieses Bundesgesetzes unberührt, insoweit in den §§ 22 und 39 nichts Anderes be
stimmt wird. 
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(6) Die Regelzonenführer und Netzbetreiber haben jene rechtlichen, organisatori
schen und technischen Maßnahmen und Vorkehrungen, die erforderlich sind, so zeitge
recht zu treffen, dass bis spätestens 1. Oktober 2001 allen Kunden Netzzugang gewährt 
werden kann. Die Netzzugangsberechtigten sind berechtigt, einen ihnen durch den ver
späteten Netzzugang erwachsenen Schaden gegenüber den Erdgasunternehmen, die 
diese Maßnahmen und Vorkehrungen nicht rechtzeitig getroffen haben, im Zivilrechts
wege geltend zu machen. 

(7) § 19 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. BGBL I 
Nr. ###12002 ist auch auf Sachverhalte anzuwenden, in denen vor dem Inkrafttreten 
dieser Bestimmung einem Netzzugangsberechtigten der Netzzugang durch das Verhal
ten eines Erdgasunternehmens verweigert wurde oder tatsächlich nicht möglich war .... 
37./m § 78 entfallen die Absätze 2 und 3. 
38.§ 78 Abs. J erhält die Bezeichnung,,§ 78". 
39. Nach § 79 wird folgender § 79a samt Überschrift eingefügt: 

"Inkrafttreten der GWG-Novelle 2002 

.§ 79a. (1) Die §§ 6, 12,26 bis 28, 32 bis 33b, 33f, 39 bis 39c, 42 bis 42e, 66 sowie 
80 in der Fassung des Bundesgesetzes #### 12002, treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

(2) Das Inkrafttreten des § 60 Abs. I bestimmt sich nach § 29 des Bundesgesetzes 
über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und 
die Errichtung der Energie-Control GmbH, der Elektrizitäts-Control Kommission und 
der Erdgas-Control Kommission in der Fassung des Bundesgesetzes #### 12002. 

(3) Die übrigen Bestimmungen des Bundesgesetzes #### 12002, treten - nach Maß
gabe von Abs. 4 - mit 1. Oktober 2002 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser Be
stimmungen können bereits ab dem, auf die Kundmachung des Bundesgesetzes BGBL I 
Nr. 121/2000 folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch frühestens mit 1. Okto
ber 2002 in Kraft gesetzt werden. 

(4) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen (§ 26) und die Allgemeinen Fem
leitungsbedingungen können bereits ab dem der Kundmachung folgenden Tag bei der 
Energie-Control GmbH eingereicht werden. Diese hat die Anträge nach Errichtung der 
Erdgas-Contral Kommission an diese weiterzuleiten. 

(5) § 25 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. ###/200#, tritt mit 31. De
zember 2008 außer Kraft. " 
40.§ 80 lautet: 

"Vollziehung 

§ 80. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 7 und der §§ 34 bis 37 der Bundesminister für Justiz im Ein

vernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit; 
2. hinsichtlich des § 21, des § 75 und - insoweit diese Bestimmung Angelegenhei

ten den Gerichten zu Besorgung zuweist - des § 71 der Bundesminister für Ju
stiz; 

3. hinsichtlich des § 43 der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einver
nehmen mit dem Bundesminister rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft; 

4. im übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit." 
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41.Soweit in den, nicht durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. xxx/2002, geänderten Be
stimmungen des Gaswirtschaftsgesetzes, BGBI. I Nr. 121/2000, noch die Wortfolgen 
"wirtschaftliche Angelegenheiten" enthalten ist, wird diese durch die Wortfolge" 
Wirtschaft und Arbett" ersetzt. 

42.Die bisher als "Anhang (zu §31 Abs. 1)" bezeichnete Anlage erhält die Bezeichnung 
"Anlage 3 (zu § 23b Abs. 2 und § 29 Abs. 1)". 

43.Als Anlagen 1 und 2 werden eingefügt: 

zu § 23b und § 30 

Fernleitungsanlagen 
1. die Trans-Austria-Gasleitung (TAG); 
2. die West-Austria-Gasleitung (WAG); 
3. das Primärverteilungssystem (PVS); 

"Anlage 1 

(zu § 22 §AG 

für Energiewirtschaft 

Steirische Ferngas-AG 

Elektrizitäts AG 

Anlage 2 

4. die EVN-West, Fortsetzung bis zu den Speichern Thann und Puchkirchen; 
5. die EVN-Süd, Fortsetzung bis TAG-Weitendorf; 
6. die Pyhrnleitung, Fortsetzung im steirischen Netz bis zu der unter Z 5 benannten 

Leitung; 
7. die Leitung zwischen Reitsham und der Anbindungsleitung des Speichers Puch

kirchen; 
8. die Leitung zwischen WAG-Rainbach und der Anbindungsleitung der Spei

cher Thann und Puchkirchen; 
9. die Verbindungsleitung Reichersdorfbis Eggendorf; 

10. die Hungaria-Austria-Leitung (HAG), Penta West, March-Baumgarten
Gasleitung (MAB); 

11. die Süd-Ost-Leitung (SOL) 

Artikel 2 
Änderung der GewO 1994 

Die Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesge
setz BGBL I Nr. 5911999, wird wie folgt geändert: 
§ 2 Abs. 1 Z 20 lautet: 

,,20. den Betrieb von Elektrizitätsunternehmen (§ 7 Z 8 EIWOG) und Erdgasunter
nehmen (§ 6 Z 13 GWG);" 
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Artikel 3 
Änderung des Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im 

Elektrizitätsbereich und die Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH und der 
Elektrizitäts-Control Kommission 

Das Bundesgesetz über die Aufsaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbe
reich und die Errichtung der Elektnzitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control 
Kommission, BGBl. I Nr. 121/2000, wird wie folgt geändert: 
1. Der Titel lautet: 

"Bundesgesetz über die Aufgaben der Regulierungsbebörden im Elektrizitäts- und 
Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-Control GmbH, der Elektrizitäts-Control 
Kommission und der Erdgas-Control Kommission" 
2. Als § 2a samt Überschrift wird eingefogt: 

"Erdgas behörde 

§ 2a. In Angelegenheiten des Gaswesens ist der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit oberste Erdgasbehörde. " 
3. § 3 lautet: 

,,§ 3. (1) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Elektrizitäts- und Erdgasbe
hörde umfasst das gesamte Bundesgebiet. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (oberste Elektrizitäts- und Erd-
gasbehörde) ist zuständig für 

1. die Aufsicht über die Tätigkeit der Energie-Control GmbH; 
2. die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an der Energie-Control GmbH; 
3. grundsätzliche Vorgaben für die Tätigkeit der Energie-Control GmbH (Richtlini

enkompetenz); 
4. die Erlassung und Handhabung der zur Durchführung von internationalen Ver

trägen erforderlichen Vorschriften, wie etwa Grundsätze über die Handhabung 
von grenzüberschreitenden Lieferungen; 

5. zur Entscheidung in Angelegenheiten des Art. 12 Abs. 3 B-VG sowie 
6. zur Entscheidung in Angelegenheiten des Starkstromwegerechts, soweit sich die 

Anlage auf zwei oder mehrere Bundesländer erstreckt. 

(3) Im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz ist der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit insbesondere ermächtigt 

1. Verordnungen 
a) über die Höhe des von der Energie-Control GmbH einzuhebenden Entgelts 

(§ 6); 
b) über die Veröffentlichung von Entscheidungen (§ 22) 
c) über die Grundsätze, die bei der Bestimmung der Systemnutzungstarife gemäß 

§ 25 EIWOG und der §§ 23 bis 23e GWG einschließlich der Produktivitäts
abschläge (Preis-Cap-Verfahren) anzuwenden sind 

zu erlassen; 
2. Grundsätze 

a) für die Ausgestaltung von Allgemeinen Bedingungen für Netzbetreiber, 
Stromhändler, Erdgashändler und die Verrechnungsstellen; 

b) bezüglich der Behandlung erneuerbarer Energien 
auszuarbeiten; 
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3. Stellungnahmen zu den im Rahmen der Tätigkeit der Energie-Control GmbH 
auftretenden grundsätzlichen energierechtlichen und energiewirtschaftlichen 
Fragen abzugeben. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat im Rahmen der ihm gemäß Abs. 3 
zur Besorgung zugewiesenen Tätigkeiten jeweils den Elektrizitätsbeirat (§ 26) 
oder den Erdgasbeirat (§ 61 GWG) zu befassen und ihn vor Erlassung von Ver
ordnungen anzuhören." 

4. § 4 samt Überschrift lautet: 
"Regulierungsbehörde 

§ 4. Regulierungsbehörden sind die Energie-Contro! GmbH, w:ld die Elektrizitäts
Control Kommission und die Erdgas-Contral Kommission.'· 
5. § 6 samt Überschrift lautet: 

"Entgelt 

§ 6. (1) Die Energie-Control GmbH ist berechtigt, zur Finanzierung ihrer den Elek
trizitätsmarkt betreffenden Aufgaben von den Betreibern der Höchstspannungsnetze 
(Netzebene 1 gemäß § 25 Abs. 6 ZIElWOG) sowie zur Erfüllung ihrer den Erdgas
markt betreffenden Aufgaben von den Regelzonenführern (§ 6 
Z 40 Gaswirtschaftsgesetz - GWG, BGBL I Nr. 121/2000 idF BGBL I Nr.:XXX 1200X) 
ein die Kosten ihrer Tätigkeit deckendes Finanzierungsentgelt in vier gleichen Teilbe
trägen jeweils zu Beginn jedes Quartals des Geschäftsjahres in Rechnung zu stellen und 
individuell vorzuschreiben. 

(2) Die Gesamthöhe des Finanzierungsentgelts bemisst sich nach den auf Grund 
des einer Vorschaurechnung für das jeweilige Geschäftsjahr (Budget) der Energie
Control GmbH ergebenden Aufwendungen. Überschüsse oder Fehlbeträge aus Vorjah
ren sind in der Vorschaurechnung zu berücksichtigen. Die Vorschaurechnung ist von 
der Energie-Control GmbH zu erstellen und vom Aufsichtsrat vor Beginn des betreffen
den Geschäftsjahres zu genehmigen. 

(3) Der Anteil eines Betreibers eines Höchstspannungsnetzes (Netzebene 1) bzw. 
der Regelzonenführer an der Gesamthöhe des Finanzierungsentgelts bemisst sich nach 
dem Verhältnis zwischen der bundesweiten Gesamtabgabe an Endverbraucher und der 
Abgabe seines Netzes und aller untergelagerten Netzebenen an Endverbraucher und ist 
durch Bescheid der Energie-Contral GmbH vorzuschreiben. 

(4) Eine Verringerung der Teilbeträge kann vorgenommen werden, wenn geringere 
Aufwendungen als in der Vorschaurechnung zu erwarten sind. Eine Erhöhung der Teil
beträge kann nur nach Genehmigung einer neuerlichen Vorschaurechnung (Abs. 1) er
folgen. 

(5) Die Betreiber der Höchstspannungsnetze sowie die Regelzonenführer sind be
rechtigt, das von der Energie-Contral GmbH in Rechnung gestellte Finanzierungsentgelt 
als Kosten der Höchstspannungsebene bzw. Femleitungsebene im Verhältnis der Ge
samtabgabe an die Endverbraucher in allen jeweils unterlagerten Netzebenen nach der 
elektrischen Arbeit (kWh) bzw. Erdgasmenge (m3

) den Betreibem der unterlagerten 
Netzen weiterzuverrechnen. Die maßgeblichen Regelungen der nach § 25 EIWOG und 
§ 23a GWG erlassenen Verordnungen haben sinngemäß Anwendung zu finden. Die 
Betreiber der Höchstspannungsnetze sowie die Regelzonenführer können die Kosten, 
die aus der Verrechnung, dem verspäteten oder verringerten Ersatz des Finanzierungs
entgelts entstehen, bei der Kostenermittlung ihren Netzkosten zurechnen. 
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(6) Die Energie-Control GmbH hat die erforderlichen finanziellen und organisatori
schen Vorkehrungen zu treffen, um die den Erdgasmarkt betreffenden Vollzugsaufga
ben wahrnehmen zu können. Die fiif die Tätigkeitsbereiche Elektrizität und Erdgas er
forderlichen Aufwendungen sind verursachungsgerechtabzugrenzen. 

(7) Das Finanzierungsentgelt des Geschäftsjahres 2002 kann, soweit es sich auf die 
den Erdgasmarkt betreffenden Aufgaben bezieht, ab I.Oktober 2002 von der Energie
Control GmbH in Rechnung gestellt werden. 

(8) Mehraufwendungen, die sich aus dem höheren Überwachungsaufwand gegen
über integrierten Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen ergeben, sind diesen gegenüber 
gesondert in Rechnung zu stellen. Dies betrifft insbesondere jene Barauslagen, die der 
Energie-ControI GmbH aus der Beauftragung von Sachverständigen fiir die Überwa
chung der Entflechtung erwachsen." 
6. § 7 samt Überschrift lautet: 

"Aufgaben der Energie-Control GmbH 

§ 7. (1) Die Energie-Control GmbH hat sämtliche Aufgaben, die 
1. im Elektrizitätswirtschaft:s- und -organisationsgesetz und in den auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Verordnungen, 
2. im Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und 

die Befugnisse der Verrechnungs stellen fiir Transaktionen und Preisbildung fiir 
die Ausgleichsenergie geregelt werden, und den auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Verordnungen, 

3. im Gaswirtschaftsgesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver
ordnungen sowie 

4. in diesem Bundesgesetz und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen 

der Regulierungsbehörde übertragen sind, wahrzunehmen, sofern hiefiir nicht die Elek
trizitäts-Control Kommission (§ 16) oder die Erdgas-Control Kommission (§ 16a) zu
ständig ist. Die Energie-Control GmbH hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu 
treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können und derElektrizitäts- Control Kommission 
oder der Erdgas-Control Kommission (§ 16a) die Erfiillung deren Aufgaben zu ermög
lichen. 

(2) Eine Zuständigkeit der Energie-Control GmbH besteht nicht bei Verträgen ge
mäß § 70 Abs. 2 EIWOG." 
7. § 9 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Erdgasaufsicht nachstehende 
Aufsichts- und Überwachungsaufgaben zur Besorgung zugewiesen: 

1. Wettbewerbsaufsicht, insbesondere hinsichtlich der Gleichbehandlung der 
Marktteilnehmer durch Monopolisten; die Zuständigkeit des Kartellgerichtes 
bleibt dabei unberührt; 

2. Erstellung und Veröffentlichung von Erdgaspreisvergleichen fiir End-
verbraucher; 

3. Überwachung der Entflechtung (Unbundling); 
4. Aufsicht über den Bilanzgruppenkoordinator und die Regelzonenfiihrer; 
5. Aufsicht über Bilanzgruppenverantwortliche; 
6. Aufsicht über die Einfuhr von Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen Union 

und aus Drittstaaten. 
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(3) Stellt die Energie-Control GmbH im Rahmen ihrer Aufsichts- und Überwa
chungsfunktion gemäß Abs. 1 und 2 einen Missstand fest, so hat sie unverzüglich alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich und angemessen sind, um diesen Missstand 
abzustellen. Wird die betreffende Maßnahme durch Bescheid konkretisiert, so ist der 
Bescheidadressat zur unverzüglichen Herstellung des bescheidmäßigen Zustandes ver
pflichtet. Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht: 

1. die Anzeige an die Stratbehörde; 
2. die Anzeige an die zuständige Behörde, insoweit der festgestellte Missstand eine 

natürliche oder juristische Person betrifft, die Inhaber einer mit Bescheid erteil
ten Genehmigung, Konzession oder Zulassung ist, zu dessen Erlassung bzw. Wi
derruf die Energie-Control GmbH nicht zuständig ist; 

3. der Entzug von mit Bescheid erteilten Konzessionen. 

Die Behörde im Sinne der Z 2 ist verpflichtet, nach Einlangen einer Anzeige der Ener
gie-Control GmbH unverzüglich ein Verfahren zur Entziehung der mit Bescheid erteil
ten Berechtigung einzuleiten. 

(4) Derjenige, welcher Bestimmungen aus den in Abs. 1 und 2 genannten Bereichen 
übertreten hat, ist, wenn das öffentliche Interesse es erfordert, von der Energie-Control 
GmbH mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechen
den Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der Behörde zu bestimmenden Frist 
aufzufordern. Kommt der Verpflichtete dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten 
Frist nicht nach, so hat die Behörde mit Bescheid die zur Beseitigung des dem betroffe
nen Ordnungssystem widersprechenden Zustandes die jeweils notwendigen und geeig
neten Maßnahmen zu verfügen. Bestrafung und Schadenersatzpflicht bleiben hievon 
unberührt und erfolgen nach jenen Regeln, denen die übertretene Bestimmung angehört. 

8. § 10 samt Überschrift lautet: 
"Regulierungsfunktion 

§ 10. (1) Im Rahmen ihrer Regulierungsfunktion betreffend den Elektrizitätsmarkt 
hat die Energie-Control GmbH die Aufgabe, 

1. in Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern, Netzbetreibern, Bilanzgruppen
verantwortlichen und Bilanzgruppenkoordinatoren sonstige Marktregeln für die
se Personengruppen zu erstellen und durch Verordnung zu erlassen; 

2. in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern Vorschläge für technische und orga
nisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer von Netzen zu erarbeiten und 
diesen zur Verfügung zu stellen; 

3. Bedingungen betreffend die Reziprozität in Ländern, aus denen Lieferungen 
nach Österreich erfolgen, festzustellen sowie 

4. im Bereich grenzüberschreitender Lieferungen jene Vorkehrungen zu treffen, die 
zur Erfüllung der Vorgaben der Europäischen Union erforderlich sind. 

(2) Im Rahmen ihrer Regulierungsfunktion betreffend den Erdgasmarkt hat die 
Energie-Control GmbH die Aufgabe, 

1. in Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern sowie Netzbetreibern einschließ
lich der Regelzonenfürer sonstige Marktregeln für diese Personengruppen zu er
stellen und durch Verordnung zu erlassen; 

2. in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern einschließlich der Regelzonenführer 
Vorschläge für technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benut
zer von Netzen zu erarbeiten und diesen zur Verfügung zu stellen; 
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3. bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen des § 42c GWG Genehmigungen 
für die Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen zu erteilen; 

4. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 42b GWG die allgemeinen Bedingungen 
der Bilanzgruppenverantwortlichen zu genehmigen; 

5. durch Verordnung Richtlinien für die Durchführung von Auktionen betreffend 
nicht absetzbare Erdgasmengen gemäß § 22 GWG zu erstellen; 

6. Bedingungen betreffend die Reziprozität in Ländern, aus denen Lieferungen 
nach Österreich erfolgen, festzustellen sowie 

7. im Bereich grenzüberschreitender Lieferungen jene Vorkehrungen zu treffen, die 
zur Erfüllung der Vorgaben der Europäischen Union erforderlich sind. 

(3) Die Energie-Control GmbH hat bei ihrer Tätigkeit im Rahmen der Regulie
rungsfunktion gemäß Abs. 1 und 2 von den mit der Erhaltung und der Verbesserung des 
Elektrizitäts- bzw. Erdgasbinnenmarktes verbundenen Erfordernissen auszugehen." 
9. § 14 samt Überschrift lautet: 

"Statistische Arbeiten 

§ 14. Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitätsstatistik sowie 
der Erdgasstatistik die Durchführung der statistischen Erhebungen und sonstigen sta
tistischen Arbeiten zur Besorgung zugewiesen." 
10. § 15 samt Überschrift lautet: 

"Elektrizitäts-Contro} Kommission und Erdgas-Control Kommission 

§ 15. (1) Zur Erfüllung der in den §§ 16 und § 16a genannten Aufgaben werden ei
ne Elektrizitäts-Control Kommission und eine Erdgas-Control Kommission eingerich
tet. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommission 
sind bei der Energie-Control GmbH angesiedelt. Die Geschäftsführung der Elektrizitäts
Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission obliegt der Energie-Control 
GmbH. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Elektrizitäts-Control Kommission und die 
Erdgas-Control Kommission ist das Personal der Energie-Control GmbH an die Wei
sungen des Vorsitzenden oder des in der Geschäftsordnung bezeichneten Mitgliedes 
gebunden. Die mit der Tätigkeit der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas
Control Kommission verbundenen Aufwendungen sind von der Energie-Control GmbH 
zu tragen." 
11.Nach § 16 wirdfolgender § 16a eingefügt: 

,,Aufgaben der Erdgas-Control Kommission 

§ 16a. (1) Der Erdgas-Contro1 Kommission sind folgende Aufgaben zugewiesen: 
1. Erteilung von Genehmigungen zur Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungs

unternehmens und eines Verteilerunternehmens 
2. Entscheidungen über Entschädigungen gemäß § 17d GWG 
3. Bestimmung des Anteils der gemäß § 22 Abs. 1 GWG abzunehmenden Erdgas-

mengen (§ 22 Abs. 2 GWG) 
4. Feststellungen gemäß § 22 Abs. 6 GWG 
5. Feststellung über das Bestehen der Allgemeinen Anschlußpflicht (§ 25 GWG) 
6. Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung (§ 38e GWG) 
7. Bestimmung der Höhe der Entschädigung gemäß § 39 Abs. 2 GWG 
8. Genehmigung der allgemeinen Bedingungen des Zentralen Netzbetreibers sowie 

der Verteilerunternehmen (§§ 26 und 32b GWG); 
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9. die Bestimmung der Systemnutzungstarife und sonstiger Tarife; 
10. die Untersagung der Anwendung von Bedingungen, die auf Endverbraucher 

Anwendung finden und die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten 
Sitten verstoßen; 

11. die Entscheidungen über Netzzugangsverweigerung im Verfahren gemäß 
§ 19a GWG sowie die Aufsicht in Verfahren gemäß § 19a Abs. 2 Z 1 GWG; 

12. Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Marktteilnehmern 
13. die Schlichtung von Streitigkeiten aus der Abrechnung von Ausgleichsenergie; 
14. die Festlegung von Festpreisen gemäß § 23e GWG 
15. die Feststellung, ob die Errichtung, Erweiterung oder Änderung einer Erdgas

leitungsanlage mit dem Ziel des § 3 Z 3 GWG unvereinbar ist oder der Netzbe
treiber daran gehindert wird die ihm auferlegten Verpflichtungen gemäß § 4 zu 
erfüllen (§ 47 Abs. 3 GWG) 

(2) Die Erdgas-Control Kommission ist Berufungsbehörde gegen Entscheidungen 
der Energie-Control GmbH, sofern im Abs. 3 nicht anderes bestimmt wird. 

(3) Die Erdgas-Control Kommission hat in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3, 5 und 6 
7 bis 9, 11 bis 15 und des Abs. 2 bescheidmäßig zu entscheiden. Die Partei, die sich mit 
Entscheidungen gemäß Abs. I Z 2, 3, 6 bis 9, 11 und 13 nicht zufrieden gibt, kann die 
Sache innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei Gericht anhängig 
machen. Durch die Anrufung des Gerichts tritt die Entscheidung der Erdgas-Control 
Kommission außer Kraft. Sie tritt jedoch wieder in Kraft, wenn der Antrag auf Ent
scheidung des Gerichts zurückgezogen wird. Die Entscheidung über einen Antrag auf 
Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Anrufungsfrist obliegt dem 
Gericht; der Wiedereinsetzungsantrag ist unmittelbar bei Gericht einzubringen." 
12. Die § § 17 bis 20 samt Überschriften lauten: 

"Zusammensetzung der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas
Control Kommission 

§ 17. (1) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommissi
on -bestehen jeweils aus drei Mitgliedern, die durch die Bundesregierung ernannt wer
den. Ein Mitglied der jeweiligen Kommission hat dem Richterstand anzugehören. Bei 
seiner Bestellung hat die Bundesregierung auf einen Dreiervorschlag des Präsidenten 
des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Die Bestellung der beiden anderen 
Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit. Dabei 
ist darauf Bedacht zu nehmen, dass ein Mitglied über einschlägige technische, das ande
re Mitglied über juristische und ökonomische Kenntnisse verfUgt. Die Funktionsperiode 
der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission beträgt fiinf 
Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit ein Er
satzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung eines Mitgliedes an 
dessen Stelle. 

(3) Der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission dür
fen nicht angehören: 

1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatssekretä
re; 

2. Personen, die in einem rechtlichen oder faktischen Naheverhältnis zu jenen ste
hen, die eine Tätigkeit der Elektrizitäts- oder der Erdgas-Control Kommission in 
Anspruch nehmen; 
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3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 
Die Mitgliedschaft bzw. Ersatzmitgliedschaft in beiden Kommissionen ist zulässig. 

(4) Hat ein Mitglied der Elektrizitäts-Control Kommission oder der Erdgas-Control 
Kommission Einladungen zu drei aufeinander folgenden Sitzungen der jeweiligen 
Kommission ohne genügende Entschuldigung keine Folge geleistet oder tritt bei einem 
Mitglied ein Ausschließungsgrund gemäß Abs. 3 nachträglich ein, so hat dies nach sei
ner Anhörung die Elektrizitäts-Control Kommission bzw. die Erdgas-Control Kommis
sion festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. 1, 3 und 4 sinngemäß Anwendung. 

(6) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 5 vorzeitig aus, 
so wird das betreffende Ersatzmitglied Mitglied der Elektrizitäts-Control Kommission 
bzw. der Erdgas-Control Kommission. Bis zum Ablauf der Funktionsperiode der Mit
glieder ist unter Anwendung der Abs. 1 und 2 ein neues Ersatzmitglied zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder der Elektrizitäts-Control Kommission bzw. der Erdgas-Control 
Kommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Reisekosten und Barausla
gen sowie auf ein Sitzungsgeld, das vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung unter Bedacht
nahme auf die Bedeutung und den Umfang der von der Elektrizitäts-Control Kommissi
on bzw. der Erdgas-Control Kommission zu besorgenden Aufgaben festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 

§ 18. (1) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz in der -Kommission. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommission ge
ben sich eine Geschäftsordnung, in der eines ihrer Mitglieder mit der Führung der lau
fenden Geschäfte zu betrauen ist. 

(3) Für einen gültigen Beschluss der Elektrizitäts-Control Kommission bzw. der 
Erdgas-Control Kommission ist Einstimmigkeit notwendig. Stimmenthaltung ist unzu
lässig. 

Weisungs freiheit 

§ 19. Die Mitglieder der Elektrizitäts-Control Kommission bzw. der Erdgas-Control 
Kommission sind gemäß Art. 20 Abs. 2 B-VG bei der Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden. 

Verfahrensvorschriften, Instanzenzug 

§ 20. (I) Sofern dieses Bundesgesetz, ~as EIWOG oder das GWG nichts anderes 
bestimmen, -wenden die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control 
Kommission das AVG an. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Contro) Kommission 
entscheiden jeweils in oberster Instanz. Ihre Entscheidungen unterliegen nicht der Auf
hebung oder Abänderung im Verwaltungsweg; die Anrufung des Verwaltungs
gerichtshofes ist jedoch zulässig." 

13.§ 22 samt Überschrift lautet: 
"Transparenz 

§ 22. Entscheidungen der Energie-Control GmbH, -der Elektrizitäts-Control Kom
mission und der Erdgas-Control Kommission von grundsätzlicher Bedeutung sowie 

Entwurf Novelle GWG 11 Begutachtungsverfahren .doc 14.01.02 11 :32 

287/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 61 von 209

www.parlament.gv.at



60 

Weisungen gemäß § 21 Abs.2 sind unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Be
stimmungen in geeigneter Weise zu veröffentlichen." 
14.Nach § 26 wirdfolgender § 26a eingefügt: 

"Erdgasbeirat 

§ 26a. (1) Zur Beratung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit in allge
meinen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Erdgaswirtschaft ist ein Erdgasbeirat 
einzurichten. 

(2) Dem Beirat obliegen im Sinne des Abs. I insbesondere: 
I. die Erörterung der Harmonisierung der Allgemeinen Netzbedingungen ,insbe

sondere im Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des Netzzuganges im 
österreichischen Wirtschaftsgebiet und die Wahrung der Interessen des Konsu
mentenschutzes; 

2. die Erörterung der Harmonisierung von Bedingungen für die Lieferung von Erd
gas an Endverbraucher , auf die die Bestimmungen des Konsumentenschutzge
setzes Anwendung finden; 

3. die Erörterung der Kriterien, von denen bei der Erfüllung der gemäß § 7 den 
Erdgasunternehmen auferlegten Verpflichtungen auszugehen ist; 

5. die Erstattung von Vorschlägen für sonstige Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes; 

6. die Begutachtung von Verordnungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes er
lassen werden; 

7. die Beratung über Berichte, die angefallene Beschwerden im Zusammenhang mit 
der Lieferung von Erdgas und deren Erledigung zum Gegenstand haben. 

(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 
1. je ein Vertreter der Bundesministerien für Wirtschaft und Arbeit, für Finanzen, 

für Justiz, für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ; 
2. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen 

Städtebundes, des Österreichischen Gemeindebundes und der Vereinigung Öster
reichischer Industrieller; 

3. je ein Vertreter des der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskammer und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Ver
treter der in Abs. 3 Z 1 angeführten Bundesministerien werden von den zuständigen 
Bundesministern und alle übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag der entsendenden 
Stellen vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

(5) Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht beam
tete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine ehren
amtliche . .-
15. Die §§ 27 und 28 samt Überschrift lauten 

"Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 27. Insoweit dies zur Erfüllung ihrer Tätigkeit erforderlich ist, haben die Regulie
rungsbehörden das Recht, in alle Unterlagen von Marktteilnehmem, Netzbetreibern, 
Speicherunternehmen, Bilanzgruppenverantwortlichen sowie Bilanzgruppenkoordi-
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natoren Einsicht zu nehmen und Auskunft über alle auf ihre Tätigkeit Bezug habenden 
Umstände zu verlangen. Die Auskunftspflicht umfasst insbesondere auch die laufende 
Bekanntgabe von Daten, die zur Evidenzhaltung von Unterlagen erforderlich sind, die 
als Grundlage für die Erfüllung der Aufsichtstätigkeit erforderlich sind. Diese Unterla
gen können erforderlichenfalls auch für die Erstellung von Gutachten zur Erfül1ung der 
den Regulierungsbehörden zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben herangezogen wer
den. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 28. Wer an einem Verfahren in Elektrizitäts- bzw. Erdgasangelegenheiten teil
nimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft 
anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch nach 
dessen Abschluss offenbaren oder verwerten." 
16. § 29 Abs. 1 bis 4 lauten: 

,,§ 29. (l) Die §§ 5 und 7 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
Für § 7 gilt dies nach Maßgabe der im § 66a Abs. 2 EIWOG in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBL I Nr. 12112000 enthaltenen Übergangsbestimmungen. Die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des Abs. 5 treten, sofern sich die
se Tätigkeiten auf die Vollziehung von Bestimmungen beziehen, die in der Novelle zum 
EIWOG, BGBL I Nr. 12112000 oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Ausführungsgesetze der Länder beziehen, mit 1. März 2001 in Kraft; im Übrigen treten 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit 1. Oktober 2001 in Kraft. Anträge auf 
Genehmigung von Allgemeinen Bedingungen (§ 7 Abs. 1 Z 1 und 2) können bereits vor 
diesem Zeitpunkt gestellt werden. Entscheidungen über die Genehmigung von Allge
meinen Bedingungen können bereits vor diesem Zeitpunkt ergehen, werden jedoch erst 
zu dem sich aus § 71 Abs. 5 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 12112000, ergebenden Zeitpunkt wirksam. 

(2) Die Änderung des Titels und die §§ 2a, 3, 4 samt Überschrift, 6 samt Über
schrift,7 samt Überschrift, 9 Abs. 2 und 3, 10 samt Überschrift, 15 samt Überschrift, 16 
Abs.3, § 16a Abs. 1 Z 1 bis 3, Abs.2 und 3 samt Überschrift, 17 bis 20 samt Über
schriften, 22 samt Überschrift, 27 und 28 samt Überschriften in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBL I Nr. ###/200# treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Die auf Grund des § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 121/2000 
erlassene Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit betreffend das 
Entgelt für die Elektrizitäts-Control GmbH, BGBL I Nr. XXx/2001, bleibt bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung auf Grund des § 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXXl200X, insoweit damit die Höhe des von der Energie
Control GmbH zur Finanzierung ihrer den Elektrizitätsmarkt betreffenden Aufgaben 
einzuhebenden Entgelts festgelegt wird, als Bundesgesetz in Kraft. 

(3) Die §§ 14 samt Überschrift, 16 Abs.2 Z 2 und 4 bis 6 sowie 16a Abs. 1 Z 4 
bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. ###1200# treten mit 1. Oktober 
2002 in Kraft. 

(4) Für die Beurteilung der sich aus Verträgen gemäß § 70 Abs.2 EIWOG erge
benden Rechte und Pflichten, besteht keine Zuständigkeit der Regulierungsbehörden." 
17.Soweit in den, nicht durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr . ........ geänderten Bestim-

mungen des Bundesgesetzes über die Aittgaben der Regulierungsbehörden im Elek
trizitätsbereich und die Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektri-
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zitäts-Control Kommission, BGBI I Nr. 121/2000, noch die Wortfolgen "Elektrizitäts
Control GmbH" enthalten sind, werden diese durch die Wortfolgen "Energie-Control 
GmbH"in der jeweils grammatikalisch korrekten Form ersetzt. 
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Vorblatt 

Problem: 

Gemäß § 1 Abs. 3 des Bundesgesetzes betreffend den stufenweisen Übergang zu der im 
Gaswirtschaftsgesetz vorgesehenen Marktorganisation , BGBI. I Nr. 12112000, haben ab 
1. Oktober 2001 die Netzbetreiber allen Endverbrauchern Netzzugang zum Transport 
von Erdgas zur Deckung ihres Eigenbedarfs zu gewähren. 

Bislang wurde den zugelassenen Kunden der Netzzugang mit dem Hinweis auf beste
hende Kommittierungsverträge verwehrt. 

Das System des verhandelten Netzzugang ist zu hinterfragen, da Verhandlungen nur 
dann zu einem befriedigenden Ergebnis führen, wenn beide Vertragsparteien eine etwa 
gleich starke Verhandlungsposition haben. Im Hinblick auf die Monopolstellung im 
Netzbereich, können zugelassene Kunden angemessen Preise und sonstige Bedingungen 
nicht durchsetzen. 

Kunden müssen mit allen Netzbetreibem durch deren Netze die von ihnen benötigten 
Gasmengen zu transportieren sind, Einzelverträge abschließen. 

Es bedarf eines erheblichen finanziellen Aufwands sowie auch einer überdurchschnittli
chen Beharrlichkeit und Zähigkeit um den durch das Gesetz geforderten Zustand herzu
stellen. 

Auch der Rechtsschutz bezüglich der Schadenersatzforderungen infolge einer unrecht
mäßigen Netzzugangsverweigerung ist unbefriedigend: Ablehenung des Netzzugangs 
erfolgt durch Unternehmen mit dem Sitz im Ausland. 

Lösung: 

Durch die vorliegenden Änderung des GWG sollen die rechtlichen Rahmenbedingun
gen für eine 100%ige Liberalisierung des Gasmarktes in Österreich geschaffen werden. 
Weiters ist die Einrichtung einer Regulierungsbehörde für Erdgas sowie ein verbesserter 
Rechtsschutz für die Kunden und - damit verbunden - die Schaffung von Mechanismen 
zur leichteren Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit vorgesehen. 

Die wesentlichen in der vorliegenden Novelle enthaltenen Änderungen sind: 

Die Schaffung von unabhängigen Regulierungsbehörden für den Erdgasbereich 
durch Erweiterung des Tätigkeitsbereiches der Elektrizitäts-Control GmbH und 
Schaffung einer Erdgas-Control Kommission; 

die Einrichtung von Bilanzgruppen; 

die Einrichtung einer Verrechnungsstelle für die Preisbestimmung und Abrechnung 
der Ausgleichsenergie für die einzelnen Bilanzgruppen; 

ein verschärftes Unbundling (Trennung der einzelnen Funktionsbereiche eines Erd
gasunternehmens ); 

Regulierter Netzzugang Dritter; 

Speicherzugang und nachprüfende Kontrolle der Preisangemessenheit; 

Verbesserung des Rechtsschutzes und der Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit durch 
Verankerung eines einzigen für die Durchleitung verantwortlichen Netzbetreibers 
"One stop shops" und eines verbesserten Schadenersatzrechts bei rechtswidrigen 
Netzzugangsverweigerungen. 
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Der Entwurf geht von den Rechtsfiguren und Rechtsgrundsätzen aus, die durch zivil-, 
handels- und insbesondere wettbewerbsrechtliche Bestimmungen vorgegeben sind und 
bestimmt die klare Verantwortlichkeit eines einzigen Netzbetreibers zur Behandlung 
eines Ansuchens auf Gewährung von Netzzugang (One stop shop). Komplementär dazu 
sieht das Gesetz ein System von Vertragsbeziehungen der Netzbetreiber untereinander 
vor, die es dem gegenüber dem Netzzugangsberechtigten verantwortlichen Netzbetrei
bers ermöglicht, im Falle einer rechtswidrigen Netzzugangsverweigerung, die durch ein 
drittes Erdgasunternehrnen veranIaßt wurde, im Regreßwege den für die ungerechtfer
tigte Netzzugangsverweigerung geleisteten Schadenersatz von diesem Erdgasunterneh
men zurückzufordern. 

Ausdrücklich geregelt ist nunmehr auch die Frage der Rechtmäßigkeit der sog. Kom
mittierungsverträgen, die neben zivilrechtlichen auch - wie bisher - nach karteIlrechtli
chen Gesichtspunkten zu beurteilen sind. Durch die Verankerung des Verbotes von 
Wirkungskartellen, das im Prinzip auch im EG-V verankert ist, wird künftig eine Ver
einbarung oder ein System von Vereinbarungen, das Beschränkungen im Wettbewerb 
bewirkt, die Unbeachtlichkeit dieser Verträge zur Folge haben. 

Alternative: 

Schaffung eines Zentralen Netzbetreibers (ZNB), der die Aufgaben der Verrechnungs
steIle übernimmt, das Inlandsfernleitungsnetz betreibt sowie in die Speicherrechte der 
AFG eintritt. 

Die für die Erfüllung seiner Funktion erforderlichen Fernleitungsanlagen und Speicher
rechte wären dem ZNB durch Enteignung der bisherigen Eigentümer gegen Entschädi
gung in Form von Anteilsrechten zu übertragen. 

Kosten: 

Die Gesarntkosten belaufen sich auf€ 1,800.000,- pro Jahr 

Besonderheiten des N ormsetzungsverfahrens: 

Da in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung eigene Bundesbehörden ein
gerichtet werden, bedarf die Kundmachung des vorgeschlagenen Bundesgesetzes gemäß 
Art. 102 Abs. 4 B-VG der Zustimmung der Länder. 

Eu-Recht: 

Konformität mit EU-Recht ist gegeben. 
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Erläuterungen zur Novelle GWG 2002 

1 Allgemeines 

1.1 Wirtschaftlicher Hintergrund 

Im österreichischen Regierungsprogramm vom 3. Februar 2000 wird der Energieliberali
sierung breiter Raum gewidmet. Zielsetzung ist es, eine Voll-Liberalisierung bei Strom 
und Gas damit die Wahlfreiheit rur Haushalte und Betriebe zu erreichen. Es soll die 
gänzliche Öffnung des Strom- und Gasmarktes in Österreich rascher erreicht werden, als 
es die Marktöffnungsgrade und Zeitpläne der Binnenmarktrichtlinien rur Elektrizität und 
Gas vorsehen. 

Durch das Energieliberalisierungsgesetz, BGB] I Nr. 12112000, wurden im Bundesbe
reich die gesetzlichen Rahmenbedingungen rur eine gänzliche Marktöffnung im Elektri
zitätsbereich geschaffen. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber rur den Erdgasbereich die 
vollständige MarktöffilUng ab dem I. Oktober 2002 festgelegt. 

Ebenso wie im Elektrizitätsbereich bringt auch im Erdgasbereich eine gänzliche 
Marktöffnung rur alle Kunden, auch der mittelständischen Wirtschaft und den Haushal
ten, die Möglichkeiten, die bisher im Erdgasbinnenmarkt nur den Großverbrauchern (ca. 
40) von Erdgas zur Verrugung standen, nämlich in einem wettbewerbsorientierten Markt 
zu agieren und somit, wesentlich besser als dies bisher der Fall war, von niedrigeren 
Preisen im liberalisierten Markt zu profitieren. Durch das sinkende Preisniveau wird die 
Kaufkraft der Konsumenten erhöht, der Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt und die 
Konkurrenzfähigkeit heimischer Unternehmen auf in- und ausländischen Märkten erhöht. 

Durch die Voll-Liberalisierung werden durch den damit verbundenen Wettbewerbseffekt 
die Erdgaspreise rur alle Konsumenten - selbst bei vorsichtiger Schätzung - um 10% bis 
20% im Vergleich zu den bisher bestehenden monopolistischen Anbieterstrukturen im 
Gasbereich sinken. Auf die Gesamtheit der österreichischen Gaskunden entspricht dies 
einem Volumen von netto rund € 180 Mio. Das Einsparungsvolumen fiir die österreichi
schen Haushalte wird auf ca. € 110 Mio. geschätzt. 

1.2 Die Erdgasbinnenmarktrichtlinie 
1.2.1 Zielsetzungen und Inhalt 

Wesentliche Zielsetzung der Erdgasbinnenmarktrichtlinie ist es, einen marktorientierten 
Wettbewerb im Erdgassektor zu verwirklichen, wobei dem Instrumentarium des Netz
zugangs zu transparenten und nichtdiskriminierenden Bedingungen zentrale Bedeutung 
zukommt. Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind jene rechtlich - technischen Voraus
setzungen zu schaffen, die rur das Funktionieren eines gesamteuropäischer Wettbewerb 
(Binnenmarkt) erforderlich sind, wobei dem Umstand Rechnung zu tragen ist, .daß der 
Betrieb von Netzen ein natürliches Monopol darstellt, welches einer Liberalisierung 
nicht zugänglich ist. Um Monopolmißbrauch zu venneiden, sind besondere Aufsichts
mechanismen vorzusehen. Dazu zählen insbesondere, Verfahrensbestimmungen im 
Falle der Verweigerung des Netzzugangs, die Vorschriften über die Entflechtung und 
Transparenz der Buchruhrung sowie die Prüfung der für den Netzzugang verlangten 
Entgelte und vereinbarten sonstigen Bedingung. 
Bezüglich des Netzzugangs sieht die Erdgasbinnenmarktrichtlinie in der derzeit gelten
den Fassung das System des regulierten und des verhandelten Netzzugangs vor. Beide 
Systeme ennöglichen die Prüfung der Angemessenheit der verlangten Entgelte und ver-
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einbarten Bedingungen. Der Unterschied zwischen den Systemen besteht darin, dass im 
Falle des verhandelten Netzzugangs nur eine Prüfung im Nachhinein - meist durch ein 
Gericht - möglich ist, während beim regulierten Netzzugang die Aufsichtsbehörde bei 
der Gestaltung der Preise und Bedingungen bereits im Vorfeld eingebunden ist. 

1.2.2 Stufen der Liberalisierung 
Die Erdgasbinnenmarktrichtlinie in der gegenwärtigen Fassung sieht drei Liberalisie
rungsstufen vor: 

1. Stufe: 
Ab 10. August 2000 

Zugelassene Kunden: 
Cl Betreiber von gasbefeuerten Stromerzeugungsanlagen; 

Cl Endverbraucher ab einem Jahresverbrauch von 25 Mio. m 3 Gas je Verbrauchsstätte; 

Mindestmarktöffnungsgrad von 20% 

2. Stufe: 
Zugelassene Kunden: Endverbraucher ab einem Jahresverbrauch von 15 Mio. m 3 Gas je 
Verbrauchsstätte; 
Ab 10 August 2005 Marktöffnungsgrad von mindestens 28%. 

3. Stufe: 
Endverbraucher ab einem Jahresverbrauch von 5 Mio. m3 Gas je Verbrauchsstätte; 
Ab 10. August 2010 Marktöffnungsgrad von mindestens 33 %. 

1.3 Umsetzung der Erdgasbinnenmarktrichtlinie 98/30lEG in Österreich 

In Österreich wurde die Erdgasbinnenmarktrichtlinie (RICHTLINIE 98/30/EG DES EU
ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. Juni 1998, betreffend ge
meinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt, ABI EG L 204 vom 21. Juli 1998, S 
1) durch das Bundesgesetz, mit dem die Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirt
schaft erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz - GWG) umgesetzt, das am 10. August 
2000 in Kraft getreten ist. 

Dem Gesetz lag auf Basis der bestehenden bundesstaatlichen Kompetenzverteilung fol
gendes Konzept zugrunde: 

• Verhandelter Netzzugang 
• Stufenplan für die vollständige Marktöffnung 

1. Stufe ab 10. August 2001: Netzzugang für 

+ Betreiber von gasbefeuerten Stromerzeugungsanlagen 
+ Endverbraucher, deren Erdgasverbrauch 25 Mio. m3 im vergangenen 

Abrechnungsjahr überschritten hat; 
2. Stufe ab 1. Oktober 2002: Marktzugang (Lieferantenwahl) für alle Kun
den 

• Verankerung von Netzverweigerungstatbeständen und Prüfung der Rechtmä
ßigkeit durch den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

• Verwertung nicht absetzbarer Erdgasmengen durch Versteigerung 

• Verankerung von Haftungsregelungen 

[Erläuterungen GWG II Begutachtungsverfahren.doc] 

287/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)68 von 209

www.parlament.gv.at



2 Weitere Liberalisierung 

2.1 Änderungsvorschlag zur Richtlinie 
2.1.1 Inhalt 

Seite 3 von 35 

Durch die von der Kommission ausgearbeiteten Vorschläge zur Änderung der Richtli
nie 98/30/EG vom 22. Juni 1998, soll eine effektivere Durchsetzung eines marktorien
tierten Wettbewerbs im Erdgassektor erreicht werden. Damit wurde auch einer Forde
rung des Europäischen Rat entsprochen, der auf seiner Tagung am 23. und 24. März 
2000 in Lissabon "rasche Arbeit" zur Vollendung des Binnenmarktes gefordert und "die 
Kommission, den Rat und die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen hat, jeweils im Rahmen 
ihrer Befugnisse ... die Liberalisierung in Bereichen wie Gas, Strom, ... beschleunigen. 
Die zentralen Punkte des Änderungsvorschlages sind: 

• Ausdehnung des Grundsatzes der freien Wahl des Versorgungunternehmens 
auf alle Kunden (I OO%ige Marktöffnung); 

• Zugang zu Erdgasspeicheranlagen und anderer Flexibilisierungsinstrumene; 

• Veröffentlichte und geregelte Tarife, die bedingungs- und unterschiedslos auf 
alle Netzbenutzer angewendet werden; 

• Bearbeitung der Anträge aufNetzzugang innerhalb einer angemessenen Frist 

• Zentrale Netzbetreiber für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau der Fern
leitungs-, Speicher- und LNG-Anlagen; 

• Obligatorische Einrichtung nationaler Regulierungsbehörden: 

• Verschärfung der Bestimmungen über Entflechtung und der Mindestanforde
rungen an die funktionelle Trennung der Tätigkeitsbereiche von Erdgasunter
nehmen 

• Erleichterte Rechtdurchsetzungsmöglichkeit der Netzzugangsberechtigten 

2.1.1.1 Zugang zu Erdgasspeicheranlagen und anderer Flexibilisierungsinstrumene: 

Im Hinblick auf die zentralen Rolle, die dem Zugang zu Erdgasspeicheranlagen und 
anderen grundlegenden Hilfsanlagen bei der Entfaltung eines wettbewerbsorientier
ten Marktes zukommt wird in diesem Vorschlag die Bedeutung des Zugangs zu Erd
gasspeicheranlagen, anderen Hilfsdiensten und Flexibilisierungsinstrumenten ein
deutig herausgestellt. Weiters wird gefordert, dass Erdgasunternehmen verpflichtet 
werden, für Tätigkeiten in den Bereichen Speicherung und LNG getrennte Betreiber 
zu benennen oder einzurichten (Betreiber von Speicher- und LNG-Anlagen), was die 
Transparenz für diejenigen erhöht, die Zugang zu diesen grundlegenden Anlagen 
wünschen 

2.1.1.2 Veröffentlichte und geregelte Tarife, die bedingungs- und unterschiedslos auf 
alle Netzbenutzer angewendet werden: 

Veröffentlichte und geregelte Tarife und Bedingungen, die bedingungs- und unter
schiedslos auf alle Netzbenutzer angewendet werden, sind eine unabdingbare Vor
aussetzung für die Entfaltung eines echten Wettbewerbs. Die Gleichbehandlung hat 
unabhängig davon zu erfolgen, ob es sich um Privatkunden oder Unternehmen han
delt, wobei auch Unternehmen, die derselben Unternehmensgruppe wie der Betrei
ber des Übertragungs- bzw. Fernleitungsnetzes angehören, einbezogen sind. In die
sen Tarifen können die Kunden nach objektiven Kriterien in Kategorien eingeteilt 
werden, sofern eine solche Einteilung nicht zu diskriminierender Behandlung führt. 
Im Bereich der Elektrizität haben fast alle Mitgliedstaaten diese Regelung einge
führt, nicht jedoch bei Erdgas. Daher wird vorgeschlagen, auch im Gasmarkt als Mi-
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nimalvorgabe eine Tarifstruktur mit veröffentlichten und geregelten Tarifen für die 
Fernleitung und Verteilung einzuführen. 

2.1.1.3 Bearbeitung der Anträge auf Netzzugang innerhalb einer angemessenen Frist 

Damit der nichtdiskriminierende Zugang tatsächlich gewährleistet ist, müssen die 
Mitgliedstaaten und die nationalen Regulierungsbehörden das Verhalten der recht
lich getrennten Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber genau überwachen. So müs
sen sie unter anderem sicherstellen, dass die Fernleitungs- und Verteilernetzbetrei
ber Anträge auf Netzzugang innerhalb einer angemessenen Frist bearbeiten. Nach 
Ansicht der Kommission sollte eine Frist von zwei Wochen in der Regel nicht über
schritten werden. Ferner ist sicherzustellen, dass die Fernleitungs- und Verteiler
netzbetreiber Unternehmen, die einen Netzzugang beantragen, keine Fragen zur 
Herkunft oder Bestimmung der Energie oder dem weiteren Transportweg stellen, die 
für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb un
erheblich sind. 

2.1.1.4 Obligatorische Einrichtung nationaler Regulierungsbehörden: 

Unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden kommt bei der Sicherstellung eines 
nichtdiskriminierenden Netzzugangs eine Schlüsselrolle zu, da sie befugt sind, Tari
fe für die Fernleitung und Verteilung festzulegen bzw. zu genehmigen, bevor diese 
Gültigkeit erlangen. Wettbewerbsbehörden können nur im nachhinein auf wettbe
werbswidrige Situationen hin tätig werden, während Regulierungsbehörden zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben von sich aus aktiv werden können. Dmen kommt 
auch bei Fragen im Zusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Handel und der 
Schaffung eines echten Binnenmarktes eine herausragende Rolle zu. Ferner sorgen 
sie für Kontinuität und Transparenz in den marktbezogenen Rechtsvorschriften. Da
her werden die Mitgliedstaaten mit der vorgeschlagenen Richtlinie verpflichtet, un
abhängige Regulierungsbehörden einzurichten, zu deren Aufgaben unter anderem 
die Festlegung bzw. Genehmigung von Tarifen und Bedingungen für den Zugang zu 
den Verteilungsnetzen sowie den Erdgasfernleitungsnetzen gehört. 

2.1.1.5 Verschärfung der Bestimmungen über Entflechtung und der Mindestanforde
rungen an die funktionelle Trennung der Tätigkeitsbereiche von Erdgasunter
nehmen: 

Zur Sicherstellung, dass die Entflechtung überall im Erdgasbinnenmarkt ein gewis
ses gemeinsames Mindestmaß erreicht, sieht der Änderungsvorschlag vor, dass die 
Mitgliedstaaten mindestens sicherstellen, dass der Betrieb der Fernleitungen über ein 
Tochteruntemehmen abgewickelt wird, dessen Tagesgeschäft in rechtlicher und 
funktioneller Hinsicht vollständig von den Tätigkeitsbereichen Produktion und Ver
trieb des Mutterunternehmens getrennt ist (Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbe
treibers). Folgende Mindestanforderungen an die funktionelle Trennung werden da
bei gestellt: 

• In einem integrierten Unternehmen dürfen die für den Betrieb des Fernlei
tungsnetzes zuständigen Personen nicht Teil betrieblicher Einrichtungen sein, 
die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erzeugung 
bzw. Gewinnung und Versorgung zuständig sind. 

• Es ist Vorsorge dafür zu treffen, dass die persönlichen Interessen der Mitglie
der der Unternehmensleitung des Fernleitungsnetzbetreibers so berücksichtigt 
werden, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist. 
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• Der Fernleitungsnetzbetreiber übt die volle Kontrolle über alle für den Betrieb, 
die Wartung und den Ausbau des Netzes notwendigen Vermögenswerte aus. 

Die Fernleitungsnetzbetreiber muss ein Gleichbehandlungsprogramm erstellen, aus 
dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens 
getroffen werden. Ein Gleichbehandlungsbeauftragter legt der nationalen Regulie
rungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der veröf
fentlicht wird. 

2.1.2 Änderung des Stufenplans 
Nach dem im Richtlinienvorschlag neu vorgesehenen Zeitplan sollen ab 
c 1. Jänner 2004 alle gewerblichen Kunden und ab 
c 1. Jänner 2005 alle Kunden 
Erdgas von einem Händler ihrer Wahl kaufen können. 

2.2 Notwendigkeit einer beschleunigten Liberalisierung in Österreich 
2.2.1 Markt und Wettbewerb in Österreich 

2.2.1.1 Die Verbraucherseite 

Das GWG hat per Stichtag 10.8.2000 für zugelassene Kunden, das sind Kunden mit 
einem Jahresverbrauch von mehr als 25 Mio. Nm3 sowie alle gasbefeuerten Strom
erzeuger, die Öffnung des Marktes vorgesehen, d.h. diese Verbraucher sind ab die
sem Zeitpunkt berechtigt, ihren Lieferanten frei zu wählen. 
Einer groben Abschätzung zufolge handelt es sich dabei um Unternehmen aus fol
gendenBranchen: 

Branche Anzahl Mio. Nm3/Jahr 

Papierindustrie 10 697,1 

Chemische Industrie und Erdölindustrie 5 821,7 

Nahrungs- u. Genussmittelindustrie 4 181,0 

Eisenerzeugende Industrie / MetaIlindustrie 
5 485,5 

Stein- u. Keramische Industrie I Glas 

Tabelle 1: Nach Branchen geordnete zugelassene Kunden mit Jahresver
brauch größer 25 Mio. Nm3 pro Jahr (Zahlen 1997) 

Diese Verbraucher befinden sich im Versorgungs gebiet folgender Gasversorgungsun
ternehmen' 

Versorgungsunternehmen Anzahl Mio. NmJ/Jahr 

EVN 9 355 

üÖ-Femgas 6 1100 

SAFE (jetzt Salzburg AG) 1 34,8 

S teir. Ferngas 7 516 
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I I 
26,6 

86 

Tabelle 2: Nach versorgungsgebieten geordnete Kunden mit Jahresver
brauch größer 25 Mio. Nm3 pro Jahr (Zahlen 1997). 

Diese zugelassenen Kunden stellen gemeinsam einen Marktöffuungsgrad von 
28,23% dar (bei 7200 Mio. Nm3 Gesamtverbrauch im Jahr 1997). 
Bei einigen dieser Verbraucher stellen die Energiekosten einen für ihre Wettbe
werbsfähigkeit ausschlaggebenden Kostenblock dar. Dementsprechend werden sei
tens dieser Unternehmen erhebliche Anstrengungen unternommen, um in den Ge
nuss der zugesicherten Marktöffnung zu kommen und damit möglichst kostengün
stig Erdgas beziehen zu können. 
Festzustellen ist weiters, dass ein Großteil dieser Unternehmen zu multinationalen 
Gruppen gehören, die 

• in der Lage sind, Standortentscheidungen anhand der jeweiligen nationalen Ko-
stensituation zu treffen, 

• ihren Bedarf bündeln können, 

• Zugang zu internationalen Energiequellen haben und 
• in der Lage sind, Erdgas zumindest teilweise zu substituieren. 

Laut GWG sind auch alle gasbefeuerten Stromerzeuger, unabhängig von ihrem Jah
resverbrauch, zugelassene Kunden. 

Tabelle 3 ordnet gasbefeuerte Stromerzeuger mit einem Jahresverbrauch größer 1 Mio. 
Nm3 den verschiedenen Versorgungsuntemehmen zu. 

versorgungsunternehmen Anzahl Nm3 pro Jahr 

BEGAS 1 3,6 

E-Werke Wels 1 3,8 

EVN 5 340,0 

üÖ-Ferngas 2 144,0 

SAFE (jetzt Salzburg AG) 1 17,6 

SteiT. Ferngas 1 117 

Stw. Salzburg (jetzt Salzburg AG) 2 17,6 

WIENGAS 1 843,0 

OMV I 6,0 
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Tabelle 3: Gasbefeuerte Stromerzeuger mit Jahreverbrauch größer 1 
Mio. Nm3 pro Jahr zugeordnet zu deren versorgungsunternehmen 

Im Bundesgebiet befinden sich 9 gasbefeuerte Stromerzeugungsanlagen ohne Kraft
Wänne-Kopplung (KWK) und 29 mit Kraft-Wärme-Kopplung. Anzumerken ist 
auch, dass es 16 Unternehmen mit Eigenstromerzeugungsanlagen ohne Kraft
Wärme-Kopplung und 49 mit Kraft-Wärme-Kopplung gibtl. Diese Betrachtung ist 
insofern bedeutend, da 

• die EU-Erdgasbinnenmarktrichtlinie einen möglichen Schwellenwert bei gasbe
feuerten Stromerzeugern mit Kraft-Wänne-Kopplung vorsieht, der im Gaswirt
schaftsgesetz nicht umgesetzt wurde, und 

• einige der in Österreich zugelassenen Kunden über eine eigene Stromerzeu
gungsanlage, teils gasbefeuert, verfügen. 

2.2.1.2 Analyse von gestellten Durchleitungsanträgen 

Festzustellen ist, dass sich Gasgroßverbraucher im Rahmen von Gesprächen, Ver
handlungen und schließlich konkreten Anträgen bereits seit dem 2. Quartal 2000 
bemühen, Netzzugang für einen Bezug von einem alternativen Lieferanten zu erhal
ten. 
Um in der im GWG festgelegten Weise als zugelassener Kunde Netzzugang zu er
halten und sich von einem alternativen Lieferanten beliefern zu lassen, sind im 
Rahmen eines Durchleitungsantrages folgende Schritte und Infonnationen notwen
dig: 

• Kenntnis der genauen Lage sowohl der Verbrauchsstätte, als auch der Einspei
sestelle des Lieferanten in Österreich. 

• Kenntnis über das gesamte zwischen Entnahmepunkt und Einspeisepunkt lie-
gende Transportnetz, insbesondere 

Zugehörigkeit bestimmter Leitungen zu unterschiedlichen Versorgungs- und 
Transportunternehmen 
Lage der Übergabe- und Meßstationen 
Verwendungszweck der Leitungen (nur leistungsfahige Transportleitungen 
sind zur Durchleitung verwendbar) 

• Erstellung eines vollständig ausgearbeiteten Durchleitungsantrages (lt. Allge
meinen Netzbedingungen) für jeden Netzbetreiber, der an der Durchleitung be
teiligt ist 

• Suchen von möglichen alternativen Routen bzw. Einholung ausreichender Be
gründungen, falls Durchleitungsanträge von einem Netzbetreiber abgelehnt 
werden. 

Analysiert man die Anträge auf den verschieden Ebenen, so stellt man fest, dass von 
den gestellten Anträgen, 79 % beantwortet, 48,5 % negativ beantwortet, 30,5 % po
sitiv unter Legung eines Preisangebots beantwortet wurden. Im Ergebnis ist es aber 
in keinem einzigen Fall zu einer tatsächlichen Belieferung durch alternative Liefe
ranten gekommen. 

1 Quelle: Bundeslastverteiler 1998 
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2.2.1.3 Die Lieferantenseite 

Mit Ausnahme der bereits langjährig in Österreich am Markt tätigen Ruhrgas Austria 
AG konnte bislang kein alternativer Lieferant als Versorger erfolgreich aufgetreten 
(keine Durchführung von Lieferungen). Festgestellt wurde aber auch, dass - obwohl 
es zu keinem Lieferantenwechsel gekommen ist, - die bisherigen Versorger teils zu 
signifikanten Preiszugeständnissen bereit waren, um ihre Kunden halten zu können. 
Die Ruhrgas Austria AG bietet zum Beobachtenszeitraum den Vorteil, als einziger 
alternativer Lieferant All-Inklusiv Angebote (Lieferung + Durchleitung) zu unter
breiten. 
Die in Österreich festgestellten Lieferantenwechsel sind sämtlich zur Ruhrgas Aus
tria AG erfolgt, wobei jedoch die im GWG vorgesehenen Mechanismen zur Durch
setzung des Netzzugangs nicht beansprucht wurden. 

Als alternative Lieferanten treten ebenfalls Enron, BP und in letzter Zeit Wingas auf, 
die jedoch nur unter dem Vorbehalt der vom Kunden bei zustellenden Durchleitung 
anbieten. 
Die Situation, dass nur Ruhrgas Austria AG in Österreich AII-Inklusiv Angebote 
unterbreitet, wird auch damit kommentiert, dass andere potentielle Gaslieferanten 
derzeit keine Möglichkeiten sehen, Gas an den österreichischen ÜbergabesteIlen 
nach Durchleitung durch das angrenzende Deutschland zur Verfügung zu stellen. 
Beispielsweise hat ein zugelassener österr. Kunde Anfragen an 28 in- und ausländi
sche Gaslieferunternehmen gerichtet, die teils überhaupt nicht beantwortet wurden, 
aber jedenfalls zu keinen weiterführenden Verhandlungen geführt haben. Die Haupt
gründe für diesen Umstand lagen meist darin, dass sich die angeschriebenen interna
tionalen Gaslieferanten nicht in der Lage sahen, einen Standort in Österreich zu be
liefern, da sie weder über ein leistungsfahiges Verteil netz in Österreich verfügen 
"noch eine realistische Möglichkeit sehen, Durchleitungsgenehmigungen zu erhal
ten". 

2.2.2 Evaluierung der gegenwärtigen Rechtslage 
Bereits auf Grund der unter 1.2.1 dargestellten Charakteristik des verhandelten und des 
regulierten Netzzugangs ergibt sich, dass - trotz der in der Theorie bestehenden 
Gleichwertigkeit dieser Systeme - das System des regulierten Netzzugangs gegenüber 
dem verhandelten wesentlich effizienter ist, da bereits zum Zeitpunkt der Anwendung 
der allgemeinen Netzzugangsbedingungen gewährleistet ist, dass diese den Grundsät
zen der Gleichbehandlung und Preisangemessenheit für alle Marktteilnehmer nachvoll
ziehbar entsprechen. Demgegenüber besteht beim verhandelten Netzzugang das Pro
blem, dass Gleichbehandlung und Preisangemessenheit im Zweifel erst durch Anrufung 
der Gerichte oder Aufsichtsbehörden durchgesetzt werden kann. Daraus muß gefolgert 
werden, dass die Herstellung des vom Gesetz geforderten rechtmäßigen Zustand nur 
mit einem erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand erfolgen kann. 
Dazu kommt, dass durch diese Kommittierung von Leitungskapazitäten europaweit 
überhaupt keine freien Leitungskapazitäten zur Verfügung stehen, die gegebenenfalls 
Mitbewerbern im Gasbereich zur Verfügung stehen. Durch diese Kommittierung wird 
einem Dritten ein Optionsrecht auf Leitungskapazitäten zum Transport von Erdgas
mengen (Reservierung von Transportkapazitäten) eingeräumt, die es zugelassenen 
Kunden und Erdgaslieferanten unmöglich macht, die von ihnen benötigen Erdgasmen
gen durch das bestehende Erdgasleitungsnetz zu transportieren. Dazu kommt, dass be
züglich der Durchleitung von Erdgas mit allen Netzhetreibem gesondert vertragliche 
Vereinbarungen abgeschlossen werden müssen. 
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Der mit dem Gaswirtschaftsgesetz - GWG (Art. 1 des Energieliberalisierungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 12112000) eingeleitete Gas-zu-Gas Wettbewerb in Österreich hat bereits im 
Vorfeld der Öffuung für eine kleine Gruppe von ca. 40 Großverbrauchern Preisvorteile 
gebracht, die durch das zeitliche Zusammenfallen mit gestiegenen Erdgaseinstandsprei
sen (Ölpreisbindung), in der Beurteilung der Erfahrungen mit dem GWG berücksichtigt 
werden müssen. Marktöffuung im Sinne der EU-Erdgasbinnenmarktrichtlinie bedeutet 
jedoch nicht nur individuell ausgehandelte Preisvorteile, sondern vor allem nachhaltige 
und künftig selbstregelnde Absicherung eines Marktpreises durch Sicherstellung von 
Wettbewerb, der auf der Vielfalt von Anbietern beruht. In der von der Kommission 
veröffentlichten Studie vom Juli 2001 kommt klar zum Ausdruck, dass vor allem in je
nen Ländern, die einen verhandelten Netzzugang implementiert haben, die Zahl der tat
sächlichen Lieferantenwechsel minimal ist. Vor allem das Fehlen an regulatorischen In
strumenten verhindert die Durchleitung von Gas durch alternative Anbieter. Auch in 
Österreich ist es - wie oben dargelegt - bislang in keinem einzigen Fall zu einem Liefe
rantenwechsel gekommen. 
Österreich befindet sich damit im Gleichklang zu anderen europäischen Staaten, in de
nen es ebenfalls nicht oder nur in einem geringen Ausmaß bei Großkunden zu einem 
Lieferantenwechsel gekommen ist (siehe nachstehende Graphik). 

Marktöffnung nach GWG I im Vergleich zu 
stattgefundenen Lieferantenwechsel 
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Der unter 2.1 dargestellte Änderungsvorschlag der Kommission zur Gasbinnen
marktrichtlinie beinhaltet auf Grundlage der Erfahrungen mit der bestehenden Richtli
nie sowie unter dem Aspekt einer vorzeitigen vollen Öffnung des Gasmarktes, einige 
Regelungselemente, die im Zuge der Novellierung des GWG im Hinblick auf die volle 
Marktöffuung 2002 Berücksichtigung finden. 
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2.2.3 Wirtschaftspolitische Zielsetzungen der weiteren Liberalisierungsschritte 
Der mit der Liberalisierung verbundene Wettbewerb auf der Anbieterseite von Erdgas 
(Gaslieferanten) wird mit einem Preisdruck für Erdgas bewirken, der zu einer Senkung 
der Faktorkosten für Erdgas führen wird und damit einen inflationsdämpfenden Effekt 
bewirkt. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Österreich und eine Erhöhung der Wettbewerbsfahigkeit der österreichischen Industrie. 
Für die privaten Haushalte bewirkt dieser Preisdruck eine implizite Kaufkraftsteige
rung. 
Andererseits gilt es zu vermeiden, dass langfristige Verträge mit unbedingter Zahlungs
verpflichtung (TOP-Verträge), die sich als eine historische, europaweit übliche Markt
gegebenheit zur Sicherung der Gasversorgung darstellen, durch wettbewerbsbedingten 
Wegfall der vertragsgegenständlichen Liefermengen, zu einer Gefahrdung der Lebens
fahigkeit von Erdgasuntemehmen führen. Neben der durch die Gasbinnenmarkt Richt
linie möglichen Netzzugangsverweigerung werden daher auch Mechanismen vorgese
hen, die den Erdgasuntemehmen die Möglichkeit gegeben, durch ein "Gas-release" 
Programm ihr Bezugsportfolio an die neuen Marktgegebenheiten anzupassen. 

3 Regelungsinhalt des Entwurfes 

3.1 Neuordnung der Wirtschafts aufsicht über die Erdgasunternehmen 

(" Unabhängige Regulierungsbehörde") 

Von wesentliche Bedeutung für das Funktionieren der Marktmechanismen in einem vol
liberalisierten Marktsystem ist die Einrichtung ist die effizienter Regulierungsbehörden. 
Ausgehend vom Konzept der Regulierungsbehörden für den Elektrizitätsbereich wird 
auch für den Gasbereich der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die Funktion einer 
obersten Aufsichtsbehörde wahrnehmen, der eine Richtlinien- und Aufsichtsfunktion für 
den Erdgasbereich zukommt. 

Für die operative Tätigkeit wird der Zuständigkeitsbereich der bereits bestehenden Elek
trizitäts-Control GmbH erweitert, wobei deren Überwachungs- , Aufsichts- und Regulie
rungsfunktion auch auf den Erdgasbereich ausgedehnt wird. Entsprechend der erweiter
ten Zuständigkeit für alle leitungs gebundenen Energien erhält die Behörde die neue Be
zeichnung "Energie-Control Kommission. 

Für diejenigen Aufgaben, die im Elektrizitätsbereich der Elektrizitäts-Control Kommis
sion zur Besorgung zugewiesen sind, wird eine eigene unabhängige Kollegialbehörde mit 
richterlichem Einschlag gemäß Art. 133 Z 4 B-VG errichtet, die bei der Energie-Control 
GmbH angesiedelt werden soll. 

Nachstehende Abbildung zeigt anschaulich die schematische Darstellung der künftigen 
Behördenstruktur der Energieaufsicht: 
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3.2 Konzept für die organisatorisch/technischen Rahmenbedingungen eines volllibera
lisierten Erdgasmarktes in Österreich 

Das dem vorliegenden Entwurf zugrundeliegende Konzept orientiert sich an dem im 
Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz idF. BGBI I Nr. 12112000 für den 
Strommarkt eingeführten Marktmodell, das unter Berücksichtigung der spezifischen Ge
gebenheiten des Erdgasmarktes adaptiert wurde. 

Ziel der Neufassung des Gesetzes ist eine 100%ige Liberalisierung des Gasmarktes in 
Österreich • die Einrichtung einer Regulierungsbehörde auch für Erdgasmarkt sowie ein 
verbesserter Rechtsschutz der Kunden und - damit verbunden - die Schaffung von Me
chanismen zur leichteren Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit: 

Sämtliche Kunden (Endverbraucher, Erdgashändler oder Erdgasunternehmen, die Erdgas 
kaufen) sind ab 1.10.2002 netzzugangsberechtigt. Dies bringt im Vergleich zum gegen
wärtigen Stand: 

eine sehr große Anzahl von Netzzugangsberechtigten 

ein breites Spektrum - vor allem von Verbrauchscharakteristiken 

Netzzugangsberechtigte, deren aktueller Verbrauch nicht oder nur beschränkt durch 
unmittelbare Messungen erfasst werden kann. 

Um die Funktion der Fernleitungs- und Verteil netze auch unter diesen Bedingungen si
cherzustellen, müssen Systeme 

zur Bilanzierung der tatsächlichen Einlieferungen und Entnahmen 

zur Bereitstellung von "Ausgleichsenergie", we1che die Differenz von prognostizier
ten und tatsächlichen EntnahmenJEinlieferungen abdeckt 

zur Abrechung dieser Ausgleichsenergie und ähnlicher Dienstleistungen 

zur Sicherstellung der sonstigen Erfordernisse eines stabilen Netzbetriebs 

geschaffen werden. 

Die Schaffung neuer Systemadministratoren und ein damit verbundener Eingriff in die 
Rechte Dritter, wie dies etwa bei Installierung eines zentralen Netzbetreiber der Fall wä-
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re, ist nicht erforderlich und - zumindest aus rechtssystematischer Sicht - auch nicht 
wünschenswert: 

Ausgehend von den Rechtsfiguren und Rechtsgrundsätzen, die durch zivil-, handels- und 
kartellrechtlichen Bestimmungen vorgegeben sind, bestimmt das Gesetz die klare Ver
antwortlichkeit eines einzigen Netzbetreibers zur Behandlung eines Ansuchens auf Ge
währung von Netzzugang (One stop shop). Komplementär dazu sieht das Gesetz ein Sy
stem von Vertragsbeziehungen der Netzbetreiber untereinander vor, die es dem für die 
Behandlung des verantwortlichen Netzbetreiber ermöglicht, im Falle einer rechtswidri
gen Netzzugangsverweigerung, die durch ein drittes Erdgasunternehmen veranlaßt wur
de, im Regreßwege den für die ungerechtfertigte Netzzugangsverweigerung geleisteten 
Schadenersatz von diesem Erdgasunternehmen zurückzufordern. Die Frage der Recht
mäßigkeit von Kommittierungsverträgen ist wiederum auf Grundlage kartellrechtlicher 
Vorschriften zu beurteilen: Bewirkt eine Vereinbarung oder ein System von Vereinba
rungen Beschränkungen im Wettbewerb, liegt Nichtigkeit und somit Unbachtlichkeit 
dieser Verträge im Falle einer Netzzugangsverweigerung vor. Die datailierten Ausfüh
rungen zu diesem Konzept finden sich in den Erläuterungen zu den §§ 19ff. 

Notwendig für die Umsetzung ist jedenfalls eine 

Entflechtung (sog. "UnbundlingH
) vom Netzbetrieb und den übrigen Tätigkeitsberei

chen integrierter Unternehmen (Vertrieb, Speicherung) 

Zusammenfassung von Verbraucher- und Händlergruppen zu Bilanzgruppen (wobei 
grundsätzlich nach anderen als geographischen Kriterien vorzugehen ist) 

Einrichtung einer Stelle, die mit Aufgaben des Clearings und Settlements betraut ist, 

Entscheidung über Ansuchen aufNetzzugang durch einen einzigen Netzbetreiber 

erforderlich. 

Die sich daraus ergebende Marktstruktur und die sich daraus ergebenden Einrichtungen 
werden nachstehend dargestellt. 

3.3 Instrumenten und Einrichtungen im einzelnen 
3.3.1 Systemadministratoren 

Zu Administrierung des Systems sind technische Einrichtungen in Form von Messein
richtungen und Datenübermittlung und -verarbeitung erforderlich. 
Zusammenfassend sind für die volle Liberalisierung folgende neu zu gründende Insti
tutionen nötig: 

• Netzbetreiber 
• Bilanzgruppenverantwortliche 

• Verrechnungsstelle zur Verrechnung der Ausgleichsenergie 
Aufgrund der vorhandenen Netzstruktur erscheint eine Unterteilung m 
3 Regelzonen sinnvoll 

3.3.2 Regelzonen 
Eine Regelzone stellt ein Verbundsystem dar, dass alle F emleitungen mit Leistungsre
gelung und Druckregelung bzw. -haltung umfasst. Aufgrund der in Österreich beste
henden Netzstruktur gibt es drei Regelzonen. Die Regelzone Ost umfasst die Bundes
länder Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und 
Salzburg. Die übrigen Regelzonen sind durch die Bundesländer Tirol und Vorarlberg 
festgelegt. Die folgende Abbildung zeigt anschaulich die in Österreich bestehenden Re
gelzonen: 
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Regelzonen und Leitungssteuerung: 

•- ... ;':]j .. -
Das Gesetz sieht vor, dass die Regelzonenführer, denen der technische Betrieb der 
maßgeblichen Fernleitungen einer Regelzone zu übertragen ist, von den Eigentümern 
dieser Anlagen zu benennen sind. Aufgabe der Regelzonenführer ist u.a. die Bereit
stellung der Systemdienstleistung (Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung) 
durch Vornahme des technisch/physikalischen Ausgleichs oder Abschluss entsprechen
der Verträge mit Dritten (Regelenergie siehe auch 3.3.7), Steuerung der ihnen zur 
Drucksteuerung übertragenen Fernleitungsanlagen, Organisation und Einsatz der Aus
gleichsenergie (siehe 3.3.6) entsprechend der Bieterkurve im Zusammenwirken mit 
dem Bilanzgruppenkoordinator. 
Eine Umschreibung der Regelzonen sowie der Aufgaben und Pflichten der Regelzonen
führer findet sich in den §§ 12 bis 12b in der Fassung dieses Bundesgesetzes (Art. I Z 
13 der Novelle). 

3.3.3 Entscheidung über Netzzugangsbegehren 
Als weiterer zentraler Punkt des Entwurfes werden Anträge auf Netzzugang nur mehr 
bei demjenigen Netzbetreiber einzureichen sein, an dessen Netz die Kundenanlage an
geschlossen ist. Dieser Netzbetreiber ist nicht nur verpflichtet das von ihm betrieben 
Erdgasnetz für den Transport von Erdgas zur Kundenanlage zur Verfügung zu stellen, 
sondern hat über Verlangen des Netzzugangsberechtigten auch den Transport von Erd
gas über Erdgasleitungen zu veranlassen, die im Eigentum von Dritten Erdgasunter
nehmugen stehen. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen aus dem Anwendungsbereich 
dieses Bundesgesetzes trifft diese Verpflichtung das Erdgasunternehmen, das die 
grenzüberschreitende Erdgasleitungsanlage betreibt (§ 17). 
Der Netzbetreiber hat dem Netzzugangsberechtigten auch dann volle Genugtuung zu 
leisten, wenn eine unzulässige Netzzugangsverweigerung durch ein Drittes Erdgasun
ternehmen veranlaßt wird, dessen Netz (Leitung) für die Durchführung des Erdga
stransports in Anspruch genommen werden muß. In diesem Fall hat der Netzbetreiber 
allerdings einen Regreßanspruch gegenüber diesem Erdgasuntemehmen. 
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Bezüglich der Kommittierungsvereinbarungen, wird auf die Ausführungen zu 3.3.4 
verwiesen. 

Die nachstehende Skizze veranschaulicht das Verfahren zur Durchsetzung des Netzzu
gangs: 

Graphische DartsteIlung des One-Stop-Shops 

Antrag auf Netzzugang 

Antrag auf.Netzzugang 

Kundenanlage Schadenersatz 

N~~ug~ngsverweigerung 

3.3.4 Vereinbarungen zur Beschränkung des Wettbewerbs 
Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwi
schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander ab
gestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beein
trächtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. Der 
EuGH stellt bei der Prüfung der Zwischenstaatlichkeitsklausel in ständiger Rechtspre
chung darauf ab, ob eine wettbewerbsbeschränkende Maßnahme unter Berücksichti
gung "der Gesamtheit objektiver rechtlicher oder tatsächlicher Umstände mit hinrei
chender Wahrscheinlichkeit erwarten läßt, dass sie "unmittelbar oder mittelbar, tat
sächlich oder der Möglichkeit nach den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten in ei
ner Weise beeinflußt, die der Verwirklichung der Ziele eines einheitlichen zwischen
staatlichen Marktes nachteilig sein könnte. 
Art. 81 Abs. 2 EGV sieht für derartige Vereinbarungen und Beschlüsse und aufeinander 
abgestimmte Verhaltensweisen Nichtigkeit vor. Basierend auf diesen Überlegungen ist 
davon auszugehen werden, dass insbesondere die sog. "Kommittierungsverträge", die 
bewirken, dass auf Grund der durch diese V erträge bewirkten Leitungsreservierungen 
Dritten der Wettbewerb in einem Teilmarkt der Gemeinschaft faktisch verschlossen ist 
(sog. auskommittierte Leitungen), schon auf Grund des Gemeinschaftsrechtes mit dem 
Mangel der Nichtigkeit behaftet sind. 
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Entsprechende Konsequenzen leiten sich auch aus der österreichischen Rechtslage ab: 
Führt die Kommittierung einer Leitung zu Beschränkungen im Wettbewerb, stellt sich 
das zugrundeliegende Vertragsverhältnis nach österreichischem Recht als ein Kartell 
dar, dessen DurchfUhrung - sofern es sich nicht um ein Wirkungskartell (§ 10 Kartell
gesetz 1988) handelt - vor Genehmigung durch das Kartellgericht verboten ist. Da je
doch derartige Verhaltensweisen eine auch im Widerspruch zum EU-Recht steht, ist ein 
derartiges Kartell nicht genehmigungsfähig, was zu einer materiellen Unzulässigkeit 
der Vereinbarungen und damit ebenfalls zu einer Nichtigkeit fUhrt. Daruberhinaus steht 
dieses Verhalten unter der Strafsanktion der §§ 1 29ff Kartellgesetz. 
Artikel 81 EGV sieht jedoch vor, dass nicht nur Absichtskartelle, sondern auch Wir
kungskartelle unzulässig sind, welche den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu be
einträchtigen geeignet sind. Dieses grundsätzliche Verbot wurde vom Österreichischen 
Kartellrecht bislang nicht nachvollzogen. Wiewohl im Hinblick auf die Auswirkungen 
der auskommittierten Leitungen auf den Wettbewerb in einem Teilmarkt der Gemein
schaft und die im Artikel 3 Abs. 3 der Erdgasbinnenmarktrichtline umschriebenen Ge
meinschaftsinteressen, kein Zweifel bestehen kann, dass auf die Kommittierungsver
einbarungen jedenfalls das dem Artikel 81 EGV immanente Verbot von Wirkungskar
tellen unmittelbar zur Anwendung gelangt, erscheint es aus Gründen der Rechtsklarheit 
aber auch Verfahrensvereinfachung geboten auch im GWG selbst klarzustellen, dass 
Vereinbarungen, Absprachen oder ein aufeinander abgestimmtes Verhalten in bezug 
auf Erdgastransport- oder -speicherkapazitäten auch dann verboten ist, wenn diese Be
schränkungen des Wettbewerbs bewirken, ohne dass dies beabsichtigt ist (Wirkungs
kartelle). Eine derartige Klarstellung ist nunmehr im § 5 GWG vorgesehen. § 74a sieht 
die dazu korrespondierende Strafbestimmung vor. 

3.3.5 Fahrpläne und Lastprofile 
In einem liberalisiertem System muss jeder Verkäufer von Erdgas in jedem Zeitintervall 
möglichst genau jene Erdgasmenge ins Netz einspeisen, die dem Verbrauch seiner 
Kunden entspricht. 
Bei Großkunden kann dies durch 

• zeitgleiche Messung (Direktaufschaltung) beim Verbraucher und Regelung beim 
Erzeuger oder 

• durch vorherige Bekanntgabe eines Fahrplanes über die gewünschte Bezugslei-
stung 

erfolgen. 
Für KIeinkunden ist weder die zeitgleiche Messung und Regelung, noch die Abgabe 
von Fahrplänen aufgrund des technischen und organisatorischen Aufwands und den 
damit verbundenen beträchtlichen Kosten praktikabel. Es ist aber davon auszugehen, 
dass Gruppen von mittleren und kleineren Kunden (Kundengruppen) wie zB. Haushalte 
eine ähnliche Verbrauchscharakteristik haben. 
Diesen Kundengruppen kann man standardisierte Lastprofile zuordnen, welche sich 
aus mehrjährigen Erfahrungswerten (statistische Auswertungen) fUr verschiedene Kun
dengruppen erstellen lassen und die saison-, tages- und wetterbedingt den einzelnen 
Kundenkategorien eine bestimmten Verteilung der nicht gemessenen Leistung zuord
nen. Diese Lastprofile gelten als Fahrpläne fiir den Händler bzw. Verkäufer. Einmah1 
jährlich wird - wie bisher - der Zähler beim Kleinkunden abgelesen und auf Basis die
ses Zählwertes eine Rückverrechnung vorgenommen. Diesbezüglich sieht § 28 Abs. I 
GWG eine Regelung vor, durch die Netzbetreiber durch Verordnung der Elektrizitäts-
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Control GmbH zu verpflichten sind, für Netzbenutzer, deren Verbrauch, Einspeisung 
oder Anschlussleistung ein bestimmtes Ausmaß unterschreitet, jedenfalls standardi
sierte Lastprofile zu erstellen und diese den einzelnen Netzbenutzern zuzuordnen. 
Wie viele Kategorien von standardisierten Lastprofilen zu erstellen sind, ist ein Kom
promiss sich am vertretbaren Messaufwand zu orientieren hat. Welche Lastprofile den 
einzelnen Kundengruppen zugeordnet werden, ist in den Allgemeinen Bedingungen der 
Netzbetreiber vorzusehen (§ 26 Abs.3 Z 3 GWG). 

Bei der Bedarfsplanung addiert der Händler den Bedarf seiner Kunden, wobei er bei 
Kleinkunden die Summe der standardisierten Lastprofile heranzieht und speist die für 
den jeweiligen Zeitpunkt errechnete Leistung in das Netz ein. 
Die Definition der Lastprofile findet sich im § 6 Z 24, diejenige der Fahrpläne im § 6 Z 
14. 

3.3.6 Ausgleichsenergie (Ausgleichsversorgung) 
Da die Entnahme von Erdgas aus dem Leitungssystem keine Dosierung zuläßt und die 
Kunden durch "Selbstbedienung" entscheiden, in welcher Höhe sie Leistung aus dem 
Netz beziehen, ergeben sich in der Regel Abweichungen von der Einsatzplanung (Fahr
planabweichungen). In einer großen Gruppe von Kunden werden sich diese Abwei
chungen in hohem Maß statistisch ausgleichen. Ein geringer Teil wird jedoch als Sum
menabweichung übrigbleiben und dieser muss zur Aufrechterhaltung des Gleichge
wichts zwischen Einspeisung und Entnahmen mit Ausgleichsenergie ausgeglichen wer
den. Die Ausgleichsenergie wird im wesentlichen über Kugel- oder Röhren-speicher, 
Speicherung in Rohrleitungen sowie Druckmodulation zur Verfügung gestellt. 
Bisher wurden die Kosten (Aufwendungen) für diesen ständigen Lastausgleich im we- . 
sentlichen von allen Netzbenutzern getragen. 
Will man die Kosten von ungeplanten Bezügen oder Lieferungen im liberalisierten 
Markt nun möglichst verursachergerecht aufteilen, muss man ein System zur Erfassung 
und gegenseitigen Verrechnung von ungeplanten Bezügen oder Lieferungen der 
Marktteilnehmer untereinander - ein System der Ausgleichsversorgung - einrichten. 
Die Ausgleichsenergie wird dem Regelzonenführer für den gesamten Regelzonenbe
reich nach den Vorgaben der Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung 
für Ausgleichsenergie zur Verfügung gestellt. 

3.3.7 Regelenergie 
Von der Ausgleichsenergie zu unterscheiden ist die Regelenergie. Während die Aus
gleichsenergie über Fahrpläne abgerufen wird, die in einem bestimmten Intervall fest
gelegt werden, muss die Regelenergie jene Schwankungen im Netz ausgleichen, die in
nerhalb dieses Intervalls auftreten. Diese kann nicht verursachergerecht zugeordnet 
werden und wird über den Systemdienstleistungstarif abgegolten. 

3.3.8 Bilanzgruppen 
Um die sich aus dem statistischen Ausgleich ergebenden Kostenvorteile auf Kunden
seite zu lukrieren, werden verschiedene Marktteilnehmer (Erzeuger, sonstige Lieferan
ten und Verbraucher) zu Bilanzgruppen zusammengefasst. Innerhalb dieser Bilanz
gruppen ergibt sich ein gewisser statistischer Ausgleich von Über- und Unterbezug. Le
diglich die Summenabweichung einer Bilanzgruppe, das heißt ein ungeplanter Energie
austausch, wird messtechnisch oder rechnerisch erfasst und einer Verrechnungsstelle 
zugeleitet. Eine Definition findet sich im § 6 Z 2 GWG. 
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3.3.9 Bilanzgruppenverantwortlicher 
Die Verrechnung der Ausgleichsversorgung innerhalb einer Bilanzgruppe sowie die Er
stellung eins Fahrplans (Summenfahrplan) für eine Bilanzgruppe erfolgt durch den Bi
lanzgruppenverantwortlichen. Eine Definition findet sich im § 6 Z 4 GWG. Dieser hat 
u.a. folgende Aufgaben: 

Die Erstellung eines Summenfahrplanes des nächsttätigen Bedarfes seiner Bilanz
gruppe auf Grund des angemeldeten Bedarfs der gemessenen Kunden bzw. der für 
die Lastprofile der Kleinkunden relevanten äußeren Parameter. 

Die Übermittlung technisch relevanter Fahrpläne an die Regelzonenführer zum 
Zwecke der physikalischen und technischen Prüfung sowie des Summenfahrplanes 
an die Verrechnungsstelle für Transaktionen und AusgJeichsenergie zum Zwecke 
der Ermittlung und Verrechnung (Aufrechnung und Ausgleich) der Ausgleichsener
gie (Clearing and Settlement). 

Nähere Vorschriften über die Bilanzgruppenverantwortlichen finden sich in den §§ 42a 
bis 42eGWG. 

3.3.10 Abstimmung mit dem Netzbetreiber 
Jeweils im nachhinein hat jeder Netzbetreiber die in seinem Netz anfallenden relevan
ten Daten den Bilanzgruppenverantwortlichen und der Verrechnungsstelle alle Zähler
werte zu übermitteln, die er für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der 
Abweichungen vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt. (Siehe auch § 42a Abs. 2 Z 
4) 

3.3.11 Bilanzgruppenkoordinator 
Nach Berechnung der Fahrplanabweichungen jeder Bilanzgruppe für jedes Meßinter
vall erfolgt die gegenseitige Verrechnung der Ausgleichsenergie in der "Verrech
nungsstelle für Transaktionen und Preisbildung rur Ausgleichsenergie" (sog. "Clea
ring und Settlement"). Die Leitung und Verwaltung dieser Verrechnungsstelle erfolgt 
durch einen sog. Bilanzgruppenkoordinator. 
Eine Bilanzgruppe, die dem System der Regelzone mehr Energie entnommen oder 
weniger eingespeist hat als vorgeplant, zahlt für diese Energie den "positiven" Aus
gleichspreis; hat die Bilanzgruppe hingegen weniger Energie entnommen oder mehr 
eingespeist als vorgeplant, wird ihr diese Energie mit dem "negativen" Ausgleich
spreis vergütet. 
Die Aufgaben der Bilanzgruppenkoordinatoren sind im § 42 a in der Fassung dieses 
Bundesgetzes bestimmt. Die Bilanzgruppenkoordinatoren haben mit den Bilanzgrup
penverantwortlichen, den Netzbetreibern, den Regelzonenführen sowie bestimmten 
Marktteilnehmern zu den von der Regulierungsbehörde genehmigten Allgemeinen 
Bedingungen Verträge über den Datenaustausch und den Datenaustausch und die Be
rechnung und Zuweisung der Ausgleichsenergie abzuschließen. (§ 42a Abs. 3 in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes). 

3.3.12 Speicherbewirtschaftung 
In Österreich stehen Porenspeicher (=teil-aus geförderte Lagerstätten) zur Verfügung, 
die vorwiegend dem Ausgleich von saisonalen Schwankungen dienen. Abhängig von 
der Geologie (und der Anzahl der Sonden) können diese Lagerstätten mit bestimmten 
maximalen Ein- bzw. Ausspeicherraten beruHt oder entleert werden. Üblicherweise ist 
die tägliche Ausspeicherrate mit einem 80stel bis 100stel des Volumens limitiert (,,80 
bis 100 Tage-Speicher"). Ein Überfahren der Raten kann eine irreversible Zerstörung 
des Speichers bedeuten. Maßgeblich für die Kontrahierung war in der Vergangenheit 
weniger die Substanzmenge sondern mehr die benötigte Leistung (Stunden]eistung 
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kalter Wintertag). Schalt- und Regelvorgänge benötigen mehr Zeit als bei der Stabili
sierung des Stromnetzes. 
Die Speicherbewirtschaftung erfolgt derzeit im Rahmen eines Speicherpools. Die 
Landesferngasgesellschaften (LFG) haben auf Grund ihres prognostizierten Speicher
bedarfs (Leistung, Volumen) über die Austria Ferngas (AFG) gemeinsam Spei
cher(leistung) bei OMV und RAG kontrahiert. Die geschlossenen Verträge sind Lang
zeitverträge, die stufenweise auslaufen (etwa 15 Jahre in die Zukunft reichend). 
Der Speicherpool umfaßt etwa -% der in Österreich zur Verfügung stehenden Speicher 
(Speicherleistung). Es ist daher davon auszugehen, dass in Österreich vorläufig aus
reichend Speicherleistung vorhanden ist, um die Nachfrage nach saisonalen Speichern 
befriedigen zu können. Darüber hinaus können auf Grund der in Österreich bestehen
den geologischen Strukturen weitere Speicher entwickelt werden, was allerdings im 
Hinblick auf die hohen Entwicklungskosten mit erheblichen finanziellen Risken ver
bunden ist, die den Speicherunternehmen abzugelten sind. 
Schwerpunkt der Überwachungstätigkeit der Regulierungsbehörden im Speicherbe
reich wird es daher sein, sicherzustellen, dass die Speicherunternehmen dem Grund
satz der Gleichbehandlung aller Speicherzugangsberechtigten entsprechen, wobei eine 
nachträgliche Angemessenheitskontrolle durch die Erdgas-Controll Kommission vor
gesehen ist, die der Speicherzugangsberechtigte in Anspruch nehmen kann. 

3.3.13 Regulierter Netzzugang 
Durch das nunmehr vorgesehene System des regulierten Netzzugangs sollen das 
Netzentgelt und die Bedingungen für den transparent und nachvollziehbar gestaltet 
werden. Durch die Einführung eines punktorientierten Tarifinodells sollen Kunden 
künftig in die Lage versetzt werden bezüglich des Netzzungangs nur mehr mit jenern 
Netzbetreiber verhandeln zu müssen, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen 
ist. Maßgeblich für die Tarifierung sind der Netzbereich an den die Kundenanlage an
geschlossen ist sowie die Anschlußebene (Druckebene). 
Der Netztarif für Endverbraucher beinhaltet durch Kostenwälzung auch die Netzbe
nutzung sämtlicher vorgelagerter Netzebenen. Die Wälzung und Tarifierung kann 
nach Leistung und/oder Arbeit erfolgen. 
Das Netznutzungsentgelt wird künftig unter Zugrundelegung eines Tarifes zu ermit
teln sien, der von der Erdgas-Control Kommission durch Verordnung zu bestimmen 
ist (Systemnutzungstarif).Durch dieses Entgelt werden dem Netzbetreiber von den 
Kunden die Kosten insbesondere für 

• die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsy-
sterns; 

• die Betriebsführung; 
• den Versorgungswiederaufbau; 

• die Netzengpassbeseitigung sowie 

• die Verdichtung von Erdgas 
abgegolten. 

Darüber hinaus werden durch das Netznutzungsentgelt dem Netzbetreiber der Netze
bene 1 von den Kunden jene Kosten abgegolten, die sich aus dem Erfordernis erge
ben, Lastschwankungen durch eine Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung 
(Bereitstellung von Regelenergie) auszugleichen. Neben den Tarifen sind für den re
gulierten Netzzugang auch von der Behörde genehmigte Allgemeine Bedingungen 
von Bedeutung durch die das Rechtsverhältnis zwischen den einzelnen Marktteilneh-
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mern und den Netzbetreibern auf eine Zielsetzungen des GWG und der Erdgasbin
nenmarktrichtlinie, insbesondere den Grundsätzen der Wettbewerbsneutralität, 
Gleichbehandlung, Ausgewogenheit und Transparenz entsprechenden Weise geregelt 
wird. Diese Allgemeinen Bedingungen stellen eine Teil der sog. "Marktregeln" dar. 

3.3.14 Marktregeln 
Die Erstellung sog. "Marktregeln" in detaillierter Fonn ist für das Funktionieren eines 
liberalisierten Marktes von zentraler Bedeutung. Marktregeln stellen die Gesamtheit 
aller Regelungen und Vorgaben an die Marktteilnehmer und deren Regulierung dar. 
Eine Definition des Begriffes "Marktregeln" findet sich im § 6 Z 12. 

Besonders hat dabei die 

• Zuweisung einzelner Aufgaben an die jeweiligen Marktteilnehmer und Netz
betreib er 

• die Ausgestaltung der Allgemeinen Netzzugangsbedingungen sowie der All
gemeinen Geschäftsbedingungen für die Zentralen Netzbetreiber 

• die Implementierung der technischen und organisatorischen Umsetzung 
(Hard- und Software, Datenmanagement (wer bekommt, wann, welche Daten» 

• Nonnierung der Haftungsregeln 

• Bestimmungen über Versorgerwechsel (§ 41a) 
Berücksichtigung zu finden. 

Gemäß dem dargelegten Modell ist die Verwirklichung einer Voll-Liberalisierung des 
österreichischen Erdgasmarktes relativ schnell möglich. Die Marktregeln müssen ein
fach gestaltet und, wo immer möglich, Elemente bereits vorhandener liberalisierter 
Energiemärkte übernehmen. Die Erdgaswirtschaft muss in sich zügig konsensuale Lö
sungen entwickeln. 
Die Marktregeln sind in den Pflichten der Netzbetreiber (§§ 24 bis 36b), in den Be
stimmungen über die Ausgestaltung der Allgemeinen Bedingungen der Netzbetreiber 
(§§ 26 und 32b), über die Pflichten der Netzbenutzer und Erdgashändler (§§ 40 bis 
41b) sowie der Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen (§§ 42a 
und 42b) enthalten. 
In der Abbildung wird die Beziehung der Marktteilnehmer zu den Systemadministra
toren dargestellt: 
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Beziehungen im Marktmodell GWG 11 

Regelenergie ~.~ 
Systemkosten \;: 

o\umina. f>.ggreg1e 

\.. e' Vertrags'< . 
Fanrp an 'e Bilaf1ZgruPpe· 
f>.lISSpe1sUf1g I 

3.4 Rechtsschutz und Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit 

m-.. 
:"ll) .-

Ein weiteres zentrales Anliegen dieses Entwurfes ist es, nicht nur Recht und Pflichten der 
System administratoren zu umschreiben, sondern auch den Rechtsschutz und die Rechts
durchsetzungsmöglichkeiten entscheidend zu verbessern und effektiver zu gestalten. Ne
ben der Verankerung des Grundsatzes des "One stop shops" im Gesetz (siehe insbeson
dere 3.3.3 sowie § 17), stellt sich das absolute Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen 
(§ 5a), die Konzentration von Schadenersatzforderungen aus einer rechtswidrigen Netz
zugangsverweigerung auf denjenigen Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage 
angeschlossen ist (§ 19 Abs. 6) sowie die ebenfalls in dieser Bestimmung enthaltene Re
gelung, wonach eine Solidarhaftung eines österreichischen Unternehmens mit einem 
Erdgasunternehmen, das seine Tätigkeit in Österreich entfaltet auch dann besteht, wenn 
der im § 244 Abs. 6 HGB bestimmte Anteil von 25% unterschritten wird. § 77a dehnt 
den Anwendungsbereich dieser Haftungsbestimmung auf den Zeitraum aus, der vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes liegt. Damit sollen die Durchsetzung zivilrechtlicher 
Ersatzansprüche für Schäden gewahrt bleiben, der durch ein rechtswidriges Verhalten 
von Erdgasunternehmen entstanden sind, die im außereuropäischen Ausland ihren Sitz 
haben, und die vor Geltendmachung dieses Schadens liquidiert werden, ohne dass vorher 
der Haftungsübergang geregelt wird. 

4 Kompetenzgrundlage: 

Die vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen gründen sich auf folgende verfassungs
mäßige Kompetenztatbestände: 

"Börsenwesen" (Art 1 0 Abs. 1 Z 5 B-VG) 

"Zivilrechtswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG) 

,,Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" (Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG) 
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"Bergwesen" (Art. 10 Abs. 1 Z 10 B-VG) 
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Da in Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung eigene Bundesbehörden einge
richtet werden, bedarf die Kundmachung des vorgeschlagenen Bundesgesetzes gemäß Art. 
102 Abs. 4 B-VG der Zustimmung der Länder. 

6 Kosten 

Die für die Vollliberalisierung notwendige Änderung des Rechtsrahrnens besteht aus der 
Novellierung des Gaswirtschaftsgesetzes, der Gewerbeordnung 1994 und des Bundesge
setzes über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitätsbereich und die Er
richtung der Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts-Control Kommission. 

Durch die Sammelnovelle werden viele der bisher dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit zugewiesenen Aufgaben der in Energie-Control GmbH umzubenennenden 
Elektrizitäts-Control GmbH und der neu zu errichtenden Erdgas-Control Kommission zur 
Besorgung zugewiesen. Somit sind die Aufgaben nunmehr in einem vollliberalisierten 
Markt für einen erheblich angewachsenen Kundenkreis zu erfüllen, sodass einerseits für 
den Bereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit mit den schon vorhande
nen personellen und sachlichen Ressourcen das Auslangen gefunden werden kann ande
rerseits jedoch durch die Erweiterung der Kompetenz im Bereich der Regulierungsbehörde 
eine personelle Aufstockung notwendig wird. Beispielweise wird die Genehmigungs
pflicht der Allgemeinen Netzbedingungen für Verteil- und Fernleitungsnetzbetreiber durch 
den Landeshauptmann bzw. durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird 
an die Regulierungsbehörde übertragen. 

Um möglichst effizient und kostengünstig die Regulierungsaufgaben für den Gasmarkt 
durchzuruhren, wird das bestehende Aufgabengebiet der Elektrizitäts-Control GmbH er
weitert. Eine Erhöhung des derzeitigen Stammkapitals der Elektrizitäts-Control GmbH ist 
nicht erforderlich. Die neu benannte Energie-Control GmbH ist berechtigt, rur ihre Tätig
keit von den Betreibern der Fernleitungsnetze ein die Kosten ihrer Regulierungstätigkeit 
rur den Gasmarkt deckendes Entgelt einzuheben. Analog zu der rur den Elektrizitätssektor 
bestehenden Rechtslage sind die Fernleitungsbetreiber ermächtigt, das von der Energie
Control GmbH in Rechnung gestellte Finanzierungsentgelt den Betreibern der unterlager
ten Verteilernetze weiter zu verrechnen. Damit wird die Energie-Control GmbH in die La
ge versetzt, sich selbst zu finanzieren. Die mit der Erfüllung der Aufgaben eines Bilanz
gruppenkoordinators verbundenen Aufwendungen werden durch das Clearingentgelt ab
gedeckt, das durch die Energie-Control GmbH durch Verordnung tarifinäßig zu bestim
men ist. 

Mit folgenden zusätzlichen Kosten rur die Energie-Control GmbH ist jährlich zu rechnen: 

a) Personalkosten: 

Für die im Gesetz vorgesehenen Regulierungsaufgaben ist mit insgesamt 20 Mitarbeitern 
im Gasbereich zu rechnen, wobei die Synergieeffekte durch die Eingliederung in die be
stehende Abteilungsstruktur der Energie-Contro! GmbH durch Zuordnung von Personal
kosten aus dem Strombereich bewertet wurden. 

Personalaufwand : 

b) Sachkosten: 
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Für Reisekosten, Nachrichtenkosten, Informationsmaterialien (Hotline), Internetauftritt 
(Tarifrechner), Mietkosten und sonstige Sachkosten (EDV -Ausstattung, Büromaterial, 
etc.) ist von den Ansätzen des Budgets der Elektrizitäts-Control GmbH auszugehen, da 
durch die gemeinsame Nutzung der Büroräumlichkeiten und Büroinfrastruktur Syner
gieeffekte erzielt werden können. 

Sachaufwand: 540.000.- € 

c) Beratungsaufwand und externe Kosten: 

Für den Gasbereich sind analog dem Strombereich Marktregeln von der Energie-Control 
GmbH auszuarbeiten. Da das Know-How der bereits bestehenden Abteilungen der Ener
gie-Control GmbH genutzt werden kann, ist zunächst mit einem geringen externen Bera
tungsaufwand zu rechnen. 

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Sitzungen der neu geschaffenen Erdgas
Control Kommission sich an der Sitzungsfrequenz der Elektrizitäts-Control Kommission 
im Jahr 2001 orientieren wird, sodass im Durchschnitt 3 Sitzungen pro Monat für 6 Kom
missionsmitglieder anzusetzen sind. Ausgehend von den derzeit geltenden Ansätzen der 
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Sitzungsgelder der 
Elektrizitäts-Control Kommission, BGBL II Nr. 5/2002, von zumindest 264 € pro Sitzung 
für stimmberechtigte Mitglieder bzw. 132 € für die nicht stimmberechtigten Ersatzmitglie
der, ergibt sich ein durchschnittlicher Aufwand von 1.188 € pro Sitzung. 

Beratungsaufwand und 
Sitzungsgelder: 160.000.-€ 

Gesamtaufwand pro Jahr: 1,800.000 € 

Der Gesamtaufwand bezieht sich auf ein volles Jahr. Für das Jahr 2002 werden daher 
durch den Inkrafttretenszeitpunkt der Novelle nicht die vollen Gesamtkosten zum Tragen 
kommen. Diese Aufstellung enthält nur jene Aufwendungen, die der Energi e-C o ntro 1 
GmbH aus der Vollziehung dieses Bundesgesetzes entstehen, nicht jedoch jene, die den 
Unternehmungen und sonstigen Marktteilnehmern für ihre anlässlich der Abwicklung ge
leistete Vollziehung dieses Bundesgesetzes erwachsen. Enthalten sind ebenfalls nicht jene 
Aufwendungen, die aus den vorbereitenden legistischen Arbeiten für diese Novelle er
wachsen sind. 
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Besonderer Teil 
Zu Art. I 
Zu Art. I Z 1 (§ 2): 

§ 2 Abs. 1 Z 1 sieht eine Erweiterung der Anwendungsbereichs um die Bereiche Gewinnung 
und Speicherung vor, wobei die Vorschriften des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG) unbe
rührt bleiben. Der Zugang zu Speicheranlagen stellt einen neuen Regelungsbereich im Gas
wirtschaftsgesetz dar. 

Neu in der Novellierung sind die Regulierung der Systemnutzungstarife durch die Regulie
rungsbehörde sowie die Bestimmungen zur Entflechtung des Netzbetriebs von den übrigen 
Tätigkeitsbereichen der Erdgasunternehmen. 
Zu Art. 1 Z 2 (§ 3 Z 3 neu): 

Die Regulierung des Netzzuganges erfolgt auf Basis regulierter Systemnutzungstarife. Damit 
wird dem Ziel des Änderungsvorschlages zur EU-Gasbinnenmarktrichtlinie entsprochen den 
Netzzugang zu regulieren. Vorgesehen ist ein punktorientiertes Tarifmodell ("Briefmarken
model1") vor, dessen Preisansätze durch die Netzebene und den Netzbereich bestimmt wer
den Die Vorteile dieses Tarifmodells liegen in dessen Einfachheit und es wird auch den An
forderungen im Falle der Schaffung einer Erdgasbörse gerecht. 

Durch ein Wälzungsverfahren werden die Netzkosten für die Inanspruchnahme der überge
ordneten Netzebenen angemessen aufgeteilt. Die nähere Bestimmungen über das Netznut
zungsentgelt sowie die Bestimmung des Systemnutzungstarifs erfolgen durch die §§ 23 ff. 
Zu Art. 1 Z 3 (§ 4): 

Der Entfall des bisherigen § 4 Abs. 1 Z 3 erfolgt in Anpassung an die vollständige Marktöff
nung. 
Zu Art. 1 Z 4 (§ 5a): 

§ 5a sieht abweichend zu § 18 Abs. 1 Z 1 Kartellgesetz 1988 ein absolutes Verbot für Ab
sichts- und Wirkungskartelle (§ 10 Abs. I Kartellgesetz 1988) vor. In meritorischer Hinsicht 
stellt das Verbot von Wirkungskartellen keine Änderung zur bisherigen Rechtslage dar, daja 
bereits im Primärrecht (Art. 81 EG-V) ein Verbot von Vereinbarungen zwischen Unterneh
men, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens
weisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und 
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verf<ilschung des Wettbewerbs innerhalb des Ge
meinsamen Marktes bezwecken oder bewirken verankert ist, und Artikel 3 Abs. 3 der Erd
gasbinnenmarktrichtlinie den "Wettbewerb um zugelassene Kunden" um zugelassene Kun
den als Gemeinschaftsinteresse umschreibt. Unter Anwendung des Grundsatzes des Vorrang 
des Gemeinschaftsrechtes und - damit im Zusammenhang stehend - dass Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaates im Zweifel in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht auszule
gen sind, konnte auch bisher kein Zweifel bestehen, dass vertragliche Vereinbarungen, die 
faktisch eine Abschottung des österreichischen Marktes oder eines anderen in der Gemein
schaft gelegenen Gebietes, das einen Teilmarkt bildet bewirken gemäß Artikel 81 EG-V un
zulässig sind. Im Hinblick auf den Schutz der Marktteilnehmer, insbesondere der Kunden vor 
einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Erdgasindustrie ist es geboten, das Verbot von 
Verhaltenkartellen im Bereich Erdgastransporte und Erdgasspeicher ausdrücklich zu veran
kern. Neben einer erleichterten Rechtsverfolgung jeglichen wettbewerbswidrigen Verhaltens, 
die dadurch bewirkt wird, dass weder Absicht einer Wettbewerbsbeschränkung noch die Be
einträchtigung des zwischenstaatlichen Handels nachzuweisen ist, hat das im nunmehrigen § 
5a verankerte absolute Verbot von Wettbewerbsbeschränkugen den Vorteil, dass Verträge 
und Vereinbarungen, die zwar nicht in der Absicht abgeschossen wurden, eine Beschränkung 
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des Wettbewerbs zu bewirken, gemäß § 879 ABGB injenem Umfang nichtig sind, in dem sie 
eine wettbewerbsbeschränkende Wirkung entfalten. 

Die korrespondierende Strafbestimmung zum Verbot des § 5a bildet der § 74a in der Fassung 
des Art. 1 Z 34 dieser Novelle. 
Zu Art. t Z 5 (§ 6): 

§ 6 enthält eine Umschreibung der wesentlichen Begriffe in der dem GWG eigentümlichen 
Bedeutung. Begriffe, die im § 6 nicht umschrieben sind, verstehen sich in der Bedeutung des 
allgemeinen Sprachgebrauchs. 

Neu eingefügt wurden jene Begriffe, an die die Bestimmungen anknüpfen, die den organisa
torisch-technischen Rechtsrahmen für den voll - liberalisierten Gasmarkt bilden. 
Die neu definierten Begriffen im einzelnen: 
§ 6 Z 1,2 bis 4, 14,24 bis 26, 39, 41, 49 und 58: 

Den in diesen Bestimmungen umschriebenen Begriffe kommt im Zusammenhang mit der 
Kostentragung und Kostenverrechnung bei Fahrplanabweichungen besondere Bedeutung zu. 
Dabei handelt es sich um Abweichungen, der Lastprofile (Z 24) von den beim Netzbetreiber 
angemeldeten Fahrplänen (Z 14). Die durch diese Abweichungen innerhalb eines bestimmten 
Zeitintervalls bewirkten Druckschwankungen im Netz werden durch Regelenergie ausgegli
chen. Wird dieses Zeitintervall überschritten erfolgt der Druckausgleich durch Ausgleichse
nergie (Z 1). Der Unterschied zwischen Regel- und Ausgleichsenergie besteht in der Art der 
Kostentragung. Während die Aufbringung von Regelenergie einen Bestandteil der System
dienstleistung bildet und daher den Netzkosten zugeordnet ist (vgl. Allgemeiner Teil Rz. 
3.4.5.1), erfolgt die Kostentragung für die Ausgleichsenergie durch die Bilanzgruppen (Z 2). 
Die Umschreibung der in Z 42 bis 44 enthaltenen Begriffe erfolgte im Hinblick auf die in §§ 
39 ff enthaltenen Regelungen. 

Die Zuordnung der Ausgleichsenergie zu den einzelnen Bilanzgruppen sowie die Preisbil
dung der Ausgleichsenergie erfolgt durch die Verrechnungsstelle für Transaktionen und 
Preisbildung für die Ausgleichsenergie (Z 49). Tätigkeitsvoraussetzungen, Aufgaben und 
Funktion sind in (§§ 33a bis 33e). 
§ 6 Z 2 bis 4 (Bilanzgruppen): 

Durch die Zusammenfassung von Kunden und Erdgaslieferanten zu Bilanzgruppen (Z 2) soll 
eine Glättung der Fahrplanabweichungen durch statistischen Ausgleich der Fahrplanabwei
chungen innerhalb der Bilanzgruppe bewirkt werden, wodurch die der Bilanzgruppe zuzu
ordnende Ausgleichsenergie minimiert wird. 

Die für die Bildung von Bilanzgruppen (Z 2) und die Aufgaben und Pflichten der Bilanz
gruppenverantwortlichen (Z 4) maßgeblichen Bestimmungen finden sich in den §§ 42 bis 42f. 
§ 6 Z 17 (Fernleitungsunternehmen): 

Die nunmehr vorgesehene eindeutige Definition des Begriffes "Fernleitungsunternehmen" 
stellt auf die tatsächlich ausgeübte Funktion ab und entspricht damit der in Artikel 2 Z 4 der 
Erdgasbinnenmarktrichtlinie. Korrespondierend zu dieser Bestimmung sieht § 38 ex lege das 
Erlöschen der Genehmigung gemäß § 13 vor, wenn die im § 6 Z 17 oder Z 55 bestimmten 
Merkmale auf den Träger der Genehmigung nicht mehr zutreffen. Entsprechend dazu sieht 
auch die im § 77a vorgesehene Übergangsbestimmung ein ex-lege Erlöschen der auf grund 
frührer Rechtsvorschriften erteilten Genehmigungen vor. 
Zu Art. 1 Z 7 (§ 7 Abs. 2 und 3) 

Die bisher nur auf die interne Buchführung beschränkte Entflechtung ist unter dem Aspekt 
einer effizienten und ausgeglichenen Wettbewerbsstruktur unzureichend um den Marktzu-
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gang für potentielle neue Anbieter entsprechend den im Gemeinschaftsrecht enthaltenen Vor
gaben zu gestalten. Darüber hinaus 

Der Netzbetreiber muss ein Übereinstimmungsprogramm erstellen, aus dem hervorgeht, wel
che Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden. Ein 
Gleichbehandlungsbeauftragter legt der Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die 
getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. 

Eine Untergrenze für kleinere Unternehmen wurde vorgesehen, da es unverhältnismäßig ist, 
diese Enttlechtungsanforderung kleinen lokalen Verteilerunternehmen aufzuerlegen. 

Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung ist auch auf Art. 3 Z 5 (§ 6 Abs. 8 ) hingewiesen 
werden, das für den erhöhten Überwachungsaufwand bei integrierten Elektrizitäts- und Erd
gasunternehmen ein gesondertes Entgelt vorsieht, das bei der Bestimmung des Systemnut
zungstarifs nicht berücksichtigt werden darf (Art. 1 Z 14, § 23a Abs. 2). 
Zu § 8 

In dieser Bestimmung erfolgt eine Erweiterung auf Speicherunternehmen sowie eine Anpas
sung an die neue Wirtschaftsaufsicht für den Gasbereich. 
Zu § 10 

Um den Meldeaufwand zu verringern, wurde die Schwelle für die Meldepflicht wurde auf 25 
Mio. m3 angehoben,. Mit der Änderung der Wirtschaftsaufsicht geht die Meldepflicht an die 
E-Control GmbH über. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 12 bis 12b) 

Das Leitungssystem wird in 3 Regelzonen unterteilt. Die Unterteilung dieser Regelzonen er
folgt aufgrund der derzeit voneinander unabhängig betriebenen Leitungssysteme: Ostöster
reich (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salz
burg), Tirol und Vorarlberg. 

Für jede Regelzone ist ein Regelzonenfiihrer zu bestimmen, dem die Drucksteuerung und 
Bereitstellung der Systemdienstleistung sowie damit im Zusammenhang stehende Dienste 
obliegen (§ 12b). Die optimale Ausnutzung der Leitungskapazitäten (Z 12) ist sowohl aus 
nationalen volkswirtschaftlichen Überlegungen als auch auf Grund der internationalen Ver
ptlichtungen Österreichs, die sich aus der Energiecharta sowie der Verwirklichung des mit 
dem Artikel 154 EG-V verfolgten Zielsetzungen ergeben, geboten. Auf die im § 3 Z 2 und 3 
definierten Ziele und die im § 4 Abs. 1 Z 4 in der Fassung dieser Novelle umschriebenen ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hinge
Wiesen. 

Korrespondierend zu § 12b Z 9 und 12 stehen die Verpflichtungen der Verteilernetzbetreiber 
und der Fernleitungsunternehmen Verträge, die zur Erfüllung des Anspruchs der Netzzu
gangsberechtigten auf Netzzugang mit dritten Netzbetreibern erforderlich sind, im Einver
nehmen mit dem Regelzonenführer abzuschließen und die Anweisungen des Regelzonenfüh
rers bei der Inanspruchnahme von Netzen zur Erfüllung der Ansprüche der Netzzugangsbe
rechtigten auf Netzzugang zu befolgen (§ 24 Abs.2 Z 8 und 9 sowie § 31 a Abs. 2 Z 10 und 
11 ). 

Zu Art. 1 Z 14 (§ 13) 

Mit Änderung der Wirtschafts auf sicht geht die Genehmigung der Ausübung der Tätigkeit von 
Fernleitungs- und Verteilunternehmen an die Erdgas-Control Kommission über. 

Bezüglich der Endigungstatbestände siehe § 38. 
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Der Übergangs bestehender Berechtigungen, Genehmigungen und Bewilligungen richtet sich 
nach § 77. § 77a Abs. 5 sieht einen mit § 38 Abs. Z 7 korrespondierenden Endigungstatbe
stand vor. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 17) 

Die Erweiterung der Verpflichtung den Transport über "Dritte" Erdgasleitungen zu veranlas
sen, stellt ein zentrales Rechtsschutzinstrument dar, durch das das bislang mit äußerster Be
harrlichkeit und erheblichen Aufwand durchsetzbare Recht auf Netzzugang effektiver durch
gesetzt werden soll. Durch die Wendung "insoweit dies der Netzzugangsberechtigte verlangt" 
soll diesem die Möglichkeit eröffnet werden, mit Dritten Netzbetreibern unmittelbar Verein
barungen über die Durchführung einer Transportdienstleistung abschließen zu können. In 
diesem Fall umfaßt ist die Verpflichtung des Netzbetreibers eingeschränkt. 

Zum Weisungsrecht des Regelzonenführers wird auf § 24 Abs. 1 Z 8, § 31 a Abs.l Z 11, die 
dazu korrespondierende Bestimmung des § 12b sowie dazu ausgeführten Erläuterungen ver
weisen werden. 

Zu Art. 1 Z 14 (§ 19 Abs. 1 Z 2) 

Berücksichtigt bei der Beurteilung des durch Z 2 umschriebenen Netzverweigerungstatbe
standes können nur jene Durchleitungsverpflichtungen werden, die auf Rechten beruhen, de
ren Rechtsgrundlage rechtlich existent und zulässig und die auch anwendbar sind. Rechte aus 
Verträgen, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen und daher gemäß § 879 ABGB nich
tig sind oder deren Durchführung von Genehmigungen abhängig sind, die bislang nicht erteilt 
worden sind, erfüllen diese Voraussetzung jedenfalls nicht und sind daher auch nicht geeignet 
eine rechtmäßige Netzzugangsverweigerung zu begründen. Auf die Ausfiihrungen unter Rz. 
3.4.4 im Allgemeinen Teil der Erläuterungen sowie zu Art. 1 Z 4 (§ 5a) wird verwiesen. 

Zu Art. 1 Z 14 (§ 19 Abs. 1 Z.4) 

Da Österreich den Gasmarkt bereits im Jahr 2002 voll öffnet, wird dieser Tatbestand der 
Netzzugangsverweigerung auf die effektive Reziprozität abgestellt. 

Zu Art. 1 Z 14 (§ 19 Abs. 1 Z.6) 

Die Geltendmachung dieses Netzverweigerungstatbestandes setzt selbstverständlich voraus, 
dass auch tatsächlich eine Abnahmeverpflichtung aus einer sog. Take or Pay - Vereinbarung 
bestehen muss. Kommt es nämlich bei einem Lieferantenwechsel zu keinen (keinen nennes
werten) Verschiebungen im Absatz des Produzenten (etwa dadurch, dass der neue Lieferant 
eine andere Bezugsquelle hat) muss bezweifelt werden, dass der Produzent (oder das mit dem 
Produzenten verbundene Unternehmen) sich mit Erfolg auf die unbedingte Zahlungsver
pflichtung berufen kann. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 19 Abs. 2) 

Vertragliche Verpflichtungen können selbstverständlich bei der Reihung im Falle von man
gelnden Netzkapazitäten oder mangelnden Netzverbund nur dann Berücksichtigung finden, 
wenn zugrundeliegende Rechtsgrundlage rechtlich existent, zulässig und auch anwendbar 
sind. Rechte aus Verträgen, die entweder nichtig sind oder deren Durchführung von Geneh
migungen abhängig sind, die bislang nicht erteilt worden sind, erfüllen diese Voraussetzung 
jedenfalls nicht, weshalb sie auch bei der Prioritätenreihung gemäß Abs. 2 außer Betracht zu 
bleiben haben. Auf die Ausführungen zum Netzzugangsverweigerungstatbestand des § 19 
Abs. 1 Z 2 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 19 Abs. 4) 

Eine Aussetzung der im § 19 Abs. 4 geregelten Verfahren gemäß § 39 A VG ist unzulässig 
(Erk. VwGH vom 22.Mai 200 I, GZ 2001/05/0029-6). Die Erdgas-Control Kommission hat 
daher auch Fragen der Nichtigkeit oder Zulässigkeit einer als Begründung für eine Netzzu-
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gangs verweigerung herangezogenen vertraglichen Bindung des Netzbetreibers als Vortrage 
nach eigener Anschauung zu beurteilen. Auf die Ausführungen zu § 19 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 
wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 19 Abs. 6) 

Im Hinblick auf die Eigentumsverhältnise an jenen Gesellschaften, die Leitungsrechte an 
Fernleitungen verwalten erscheint es im Sinne des Rechtsschutzes und einer effizienten 
Rechtsdurchsetzungsmöglichkeit geboten, unabhängig von der Höhe des Anteils eine Soli
darhaftung österreichischer Unternehmen zu verankern, die an einem Erdgasunternehmen 
beteiligt sind das in Österreich seine Tätigkeit entfaltet. Dadurch ist gewährleistet, dass Scha
densersatzansprüche oder Regreßansprüche, die durch das rechtswidrige Verhalten des dritten 
Erdgasunternehmens entstanden sind, jedenfalls auch dann in Österreich geltend gemacht 
werden können, wenn dieses dritte Erdgasunternehmen seinen Unternehmenssitz im Ausland 
hat oder liquidiert wird. 

Durch die Übergangsbestimmung des § 77a Abs. 7 ist diese Regelung auch auf jene Fälle 
anzuwenden, die sich vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung ereignet haben. 

Unter einem Gemeinschaftsunternehmen versteht man ein Unternehmen, das von mehreren 
anderen Unternehmen (den Gründern) gemeinsam kontrolliert wird. Eine gemeinsame Kon
trolle liegt dann vor, wenn jeder Beteiligte die Möglichkeit zur Beeinflussung strategischer 
Entscheidungen hat, sie also ohne die anderen Partner nicht getroffen werden können (OGH, 
1998/12/15 16 Ok 15/98). 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 22) 

Das im § 22 vorgesehene Verwertungsverfahren verfolgt die Zielsetzung, Netzzugangsver
weigerungen auf Grund nicht absetzbarer Take or Pay - Mengen tunlichst zu vermeiden. 

Durch die Formulierung " ... für die eine Abnahmeverpflichtung besteht..." soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass dieses Tatbestandselement jedenfalls vorliegen muß, damit überhaupt 
die Voraussetzung für die Durchführung einer Versteigerung im Sinne dieser Bestimmung 
vorliegen: Kommt es nämlich durch den Lieferantenwechsel zu keinen (bzw. keinen nennes
werten) Verschiebungen im Absatz des Produzenten (etwa dadurch, dass der neue Lieferant 
eine andere Bezugsquelle hat) muss bezweifelt werden, dass die Berufung auf eine unbe
dingte Zahlungsverpflichtung dem Grundsatz von "Treu und Glauben", wie er in allen 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der EU im Bereich des Privatrechts gilt, entspricht. In 
diesem Falle könnte sich der Produzent bzw. der Vorlieferant nicht mit Erfolg auf die Take or 
Pay - Klausel berufen. 

Ob daher Versteigerungen auf Grund von Erdgasverträgen überhaupt zulässig sind, wird auch 
davon abhängig sein, ob neben einem Lieferantenwechsel auch ein Wechsel in den Bezugs
quellen erfolgt ist und gegebenenfalls ob - unter Bedachtnahme auf die vom Produzenten 
erzeugte Gasmenge - diese Lieferungverschiebungen den Produzenten beeinträchtigen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 23 Abs. 1 bis 4) 

Das für die Netznutzung zu entrichtende Entgelt setzt sich aus dem Netznutzungsentgelt, dem 
Netzbereitstellungsentgelt und dem Entgelt für Messleistungen sowie dem einmalig zu lei
stenden Netzzutrittsentgelt zusammen. 

Das Netzbereitstellungsentgelt ist eine einmalige Zahlung, die bei Anschluß entrichtet werden 
muß um die Investitionen in das vorgelagerte Netz abzudecken. 

Das Entgelt für Brenngas (Abs. 2 Z 5) ist ebenfalls Bestandteil des Netznutzungsentgelts. Es 
ist auch für die Benutzung von Leitungen zu bezahlen, in denen keine Kompression erfolgt, 
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sowie auch bei swaps/switches. Im Sinne einer Durchschnittsbetrachtung erscheint die Umle
gung der Kosten für Brenngas für alle Netzbenutzer gerechtfertigt. 

Die Bereitstellung von Regelenergie (kurzfristige Druckhaltung bis zum Abruf von Aus
gleichsenergie), die Beseitigung von Netzengpässen, die Betriebsführung sowie die Sicher
stellung von Wärmeäquivalenz stellen eine Systemdienstleistung dar, die im Rahmen des 
Netznutzungstarifes abgegolten werden (Abs. 2 letzter Satz). 

Über einen längeren Zeitraum (15 Jahre) ist beabsichtigt, Baukostenzuschüsse aufzulösen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 23 Abs. 5) 

Zur besseren Transparenz des für die Netznutzung zu zahlenden Entgeltes, sind diese geson
dert auf den Rechnungen für die Netznutzung auszuweisen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 23a Abs. 1 bis 3) 

Dem punktorientierten Tarifmodell wird aus Gründen der Einfachheit und im Hinblick auf 
die mögliche Schaffung einer Erdgasbörse der Vorzug gegeben. Der Netztarif für Endver
braucher beinhaltet durch Kostenwälzung auch die Netzbenutzung sämtlicher vorgelagerter 
Netzebenen. Die Wälzung und Tarifierung kann nach Leistung und/oder Arbeit erfolgen. 

Das Entgelt für Messleistungen ist grundsätzlich aufwandsorientiert zu verrechnen. Die Erd
gas-Control Kommission hat jedoch die Möglichkeit, durch eine Verordnung Höchstpreise zu 
bestimmen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 23a Abs. 4) 

Der Wälzung ist der Verbrauch in den einzelnen Netzebenen und nicht die transportierte 
Menge zugrunde zu legen, da im Erdgasbereich überwiegend Verbrauchs- und Transport
mengen übereinstimmen. Neben den volkwirtschaftlichen Vorteilen der Wälzung nach Ver
brauchsmengen bieten sich im Erdgasbereich auch keine transaktionsgebundenen Argumente 
für die Wälzung nach Transportmengen an. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 23b) 

Grundsätzlich wird bei der Bildung der Systemnutzungstarife in drei Netzebenen unterschie
den wobei in der Fernleitungsebene nur der Inlandsanteil im ostösterreichischen Raum 
(Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg) 
sowie in Tirol und Vorarlberg das die Bundesgrenze überschreitende Teilstück aller Leitun
gen in Tirol und Vorarlberg heranzuziehen ist. Damit wird das ,.Rohr im Rohr - System" bei 
der Bildung der Systemnutzungstarife auf das gesamte Leitungsnetz in Österreich angewen
det. 

In der Netzebene 2 und 3 wird in Verteilleitungen > 6 bar und < 6 bar unterschieden. Diese 
Unterteilung geht auf die Abbildung der Netzstruktur im österreichischen Gasnetz zurück, 
das die Gaswirtschaft im Rahmen der "Allgemeinen Netzbedingungen" gemäß § 19 GWG 
2000 erstellt hat. 
Zu § Art. 1 Z 14 (23c) 

Da zu erwarten ist, dass zumindest in der Regelzone Ostösterreich die Netzebene 1 aus den 
Netzen mehrerer Netzbetreiber zusammengesetzt und einzelne Netzbetreiber unterschiedli
che spezifische Kosten aufweisen werden, sind Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbe
treibern durchzuführen. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 23d) 

Im Verfahren zur Bestimmung der Netzgebühren durch die Erdgas-Control Kommission sind 
die betroffenen Netzbetreiber zu hören und ist den Vertretern der Bundesministerien für Fi
nanzen, für Land- und Forstwirtschaft, für Umwelt und Wasserwirtschaft und für Wirtschaft 
und Arbeit, der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
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schaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskammer und des Österreichischen Gewerk
schaftsbundes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 24) 

Die im § 24 Abs. 1 Z 8 enthaltene Verpflichtung umfaßt insbesondere auch die Pflicht die für 
den Transport von Erdgas vorn Einspeisepunkt (Grenzübertritt) zur Kundenanlage erforderli
chen Netzkapazitäten sicher zu stellen. Kommt der Netzbetreiber dieser Verpflichtung nicht 
nach, ist er nicht nur gegenüber dem Netzzugangsberechtigten, sondern auch gegenüber Erd
gashändlern, zum Ersatz des ihnen durch die Nichteinhaltung dieser Rechtspflicht entstande
nen Schaden verpflichtet (siehe auch Ausfühungen zu § 31 a Abs. 1 Z 8). Durch die Einbin
dung des Regelzonenführers beim Vertragsabschluß gemäß Abs. 1 Z 8 und der Anweisungs
befugnis des Regelzonenführers bei der tatsächlichen Wahl des Transportnetzes zur Erfüllung 
dieser Rechtspflicht (Abs. 1 Z 9), soll eine optimale Ausnutzung aller in Österreich vorhan
denen Netzkapazitäten gewährleistet werden. Die korrespondierende Verpflichtung des Re
gelzonenführers findet sich im § 12b Z 12. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 26) 

Neu ist, dass die Genehmigung der Allgemeinen Verteilnetzbedingungen durch die Erdgas
Control Kommission erfolgt. Angepasst wurden die Anforderungen in Abs. 3 an das Bilanz
gruppenmodell, wobei davon auszugehen ist, dass in Bezug auf technische Anforderungen 
auf das ÖVGW - Regelwerk sowie Teile der Sonstigen Marktregeln (§6 Z.42) integriert 
werden. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 27) 

Diese Bestimmung stellt eine materielle Derogation des § 6 Abs. 1 Z 2 KSchG dar. Ein 
Übergangsregime dieser Art ist jedenfalls erforderlich, um Probleme bezüglich der Geltung 
neuer AGB im Zuge der Liberalisierung zu vermeiden. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 28) 

Die Abgrenzung zwischen Leistungsmessung und Lastprofilen wird auf Basis einer Wirt
schaftlichkeitsberechung festgelegt. Mit einem Lastprofil wird der Tageslastgang einer be
stimmten Kundengruppe (Heizgaskunden oder Prozessgaskunden im Haushalts- und Gewer
bebereich) abgebildet, um eine Abgrenzung der Leistung und Arbeit zwischen den Händlern 
und Vertrieben zu erhalten, den Bilanzausgleich überprüfen zu können, Maßnahmen des 
Netzbetreibers zur Steuerung von Gasbezügen (Bezugsoptimierung) zu bilanzieren sowie 
Abgaben zu prognostizieren. Zur Anwendung können synthetische oder analytische Verfah
ren kommen. Die Energie-Control GmbH wird durch Verordnung bestimmen, in welcher 
Form die Verteil unternehmen standardisierte Lastprofile zu erstellen haben. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 31a) 

Die im § 31 a Abs. 2 Z 10 enthaltene Verpflichtung umfaßt insbesondere auch die Pflicht die 
für den Transport von Erdgas vorn Einspeisepunkt (Grenzübertritt) zur Kundenanlage erfor
derlichen Netzkapazitäten sicher zu stellen. Kommt der Netzbetreiber dieser Verpflichtung 
nicht nach, ist er nicht nur gegenüber dem Netzzugangsberechtigten, sondern auch gegenüber 
Erdgashändlern, zum Ersatz des ihnen durch die Nichteinhaltung dieser Rechtspflicht ent
standenen Schaden verpflichtet. Durch die Einbindung des Regelzonenführers beim Ver
tragsabschluß gemäß Abs. 2 Z 10 und der Anweisungsbefugnis des Regelzonenführers bei 
der tatsächlichen Wahl des Transportnetzes zur Erfüllung dieser Rechtspflicht (Abs.2 Z 11), 
soll eine optimale Ausnutzung aller in Österreich vorhandenen Netzkapazitäten gewährleistet 
werden (siehe auch Ausfühungen zu § 24 Abs. 1 Z 8 und 9). Die korrespondierende Ver
pflichtung des Regelzonenführers ist im § 12b Z 12 enthalten. 
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Zu Art. 1 Z 14 (§ 3tb Abs. 2 Z 9) 

In Betracht kommen hier insbesondere wettbewerbsrechtliche und auf den Konsumenten
schutz ausgerichtete Vorschriften. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 3tb) 

Durch die Verpflichtung der Fernleitungsunternehmen, über Aufforderung der Erdgas
Control Kommission die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen zu ändern, ist gewährleistet, 
dass die zur Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen (Marktverhältnisse) erforderlichen 
Änderungen jederzeit von der Erdgas-Contrl Kommission durchgesetzt werden können. 
Zu Art. 1 Z 14 (32 bis 33b und 33e) 

Gemäß § 79 treten diese Bestimmungen mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
Anträge auf Erteilung einer Konzession gemäß § 32 können daher ab diesem Zeitpunkt beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit gestellt werden. 
Zu Art. 1 Z t4 (§ 33b) 
Im wesentlichen Stellt sich die Tätigkeit des Bilanzgruppenkoordinators folgendermaßen dar: 

Abschluß von Verträgen mit den Bilanzgruppenverantwortlichen und Netzbetreibern 

Basis der Tätigkeit der Verrechnungsstellen sind Verträge, die mit den Bilanzgruppenverant
wortlichen und den Netzbetreibern abgeschlossen werden und die im Kern folgendes vorse
hen: 

• Bilanzgruppenverantwortlichen 

Bilangruppenverantwortlicher ist der rechlich organiatorsche Verantwortliche für eine 
Bilanzgruppe, der Ansprechparten (Vertragspartner) der Verrechnunsstelle ist. Gemel
det werden der Verrechnunsstelle alle Ein- und Verkaufsverträge, aufgeteilt nach den 
Bilanzgruppen an die die BG verkauft oder von denen sie einkauft. Aus diesen Werten 
und den Messwerten von den Netzbetreibem ermittelt die Verrechnungsstelle das 
Ausmaß der glieferten oder bezogenen Ausgleichsenergie für jede Bilanzgruppe. 

Den Verrechnungsstellen obliegt auch die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverant
wortlichen. 

• Netzbetreiber: 

Zwischen Netzbetreibem und Verrechnungs stellen werden Verträge über Aggregierte 
Datenlieferungen abgeschlossen: 

Der Netzbetreiber liefert der Verrechnungs stelle die Aggregate (Summendaten) der 
Erzeugung und des Verbrauchs je Lieferant (Fahrpläne ="Sollwerte" und Lastprofile 
="Istwerte"), die sodann von der Verrechnungsstelle der jeweiligen Bilanzgruppe hin
zugerechnet werden. Die Zuordnung der Marktteilnehmer zu den Bilanzgruppen er
folgt über die Lieferanten, die dafür bestimmend sind, welcher Bilanzgruppe ein Ver
braucher oder Erzeuger zuzurechnen ist. Mit anderen Worten: Entscheidend für die 
Zuordnung eines Verbrauchers oder Erzeugers zu einer bestimmten Bilanzgruppe ist 
die Zugehörigkeit des Lieferanten (Stromhändler) zu dieser Bilanzgruppe, die von die
sem der Verrechnungsstelle bekannt zu geben ist. 

Diese Verträge bilden die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung der Bilanzgruppenver
antwortlichen und der Netzbetreiber an die Verrechnungsstelle. Auf Grund dieser Daten ist es 
der Verrechnungsstelle möglich für jedes MeßintervaIl die Fahrplanabweichungen jeder Bi
lanzgruppe festzustellen. 

Ermittlung des Preises für Ausgleichsenergie 
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Eine weitere zentrale Aufabe der Verrechnungs stelle ist die Ermittlung des Preises für 
Ausgleichsenergie anhand einer gegebenen Marktsituation dar, wobei die Angebote 
(bid=MengexPreis zur gegebenen Zeit) von den aktiven Teilnehmern arn Markt rur Aus
gleichsenergie gestellt werden (Bieterkurve), während die Nachfrage (ask=Menge) auf Grund 
des pysikalischen Bedarfs im Netz, durch technische Einrichtungen des Regelzonenruhrers 
festgestellt wird. 

Zuordnung der Ausgleichsenergie zu den einzelnen Bilanzgruppen: 

Als weitere, mit der Preisbildung im Zusammenhang stehende Aufgabe haben die Verrech
nungsstellen auf Grund der ennittelten Abweichungen der Summenfahrpläne den einzelnen 
Bilanzgruppen das Ausmaß der gelieferten oder bezogenen Ausgleichsenergie zuzuordnen 
und die Verrechnung auf Grund des in zeitlicher Abhängigkeit festgestellten Preises für Aus
gleichsenergie durchzuruhren. Inhaltlich handelt es sich dabei um die Feststellung des Aus
maßes von Abweichungen der von den Bilanzgruppen den Netzbetreibem übennittelten 
Fahrplänen (prognostizierte Einspeisung und Entnahme von Erdgas aus dem Netz), das mit 
dem in zeitlicher Abhängigkeit ennittelten Preis in Relation zu setzen ist. 

Nach Berechnung der Fahrplanabweichungen jeder Bilanzgruppe rur jedes Messintervall er
folgt die gegenseitige Verrechnung der Ausgleichsversorgung. Eine Bilanzgruppe, die dem 
System der Regelzone mehr Erdgas entnommen oder weniger eingespeist hat als vorgeplant, 
zahlt für diese Menge den "positiven" Ausgleichspreis. Hat die Bilanzgruppe hingegen weni
ger Erdgas entnommen oder mehr eingespeist als vorgeplant, wird ihr diese Menge mit dem 
"negativen" Ausgleichspreis vergütet. Die Verrechnung und die Preisbildung dieser Aus
gleichsenergie erfolgt durch die Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung rur 
Ausgleichsenergie (Clearing and Settlement). 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 33b Abs. 4) 

In der Regelzone Ost sind die Vorlieferanten vertraglich zu verpflichten, Ausgleichsenergie 
durch "Herauslösung" des Flexibilitätsanteils aus Erdgaslieferverträgen mit Kunden in den 
Netzgebieten Tirol und Vorarlberg zu erbringen. Die auf diese Weise in einem "Ausgleichse
nergiepool" zur Verfiigung stehende Ausgleichsenergie müsste auf Grund einer entsprechen
den vertraglichen Verpflichtung zum bilanziellen Ausgleich aller Kunden mit Netzzugang in 
den Netzgebieten Tirot und Vorarlberg zur Verfiigung gestellt werden, auch wenn diese Kun
den ihren Versorger wechseln. Klar ist, dass diese Bestimmung nur bei entsprechender Be
reitschaft der Vorlieferanten zu einer vertraglichen Bindung zur Anwendung kommen wird. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 33c Abs. 3) 

Für die Bestimmung eines Preises rur Ausgleichsenergie ist vom Bilanzgruppenkoordinator 
ein marktorientiertes Modell zu entwickeln. Dieses Modell bedarf der Genehmigung der 
Energie-Control GmbH. Im Unterschied zum Netzgebiet Ost müssen die Preise im Netzge
biet Tirol und Vorarlberg mit den Lieferanten ausgehandelt werden. Im Netzgebiet Ost wird 
der Preis aus Angeboten von Erdgashändlern, Produzenten und Speicherunternehmen und der 
nachgefragten Ausgleichsenergie je Periode bestimmt. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 33d Abs. 4) 

Durch die Verpflichtung des Bilanzgruppenkoordinators, über Aufforderung der Energie
Control GmbH die Allgemeinen Bedingungen zu ändern, ist gewährleistet, dass die zur An
passung an geänderte Rahrnenbedingungen (Marktverhältnisse) erforderlichen Änderungen 
jederzeit seitens der Energie-Control GmbH durchgesetzt werden können. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 38a) 

Durch die weite Fonnulierung des im letzten Halbsatz umschriebenen Untersagungstatbe
stand sollen auch jene Maßnahmen erfaßt werden, die in ausländischen Rechtsordnungen eine 
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Insolvenz (Überschuldung oder Zahlungsunfcihigkeit) zur Voraussetzung haben und mit dem 
österreichischen Insolvenzverfahren nur bedingt vergleichbar sind (z.B. Gläubigerschutz ge
mäß 11 USC 11 oder Verwaltung nach dem U .K. Insolvency Act 1986). 
Zum Art. 1 Z 14 (4. Teil, 6. Hauptstück, Speicherunternehmen) 

Es ist davon auszugehen, dass in Österreich vorläufig ausreichend Speicherleistung vorhan
den ist, um die Nachfrage nach saisonalen Speichern befriedigen zu können. Darüber hinaus 
können auf Grund der in Österreich bestehenden geologischen Strukturen weitere Speicher 
entwickelt werden, was allerdings im Hinblick auf die hohen Entwicklungskosten mit erheb
lichen finanziellen Risken verbunden ist, die den Speicherunternehmen abzugelten sind. 

Für die Beilegung von Streitigkeiten bei Verweigerung des Speicherzugangs wurde ein der 
Netzzugangsverweigerung analoger Rechtsmechanismus vorgesehen. Die zu § 19 ausgeführ
ten Überlegungen gelten auch sinngemäß für die Fälle der Speicherzugangsverweigerung 
gemäß § 39. 

Schwerpunkt der Überwachungstätigkeit Energie-Control GmbH und der Erdgas-Control 
Kommission im Speicherbereich wird es jedoch sein, sicherzustellen, dass die Speicherunter
nehmen dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Speicherzugangsberechtigten entspre
chen. Auf Grund der Komplexität der bei der Speichernutzung relevanten Kostenfaktoren, 
erscheint es sachgerecht anstelle eines Tarifes für Speicherleistungen, eine nachträgliche An
gemessenheitskontrolle durch die Erdgas-Controll Kommission vorzusehen, die der Spei
cherzugangsberechtigte in Anspruch nehmen kann. 

Durch die Verpflichtung zur Vorlage aller Verträge (§ 39b) werden die zur Erfüllung dieser 
Aufgabe erforderlichen Voraussetzungen geschaffen. 

Gemäß § 77a treten die Bestimmungen des 6. Hauptstücks bereits mit dem auf die Kundma
chung folgenden Tag in Kraft. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 39 Abs. 2 Z 5) 

Wirtschaftliche Unzumutbarkeit liegt dann vor, wenn der Speicherzugangsberechtigte den 
Speicherzugang zu Bedingungen begehren, die aufgrund technischer Vorgaben der Speicher
anlage nicht wirtschaftlich realisierbar sind. Als Beispiele seien angeführt: minimale Aus
speicherraten, kurzfristige Verträge, Speicherratenänderungen und dergleichen. Für Unterta
gespeicher sind Mindestvertragslaufzeiten zur Abdeckung lagerstättentechni
scher/geologischer Risiken sowie der Investitionsrisiken notwendig. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 42) 

Das System eines vollliberalisierten Gasmarktes nach Vorbild des österreichischen Elektrizi
tätsmarktes erfordert eine Reihe von neuen abrechnungstechnischen und organisatorischen 
Abläufen, deren Erfüllung verschiedene neue Einrichtungen und Verhaltensweisen erfordert. 

Um die sich aus dem statistischen Ausgleich ergebenden Kostenvorteile auf Kundenseite zu 
lukrieren, werden verschiedene Marktteilnehmer (Versorger und Kunden) zu Bilanzgruppen 
zusammengefasst. Innerhalb dieser Bilanzgruppen ergibt sich ein gewisser statistischer Aus
gleich von Über- und Unterbezug. Lediglich die Summenabweichung einer Bilanzgruppe, das 
heißt ein ungeplanter Energieaustausch, wird messtechnisch oder rechnerisch erfasst und der 
Verrechnungsstelle zugeleitet. 

Der Bilanzgruppenverantwortliche hat Fahrpläne bekannt zu geben, nach denen letztlich 
Ausgleichsenergie zugewiesen wird, die Netzbetreiber haben noch mehr als bisher die Auf
gabe, Daten zu ermitteln, zu überprüfen und in aufbereiteter Form an den Bilanzgruppenko
ordinator weiterzuleiten. Dazu hat der Bilanzgruppenkoordinator mit den Marktteilnehmern 
und den Netzbetreibern Verträge über den Datenaustausch abzuschließen, sofern dies fiir die 
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Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist und Vorgaben betreffend Art und Zusammenfas
sung der Daten zu machen. 

Für die Bilanzgruppenverantwortlichen, die für Kleinkunden weitgehend mit der bisherigen 
Funktion des Erdgasverkaufs der vertikal integrierten Erdgasunternehmen ident ist, sind eine 
Reihe von detaillierten Vorgaben bei Einrichtung und Verwaltung erforderlich, die der Bi
lanzgruppenkoordinator anzuwenden hat, damit das System funktionsfähig ist. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 42a) 

Die Verrechnung der Ausgleichsversorgung innerhalb einer Bilanzgruppe sowie die Erstel
lung eines Fahrplans (Summenfahrplan) für eine Bilanzgruppe erfolgt durch den Bilanzgrup
penverantwortlichen. Dieser hat einen Summenfahrplan des nächsttägigen Bedarfes seiner 
Bilanzgruppe auf Grund des angemeldeten Bedarfs der gemessenen Kunden bzw. der für die 
Lastprofile der Kleinkunden relevanten äußeren Parameter sowie einen Summenfahrplans im 
Vorhinein zu erstellen und diesen Fahrplan an den Zentralen Netzbetreiber zum Zwecke der 
physikalischen und technischen Prüfung zu übermitteln. Ebenso wird die Ausgleichsenergie 
(Clearing and Settlement) vom Bilanzgruppenverantwortlichen ermittelt und verrechnet. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 42 b bis 42d) 

Durch Übernahme des Bilanzgruppenmodells aus dem Elektrizitätsbereich sind die Bestim
mungen aus dem EIWOG übernommen. Durch den Übergang der Kompetenzen der Wirt
schaftsaufsicht bedürfen die Allgemeinen Bedingungen, die Zulassung sowie der Widerruf 
und Erlöschen der Genehmigung der Bilanzgruppenverantwortlichen der Zustimmung der E
Control GmbH. 
Zu Art. 1 Z 14 (§ 42e) 

Die detaillierten Bestimmungen in Hinblick auf den Wechsel des Versorgers oder der Bilanz
gruppe dienen zur Sicherstellung eines weitgehend reibungslosen Ablaufes dieses wesentli
chen Kernbestandteils des umzusetzenden Marktmodells. 
Zu Art. 1 Z 16 (§ 43) 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem §17 Abs. 3 des GWG, BGBI I Nr. 121/2000. 
Zu Art. 1 Z 17 (§ 44) 

Es wurden ausschließlich Anpassungen der Verweise durchgeführt. 
Zu Art. 1 Z 18 (§ 47) 

Es ist nun eine Bestimmung hinsichtlich der Versagung der Genehmigung enthalten die auf 
Zielsetzungen des GWG bezug nimmt. Die Erdgas-Control Kommision hat bei AntragsteI
lung eines Netzbetreibers eine bescheidmäßige Feststellung zu treffen. 
Zu Art. 1 Z 20 (§ 59) 

Er erfolgt eine Übertragung der Aufgaben vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit an 
die Energie-Control GmbH. 
Zu Art. 1 Z 21 (§ 60) 

Der im § 60 Abs. 1 enthalte grundsätzliche Verweis auf das Bundesgesetz über die Aufgaben 
der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtungs der Ener
gie-Control GmbH bezüglich der Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten, ent
spricht der unter 3.1 (Neuordnung der Wirtschaftsaufsicht über die Erdgasunternehmen) be
reits dargestellten Notwendigkeit, für die Wirtschaftsaufsicht im Gasbereich eine neuen Be
hördenorganisation zu schaffen. Auf das 

Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung eigene Bundesbehörden eingerichtet 
werden, bedarf die Kundmachung des vorgeschlagenen Bundesgesetzes gemäß Art. 102 
Abs.4 B-VG der Zustimmung der Länder. 
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Die durch dieses Gesetz nicht den Regulierungsbehörden zur Besorgung zugewiesenen Auf
gaben, werden gemäß Abs. 2 zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und 
den Ländern aufgeteilt. 

Abs. 3 sieht vor, das die Verhängung von Verwaltungsstrafen für in Zukunft zur Gänze den 
die Bezirksverwaltungsbehörden zur Besorgung zugewiesen ist. 

Die Voraussetzungen für eine Delegierung im Sinne des Abs. 4 werden in der Regel dann 
vorliegen, wenn die Errichtung, die Änderung oder die Erweiterung einer Erdgasleitung 
vorwiegend im örtlichen oder regionalen Interesse gelegen ist. 
Zu Art. I Z 33 (§ 74) 

Gemäß § 129 Kartellgesetz 1988 ist derjenige mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, der als Kartellmitglied oder als Organ oder 
ausdrücklich oder stillschweigend Bevollmächtigter eines Kartells oder eines Kartellmitglieds 
mit dem Vorsatz, die Preise der Kartellwaren oder Kartelleistungen zu steigern oder ihr Sin
ken zu verhindern oder die Erzeugung oder den Absatz solcher Sachgüter oder die Erbrin
gung solcher Leistungen zu beschränken, das Kartell in volkswirtschaftlich nicht gerechtfer
tigter Weise (§ 23 Z 3) benützt. Neben der Freiheitsstrafe kann auf eine Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen und, wenn dem Kartell die Voraussetzungen nach § 23 fehlen, auf Widerruf der 
Genehmigung des Kartells oder auf Untersagung seiner Durchführung erkannt werden .. 

Im Hinblick auf den Umstand, dass der Wettbewerb um zugelassene Kunden gemäß Artikel 3 
Abs. 3 Erdgasbinnenmarktrichtlinie als Gemeinschaftsinteresse umschrieben ist, erscheint die 
Ausdehnung der Strafsanktion des § 129 Kartellgesetz 1988 auf Verstöße gegen § 5a ange
messen. 
Zu Art. 1 Z 39 (§ 79a) 

Grundsätzlich tritt die GWG-Novelle mit 1. Oktober 2002 in Kraft. Insoweit jedoch einzelne 
Bestimmungen für Maßnahmen zur Vorbereitung der Voll-liberalisierung erforderlich sind, 
ist ein früheres Inkrafttreten vorgesehen. 
Zu Art. II (Änderung der GewO) 

Durch die Herausnahme der Elektrizitätsunternehmen und Erdgasuntemehmen vom Gel
tungsbereich der GewO 1994, wird zum Ausdruck gebracht, dass die gewerbsmäßige Aus
übung der im § 7 Z 8 EIWOG und § 6 Z 13 GWG beschriebenen Tätigkeiten nicht unter dem 
Geltungsbereich der GewO fällt. Übt jedoch ein Unternehmen, das als Elektrizitäts- oder 
Erdgasunternehmen zu qualifizieren ist, neben diesen Tätigkeiten eine Tätigkeit aus, die unter 
den Geltungsbereich der GewO fällt, (z.B. die Vermittlung der Verpachtung von Immobilien, 
wie etwa Kraftwerksanlagen) ist selbstverständlich eine Gewerbeberechtigung nach den Be
stimmungen der GewO erforderlich. 
Zu Art. III (Änderung des Bundesgesetzes über die Aufgaben der Regulierungsbehör
den im Elektrizitätsbereich und die Errichtung der Elektrizitäts-Control GmbH und 
der Elektrizitäts-Control Kommission) 

Durch vorgesehenen Änderungen des Bundesgesetzes über die Aufgaben der Regulierungs
behörden im Elektrizitätsbereich und der Errichtung der Elektrizitäts-ControI GmbH und der 
Elektrizitäts-Control Kommission soll das Konzept der Regulierungsbehörden, das sich be
reits im Elektrizitätssektor bestens bewährt hat, künftig auch Grundlage für die Energieauf
sicht im Erdgasbereich sein. 

Trotz des Umstandes, dass erhebliche technisch - wirtschaftlicher Unterschiede zwischen 
dem Elektrizitäts- und Erdgasbereich bestehen, weisen beide Bereiche neben der bekannten 
organisatorischen Verflechtung, auch sonst wirtschaftlich - organisatorische Parallelen auf, 
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die es aus Gründen der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis geboten erschei
nen lassen, mit der Energieaufsicht eine einzigen Regulierungsbehörde zu betrauen. 

Durch die vorgesehene Novelle soll daher der Tätigkeitsbereich der Elektrizitäts- Control 
GmbH auch auf den Erdgasbereich ausdehnt werden. Neu errichtet werden soll eine Erdgas
Control Kommission, die - unter Bedachtnahme auf die spezifischen Unterschiede im Erd
gasbereich - im wesentlichen die gleichen Aufgaben im Erdgasbereich zur Besorgung zuge
wiesen werden soll, wie der Elektrizitäts-Control im Elektrizitätsbereich. Auf die Ausführun
gen der Erläuterungen zu § 15 und 16a wird hingewiesen. 

Gemäß Art. 102 B-VG bedarf die Errichtung dieser Bundesbehörden sowie die Erweiterung 
des Aufgabenbereichs der Elektrizitäts-Control GmbH der Zustimmung der Länder. 
Zu Art. III Z 5 (§ 6 Abs. 8): 

Die Mehraufwendungen für den höheren Überwachungsaufwand, die integrierten Erdgasun
ternehmen gesondert in Rechnung zu stellen sind, sind bei der Bestimmung der Tarife nicht 
zu berücksichtigen. Dadurch soll vermieden werden, dass die Kosten von den Netzbenutzern 
zu tragen sind. Die damit verbundenen gewinnmindernden Effekte entsprechen den in der 
Erdgasbinnenmarktrichtlinie und durch dieses Bundesgesetz verfolgten Zielsetzungen. 
Zu Art. III Z 10 und 1l(§ 15 und § 16a) 

Auf Grund des Umstandes, dass der Aufgabenbereich der Elektrizitäts-Control Kommission 
durch Verfassungsgesetz bestimmt ist, mußte für den Erdgasbereich eine eigene unabhängige 
Kommission mit richterlichen Einschlag gebildet werden. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit und Kostenersparnis erscheint es jedoch geboten, eine weitgehende Personeniden
tität der Mitglieder bei der Kommissionen anzustreben. 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Geltende Fassung 

1. Teil 

Grundsätze 
Umsetzung von EU-Recht 

§ 1. Durch dieses Gesetz werden 
1. die Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Juni 1998 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnen
markt (ABl. L 204 vom 21. Juli 1998; S 1; Erdgasbinnenmarktrichtlinie); 

2. die Richtlinie des Rates 91/296/EWG vom 31. Mai 1991 über den Transit von 
Erdgas über große Netze (ABl. L 147 vom 12. Juni 1991; S 37; Erdgastran
sitrichtlinie ) 

umgesetzt. 

Anwendungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz hat 
1. die Erlassung von Bestimmungen für die Fernleitung, die Verteilung, die 

Lieferung, den Kauf oder den Verkauf von Erdgas einschließlich des Netzzu
gangs für Kunden; 

2. die Bestimmung von Preisen sowie Vorschriften über die Rechnungslegung; 
3. die Festlegung von sonstigen Rechten und Pflichten für Erdgasunternehmen 

sowie 
4. die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und den Betrieb von Erdgas

leitungsanlagen 
zum Gegenstand, sofern sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt. 

(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen 
1. jene Tätigkeiten, für deren Ausübung eine Gewinnungsberechtigung oder 

Speicherbewilligung nach den Vorschriften des Mineralrohstoffgesetzes 
(MinroG), BGB\. I Nr. 38/1999, erforderlich ist; 

2. Erdgasleitungsanlagen, die Bestandteil einer gewerblichen Betriebsanlage 
sind 
sowie 

3. die Errichtung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen ab dem Ende des 
Hausanschlusses. 

Entwurf der Novelle 

Unverändert 

Unverändert 

Anwendungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz hat 
1. die Erlassung von Bestimmungen für die Gewinnung, die Speicherung, Fern

leitung, die Verteilung , die Lieferung, den Kauf oder den Verkauf von Erd
gas einschließlich des Netzzuganges für Kunden bzw. des Speicherzuganges 
für Netzbetreiber, Produzenten und Versorger (Erdgashändler ,Erdgasliefe
ranten; 

2. die Bestimmung von Systemnutzungstarifen sowie Vorschriften über die 
Rechnungslegung, die innere Organisation, Entflechtung und Transparenz der 
Buchführung von Erdgasunternehmen ; 

3. die Festlegung von sonstigen Rechten und Pflichten für Erdgas- und Spei
cherunternehmen ; 
sowie 

4. die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und den Betrieb von Erdgas
leitungsanlagen 

zum Gegenstand, sofern sich aus Abs. 2 nichts anderes ergibt. 

(2) Vom Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen 
1. Erdgasleitungsanlagen, die Bestandteil einer gewerblichen Betriebsanlage 

sind und sich innerhalb des Betriebsgeländes befmden 
sowie 

2. die Errichtung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen ab dem Ende des 
Hausanschlusses. 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Ziele 

§ 3. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, 
I. der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft Erdgas umweltfreundlich, 

kostengünstig, ausreichend und sicher und in hoher Qualität zur VertUgung zu 
stellen und dessen effizienten Einsatz, insbesondere auch bei der Umwand· 
lung von Strom und Wärme, zu gewährleisten; 

2. eine Marktorganisation tUr die Erdgaswirtschaft gemäß dem EU·Primärrecht 
und den Grundsätzen des Erdgasbinnenmarktes gemäß der Erdgasbinnen
marktrichtlinie zu schaffen; 

3. einen Ausgleich tUr gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeinin
teresse zu schaffen, die den Netzbetreibern auferlegt wurden und die sich auf 
die Sicherheit, einschließlich der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, 
die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umwelt· und KIi
maschutz beziehen. 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

§ 4. (I) Den Fernleitungs- und Verteilerunternehmen werden nachstehende ge
meinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse auferlegt: 

1. die Gleichbehandlung aller Kunden eines Netzes bei gleicher Charakteristik 
der Transportleistung; 

2. der Abschluß von privatrechtlichen Verträgen mit Endverbrauchern über den 
Anschluß an ihre Erdgasleitungsanlagen (Allgemeine Anschlußpflicht); 

3. die Sicherstellung der Versorgung von Endverbrauchern, denen der Netzzu
gang nicht gewährt wird; 

4. die Erreichung der im § 3 angetUhrten Ziele mit den ihnen zur Verfiigung 
stehenden Mitteln; 

5. die Errichtung und Erhaltung einer tUr die inländische Erdgasversorgung oder 
tUr die ErtUliung völkerrechtlicher Verpflichtungen ausreichenden Erdgasin
frastruktur; 

6. die Erfiillung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentli
chen Interesse. 

(2) Die Fernleitungs- und Verteilerunternehmen haben die bestmögliche Erfiil
lung der ihnen gemäß Abs. 1 im Allgemeininteresse auferlegten Verpflichtungen mit 

(3) Die Vorschriften des Mineralrohstoffgesetzes (MinroG), BGB!. I 
Nr. 38/1999, bleiben unberührt 

Ziele 

§ 3. Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, 
I. der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft Erdgas umweltfreundlich, 

kostengünstig, ausreichend und sicher und in hoher Qualität zur Verfiigung zu 
stellen und dessen effizienten Einsatz, insbesondere auch bei der Umwand
lung von Strom und Wärme, zu gewährleisten; 

2. eine Marktorganisation tUr die Erdgaswirtschaft gemäß dem EU-Primärrecht 
und den Grundsätzen des Erdgasbinnenmarktes gemäß der Erdgasbinnen
marktrichtlinie zu schaffen; 

3. durch die Einführung von Systemnutzungstarife und eines Kostenwälzungs
verfahrens eine angemessene Aufteilung der Netzkosten auf die Netzbenutzer 
zu bewirken; 

4. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliehe Verpflichtungen 
im Allgemeininteresse zu schaffen, die den Netzbetreibern auferlegt wurden und die 
sich auf die Sicherheit, einschließlich der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, 
die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umwelt- und Klimaschutz 
beziehen. 

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 

§ 4. (I) Den Netzbetreibern werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen im Allgemeininteresse auferlegt: 

1. die Gleichbehandlung aller Kunden eines Netzes bei gleicher Charakteristik 
der Transportleistung; 

2. der Abschluß von privatrechtlichen Verträgen mit Endverbrauchern über den 
Anschluß an ihre Erdgasleitungsanlagen (Allgemeine Anschlußpflicht); 

3. die Erreichung der im § 3 angetUhrten Ziele mit den ihnen zur Verfiigung 
stehenden Mitteln; 

4. die Errichtung und Erhaltung einer tUr die inländische Erdgasversorgung und 
für die Erfiillung völkerrechtlicher Verpflichtungen ausreichenden Erdgasin
frastruktur; 

5. die Erfiillung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im öffentli
chen Interesse; 

(2) Netzbetreiber haben die bestmögliche ErtUlIung der ihnen gemäß Abs.1 im 
Allgemeininteresse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfügung stehen
den Mitteln anzustreben. 
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allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln anzustreben. 

Grundsätze beim Betrieb von Erdgasunternehmen 

§ 5. Erdgasunternehmen haben als kunden- und wettbewerbsorientierte Anbieter 
von Energiedienstleistungen nach den Grundsätzen einer sicheren, kostengünstigen, 
umweltverträglichen und effizienten Bereitstellung der nachgefragten Dienstleistungen 
sowie eines wettbewerbsorientierten und weubewerbsfahigen Erdgasmarktes zu agie
ren. Sie haben diese Grundsätze als Unternehmensziele zu verankern. 

Keine Änderung 

Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen 

§ 5a.(l) Vereinbarungen, Absprachen oder ein aufeinander abgestimmte Verhal
tensweisen in bezug auf Erdgasleitungen oder Erdgasspeicher sind auch dann verbo
ten, wenn diese Beschränkungen des Wettbewerbs bewirken, ohne dass dies beabsich
tigt ist (Wirkungskartelle). 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt durch Verord
nung festzustellen, welche Formen der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit und 
Kartelle vom Verbot des Abs. 1 ausgenommen sind, wenn dies dem volkswirtschaftli
chen Interesse nicht widerspricht. Ein Widerspruch zum volkswirtschaftlichen Interes
se liegt insbesondere auch dann vor, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
durch die Formen der zwischenbetriebliche Zusammenarbeit oder des Kartells ein den 
Zielsetzungen des § 3 oder dem sonstigen EU-Recht widersprechendes Verhalten 
begünstigt wird. 

(3) Die Vorschriften des Kartellgesetzes finden auch auf die Formen der zwi
schenbetrieblichen Zusammenarbeit und Kartelle Anwendung, die gemäß Abs. 2 vom 
Verbot des Abs.l ausgenommen sind. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 6. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck § 6. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck 
I. "Direktleitung" eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgasleitung; I. ,,Ausgleichsenergie " die Differenz zwischen dem vereinbartem Fahrplanwert 
2. "Endverbraucher" einen Verbraucher, der Erdgas für den Eigenbedarfkauft; und dem tatsächlichen Bezug oder der tatsächlichen Lieferung der Bilanz-
3. "Erdgashändler" eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas kauft und gruppe je definierter Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tat-

verkauft, ohne innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem sie eingerichtet sächlich erfasst oder rechnerisch ermittelt werden kann; 
ist, eine Fernleitungs- oder Verteilerfunktion wahrzunehmen; 2. "Bilanzgruppe" die Zusammenfassung von Versorgern und Kunden zu einer 

4. "Erdgasleitungsanlage" eine Anlage, die zum Zwecke der Fernleitung, der virtuellen Gruppe innerhalb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Be-
Verteilung von Erdgas durch Rohrleitungen oder Rohrleitungsnetze oder als zugsfahrpläne, Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) 
Direktleitungen errichtet oder betrieben wird, sofern es sich nicht um eine erfolgt; 
vorgelagerte Rohrleitungsanlage handelt, die in einem unmittelbaren, insbe- 3. "Bilanzgruppenkoordinator" den Betreiber einer Verrechnungsstelle ; 
sondere räumlichen Zusammenhang mit der Förderun oder einer dem Ber - 4. ,,Bilanzgruppenverantwortlicher" eine gegenüber anderen Marktteilnehmern 
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wesen zuzuzählenden Speicheranlage steht; zu Erdgasleitungsanlagen zählen 
insbesondere auch Verdichterstationen, Molchschleusen, Schieberstationen, 
Meßstationen und Gasdruckregelanlagen; 

5. "Erdgaslieferant" eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas an Wie
derverkäufer oder Endverbraucher liefert; 

6. "Erdgasunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die in Ge
winnabsicht von den Funktionen Fernleitung, Verteilung, Lieferung oder Kauf 
von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas, mindestens eine wahrnimmt 
und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im Zu
sammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der Endver
braucher; Fernleitungsunternehmen gemäß Z 8 sind Erdgasunternehmen; 

7. "Fernleitung" eine Anlage zum Zwecke des Transports von Erdgas durch eine 
Hochdruckleitung oder ein Hochdrucknetz, sofern diese Leitungsanlage vor
wiegend oder ausschließlich für den Transit oder den Transport zu anderen 
Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen bestimmt ist; 

8. "Fernleitungsunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die 
Funktion der Fernleitung wahrnimmt oder welche das alleinige Recht zum 
Transport von Erdgas oder zum Abschluß von Verträgen über den Transport 
von Erdgas in einer Fernleitung wahrnimmt; 

9. "Hausanschluß" jener Teil des Verteilernetzes, der die Verbindung des Ver
teilernetzes mit den AnJagen des Kunden ermöglicht; er beginnt ab dem Netz
anschlusspunkt (Z 15) des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über die 
Herstellung des Anschlusses bestehenden Verteilernetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung oder - sofern vorhanden - mit dem Hausdruckreg
ler; 

10. "horizontal integriertes Erdgasunternehmen" ein Erdgasunternehmen, das von 
den Funktionen Gewinnung, Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder 
Speicherung von Erdgas mindestens eine wahrnimmt und außerdem eine 
weitere Tätigkeit außerhalb des Erdgasbereichs ausübt; 

11. "integriertes Erdgasunternehmen" ein vertikal oder horizontal integriertes 
Erdgasunternehmen; 

12. "Kunden" Endverbraucher, Erdgashändler oder Erdgasunternehmen, die Erd
gas kaufen; 

13. "langfristige Planung" die langfristige Planung der Versorgungs- und Trans
portkapazitäten von Erdgasunternehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage 
des Netzes, zur Diversifizierung der Versorgungsquellen und zur Sicherung 
der Versorgung der Kunden; 

14. "Netz" alle Fernleitungs- oder Verteilernetze, die einem Erdgasunternehmen 
gehören oder von ihm betrieben werden, einschließlich seiner Anlagen, die zu 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

und dem Bilanzgruppenkoordinator zuständige natürliche oder juristische 
Person, welche die Mitglieder einer Bilanzgruppe vertritt; 

5. "Direktleitung" eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete Erdgasleitung; 
6. "Drittstaaten" Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum beigetreten oder nicht Mitglied der Europäischen Union 
sind; 

7. "Einspeiset' einen Erzeuger von biogenen Gasen, Produzenten von Erdgas 
oder ein Erdgasunternehmen, der oder das Erdgas in ein Netz abgibt; 

8. "Endverbraucher" einen Verbraucher, der Erdgas für den Eigenbedarf kauft; 
9. "Entnehmer " einen Endverbraucher oder Netzbetreiber, der Erdgas aus dem 

Netz bezieht; 
10. "Erdgashändler" eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas kauft 

oder verkauft, ohne innerhalb oder außerhalb des Netzes, in dem sie einge
richtet ist, eine Fernleitungs- oder Verteilerfunktion wahrzunehmen; 

11. "Erdgasleitungsanlage" eine Anlage, die zum Zwecke der Fernleitung , der 
Verteilung von Erdgas durch Rohrleitungen oder Rohrleitungsnetze oder als 
Direktleitungen errichtet oder betrieben wird, sofern es sich nicht um eine 
vorgelagerte Rohrleitungsanlage handelt, die in einem unmittelbaren, insbe
sondere räumlichen Zusammenhang mit der Förderung oder einer dem Berg
wesen zuzuzählenden Speicheranlage steht; zu Erdgasleitungsanlagen zählen 
insbesondere auch Verdichterstationen, Molchschleusen, Schieberstationen, 
Meßstationen und Gasdruckregelanlagen; 

12. "Erdgaslieferant " eine natürliche oder juristische Person, die Erdgas an Wie
derverkäufer oder Endverbraucher liefert; 

13. "Erdgasunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die in Ge
winnabsicht von den Funktionen Fernleitung, Verteilung, Lieferung, Verkauf, 
Kauf oder Speicherung von Erdgas, einschließlich verflüssigtes Erdgas, min
destens eine wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungs be
zogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit 
Ausnahme der Endverbraucher; Unternehmen, die Verfügungsrechten an Erd
gas leitungs- oder Erdgasspeicheranlagen verwalten sind Erdgasunternehmen; 

14. ,,Fahrplan" jene Unterlage, die angibt, welche Leistung (m3/d) in einem kon
stanten Zeitraster (Messperioden) an bestimmten Netzpunkten eingespeist und 
entnommen wird; 

15. "Fernleitung" eine Anlage zum Zwecke des Transports von Erdgas durch eine 
Hochdruckleitung oder ein Hochdrucknetz, sofern diese Leitungsanlage auch 
rur den Transit oder den Transport zu anderen Fernleitungs- oder Verteiler
unternehmen bestimmt ist; 

16. "Fernleitungsunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die 
Fernleitung technisch und operativ betreibt; 
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Hilfsdiensten eingesetzt werden, und der Anlagen verbundener Unternehmen, 
die rur den Zugang zur Fernleitung und Verteilung erforderlich sind; 

15. "Netzanschlusspunkt" die technisch geeignete und für den Netzbenutzer wirt
schaftlich günstigste Stelle des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über 
die Herstellung des Anschlusses bestehenden Netzes, an der Erdgas einge
speist oder entnommen wird; 

16. "Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die in das Netz ein
speist oder daraus versorgt wird; 

17. "Netzbereich" jener Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Preis
ansätze gelten; 

18. "Netzbetreiber" jedes Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen; 
19. "Netzzugangsberechtigter" Kunde gemäß Z 12, der ein Recht auf Netzzugang 

hat; 
20. "Regeln der Technik" technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfah

rung auf technischem Gebiet gewonnene Grundsätze enthalten und deren 
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit in der Praxis allgemein als erwiesen gelten; 
die Einhaltung der einschlägigen Regeln der Technik wird vermutet, wenn bei 
der Errichtung, bei der Erweiterung, bei der Änderung, beim Betrieb und bei 
der Instandhaltung die technischen Regeln des ÖVGW sowie die ÖNORMEN 
eingehalten werden; 

21. "Sicherheit" sowohl die Sicherheit der Versorgung mit und die Bereitstellung 
von Erdgas als auch die Betriebssicherheit und die technische Sicherheit; 

22. "Speicheranlage" eine, einem Erdgasunternehmen gehörende oder von ihm 
betriebene Anlage zur Speicherung von Erdgas, mit Ausnahme des Teils, der 
für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird; 

23. "Speicherunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funk
tion der Speicherung wahrnimmt; 

24. "Stand der Technik" der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkennt
nissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfah
ren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt 
und erwiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbeson
dere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heran
zuziehen; 

25. "verbundenes Unternehmen" 
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB; 
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. I HGB; 
oder 
c) wenn die Aktionäre der beiden Unternehmen ident sind; 

26. "Verbundnetz" eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden sind; 
27. "Versorgung" die Lieferung oder den Yerkauf von F;rdgas, einschließlich 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

17. "Freie Leitungskapazität" die Differenz der maximalen technischen Kapazität 
der Fern- oder Verteilleitung und der tatsächlichen Fahrplanleistung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an den Ein- und Aus-speisepunkten der jeweiligen Erd
gasleitunganlage; 

18. ,,Hausanschluß" jener Teil des Verteilernetzes, der die Verbindung des Ver
teilernetzes mit den Anlagen des Kunden ermöglicht; er beginnt ab dem 
Netzanschlusspunkt (Z 28) des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
über die Herstellung des Anschlusses bestehenden Verteilernetzes und endet 
mit der Hauptabsperrvorrichtung oder - sofern vorhanden - mit dem Haus
druckregler; 

19. ,,horizontal integriertes Erdgasuntemehmen" ein Erdgasunternehmen , das 
von den Funktionen Gewinnung, Fernleitung ,Verteilung ,Lieferung, Ver
kauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas mindestens eine wahrnimmt und au
ßerdem eine weitere Tätigkeit außerhalb des Erdgasbereichs ausübt; 

20. "integriertes Erdgasunternehmen" ein vertikal oder horizontal integriertes 
Erdgasunternehmen ; 

21. ,,Kostenwälzung" ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet 
wird, um einem Verbraucherkollektiv die Kosten jener Anschlussnetzebene, 
an der es direkt angeschlossen ist, sowie die Kosten aller darüberliegenden 
Netzebenen anteilig zuzuordnen; 

22. "Kunden", Endverbraucher ,Erdgashändler oder Erdgasunternehmen , 
die Erdgas kaufen; 

23. "langfristige Planung" die langfristige Planung der Versorgungs- und Trans
portkapazitäten von Erdgasunternehmen zur Deckung der Erdgasnachfrage 
des Netzes, zur Diversifizierung der Versorgungsquellen und zur Sicherung 
der Versorgung der Kunden ; 

24. "Lastprofil" eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefer
menge eines Einspeisers oder Entnehmers; 

25. ,,Marktregeln" die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen 
auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Erdgas
markt einzuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu 
ermöglichen und zu gewährleisten; 

26. ,,Marktteilnehmer .. Bilanzgruppenverantwortliche , Bilanzgruppenrnitglieder, 
Erdgaslieferanten, Erdgashändler , Erzeuger, Verteilerunternehmen ,Netz
benutzer ,Kunden ,Endverbraucher ,Erdgasbörsen; 

27. "Netz" alle Fernleitungs- oder Verteilernetze, die einem Erdgasunternehmen 
gehören oder von ihm betrieben werden, einschließlich seiner Anlagen, die zu 
Hilfsdiensten eingesetzt werden (z.B. Regel- und Messeinrichtungen), und der 
Anlagen verbundener Unternehmen, die für den Zugang zur Fernleitung und 
Verteilung erforderlich sind; 
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verflüssigtes Erdgas, an Kunden; 
28. "Verteilergebiet" ein von einem Verteilernetz abgedeckter, geographisch 

abgegrenzter Raum; 
29. "Verteilerleitungen" Rohrleitungen, die vorwiegend oder ausschließlich dem 

Transport von Erdgas zur unmittelbaren Versorgung von Kunden dienen; 
30. "Verteilerunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funk

tion der Verteilung wahrnimmt; 
31. "Verteilung" den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale Vertei

lerleitungen im Hinblick auf die Versorgung von Kunden; 
32. "vertikal integriertes Erdgasunternehmen" ein Erdgasunternehmen, das min

destens zwei der folgenden Funktionen wahrnimmt: Gewinnung, Fernleitung, 
Verteilung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von Erdgas; 

33. "vorgelagertes Rohrleitungsnetz" Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrlei
tungen, deren Betrieb oder Bau Teil eines Erdgasgewinnungs- oder Speicher
vorhabens ist oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einem oder mehre
ren solcher Vorhaben zu einer Autbereitungsanlage oder Übergabestation 
(Tenninal) zu leiten; dazu zählen auch Speicherstationen. 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

28. "Netzanschlusspunkt" die technisch geeignete und für den Netzbenutzer 
wirtschaftlich günstigste Stelle des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
über die Herstellung des Anschlusses bestehenden Netzes, an der Erdgas ein
gespeist oder entnommen wird; 

29. "Netzbenutzer" jede natürliche oder juristische Person, die in das Netz ein
speist oder daraus versorgt wird; 

30. "Netzbereich" jener Teil eines Netzes, rur dessen Benutzung dieselben Tari
fansätze gelten; 

31. "Netzbetreiber" jedes Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen; 
32. "Netzebene" ein im Wesentlichen durch das Druckniveau bestimmter Teilbe

reich des Netzes; 
33. ,,Netzzugang" die Nutzung eines Netzsystems durch Kunden ,Erzeuger von 

biogenen Gasen und Produzenten von Erdgas; 
34. "Netzzugangsberechtigte " Kunden ,Erzeuger von biogenen Gasen und 

Produzenten von Erdgas, die ein Recht aufNetzzugang haben; 
35. "Netzzugangsvertrag" die nach Maßgabe des § 17 abgeschlossene individu

elle Vereinbarung zwischen dem Netzzugangsberechtigten und einem Netz
betreiber, der den Netzanschlusspunkt und die Inanspruchnahme des Netzes 
regelt; 

36. "Netzzutritt" die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Ände
rung der Kapazität eines bestehenden Netzanschlusses; 

37. ,,Produzent" eine juristische oder natürliche Person oder eine Erwerbsgesell
schaft, die Erdgas gewinnt; 

38. "Regeln der Technik" Technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfah
rung auf technischem Gebiet gewonnene Grundsätze enthalten und deren 
Richtigkeit und Zweckmäßigkeit in der Praxis allgemein als erwiesen gelten; 
die Einhaltung der einschlägigen Regeln der Technik wird vennutet, wenn bei 
der Errichtung, bei der Erweiterung, bei der Änderung, beim Betrieb und bei 
der Instandhaltung die technischen Regeln des ÖVGW sowie die ÖNORMEN 
eingehalten werden; 

39. ,,Regelzone .. , die räumliche Gliederung des aus Fernleitungen und Verteil
leitungen mit Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhaltung sowie aus 
daran angeschlossenen Speicheranlagen gebildeten Verbundsystems in geo
grafische Gebiete unter Berücksichtigung der bestehenden Netzstrukturen;; 

40. ,,Regelzonenfiihrer" derjenige, der ftir die Druckregelung (Drucksteuerung) in 
einer Regelzone verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch seitens eines 
Unternehmens erfüllt werden kann, das seinen Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat der Europäischen Union hat; 

41. "Sicherheit" sowohl die Sicherheit der Versorgung mit und die Bereitstel
lung von Erdgas als auch die Betriebssicherheit und die technische Sicherheit; 
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42. "Sonstige Marktregeln" jener Teil der Marktregeln , der durch Verordnung 
der Energie-Control GmbH festgelegt wird; 

43. "Speicheranlage" eine einem Erdgasunternehmen gehörende oder von ihm 
betriebene Anlage zur Speicherung von Erdgas, mit Ausnahme des Teils, der 
für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird; 

44. "Speicherunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funk
tion der Speicherung walunimmt; 

45. "Speicherzugangsberechtigte" Netzbetreiber, Produzenten, Erdgashändler und 
Versorger; 

46. "Stand der Technik" der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkennt
nissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfah
ren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt 
und erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbe
sondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heran
zuziehen; 

47. "standardisiertes Lastprofil" ein durch ein geeignetes Verfahren für eine be
stimmte Einspeiser - oder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil ; 

48. "verbundenes Unternehmen" 
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 HGB; 
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 HGB; 

oder 
c) wenn die Aktionäre der beiden Unternehmen ident sind; 

49. "Verbundnetz" eine Anzahl von Netzen, die miteinander verbunden sind; 
50. "Verrechnungs stelle für Transaktionen und Preisbildung für Ausgleichsener

gie" eine Einrichtung, die an Hand der von Netzbetreibern und Marktteilneh
mern zur Verfügung gestellten Daten die für die einzelnen Netzbetreiber und 
Marktteilnehmer anfallende Ausgleichsenergie ermittelt sowie Bilanzgruppen 
in organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht verwaltet; 

51. "Versorger" eine natürliche oder juristische Person, die die Versorgung 
wahrnimmt; 

52. "Versorgung" die Lieferung oder den Verkauf von Erdgas, einschließlich 
verflüssigtes Erdgas, an Kunden ; 

53. "Verteilergebiet" ein von einem Verteilernetz abgedeckter, geographisch 
abgegrenzter Raum; 

54. "Verteilerleitungen " Rohrleitungen, die vorwiegend oder ausschließlich dem 
Transport von Erdgas zur urunittelbaren Versorgung von Kunden dienen; 

55. "Verteilerunternehmen" eine natürliche oder juristische Person, die die Funk
tion der Verteilung wahrnimmt; 

56. "Verteilung" den Transport von Erdgas über örtliche oder regionale Vertei
lerleitungen im Hinblick auf die V~l!orgung von Kunden 
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,.....----- 57. "vertikal integriertes Erdgasunternehmen" ein Erdgasunternehmen , das I 

2. Teil 

Rechnungslegung 

Rechnungslegung 
§ 7. (1) Erdgasunternehmen mit Sitz im Inland haben, ungeachtet ihrer Eigen

tumsverhältnisse und ihrer Rechtsform, Jahresabschlüsse zu erstellen, diese von einem 
Abschlußprüfer überprüfen zu lassen und, soweit sie hiezu nach den Bestimmungen 
des Rechnungslegungsgesetzes verpflichtet sind, zu veröffentlichen. Die Erstellung, 
die Prüfung sowie die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse hat nach den Bestim
mungen des Rechnungslegungsgesetzes zu erfolgen. Erdgasunternehmen, die zur Ver
öffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben am Sitz 
des Unternehmens eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur Verfügung der Öf
fentlichkeit zu halten. 

(2) Integrierte Erdgasunternehmen sind darüber hinaus verpflichtet, im Rahmen 
ihrer internen Buchführung 

1. eigene Konten im Rahmen von getrennten Rechnungskreisen für ihre Erdgas
fernleitungs-, 
-verteilungs- und -speicherungstätigkeiten 
sowie 

2. konsolidierte Konten für ihre Tätigkeiten außerhalb des Erdgasbereiches (Z 1) 
zu führen. 

(3) Die interne Buchführung hat für jede Tätigkeit eine Bilanz sowie eine Ergeb
nisrechnung zu enthalten. Weiters sind in der internen Buchhaltung - unbeschadet der 
handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften - jene Regeln, einschließlich 
der Abschreibungsregeln, anzugeben, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und 
Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge den gemäß 
Abs. 2 getrennt geführten Rechnungskreisen zugewiesen werden. Änderungen dieser 
Regeln sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen müssen erwähnt und 
ordnungsgemäß begründet werden. 

mindestens zwei der folgenden Funktionen wahrnimmt: Gewinnung, Fernlei
tung , Verteilung , Lieferung, Verkauf, Kauf oder Speicherung von Erdgas; 

58. "vorgelagertes Rohrleitungsnetz" Rohrleitungen oder ein Netz von Rohrlei
tungen, deren Betrieb oder Bau Teil eines Erdgasgewinnungs- oder Speicher
vorhabens ist oder die dazu verwendet werden, Erdgas von einem oder mehre
ren solcher Vorhaben zu einer Aufbereitungsanlage oder Übergabestation 
(Terminal) zu leiten; dazu zählen auch Speicherstationen. 

2. Teil 

Rechnungslegung, innere Organisation, Entflechtung und Tran
sparenz der Buchführung von Erdgasunternehmen 

Rechnungslegung 

§ 7. (1) Erdgasunternehmen mit Sitz im Inland haben, ungeachtet ihrer Eigen
tumsverhältnisse und ihrer Rechtsform, Jahresabschlüsse zu erstellen, diese von einem 
Abschlußprüfer überprüfen zu lassen und, soweit sie hiezu nach den Bestimmungen 
des Rechnungslegungsgesetzes verpflichtet sind, zu veröffentlichen. Die Erstellung, 
die Prüfung sowie die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse hat nach den Bestim
mungen des Rechnungslegungsgesetzes zu erfolgen. Erdgasunternehmen, die zur Ver
öffentlichung ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben am Sitz 
des Unternehmens eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur Verfügung der Öf
fentlichkeit zu halten. 

(2) Netzbetreiber müssen darüber hinaus zumindest hinsichtlich Rechtsform, 
Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsberei
chen integrierter Erdgasuntemehmen sein, die nicht mit dem Netzbetrieb bzw. der 
Ausübung des Eigentumsrechts an Leitungen zusammenhängen. 

Die Unabhängigkeit der Netzbetreiber ist auf der Grundlage der folgenden Kri
terien sicherzustellen: 

a) in einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für den Betrieb des 
Netzes zuständigen Personen nicht Teil betrieblicher Einrichtungen sein, 
die direkt oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Erd
gasgewitmung, Kauf, Lieferung oder Speicherung zuständig sind; 

b) es ist Vorsorge dafür zu treffen, dass die persönlichen Interessen der für 
den Betrieb des Netzes zuständigen Personen so berücksichtigt werden, 
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist; 

c) der Netzbetreiber übt die volle Kontrolle über alle für die Wartung und den 
Ausbau des Netzes notwendigen Vermögens werte aus; 
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(4) Im Anhang zum lahresabschluß sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder 
sonstiger wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von zehn Millionen Schilling übersteigt 
und die mit verbundenen Unternehmen (§ 6 Z 25) getätigt worden sind, gesondert 
auf zufuhren. 

Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 8. Die mit der Vollziehung beauftragten Behörden haben das Recht auf Ein
sichtnahme in die Unterlagen der Erdgasunternehmen sowie auf Auskunft in jenem 
Ausmaß, als dies zur Erfiillung der ihnen durch dieses Bundesgesetz auferlegten Auf
gaben erforderlich ist. Dazu zählt insbesondere auch die Überwachung der den Ga
sunternehmen auferlegten Verpflichtungen. 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

§ 9. Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen zur Offenlegung von Informatio-

d) der Netzbetreiber muss ein Ubereinstimmungsprogramm aufstellen, aus 
dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden 
Verhaltens getroffen werden. In dem Programm muss dargelegt sein, wel
che besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf dieses Ziel ha
ben. Die Leitung des integrierten Erdgasunternehmens, zu dem der Netz
betreiber gehört, benennt einen Übereinstimmungsbeauftragten, der fur die 
Aufstellung des Programms und die Überwachung seiner Einhaltung zu
ständig und ihr gegenüber zur Berichterstattung verpflichtet ist. Dieser 
Übereinstimmungsbeauftragte legt der Energie-Control GmbH jährlich ei
nen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird. 

(3) Abs. 2 findet keine Anwendung auf integrierte Erdgasunternehmen, deren 
Netz vor dem 1. Oktober 2002 weniger als 6.000 Hausanschlüsse, aufweist und die
ses Unternehmen keine Fernleitungen betreibt. 

(4) Im Anhang zum Jahresabschluß sind Geschäfte, deren Leistung, Entgelt oder 
sonstiger wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von einer Million Euro übersteigt und 
die mit verbundenen Unternehmen (§ 6 Z 48) getätigt worden sind, gesondert auf zu
fuhren. Besteht der Geschäftsgegenstand aus mehreren Teilen, fur die jeweils ein ge
sondertes Geschäft abgeschlossen wird, so muss bei der Errechnung des Schwellen
wertes der Wert eines jeden Teilgeschäftes berücksichtigt werden. 

"Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 8. Erdgas- und Speicherunternehmen sind verpflichtet, den Behörden, ein
schließlich der Energie-Control GmbH und der Erdgas-Control Kommission, jeder
zeit Einsicht in alle Unterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren sowie Auskünfte 
über alle den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden Sachverhalte zu erteilen. Diese 
Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft besteht ohne kon
kreten Anlassfall auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskünfte zur Klärung oder 
zur Vorbereitung der Klärung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in künftig durch
zufuhrenden Verfahren erforderlich sind. 

nen haben Erdgasunternehmen wirtschaftlich sensible Informationen sowie Geschäfts- I Unverändert 
oder Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit 
Kenntnis erlangen. vertraulich zu behandeln. 

Meldepflicht von Erdgaslieferungsveruägen I Meldepflicht von Erdgaslieferungsverträgen 

§ 10. Der Abschluß von Erdgaslieferungsveruägen mit einer ein Jahr überstei- § 10. Der Abschluß von Erdgaslieferungsverträgen mit einer ein Jahr überstei-
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genden Laufzeit und einem Umfang von mehr als 100 Millionen m1 im Jahr, bezogen 
auf den Normalzustand, die den Bezug von Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen 
Union oder von Drittstaaten zum Gegenstand haben, sind dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit zu melden. Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit hat 
diese Erdgaslieferungsverträge zu verzeichnen. 

Festlegung besonderer Meldepflichten 

§ 11. (1) Erdgasunternehmen können verpflichtet werden, regelmäßig jene be
triebswirtschaftlichen Daten zu melden, die zur Überptiifung der Angemessenheit der 
jeweils geforderten Entgelte erforderlich sind. 

(2) Erdgashändler (§ 6 Z 3), die Endverbraucher beliefern, auf die die Bestim
mungen des Konsumentenschutzgesetzes, BGB!. Nr. 14011979, Anwendung finden, 
haben dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die diesen Lieferungen zugrun
deliegenden Preisansätze bekannt zu geben. Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit hat diese Preise in geeigneter Weise derQffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Informationspflicht 

§ 12. Jeder Netzbetreiber und jedes Speicherunternehmen ist verpflichtet, jedem 
anderen Netzbetreiber und Speicherunternehmen ausreichende Informationen zu er
teilen, um zu gewährleisten, daß der Transport und die Speicherung von Erdgas in 
einer, mit dem sicheren und leistungsfähigen Betrieb des Verbundnetzes zu vereinba
renden Weise erfolgen kann. 

4. Teil 

Betrieb von Erdgasunternehmen 

genden Laufzeit und einem Umfang von mehr als 25 Millionen m1 im Jahr, bezogen 
auf den Normalzustand, die den Bezug von Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen 
Union oder von Drittstaaten zum Gegenstand haben, sind der Erdgas Control-GmbH 
zu melden. Die Erdgas Control-GmbH hat diese Erdgaslieferungsverträge zu ver
zeichnen. 

Entfällt 

Informationspflicht 
§ 11. (1) Jeder Netzbetreiber und jedes Speicherunternehmen ist verpflichtet, 

jedem anderen Netzbetreiber und Speicherunternehmen ausreichende Informationen 
zu erteilen, um zu gewährleisten, daß der Transport und die Speicherung von Erdgas 
in einer, mit dem sicheren und leistungsfähigen Betrieb des Verbundnetzes zu verein
barenden Weise erfolgen kann. 

(2) Insoweit es im Rahmen der Energieaufsicht, insbesondere zur Feststellung der 
Angemessenheit der für die Netzbenutzung geforderten Entgelte erforderlich ist, kann 
die Energ-Control GmbH Erdgasunternehmen (Netzbetreiber und Speicherunterneh
men ) zur Meldung von betriebswirtschaftlichen Daten verpflichten. Die Festlegung 
der Meldepflichten hat durch Verordnung oder - sofern sich die Verpflichtung auf 
einzelne Unternehmen erstreckt durch Bescheid zu erfolgen. 

4. Teil 

Betrieb von Netzen 

1. Hauptstück 
Regelzonen 
Regelzonen 
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§ 12. (1) Das österreichische Leitungsnetz besteht aus folgenden Regelzonen: 
I. Regelzone Ost; 
2. Regelzone Tirol und 
3. Regelzone Vorarlberg. 

(2) Die Regelzone Ost umfaßt die in den Ländern Burgenland, Kärnten; Nieder
österreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien gelegenen Netze. 

(3) Die Regelzone Tirol umfaßt die im Land Tirol gelegenen Netze. 

(4) Die Regelzone Vorarlberg umfaßt die im Land Vorarlberg gelegenen Netze. 

Regelzonenführer 

§ 12a. (1) Regelzonenführer sind: 

Für die 
1. Regelzone Ost: das von der OMV Erdgas GmbH benannte Erdgasunterneh

men, das die Drucksteuerung der WAG, der TAG, Penta West, SOL, HAG 
sowie des Primärverteilersystems tatsächlich durchführt; 

2. Regelzone Tirol: das von der Tiroler Ferngas AG benannte Erdgasunterneh
men; 

3. Regelzone Vorarlberg: das von der Vorarlberger Ferngas AG benannte Erd
gasunternehmen. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen haben die Regelzonenfiihrer gegen
über der Energie-Control GmbH zu benennen. 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

Pflichten der Regelzonenführer 

12b. Den Regelzonenruhrern sind folgende Aufgaben übertragen: 
I. Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs- und Druckregelung bzw. 

Druckhaltung) durch Vornahme des technisch/physikalischen Ausgleichs oder 
Abschluss entsprechender Verträge mit Dritten sowie; 

2. Steuerung der ihnen zur Drucksteuerung übertragenen Fernleitungsanlagen 
3. Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen 
4. Organisation und Einsatz der Ausgleichsenergie entsprechend der Bieterkurve 

im Zusammenwirken mit dem Bilanzgruppenkoordinator; 
5. Messungen von Zustandsgrößen an Schnittstellen der ihm zur Steuerung 

übertragenen Erdgasleitungen und Übermittlung dieser Daten an den Bilanz
gruppenkoordinator und andere Netzbetreiber; 
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6. Durchfiihrung von Maßnahmen zur Uberwindung von Engpässen im Zusam-
menwirken mit den Netzbetreibern und Speicherunternehmen; 

7. Erdgas zur Aufbringung von Ausgleichsenergie gemäß den Vorgaben des 
Bilanzgruppenkoordinators abzurufen; für den Fall dass keine Anbote für 
Ausgleichsenergie gemäß § 33 b zustande kommen, hat der Regelzonenführer 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Diese sind der Energie-Control GmbH mit 1. 
Oktober jedes Jahres anzuzeigen. 

8. Durchfiihrung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach 
transparenten und objektiven Kriterien; 

9. im Zusammenwirken mit den Netzbetreibern den physikalischen Ausgleich 
zwischen Aufbringung und Bedarf in dem von ihnen abzudeckenden System 
sicherzustellen und die Beantwortung von Anträgen auf Netzzugang und die 
Zuteilung von Kapazitäten ach § 19a Abs. 2 zu koordinieren; 

10. die Verrechnung der Ausgleichsenergie über eine zur Ausübung dieser Tätig-
keit befugte Verrechnungsstelle durchzuführen und dieser sowie den Bilanz-
gruppenverantwortlichen die zur Durchführung der Verrechnung erforderli-
chen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere jene Zähl werte zu 
übennittein sind, die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der 
Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt werden; 

11. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen; 
12. durch die Koordinierung der Transportleistungen eine optimale Ausnutzung 

der Leitungskapazitäten der Regelzone sowie das Funktionieren eines Mark-
tes für Ausgleichsenergie zu gewährleisten; 

13. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanz-
gruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen; 

14. den Anweisungen des Bilanzgruppenkoordinators Folge zu leisten, wenn 
keine Angebote für Ausgleichsenergie vorliegen; 

15. Erstellung eines einheitlichen Berechnungsschemas für freie Leitungskapazi-
täten an den Ein- und Ausspeisepunkten im Fernleitungsnetz innerhalb der 
Regelzone. Das !3erechnungsmodell bedarf der Genehmigung der Enerige-
Control GmbH. Anderungen sind auf Verlangen der Energie-Control GmbH 
vorzunehmen. 

16. Veröffentlichung der Netzauslastung. Zu veröffentlichen sind die jeweiligen 
maximalen Stundenmittelwerte (Nmllh) pro Tag, ein Jahr zurückreichend an 
allen Ein- und Ausspeisungspunkten im Fernleitungsnetz der Regelzone auf 
der Internetseite des Regelzonenführers. 

1. Hauptstück 2. Hauptstück 
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Ausübungsvoraussetzungen 
Genehmigung und Anzeige 

§ 13. (1) Die Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsunternehmens (§ 6 Z 8) 
oder eines Verteilerunternehmens (§ 6 Z 30) bedarf einer Genehmigung des Bundes
ministers für Wirtschaft und Arbeit nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Die Tätigkeit eines Erdgashändlers, der Erdgas für Kunden im Bundesgebiet 
kauft oder verkauft, ist dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit vor Aufnahme 
anzuzeigen. 

Genehmigungsvoraussetzungen 

§ 14. (1) Die Genehmigung ist zu erteilen, 
I. wenn zu erwarten ist, daß der Genehmigungswerber in der Lage ist, den ihm 

a) gemäß § 4 auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
sowie 
b) nach dem 2. Hauptstück auferlegten Verpflichtungen 
zu entsprechen; 

2. wenn der Genehmigungswerber den Abschluß einer Haftpflichtversicherung 
bei einem in Österreich oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedsstaat 
zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherers nach
weist, mit der die im § 32 bestimmte Haftpflicht nach Maßgabe des Be
triebsumfanges und der Betriebsgefahr bis zu den im § 33 festgesetzten Haf
tungshöchstgrenzen voll gedeckt ist; 

3. sofern es sich um eine natürliche Person handelt, diese 
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat, 
b) die österreichische Staal'lbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines 

anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates ist, 
c) ihren Hauptwohnsitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR

Mitgliedstaat hat und 
d) von der Ausübung der Genehmigung nicht ausgeschlossen ist; 

4. sofern es sich um eine juristische Person, um eine Personengesellschaft des 
Handelsrechtes oder um eine eingetragene Erwerbsgesellschaft handelt, diese 
a) ihren Sitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat 

und 
b) für die Ausübung einen Geschäftsführer (§ 16) bestellt hat. 

(2) Die AusschließungsgTÜnde gemäß § 13 GewO 1994 finden sinngemäß An
wendung. 

(3) Geht die Eigenberechtigung (Abs. 1 Z 3 lit. a) verloren, so kann die Geneh
migung durch einen, "QI!lßesetzlichen Vertreter bestellten Geschäftsführer (§ 16) 

Ausübungsvoraussetzungen für N etzbetreiber 
Genehmigung 

§ 13. Die Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsunternehmens «§ 6 Z 16) 
oder eines Verteileruntemehmens «§ 6 Z 55) bedarf einer Genehmigung der Erdgas
Control Kommission nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

Genehmigungsvoraussetzungen 

§ 14. (1) Die Genehmigung ist zu erteilen, 
I. wenn zu erwarten ist, daß der Genehmigungswerber in der Lage ist, den ihm 

a) gemäß § 4 auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
sowie 

b) nach dem 2. Hauptstück auferlegten Verpflichtungen 
zu entsprechen und insbesondere auch technisch in der Lage ist eine Fernlei
tungsanlage zu betreiben; 

2. wenn der Genehmigungswerber den Abschluß einer Haftpflichtversicherung 
bei einem in Österreich oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedsstaat 
zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berechtigten Versicherers nach
weist, mit der die im § 34 bestimmte Haftpflicht nach Maßgabe des Be
triebsumfanges und der Betriebsgefahr bis zu den im § 35 festgesetzten Haf
tungshöchstgrenzen voll gedeckt ist; 

3. sofern es sich um eine natürliche Person handelt, diese 
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat, 
b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines 

anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates ist, 
c) ihren Hauptwohnsitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR

Mitgliedstaat hat und 
d) von der Ausübung der Genehmigung nicht ausgeschlossen ist; 

4. sofern es sich um eine juristische Person, um eine Personengesellschaft des 
Handelsrechtes oder um eine eingetragene Erwerbsgesellschaft handelt, diese 
a) ihren Sitz im Inland oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat 

und 
b) für die Ausübung einen Geschäftsführer (§ 16) bestellt hat. 

(2) Die Ausschließungsgründe gemäß § 13 GewO 1994 finden sinngemäß An
wendung. 

(3) Geht die Eigenberechtigung (Abs. 1 Z 3 lit. a) verloren, so kann die Geneh-
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I weiter ausgeübt werden. migung durch einen, vom gesetzlichen Vertreter bestellten Geschäftsführer (§ 16) 

(4) Die Behörde hat über Antrag vom Erfordernis der Vollendung des 24. Le- weiter ausgeübt werden. 
bensjahres (Abs. 1 Z 3 lit. a), der österreichischen Staatsbürgerschaft oder der Staats- (4) Die Behörde hat über Antrag vom Erfordernis der Vollendung des 24. Le
angehörigkeit eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates (Abs. I Z 3 lit. b) sowie bensjahres (Abs. 1 Z 3 lit. a), der österreichischen Staatsbürgerschaft oder der Staats
vom Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland oder in einem anderen EU- oder angehörigkeit eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates (Abs. I Z 3 lit. b) sowie 
EWR-Mitgliedstaat (Abs. 1 Z 3 lit. c) Nachsicht zu gewähren, wenn der Betrieb des vom Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland oder in einem anderen EU- oder 
Verteilernetzes für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Gas im EWR-Mitgliedstaat (Abs. 1 Z 3 lit. c) Nachsicht zu gewähren, wenn der Betrieb des 
öffentlichen Interesse gelegen ist. Verteilernetzes für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Gas im 

(5) Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes oder des Sitzes im Inland oder einem öffentlichen Interesse gelegen ist. 
anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat (Abs. 1 Z 3 lit. b) entfällt, wenn ein Geschäfts- (5) Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes oder des Sitzes im Inland oder einem 
führer (§ 16) bestellt ist. anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat (Abs. 1 Z 3 lit. b) entfällt, wenn ein Geschäfts

führer (§ 16) bestellt ist. 

Technischer Betriebsleiter 

§ 15. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebes eines Net
zes eine natürliche Person als Betriebsleiter für die technische Leitung und Überwa
chung des Betriebes der Netze zu bestellen. Die Bestellung mehrerer Betriebsleiter ist 
zulässig, wenn die Bereiche, für die die Betriebsleiter jeweils verantwortlich sind, 
abgegrenzt sind. 

(2) Der Betriebsleiter muß den Voraussetzungen nach § 14 Abs. 1 Z 3 entspre
chen und fachlich befähigt sein, den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage zu leiten und 
zu überwachen. § 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Die fachliche Befähigung ist durch Zeugnisse über ein erfolgreich zurückge
legtes, einschlägiges Hochschulstudium und eine mindestens dreijährige einschlägige 
Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitungen befordert, nachzuwei
sen. Dieser Nachweis wird auch durch Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Reife
prüfung an einer höheren technischen gewerblichen Lehranstalt sowie eine mindestens 
sechsjährige einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitun
gen befOrdert, erbracht. 

(4) Vom Erfordernis des Abs. 3 kann die Behörde über Antrag des Netzbetreibers 
Nachsicht erteilen, wenn 

1. nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit angenommen werden 
kann, daß der vorgesehene Betriebsleiter die Kenntnisse, Fähigkeiten und Er
fahrungen besitzt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, oder 

2. eine hinreichende tatsächliche Befahigung angenommen werden kann. 

(5) Die Bestellung des Betriebsleiters ist vom Netzbetreiber innerhalb einer Frist 

Technischer Betriebsleiter 
§ 15. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebes eines Net

zes eine natürliche Person als Betriebsleiter für die technische Leitung und Überwa
chung des Betriebes der Netze zu bestellen. Die Bestellung mehrerer Betriebsleiter ist 
zulässig, wenn die Bereiche, für die die Betriebsleiter jeweils verantwortlich sind, 
abgegrenzt sind. 

(2) Der Betriebsleiter muß den Voraussetzungen nach § 14 Abs. 1 Z 3 entspre
chen und fachlich befahigt sein, den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage zu leiten und 
zu überwachen. § 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Die fachliche Befähigung ist durch Zeugnisse über ein erfolgreich zurückge
legtes, einschlägiges Hochschulstudium und eine mindestens dreijährige einschlägige 
Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitungen be fOrdert, nachzuwei
sen. Dieser Nachweis wird auch durch Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Reife
prüfung an einer höheren technischen gewerblichen Lehranstalt sowie eine mindestens 
sechsjährige einschlägige Praxis in einem Unternehmen, welches Güter in Rohrleitun
gen befordert, erbracht. 

(4) Vom Erfordernis des Abs. 3 kann die Behörde über Antrag des Netzbetreibers 
Nachsicht erteilen, wenn 

I. nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit angenommen werden 
kann, daß der vorgesehene Betriebsleiter die Kenntnisse, Fähigkeiten und Er
fahrungen besitzt, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind, oder 

2. eine hinreichende tatsächliche Befähigung angenommen werden kann. 

(5) Die Bestellung des Betriebsleiters ist vom Netzbetreiber innerhalb einer Frist 
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von zwei Monaten der Behörde anzuzeigen. Mit dieser Anzeige sind Nachweise ge-I von zwei Monaten der Behörde anzuzeigen. Mit dieser Anzeige sind Nachweise ge-
mäß Abs. 2 und 3 vorzulegen. mäß Abs. 2 und 3 vorzulegen. 

(6) Scheidet der Betriebsleiter aus oder wird seine Bestellung widerrufen, so darf 
der Betrieb des Netzes bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters, längstens jedoch 
während zweier Monate weiter ausgeübt werden. Das Ausscheiden des Betriebsleiters 
sowie das Wegfallen einer Voraussetzung seiner Bestellung ist der Behörde vom 
Netzbetreiber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Geschäftsführer 

§ 16. (1) Der Netzbetreiber kann für die Ausübung seiner Tätigkeit einen Ge
schäftsführer bestellen, der der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmun
gen dieses Gesetzes verantwortlich ist. Der Netzbetreiber bleibt jedoch insoweit ver
antwortlich, als er Rechtsverletzungen des Geschäftsführers wissentlich duldet oder es 
bei der Auswahl des Geschäftsführers an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers ist der Behörde innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten vom Netzbetreiber unter Vorlage entsprechender Nachweise anzu
zeigen. Der zu bestellende Geschäftsführer hat nachstehende Voraussetzungen zu 
erfüllen: 

1. die Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. I Z 3; 
2. eine selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis 

und 
3. bei einer juristischen Person (§ 14 Abs. 1 Z 4) außerdem 

a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ angehört oder 
b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen 

Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb be
schäftigt ist, oder 

4. bei einer Personengesellschaft des Handelsrechtes (§ 14 Abs. 1 Z 4) persön
lich haftender Gesellschafter ist, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur Ge
schäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. 

§ 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Perso
nengesellschaft des Handelsrechtes, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn 
zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 dieser Personengesellschaft eine natürliche Person 
bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der betreffenden 
juristischen Person angehört oder sie ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte 
der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit 
im Betrieb beschäftigt ist. 

(6) Scheidet der Betriebsleiter aus oder wird seine Bestellung widerrufen, so darf 
der Betrieb des Netzes bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters, längstens jedoch 
während zweier Monate weiter ausgeübt werden. Das Ausscheiden des Betriebsleiters 
sowie das Wegfallen einer Voraussetzung seiner Bestellung ist der Behörde vom 
Netzbetreiber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Geschäftsführer 

§ 16. (1) Der Netzbetreiber kann für die Ausübung seiner Tätigkeit einen Ge
schäftsführer bestellen, der der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmun
gen dieses Gesetzes verantwortlich ist. Der Netzbetreiber bleibt jedoch insoweit ver
antwortlich, als er Rechtsverletzungen des Geschäftsführers wissentlich duldet oder es 
bei der Auswahl des Geschäftsführers an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers ist der Behörde innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten vom Netzbetreiber unter Vorlage entsprechender Nachweise anzu
zeigen. Der zu bestellende Geschäftsführer hat nachstehende Voraussetzungen zu 
erfüllen: 

1. die Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. I Z 3; 
2. eine selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis; 

und 
3. bei einer juristischen Person (§ 14 Abs. 1 Z 4) außerdem 

a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ angehört oder 
b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeitsrechtlichen 

Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb be
schäftigt ist, oder 

4. bei einer Personengesellschaft des Handelsrechtes (§ 14 Abs. 1 Z 4) persön
lich haftender Gesellschafter ist, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur Ge
schäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. 

§ 14 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Perso
nengesellschaft des Handelsrechtes, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn 
zum Geschäftsführer gemäß Abs. 1 dieser Personengesellschaft eine natürliche Person 
bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der betreffenden 
juristischen Person angehört oder sie ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte 
der nach arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit 
im Betrieb beschäftigt ist. 
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(4) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende Gesell
schafterin einer anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch 
entsprochen, wenn zum Geschäftsfiihrer gemäß Abs. I eine natürliche Person bestellt 
wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden Mitgliedgesellschaft 
ist und die innerhalb dieser Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 fiir den Geschäfts
fiihrer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedgesellschaft muß innerhalb der 
Personengesellschaft des Handelsrechtes die im Abs. 2 Z 4 fiir den Geschäftsfiihrer 
vorgeschriebene Stellung zukommen. 

(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Perso
nengesellschaft des Handelsrechtes und ist diese Personengesellschaft des Handels
rechtes persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Personengesell
schaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsfiihrer gemäß 
Abs. 1 der zuletzt genannten Personengesellschaft eine Person bestellt wird, die dem 
zur gesetzlichen Vertretung befugten Organ der juristischen Person angehört, wenn 
weiters die juristische Person innerhalb der Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 
vorgeschriebene Stellung hat und wenn schließlich dieser Mitgliedgesellschaft inner
halb ihrer Mitgliedgesellschaft ebenfalls die im Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene Stellung 
zukommt. 

(6) Besteht eine Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsfiihrers und schei
det der Geschäftsfiihrer aus, so ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten die Be
stellung eines neuen Geschäftsfiihrers der Behörde anzuzeigen. 

2. Hauptstück 

Rechte und Pflichten von Erdgasunternehmen 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

Pflichten der Netzbetreiber 

§ 17. (I) Netzbetreiber sind verpflichtet, 
I. die von ihnen betriebenen Anlagen nach dem Stand der Technik sicher, zu

verlässig und leistungsfahig zu betreiben und zu erhalten sowie für die Bereit
stellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen; 

2. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen si
cherzustellen; 

3. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes 
zu betreiben und zu erhalten, Sicherheitsberichte mit systematischer Gefah
renanalyse sowie Pläne fiir Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur Begren-

(4) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende Gesell
schafterin einer anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch 
entsprochen, wenn zum Geschäftsfiihrer gemäß Abs. 1 eine natürliche Person bestellt 
wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden Mitgliedgesellschaft 
ist und die innerhalb dieser Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 für den Geschäfts
führer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedgesellschaft muß innerhalb der 
Personengesellschaft des Handelsrechtes die im Abs. 2 Z 4 fiir den Geschäftsfiihrer 
vorgeschriebene Stellung zukommen. 

(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Perso
nengesellschaft des Handelsrechtes und ist diese Personengesellschaft des Handels
rechtes persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Personengesell
schaft, so wird dem Abs. 2 Z 4 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsfiihrer gemäß 
Abs. I der zuletzt genannten Personengesellschaft eine Person bestellt wird, die dem 
zur gesetzlichen Vertretung befugten Organ der juristischen Person angehört, wenn 
weiters die juristische Person innerhalb der Mitgliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 4 
vorgeschriebene Stellung hat und wenn schließlich dieser Mitgliedgesellschaft inner
halb ihrer Mitgliedgesellschaft ebenfalls die im Abs. 2 Z 4 vorgeschriebene Stellung 
zukommt. 

(6) Besteht eine Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers und schei
det der Geschäftsführer aus, so ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten die Be
stellung eines neuen Geschäftsfiihrers der Behörde anzuzeigen. 

3. Hauptstück 
Rechte und Pflichten 

1. Abschnitt 

Allgemeine Rechte und Pflichten 

1. Unterabschnitt 

Netzzugang 

Gewährung des Netzzugangs 

§ 17. (l) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage fiir die Netzzu
gang begehrt wird angschlossen ist, ist verpflichtet, den Netzzugangsberechtigten 
Netzzugang zu den Allgemeinen Bedingungen und den durch das Gesetz bestimmten 
Preisen zu gewähren. Soweit dies der Netzzugangsberechtigte verlangt oder dies vom 
Regelzonenfiihrer angeordnet wird, umfaßt die Pflicht zur Gewährung des Netzzu
gangs auch die Verpflichtung den Transport über Erdgasleitungen zu veranlassen, die 
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zung oder Beseitigung von Störfällen (Maßnalunenplanung) zu erstellen so
wie die Behörden und die betroffene Öffentlichkeit bei schweren Störfällen 
und Unfällen zu infonnieren; 

4. dem Betreiber von anderen Anlagen, die mit seinen eigenen Anlagen verbun
den sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den sicheren und lei
stungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität der 
Netze sicherzustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage über die 
Übergabe- und Übernalunemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

5. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mit
teilungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Ver
pflichtungen zur Gewährung der Einsichtnalune in die Geschäftsunterlagen, 
wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

6. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kate
gorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unter
nehmen, zu enthalten; 

7. Netzzugangsberechtigten nach Maßgabe der ihnen zustehenden Rechte den 
Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen 
und den veröffentlichten Netztarifen zu gewähren; 

8. Erzeugern von biogenen Gasen, die den, in den Allgemeinen Netzbedingun
gen festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen, an ihr Erdga<;netz zum 
Zwecke der Kundenversorgung anzuschließen. 

(2) Erdgashändler (§ 6 Z 3), die Endverbraucher beliefern, auf die die Bestim
mungen des Konsumentenschutzgesetzes Anwendung finden, haben jedenfalls die 
Möglichkeit zum Abschluß von nichtunterbrechbaren Erdgaslieferungsverträgen vor
zusehen. Insofern sich diese Erdgashändler bei der Ausübung ihrer Tätigkeit elektroni
scher Medien bedienen, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch 
Verordnung Regelungen zum Schutz der Konsumenten erlassen. 
(3) Zur Sicherstellung der in Abs. I Z 1 bis 3 den Netzbetreibern auferlegten Ver
pflichtungen kann der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung 
Vorschriften erlassen, in denen die dem Stand der Technik entsprechenden Mindestan
forderungen umschrieben werden, die bei der Errichtung, der Herstellung und dem 
Betrieb von Anlagen einzuhalten sind. Diese Verordnungen können weiters nähere 
Bestimmungen insbesondere über die Erstellung von Sicherheitsberichten und Sicher
heitsanalysen, die Anforderungen an Pläne zur Störfallvermeidung, -begrenzung und -
beseitigung zum Inhalt haben. Insoweit diese Verordnungen die in Abs. 1 Z 3 enthal
tenen Verpflichtungen näher umschreiben, ist zur Erlassung das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
herzustellen. In dieser Verordnung können auch österreichische und internationale 

von Dritten Erdgasunternehmungen betrieben werden oder in deren Eigentum stehen. 
Die für den Kunden im Leitungsnetz bestehende Leitungskapazität steht dem Kunden 
auch im Falle eines Lieferantenwechsels zur Verfügung. 

(2) Bei grenzüberschreitenden Lieferungen aus dem Anwendungsbereich dieses 
Bundesgesetzes trifft die Verpflichtung gemäß Abs. 1 jenes Erdgasunternehmen, das 
die grenzüberschreitende Erdgasleitungsanlage betreibt. 
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Nonnen und Regelwerke der Technik in ihrer jeweils geltenden Fassung fiir verbind
lich erklärt werden. Insbesondere können in solchen Verordnungen auch Bestimmun
gen aufgenommen werden, die eine Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen 
durch die Republik Österreich darstellen. 

(4) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von Abs. 1 Z 7 bestimmt sich nach 
§ 42. 

Diskriminierungsverbot 

§ 18. Netzbetreibern ist es untersagt, 
I. Netzbenutzer oder Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten 

ihrer verbundenen Unternehmen diskriminierend zu behandeln; 
2. wirtschaftlich sensible Infonnationen, die sie von Dritten im Zusammenhang 

mit der Gewährung eines Netzzugangs oder mit Verhandlungen hierüber er
halten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch sie selbst oder durch 
verbundene Unternehmen mißbräuchlich zu verwenden. 

Bedingungen für den Netzzugang (Allgemeine Netzbedingungen) 

§ 19. (1) Die Allgemeinen Netzbedingungen sowie deren Änderungen bedürfen 
der Genehmigung der Behörde. Diese Genehmigung ist unter Auflagen zu erteilen, 
soweit dies zur Erfiillung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und kei
ne mißbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigte Beschränkungen enthalten und 
weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefahrden. Insbe
sondere sind sie so zu gestalten, daß 

1. die Erfiillung der dem Netzbetreiber obliegenden Aufgaben gewährleistet ist; 
2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Netzhetreibers in 

einem sachlichen Zusammenhang stehen; 
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht 

zugewiesen sind; 
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen tUr den Anschluß an das 

Netz im Netzanschlusspunkt und tUr alle Vorkehrungen, um störende Rück
wirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhin
dern, enthalten; 

5. sie objektive Kriterien fiir die Übernahme von Erdgas aus einem anderen 
Netzbereich sowie die Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen; 

6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten. die sich an 
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Diskriminierungsverbot 

§ 18 . Netzbetreibern und Speicherunternehmen ist es untersagt, 
I. Benutzer ihrer Anlagen oder Kategorien von Benutzern, insbesondere zugun

sten ihrer verbundenen Unternehmen diskriminierend zu behandeln; 
2. wirtschaftlich sensible Infonnationen, die sie von Dritten im Zusammenhang 

mit der NutZWlg der Anlage erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas 
durch verbundene Unternehmen mißbräuchlich zu verwenden. 
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der Kostenverursachung orientieren; 
7. sie klar und übersichtlich gefaBt sind und 
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten. 

(3) Die Allgemeinen Netzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
1. die technischen Mindestanforderungen rur den Netzzugang; 
2. jene Qualitätsanforderungen, die für die Einspeisung und den Transport von 

Erdgas und biogenen Gasen gelten; 
3. die möglichen Einspeisepunkte rur das Erdgas und biogene Gase; 
4. die verschiedenen, von den Netzbetreibern im Rahmen des Netzzuganges 

angebotenen Dienstleistungen; 
S. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge aufNetzzugang; 
6. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 
7. die Frist, innerhalb derer der Netzbetreiber Anträge auf Netzzugang zu be

antworten hat; 
8. die grundlegenden Prinzipien für die Tarifierung und Verrechnung; 
9. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten unter Einhaltung angemesse

ner Fristen Leitungskapazität zu reservieren sowie die benötigte Leitungska
pazität vor der tatsächlichen Inanspruchnahme anzumelden; 

10. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Sicherheitsleistung. 
In den Allgemeinen Netzbedingungen können auch Nonnen und Regelwerke der 
Technik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich er
klärt werden. 

(4) Die in Ausführung der im Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Netzbedingungen 
enthaltenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Konunission der Europäi
schen Gemeinschaft gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Infonnationsverfahren auf dem 
Gebiet der Nonnen und technischen Vorschriften, ABI. L 204 vom 21. Juli 
1998, S 37ff, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. L 217 vom 5. August 
1998, S 18ff, mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entspro
chen ist. 

Verweigerung des Netzzugangs 

§ 21. (1) Der Netzzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden: 
1. außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle); 
2. mangelnde Netzkapazitäten oder mangelnder Netzverbund; 
3. wenn der Netzzugang einen Netzbetreiber daran hindern würde. die ihm auf-
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erlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfiillen; 
4. wenn der Netzzugang fiir Erdgaslieferungen fiir einen Kunden abgelehnt wird, 

der in dem Netz, aus dem die Belieferung erfolgt oder erfolgen soll, keine 
Netzzugangsberechtigung hat; 

5. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise 
miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können; 

6. wenn durch den Netzzugang wegen einer im Rahmen eines oder mehrerer 
Erdgaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtung trotz 
einer Verwertung gemäß § 25 die Wettbewerbsfahigkeit eines Erdgasunter
nehmens spürbar beeinträchtigt wird oder eine solche Beeinträchtigung zu be
fiirchten ist oder eine Verwertung gemäß § 25 nicht möglich ist. 

Der Netzbetreiber hat die Verweigerung des Netzzugangs gegenüber dem Netzzu
gangsberechtigten schriftlich zu begründen. In den Fällen der Z 3, 4 und 6 ist in der 
Begründung gegebenenfalls auch jenes Erdgasunternehmen zu benennen, über dessen 
Aufforderung die Netzzugangsverweigerung erfolgt. 

(2) Im Falle von mangelnden Netzkapazitäten oder mangelndem Netzverbund ist 
- unter der Voraussetzung der rechtzeitigen Anmeldung der in Anspruch genommenen 
Leitungskapazitäten (§ 19 Abs. 3 Z 9) - der Netzzugang unter Einhaltung nachstehen
der Grundsätze zu gewähren: 

1. Transporte auf Grund bestehender und an deren Stelle tretender vertraglicher 
Verpflichtungen in zeitlicher Reihung; 

2. Transporte zur Belieferung von Kunden, die gemeinwirtschaftliche Ver
pflichtungen zu erfiillen haben; 

3. Transporte in Erfiillung von langfristigen Verträgen haben Vorrang vor Spot
geschäften. 

Werden die Leitungskapazitäten nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet, besteht ein 
Anspruch auf Netzzugang nur nach Maßgabe der freien Leitungskapazitäten. 

(3) Insoweit eine Netzzugangsverweigerung unter Geltendmachung des Netzzu
gangsverweigerungstatbestandes gemäß Abs. 1 Z 6 erfolgt, hat der Netzbetreiber einen 
Antrag gemäß § 22 Abs. 1 zu stellen. Enolgt die Netzzugangsverweigerung über Auf
forderung eines dritten Erdgasunternehmens, trifft diese Verpflichtung dieses Unter
nehnlen. Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, hat der Bundesmi
nister fiir Wirtschaft und Arbeit ohne weiteres Verfahren die Unzulässigkeit der Netz
zugangsverweigerung festzustellen. 

(4) Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit hat über Antrag desjenigen, der 
behauptet, durch die Verweigerung des Netzzugangs in seinem gesetzlich eingeräum
ten Recht auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden zu sein, festzustellen, ob 

auferlegten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfiillen; 
4. wenn der Netzzugang fiir einen Kunden abgelehnt wird, der in dem Staat in 

dem der Erdgaslieferant oder ein diesen beherrschendes Unternehmen seinen 
Sitz hat, mangels Rechtsanspruch oder aus im Tatsächlichen gelegenen Grün
den keinen Netzzugang hätte; 

5. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise 
miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können; 

6. wenn durch den Netzzugang wegen einer im Rahmen eines oder mehrerer 
Erdgaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtung trotz 
einer Verwertung gemäß § 22 die Wettbewerbsfahigkeit eines Erdgasunter
nehmens spürbar beeinträchtigt wird oder eine solche Beeinträchtigung zu be
fürchten ist oder eine Verwertung gemäß § 22 nicht möglich ist. 

Der Netzbetreiber hat die Verweigerung des Netzzuganges gegenüber dem Netzzu
gangsberechtigten schriftlich zu begründen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung 
über Veranlassung eines dritten Erdgasunternehmens ist in der Begründung auch jenes 
Erdgasuntemehmen zu benennen, über dessen Veranlassung die Netzzugangsverwei
gerung erfolgt. 

(2) Im Falle von mangelnden Netzkapazitäten oder mangelndem Netzverbund ist 
unter der Voraussetzung der rechtzeitigen Anmeldung der in Anspruch genommenen 

Leitungskapazitäten (§ 26 Abs. 3 Z 10) - der Netzzugang unter Einhaltung nachste
hender Grundsätze zu gewähren: 

I. Transporte auf grund bestehender und an deren Stelle tretender vertraglicher 
Verpflichtungen in zeitlicher Reihung; 

2. Transporte zur Belieferung von Kunden, die gemeinwirtschaftliehe Ver
pflichtungen zu erfiillen haben; 

3. Transporte in Erfiillung von langfristigen Verträgen haben Vorrang vor Spot
geschäften. 

Werden die Leitungskapazitäten nicht oder nicht rechtzeitig angemeldet, besteht ein 
Anspruch aufNetzzugang nur nach Maßgabe der freien Leitungskapazitäten. 

(3) Insoweit eine Netzzugangsverweigerung unter Geltendmachung des Netzzu
gangsverweigerungstatbestandes gemäß Abs. 1 Z 6 enoIgt, hat der Netzbetreiber 
einen Antrag gemäß § 20 Abs. I zu stellen. Enolgt die Netzzugangsverweigerung über 
Aufforderung eines dritten Erdgasunternehmens, trifft diese Verpflichtung dieses 
Unternehmen. Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, hat die 
Erdgas-Control Kommission ohne weiteres Venahren die Unzulässigkeit der Netzzu
gangsverweigerung festzustellen. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, 
durch die Verweigerung des Netzzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten Recht 
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die Voraussetzungen fiir die Verweigerung eines Netzzugangs gemäß Abs. 1 zutreffen. 
Erfolgt die Verweigerung des Netzzugangs über Aufforderung eines dritten Erdga
sunternehmens, so hat in diesem Verfahren auch dieses Unternehmen ParteisteIlung. 
Die Frist, innerhalb der der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit zu entscheiden 
hat, beträgt in den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 einen Monat ab Einlangen des 
Antrags. 

(5) Der Netzbetreiber hat das Vorliegen der Verweigerungs tatbestände gemäß 
Abs. 1 nachzuweisen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über Aufforderung eines 
dritten Erdgasunternehmens, ist der Netzbetreiber nur zum Nachweis über das Vorlie
gen dieser Aufforderung verpflichtet. Im übrigen ist das Erdgasunternehmen be
weispflichtig, über dessen Aufforderung der Netzzugang verweigert wird. Der Bun
desminister für Wirtschaft und Arbeit hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütli
che Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber (Erdgasunter
nehmen) hinzuwirken. 

Ausnahme von der Verpflichtung zur Gewährung des Netzzugangs 

§ 22. (1) Hat ein Netzbetreiber einem Netzzugangsberechtigten den Netzzugang 
gemäß § 21 Abs. 1 Z 6 verweigert, hat er unverzüglich, spätestens jedoch eine Woche, 
nachdem die Ablehnung dem Netzzugangsberechtigten zugegangen ist, beim Bundes
ministerium fiir Wirtschaft und Arbeit einen Antrag auf Feststellung zu stellen, daß die 
Voraussetzungen fiir eine befristete Ausnahme von seiner Verpflichtung gemäß § 17 
Abs. 1 Z 7 vorliegen. Erfolgt die Verweigerung über Aufforderung eines dritten Erd
gasunternehmens, trifft diese Verpflichtung dieses Unternehmen. Dem Antrag sind alle 
erforderlichen Angaben über die Art und den Umfang des Problems und die von dem 
Erdgasunternehmen zu dessen Lösung unternommenen Anstrengungen anzuschließen. 
Insbesondere hat dieser Antrag nachstehende Unterlagen zu enthalten: 

1. Angaben über den zurnutbaren Marktöffnungsgrad, der ohne eine spürbare 
Beeinträchtigung der Wettbewerbs fähigkeit erreich! \V~rc!en kann; 

auf Gewährung des Netzzuganges verletzt worden zu sein, festzustellen, ob die Vor
aussetzungen fiir die Verweigerung eines Netzzuganges gemäß Abs. 1 zu treffen. An
tragsgegner ist der Netzbetreiber, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen ist. 
Erfolgt die Verweigerung des Netzzugangs über Veranlassung eines dritten Erdga
sunternehmens, so hat in diesem Verfahren auch dieses Unternehmen Parteistellung. 
Die Frist, innerhalb der die Erdgas-Control Kommission zu entscheiden hat, beträgt in 
den Fällen des Abs. 1 Z 1,2,4 und 5 ein Monat ab Einlangen des Antrags. 

(5) Der Antragsgegner hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände gemäß 
Abs. 1 nachzuweisen. Erfolgt die Netzzugangsverweigerung über Veranlassung eines 
dritten Erdgasunternehmens, kann dieser Nachweis auch von diesem Erdgasunterneh
men erbracht werden. Die Erdgas-Control Kommission hat in jeder Lage des Verfah
rens auf eine gütliche Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber 
(Erdgasunternehmen) hinzuwirken. 

(6) Wird festgestellt, dass der Netzzugang zu unrecht verweigert worden ist, hat 
der Netzbetreiber an dessen Netz die Anlage des Netzzugangsberechtigten ange
schlossen dem Netzzugangsberechtigten volle Genugtuung zu leisten (§ 1324 ABGB). 
Bei Netzzugangsverweigerung über Veranlassung eines dritten Erdgasunternehmens 
ist dem Netzbetreiber der Rückersatz des dem Netzzugangsberechtigten gewährten 
Schadenersatzes vorbehalten. Mit einem Erdgasunternehmen verbundene Unterneh
men (§ 6 Z 48) haften zu ungeteilter Hand. Ist ein Österreichisches Unternehmen an 
einem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt, das in Österreich seine Tätigkeit entfaltet, 
haftet dieses Unternehmen auch dann zu ungeteilter Hand mit dem Gemeinschaftsun
temehmen, wenn der sich aus § 244 Abs. 6 HGB ergebenden Anteil nicht erreicht 
wird. 

Ausnahme von der Verpflichtung zur (',ewährung des Netzzugangs 

§ 20. (1) Hat ein Netzbetreiber einem Netzzugangsberechtigten den Netzzugang 
gemäß § 19. Abs. 1 Z 6 verweigert, hat er unverzüglich, spätestens jedoch eine Woche 
nachdem die Ablehnung dem Netzzugangsberechtigten zugegangen ist, bei der Erd
gas.Control Kommission einen Antrag auf Feststellung zu stellen, daß die Vorausset
zungen fiir eine befristete Ausnahme von seiner Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 1 Z 7 
vorliegen. Erfolgt die Verweigerung über Aufforderung eines dritten Erdgasunterneh
mens, trifft diese Verpflichtung dieses Unternehmen. Dem Antrag sind alle erforderli
chen Angaben über die Art und den Umfang des Problems und die von dem Erdga
sunternehmen zu dessen Lösung unternommenen Anstrengungen anzuschließen. Ins
besondere hat dieser Antrag nachstehende Unterlagen zu enthalten: 

1. das Ausmaß der Einschränkung des Rechtes auf Netzzugang sowie dessen 
voraussichtliche Dauer; 
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2. das Ausmaß der Einschränkung des Rechtes auf Netzzugang sowie dessen 
voraussichtliche Dauer; 

3. den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden sowie das allenfalls 
nach Kundenkategorien differenzierte Ausmaß der Einschränkung ihrer 
Rechte gemäß § 42 sowie 

4. jene Beweismittel, die zur Beurteilung der im Abs. 5 angefiihrten Gesichts
punkte erforderlich sind. 

(2) Sind dem Antrag gemäß Abs. I nicht alle unter Z 1 bis 4 angefiihrten Unterla
gen angeschlossen, und werden diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 A VG 
beigebracht, ist der Antrag ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen. 

(3) Mit der Einleitung des Feststellungsverfahrens (Abs. I) sind die gemäß § 21 
Abs. 4 anhängigen Verfahren, soweit sie die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer auf 
§ 21 Abs. 1 Z 6 gestützten Begründung der Netzzugangsverweigerung zum Gegen
stand haben, bis zur Entscheidung über den Feststellungsantrag ausgesetzt. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat über den Antrag gemäß 
Abs. 1 mittels Feststel1ungsbescheid zu entscheiden. Dem Antrag ist zu entsprechen, 
wenn das antrags teIlende Erdgasunternehmen nachweist, daß wegen seiner im Rahmen 
eines oder mehrerer Erdgaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsver
pflichtungen eine spürbare Beeinträchtigung der Wettbewerbsfahigkeit entsteht oder 
eine solche Beeinträchtigung zu befiirchten ist und keine wirtschaftlich tragfahigen 
Alternativlösungen zur Verfiigung stehen. Die Entscheidung hat insbesondere auch 
das Ausmaß festzustellen, in dem der Marktzugang zu gewähren ist (Marktöffnungs
grad), den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden, das jeweilige Ausmaß 
der Einschränkung ihres Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer fiir die diese 
Ausnahme gewährt wird, zu enthalten. 

(5) Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit hat bei seiner Entscheidung 
gemäß Abs. 4 insbesondere nachstehende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

1. das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarktes; 
2. die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu erfiillen und die 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten; 
3. die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Erdgasmarkt und die derzeitige 

Wettbewerbslage auf diesem Markt; 
4. die Schwere der Beeinträchtigung der Wettbewerbsfahigkeit von Erdgasun

ternehmen und Fernleitungsunternehmen sowie jene von Kunden; 

5. den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen des betreffenden 
Vertrags oder der betreffenden Verträge und inwieweit diese Marktänderun
gen berücksichtigen; 

2. den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden sowie das allenfalls 
nach Kundenkategorien differenzierte Ausmaß der Einschränkung ihrer 
Rechte gemäß § 41 
sowie 

3. jene Beweismittel, die zur Beurteilung der im Abs. 5 angefiihrten Gesichts
punkte erforderlich sind. 

(2) Sind dem Antrag gemäß Abs. 1 nicht alle unter Z 1 bis 3 angefiihrten Unter
lagen angeschlossen, und werden diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 
AVG beigebracht, ist der Antrag ohne weiteres Verfahren zurückzuweisen. 

(3) Mit der Einleitung des Feststellungsverfahrens (Abs. 1) sind die gemäß § 19 
Abs.4 anhängigen Verfahren, soweit sie die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer auf 
§ 19 Abs. 1 Z 6 gestützten Begründung der Netzzugangsverweigerung zum Gegen
stand haben, bis zur Entscheidung über den Feststellungsantrag ausgesetzt. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat über den Antrag gemäß Abs. 1 mittels 
Feststellungsbescheid zu entscheiden. Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn das an
tragstellende Erdgasunternehmen nachweist, daß wegen seiner im Rahmen eines oder 
mehrerer Erdgaslieferverträge eingegangenen unbedingten Zahlungsverpflichtungen 
eine spürbare Beeinträchtigung der Wettbewerbs fähigkeit entsteht oder eine solche 
Beeinträchtigung zu befiirchten ist und keine wirtschaftlich tragHihigen Alternativlö
sungen zur Verfiigung stehen. Die Entscheidung hat insbesondere , den Kreis der von 
dieser Maßnahme betroffenen Kunden, das jeweilige Ausmaß der Einschränkung ihres 
Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer fiir die diese Ausnahme gewährt wird, 
zu enthalten. 

(5) Die Erdgas-Control Kommission hat bei ihrer Entscheidung gemäß Abs. 4 
insbesondere nachstehende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

1. das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarktes nach 
den Bestimmungen der Erdgasbinnenmarktrichtlinie 

2. die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zu erfiillen und die 
Versorgungssicherheit zu gewährleisten; 

3. die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Erdgasmarkt und die derzeitige 
Wettbewerbslage auf diesem Markt; 

4. die Schwere der Beeinträchtigung der Wettbewerbsfahigkeit von Erdgasun
ternehmen und Fernleitungsuntemehmen sowie jene von Kunden ; 

5. den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen des betreffenden 
Vertrags oder der betreffenden Verträge und inwieweit diese Marktänderun
gen berücksichtigen; 

6. die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengungen; 
7. inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffenden unbedil!&ten 
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6. die zur Lösung des Problems unternommenen Anstrengungen; 
7. inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffenden unbedingten 

Zahlungsverpflichtungen unter Berücksichtigung der Erdgasbinnen
marktrichtlinie vernünftigerweise mit dem wahrscheinlichen Auftreten einer 
spürbaren Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit hätte rechnen können; 

8. das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbunden ist, sowie den 
Grad an Interoperabilität dieser Netze; 

9. die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme von den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes in bezug auf das einwandfreie Funktionieren 
des Erdgasbinnenmarktes haben würde. 

Keine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit liegt vor, wenn die Erdgasverkäufe 
nicht unter die, in Erdgaslieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung ver
einbarte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der betreffende Erd
gasliefervertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung angepaßt werden oder das 
Erdgasunternehmen wirtschaftlich tragfähige Absatzalternativen finden kann. 

(6) Wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für eine befristete Ausnahme von 
einer Verpflichtung gemäß § 17 Abs. 1 Z 7 bescheidmäßig festgestellt (Abs.4), hat 
der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung zu bestimmen, daß 
einem Netzbetreiber zur Gänze oder teilweise eine befristete Ausnahme von seiner 
Verpflichtung gemäß § 17 Abs. 1 Z 7 gewährt wird. Die Verordnung hat insbesondere 
auch das Ausmaß zu enthalten, in dem der Netzzugang zu gewähren ist (Marktöff
nungsgrad), den Kreis der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden, das jeweilige 
Ausmaß der Einschränkung ihres Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer für 
die diese Ausnahme gewährt wird. Eine Differenzierung der Einschränkung des 
Rechtes auf Netzzugang nach Kundenkategorien ist zulässig. Dabei ist insbesondere 
auf die aus Artikel 18 der Erdgasbinnenmarktrichtlinie ableitbaren Grundsätze Be
dacht zu nehmen. 

(7) Die gemäß Abs. 6 zu erlassende Verordnung ist im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" kundzumachen. 

(8) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat seine Entscheidung gemäß 
Abs.4 sowie die Verordnung gemäß Abs. 6 zusammen mit allen einschlägigen Anga
ben unverzüglich der Kommission der Europäischen Union zu übermitteln. 

(9) Verlangt die Kommission der Europäischen Union innerhalb von vier W 0-

ehen nach Einlangen der Mitteilung eine Abänderung oder Aufhebung der Entschei
dung über die Genehmigung einer Ausnahme, kann der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit den Feststellungsbescheid gemäß § 68 Abs. 6 A VG beheben oder abändern 
und die gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung aufheben oder abändern. Faßt die Kom
mission nach dem Verfahren I des Artikels 2 des Beschlusses 87/373/EWG einen 

Zahlungsverpflichtungen unter Berücksichtigung der Erdgasbinnen
marktrichtlinie vernünftigerweise mit dem wahrscheinlichen Auftreten einer 
spürbaren Beeinträchtigung der Weubewerbsfähigkeit hätte rechnen können; 

8. das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbunden ist, sowie den 
Grad an Interoperabilität dieser Netze; 

9. die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme von den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes in bezug auf das einwandfreie Funktionieren 
des Erdgasbinnenmarktes haben würde. 

Keine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit liegt vor, wenn die Erdgasverkäufe 
nicht unter die in Erdgaslieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung ver
einbarte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern der betreffende Erd
gasliefervertrag mit unbedingter Zahlungsverpflichtung angepaßt werden oder das 
Erdgasunternehmen wirtschaftlich tragfähige Absatzalternativen finden kann. 

(6) Wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für eine befristete Ausnahme von 
einer Verpflichtung gemäß § 24 Abs. 1 Z 7 bescheidmäßig festgestellt (Abs.4), hat 
die Erdgas-Control Kommission durch Verordnung zu bestimmen, daß einem Netz
betreiber zur Gänze oder teilweise eine befristete Ausnahme von seiner Verpflichtung 
gemäß § 24 Abs. 1 Z 7 gewährt wird. Die Verordnung hat insbesondere den Kreis 
der von dieser Maßnahme betroffenen Kunden ,das jeweilige Ausmaß der Einschrän
kung ihres Rechtes auf freien Netzzugang sowie die Dauer für die diese Ausnahme 
gewährt wird, zu enthalten. Eine Differenzierung der Einschränkung des Rechtes auf 
Netzzugang nach Kundenkategorien ist zulässig. Dabei ist insbesondere auf die aus 
Artikel 18 der Erdgasbinnenmarktrichtlinie ableitbaren Grundsätze Bedacht zu neh
men. 

(7) Die gemäß Abs.6 zu erlassende Verordnung ist im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung kundzumachen. 

(8) Die Erdgas-Control Kommission hat ihre Entscheidung gemäß Abs. 4 sowie 
die Verordnung gemäß Abs. 6 zusammen mit allen einschlägigen Angaben unverzüg
lich der Kommission der Europäischen Union zu übermitteln. 

(9) Verlangt die Kommission der Europäischen Union innerhalb von vier Wo
chen nach Einlangen der Mitteilung eine Abänderung oder Aufhebung der Entschei
dung über die Genehmigung einer Ausnahme, kann die Erdgas-Control Kommission 
den Feststellungsbescheid gemäß § 68 Abs.6 AVG beheben oder abändern und die 
gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung aufheben oder abändern. Faßt die Kommission 
nach dem Verfahren I des Artikels 2 des Beschlusses 87/373/EWG einen endgültigen 
Beschluß, hat die Erdgas-Control Kommission nach Maßgabe dieses Beschlusses den 
gemäß Abs. 4 erlassenen Feststellungsbescheid gemäß § 68 Abs. 6 A VG zu beheben 
oder abzuändern und die gemäQt.~s.§<:!I~sene Verordnung aufzuheben oder abzu-
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endgültigen Beschluß, hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit nach Maßga
be dieses Beschlusses den gemäß Abs. 4 erlassenen Feststellungsbescheid gemäß § 68 
Abs. 6 A VG zu beheben oder abzuändern und die gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung 
aufzuheben oder abzuändern. Eine Behebung oder Abänderung des Feststellungsbe
scheides gemäß Abs. 4 hat auch dann zu erfolgen, wenn die gemäß Abs. 6 erlassene 
Verordnung vom Verfassungsgerichtshof teilweise oder zur Gänze aufgehoben wird. 

Streitbeilegungsverfahren 

§ 23. (I) Ausgenommen in den Fällen des § 21 Abs. 1 sowie in jenen Fällen, in 
denen eine Zuständigkeit des Kartellgerichtes besteht, entscheiden über Streitigkeiten 
zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Verhältnis 
entspringenden Verpflichtungen, insbesondere die anzuwendenden Netzbedingungen 
und das Netznutzungsentgelt, die ordentlichen Gerichte. 

(2) Eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung des Netzzu
gangs gemäß § 21 Abs. 4 gründen, kann erst nach Rechtskraft dieser Entscheidung 
eingebracht werden; sind die Parteien ident und bildet eine solche Entscheidung eine 
Vorfrage für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft dieser Ent
scheidung oder einer Entscheidung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts über eine, 
gegen diese Entscheidung eingebrachte Beschwerde zu unterbrechen. 

Versorgungspflicht, Genehmigung der Versorgungsbedingungen und Preisbe
stimmung 

§ 24. Erfolgt die Verweigerung des Netzzugangs gegenüber einem Endverbrau
cher (§ 6 Z 2) oder wurde durch eine Verordnung gemäß § 22 Abs. 6 eine befristete 
Ausnahme von der Verpflichtung gemäß § 17 Abs. 1 Z 7 festgestellt, ist das antrag
stellende Unternehmen verpflichtet, innerhalb seines Verteilergebietes diese Endver
braucher zu angemessenen, nicht diskriminierenden Bedingungen (Versorgungs
bedingungen) und Preisen zu versorgen (Versorgungspflicht). 

(2) Erfolgt eine Einschränkung des Rechtes von Netzzugangsberechtigten durch 
eine Verordnung gemäß § 22 Abs. 6, hat das antragstellende Erdgasunternehmen die 
Bedingungen für die Versorgung von der Behörde genehmigen zu lassen. § 19 Abs. 2 
Z 1 bis 3 gilt sinngemäß. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann fiir die 
Lieferung von Erdgas an Endverbraucher sowie für die damit zusammenhängenden 
Nebenleistungen volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise bestimmen. Die Be-

ändern. Eine Behebung oder Abänderung des Feststellungsbescheides gemäß Abs. 4 
hat auch dann zu erfolgen, wenn die gemäß Abs. 6 erlassene Verordnung vom Verfas
sungsgerichtshof teilweise oder zur Gänze aufgehoben wird. 

Streitbeilegungsverfahren 

§ 21. (1) Ausgenommen in den Fällen des § 19 Abs. 1 sowie in jenen Fällen, in 
denen eine Zuständigkeit des Kartellgerichtes besteht, entscheiden über Streitigkeiten 
zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern über die aus diesem Verhältnis 
entspringenden Verpflichtungen. insbesondere die anzuwendenden Netzbedingungen 
und die Systemnutzungstarife, die ordentlichen Gerichte. 

(2) Eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung des Netzzu
ganges gemäß § 19 Abs. 4 gründen, kann erst nach Rechtskraft dieser Entscheidung 
eingebracht werden; sind die Parteien ident und bildet eine solche Entscheidung eine 
Vorfrage für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft dieser Ent
scheidung oder einer Entscheidung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts über eine, 
gegen diese Entscheidung eingebrachte Beschwerde zu unterbrechen. 
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stimmung sowohl eines Höchstpreises als auch eines Mindestpreises (Festpreis oder 
Preisband) ist zulässig. Die Preisbestimmung kann auch unter Bedingungen und Vor
schreibung von Auflagen erfolgen. 

(3) Preise im Sinne des Abs. 1 sind volkswirtschaftlich gerechtfertigt, wenn sie 
sowohl den bei der Gewinnung, dem Transport und der Verteilung jeweils bestehen
den volkswirtschaftlichen Verhältnissen als auch der jeweiligen wirtschaftlichen Lage 
der Verbraucher oder Leistungsempfänger bestmöglich entsprechen. 

(4) Preise gemäß Abs. I können von Amts wegen oder auf Antrag bestimmt wer
den. Anträge sind bei der zuständigen Behörde einzubringen. Diese hat, soweit im 
Abs. 5 nichts anderes bestimmt ist, vor jeder Preisbestimmung ein, der Begutachtung 
durch den Gasbeirat vorgelagertes Ermittlungsverfahren durchzuführen, in dem die 
Partei zu hören und den Vertretern der im § 62 Abs. 3 Z 1 und 3 genannten Bundes
ministerien und Körperschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist. Antrags
berechtigt sind die betroffenen Unternehmen sowie die Wirtschaftskammer Österreich, 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, die Bundesar
beitskammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund. 

(5) Nach Abschluß des der Begutachtung im Gasbeirat vorgelagerten Ermitt
lungsverfahrens sind sämtliche Unterlagen dem Gasbeirat zur Begutachtung vorzule
gen. Der Vorsitzende kann zur Beratung im Gasbeirat auch Sachverständige beizie
hen. 

(6) Bei Gefahr im Verzug können die Anhörung der im § 62 Abs. 3 Z 1 und 3 ge
nannten Bundesministerien und Körperschaften sowie die Begutachtung durch den 
Gasbeirat entfallen. Dieser ist jedoch nachträglich unverzüglich mit der Angelegenheit 
zu befassen. 

(7) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen hierüber, 
wenn die Betriebsprüfung in dem der Begutachtung durch den Gasbeirat vorgelagerten 
Ermittlungsverfahren vorgenommen wurde, außer im Fall des Abs. 5, den Vertretern 
der im § 62 Abs. 3 Z 1 und 3 genannten Bundesministerien und Körperschaften, wenn 
die Betriebsprüfung aber im Verfahren vor dem Gasbeirat vorgenommen wurde, sowie 
im Fall des Abs. 5, den Mitgliedern des Gasbeirats gemäß § 62 Abs. 3 Z I und 3 zur 
Stellungnahme zu übermitteln. 

(8) Vertreter der überprüften Unternehmen können von der Behörde sowohl in 
dem der Begutachtung des Gasbeirates vorgelagerten Ermittlungsverfahren als auch 
zum Gasbeirat zur weiteren Auskunftserteilung vorgeladen werden. 

(9) Die gemäß Abs. I genehmigten Versorgungsbedingungen und die vom Bun
desminister für Wirtschaft und Arbeit bestimmten Preise sind im "Amtsblatt zur Wie
ner Zeitung" kundzumachen. 
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Verwertung nicht absetzbarer Gasmengen 

§ 25. (1) Kann ein Erdgasunternehmen die im Rahmen von Erdgaslieferverträgen 
mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehen, zu übernehmenden Gasmengen an seine Kunden nachweis
lich nicht absetzen, ist es berechtigt, rechtzeitig vor Beginn der Lieferverpflichtung, 
die innerhalb der nächsten Lieferperiode, höchstens jedoch der nächsten zwölf Monate 
zu übernehmenden und nicht absetzbaren Mengen über eine Börse oder - solange kein 
liquider Handelsplatz fiir Erdgas im Binnenmarkt zur Verfiigung steht über eine 
Versteigerung zu verkaufen. Die im Rahmen dieser Versteigerungen oder über die 
Börse zu verkaufenden Mengen sind anteilig allen Erdgaslieferverträgen mit unbe
dingter Zahlungsverpflichtung dieses Unternehmens anzurechnen. Die Anteile errech
nen sich aus dem Verhältnis der zueinander in Relation gesetzten einzelnen Vertrags
mengen dieser Lieferverträge. Das Erdgasuntemehmen hat dabei die Menge und den 
Zeitraum, innerhalb dessen die Lieferung erfolgt, sowie sonstige Charakteristika der 
Lieferung einschließlich der sonstigen wesentlichen Vertragsbestirnmungen fiir das 
Verkaufs verfahren bekannt zu geben. 

(2) Die Versteigerungsbedingungen sind transparent und nicht diskriminierend zu 
gestalten und vom Erdgasunternehmen dem Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit 
spätestens zwei Monate vor dem Versteigerungsterrnin anzuzeigen. Der Bundesmini
ster fiir Wirtschaft und Arbeit kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Einla
gen der Anzeige eine Änderung der Bedingungen verlangen, wenn durch die vorge
legten Versteigerungsbedingungen ein transparentes und die Gleichbehandlung aller 
möglichen Bieter gewährleistendes Verfahren nicht sicher gestellt ist. Der Bundesmi
nister fur Wirtschaft und Arbeit kann nähere Bestimmungen über das Verfahren dieser 
Versteigerung, insbesondere die Fristen, die Pflicht zur Bekanntgabe des Versteige
rungsterrnins sowie die Voraussetzungen der mit der Versteigerung betrauten Stellen 
erlassen. 

(3) Insoweit mit dem Erlös aus dem Verkauf über eine Börse oder über eine Ver
steigerung nicht die tatsächlichen Aufbringungskosten fur die gemäß Abs. I ermittel
ten Anteile abgedeckt werden können, wird der Differenzbetrag durch einen Zuschlag 
zum vereinbarten Netzbenutzungsentgelt von den Endverbrauchern aufgebracht. Zu 
diesem Zweck haben die Erdgasunternehmen den beim Verkauf über eine Börse oder 
über eine Versteigerung erlittenen Ausfallsbetrag dem Bundesministerium fur Wirt
schaft und Arbeit innerhalb von vier Wochen nach Abschluss des Verkaufsverfahrens 
bei sonstigem Rechtsverlust zu melden. 

Verwertung nicht absetzbarer Gasmengen 

§ 22. (I) Eine von der Erdgas-Control Kommission zu benennende Stelle hat 
über Antrag der in Anlage I angefiihrten Erdgasunternehmen einen durch Bescheid 
gemäß Abs. 2 näher zu bestimmenden Anteil der Erdgasmengen fiir die eine Abnah
meverpflichtung besteht, die mit den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesge
setzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. ###/200# bestehenden Erdgas
lieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, auf die in der Anlage ange
fiihrten Landesferngasgesellschaften überbunden worden sind, gegen Ersatz der tat
sächlichen Aufbringungskosten abzukaufen. Tatsächliche Autbringungskosten sind 
jene Kosten, die dem Erdgasunternehmen aus Verträgen mit unbedingter Zahlungs
verpflichtung bis zur Übernahme in sein Netz entstehen. In die Berechnung der Kosten 
sind die mit der Erdgaslieferung in Zusammenhang stehenden Speicher- und Trans
portverträge einzurechnen. Zur Ermittlung der Autbringungskosten sind alle Verträge 
eines Unternehmens mit unbedingter Zahlungs verpflichtung anteilsmäßig heranzuzie
hen. 

(2) Der Anteil der gemäß Abs. ! abzunehmenden Erdgasmengen wird durch Be
scheid der Erdgas-Contra! Kommission festgelegt und darf die Hälfte der, der jeweili
gen Landesferngasgesellschaft insgesamt vertraglich überbundenen Erdgasmengen 
nicht überschreiten. Bei der Festlegung des Anteils sind insbesondere das Ausmaß der 
vertraglich überbundenen Erdgasmengen, die Restlaufzeit der Verträge, die Kunden
struktur sowie die wirtschaftliche Situation der Landesferngasgesellschaft zu berück
sichtigen. Die Landesferngasgesellschaften sind verpflichtet, der Erdgas-Control 
Kommission auf deren Verlangen die fiir die Wahrung dieser Aufgabe erforderlichen 
Unterlagen zu übennitteln sowie Einschau in ihre Bücher zu gewähren. 

(3) Die gemäß Abs. I benannte Stelle ist berechtigt, die gemäß Abs. I und 2 er
worbenen Erdgasmengen über eine Börse oder über zu versteigernde Lieferverträge 
mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr zu verkaufen. Vertragliche Vereinbarun
gen betreffend das Verbot der Ausfuhr von Erdgas stehen einem Verkauf der Erdgas
mengen an ausländische Anbieter nicht entgegen. Der Versteigerungstennin ist von 
der gemäß Abs. 1 benannten Stelle auf Kosten der benannten Stelle im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung sowie im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt zu 
machen. Eine zusätzliche Bekanntmachung in elektronischen Medien ist zulässig. Die 
Vorschriften der Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194, bleiben unberührt. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat durch Verordnung Richtlinien für Ver
steigerungsbedingungen festzulegen. Die Richtlinien haben den Grundsätzen der 
Nichtdiskriminierung und Transparenz zu entsprechen, die Voraussetzungen fiir das 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] Seite: 26 von 92 

287/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
127 von 209

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

(4) Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit hat auf Grundlage der gemel
deten Ausfallsbeträge jährlich durch Verordnung den Zuschlag zum Netznutzungsent
gelt durch Umlegung auf die im Bundesgebiet an Endverbraucher, die netzzugangsbe
rechtigt sind, abgesetzte Gesamtmenge an Erdgas per Kubikmeter zu bestimmen. Die 
näheren Einzelheiten hinsichtlich der Einhebung, der Abfiihrung und der Auszahlung 
des Zuschlages an die betroffenen Erdgasunternehmen hat der Bundesminister fiir 
Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung festzulegen. 

(5) Tatsächliche Aufbringungskosten sind jene Kosten, die dem Erdgasunterneh
men aus Verträgen mit unbedingter Zahlungs verpflichtung bis zur Übernahme in sein 
Netz entstehen. Zur Ermittlung der Aufbringungskosten sind alle Verträge eines Un
ternehmens mit unbedingter Zahlungsverpflichtung anteilsmäßig heranzuziehen. 

Vorliegen eines gültigen Gebotes sowie geeignete Sicherstellungen fiir die Gebote 
festzulegen und einen Hinweis auf den Bieterrechtsschutz gemäß Abs. 5 zu enthalten. 
Die Richtlinien haben eine Zuteilung an den Bestbieter vorzusehen. Das Bestgebot 
wird durch die Höhe des angebotenen Preises bestimmt. Die gemäß Abs.l benannte 
Stelle hat der Erdgas-Control Kommission den Richtlinien entsprechende Versteige
rungsbedingungen spätestens zwei Monate vor dem Versteigerungstenllin anzuzeigen. 
Die Erdgas-Control Kommission kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Einlangen der Anzeige eine Änderung der Bedingungen verlangen, wenn durch die 
vorgelegten Versteigerungsbedingungen ein transparentes und die Gleichbehandlung 
aller möglichen Bieter gewährleistendes Verfahren nicht sicher gestellt ist. 

(5) Übergangene Bieter sind berechtigt, binnen zwei Wochen ab Zuschlagsertei
lung durch einen mit einer BeglÜndung versehenen schriftlichen Antrag an die Erdgas
Control Kommission die NachplÜfung der Entscheidung wegen Verletzung der Ver
steigerungsbedingungen zu beantragen, sofern ihnen dadurch ein Schaden entstanden 
ist oder zu entstehen droht. Der Antrag hat zu enthalten 

1. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes, 
2. Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits eingetretenen Schaden 

fiir den Antragsteller, 
3. die GlÜnde, auf die sich die behauptete Verletzung der Versteigerungsbedin

gungen stützt sowie 
4. ein auf Feststellung der Verletzung der Versteigerungsbedingungen durch die 

Zuschlagserteilung gerichtetes Begehren 

(6) Die Erdgas-Control Kommission hat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
mit Bescheid festzustellen, ob bei der Erteilung des Zuschlages die Versteigerungs be
dingungen verletzt wurden. Parteien des Verfahrens sind neben dem Antragsteller die 
gemäß Abs. 1 benannte Stelle und der Bieter, dem der Zuschlag erteilt wurde. Die 
Parteien können innerhalb einer Frist von einem Monat nach Rechtskraft des Beschei
des eine Entscheidung durch die ordentlichen Gerichte begehren. Mit Anrufung des 
Gerichtes tritt der Bescheid der Erdgas-Control Kommission außer Kraft. 

(7) Insoweit mit dem Erlös aus dem Verkauf über eine Börse oder über eine Ver
steigerung nicht die tatsächlichen Aufbringungskosten fiir die gemäß Abs. 1 erworbe
nen Erdgasmengen abgedeckt werden können, wird der Differenzbetrag durch einen 
Zuschlag zum Netzbenutzungsentgelt von den Endverbrauchern aufgebracht. Zu die
sem Zweck hat die gemäß Abs. I benannte Stelle den beim Verkauf über eine Börse 
oder über eine Versteigerung erlittenen Ausfallsbetrag der Erdgas-Control Kommissi
on innerhalb von vier Wochen nach Abschluss des Verkaufsverfahrens bei sonstigem 
Rechtsverlust zu melden. 

(8) Die Erdgas-Control Kommission hat auf Qrundlage der gemeldeten Ausfalls-
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NetzbenutzungsentgeIte 

§ 20. (I) Netzbetreiber sind verpflichtet, mit Netzzugangsberechtigten Netzbe
nutzungsentgelte zu vereinbaren, die dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung sowie 
der Kostenbasiertheit entsprechen. Die Grundsätze der Tarifierung und Verrechnung 
sowie die Preisansätze fiir die Transportdienstleistungen für Endverbraucher mit ei
nem Jahresverbrauch von weniger als eine Million m3 pro Jahr sind einmal jährlich 
sowie nach jeder Änderung zu veröffentlichen. 

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, die für die Nutzung ihrer Anlage geltenden 
Allgemeinen Netzbedingungen sowie die bei der Bemessung des Netzbenutzungsent
gelts zugrunde zu legenden Grundsätze der Tarifierung und Verrechnung offen zu 
legen. 

(3) Die Allgemeinen Netzbedingungen, die der Bemessung des Netzbenutzungs
entgelts zugrundeliegenden Preis ans ätze sowie die der Bemessung des Netzbenut
zungsentgelts zugrunde zu legenden Grundsätze der Tarifierung sind den Kunden über 
Verlangen auszufolgen. 

(4) Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Netzbenutzungsentgelte verschei
dener Netzbetreiber ist der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit ennächtigt, 
durch Verordnung zu bestimmen, welche Tarifstruktur den Preisansätzen der Netzbe
treiber zugrunde zu legen ist. Dabei ist die Tarifstruktur auf eine Weise zu bestimmen, 
dass eine kostenbasierende Preisgestaltung der Tarife möglich ist. 

beträge jährlich durch Verordnung den Zuschlag zum Netznutzungsentgelt durch 
Umlegung auf die im Bundesgebiet an Endverbraucher, die netzzugangsberechtigt 
sind, abgesetzte Gesamtmenge an Erdgas per Kubikmeter zu bestimmen. Die näheren 
Einzelheiten hinsichtlich der Einhebung, der Abfiihrung und der Auszahlung des Zu
schlages an die betroffenen Erdgasuntemehmen sind durch Verordnung der Erdgas
Control Kommission festzulegen. 

2. Unterabschnitt 

Entgelt für die Netznutzung 

Entgelt für die Netznutzung 

§ 23. (1) Das fiir die Netznutzung zu entrichtende Entgelt bestimmt sich aus dem 
1. dem Netznutzungsentgelt; 

sowie 
2. dem Entgelt fiir Messleistungen. 

Anläßlich der erstmaligen Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder der Ände
rung eines Anschlusses infolge der Änderung der Kapazität, ist der Netzbetreiber 
berechtigt vom Kunden ein Netzbereitstellungsentgelt und ein Netzzutrittsentgelt zu 
verlangen. 

(2) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber von den Kunden 
die Kosten insbesondere fiir 

1. die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsy. 
sterns; 

2. die Betriebsführung; 
3. den Versorgungswiederautbau; 
4. die Netzengpassbeseitigung sowie 
5. die Verdichtung von Erdgas 

abgegolten. 

Dariiber hinaus werden durch das Netznutzungsentgelt der Netzebene 1 dem Regelzo
nenführer von den Kunden jene Kosten abgegolten, die sich aus dem Erfordernis er
geben, Lastschwankungen durch eine Leistungs- und Druckregelung bzw. Druckhal
tung (Bereitstellung von Regelenergie) auszugleichen. 

(3) Durch das einmalig zu leistende Netzzutrittsentgelt werden dem Netzbetreiber 
von den Kunden alle AufWendungen abgegolten, die mit der erstmaligen Herstellung 
eines Anschlusses an ein Netz oder der Abänderung eines Anschlusses in Folgen der 
Änderung der Kapazität eines Netzbenutzers unmittelbar verbunden sind. Das Netz-
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zutrittsentgelt entfallt insoweit, als die Kosten für den Netzanschluss oder die Abände
rung vom Netzbenutzer selbst getragen werden. 

(4) Durch das Entgelt tUr Messleistungen werden dem Netzbetreiber von den 
Kunden jene direkt zuordenbaren Kosten abgegolten, die mit der Errichtung und dem 
Betrieb von Zähleinrichtungen, der Eichung, der Datenauslegung, der Datenübertra
gung, -speicherung und -auswertung verbunden sind. Soweit Messeinrichtungen von 
den Netzbenutzern selbst beigesteIlt werden, ist das Entgelt rur Messleistungen ent
sprechend zu vermindern. 

(5) Gasuntemehmen haben die einzelnen Komponenten des Entgeltes gemäß 
Abs. 1, welches Endverbrauchern oder Netzbetreibern verrechnet wird oder in ver
rechneten Tarifpreisen enthalten ist, gesondert auf den Rechnungen rur die Netznut
zung oder auf den Gasrechnungen auszuweisen. 

Ermittlung des Netznutzungentgelts 

§ 23a. (I) Das in § 23 Abs. I Z 1 angeführte Entgelt (Netznutzungsentgelt) ist 
unter Zugrundelegung eines Tarifes zu ermitteln, der von der Erdgas-Control Kom
mission durch Verordnung zu bestimmen ist (Systemnutzungstarit). Dem Netznut
zungsentgelt sind jene Preisansätze zugrunde zu legen, die rur den Netzbereich sowie 
die Netzebene (§ 23b) bestimmt sind, an die die Anlage angeschlossen ist. Das unter 
§ 23 Abs. 1 Z 2 angeruhrte Entgelt (Netzbereitstellungsentgelt) ist aufwandsorientiert 
zu verrechnen, wobei eine Pauschalierung dem Netzbetreiber rur jene Netzbenutzer , 
die an eine unter 20a. Abs. 1 Z 3 angeruhrte Netzebene angeschlossen sind, anheim 
gestellt ist. Das unter § 23 Abs. I Z 3 angeruhrte Entgelt (Entgelt rur Messleistungen) 
ist grundsätzlich aufwandsorientiert ZU verrechnen, wobei von der Erdgas-Control 
Kommission durch Verordnung Höchstpreise bestimmt werden können. 

(2) Die Systemnutzungstarife sind kostenorientiert zu bestimmen und haben dem 
Grundsatz der Kostenverursachung zu entsprechen. Die Bestimmung der Preise unter 
Zugrunde\egung einer Durchschnittsbetrachtung, die von den Kosten eines rationell 
geruhrten, vergleichbaren Unternehmens ausgeht, ist zulässig. Weiters können der 
Preisbestimmung Zielvorgaben zugrunde gelegt werden, die sich am Einsparungspo
tential der Unternehmen orientieren (Produktivitätsabschläge). Aufwendungen rur 
Schadenersatz infolge ungerechtfertigter Netzzugnangsverweigerung sowie Kosten
vorschreibungen infolge erhöhten Überwachungswands, die integrierten Erdgasunter
nehmen vorgeschrieben werden, haben bei der Bestimmung der Tarife außer Betracht 
zu bleiben. Die den Preisansätzen zugrunde liegende Tarifstruktur ist einheitlich zu 
gestalten und hat eine Vergleichbarkeit der mit den Leistungen korrespondierenden 
Preisansätzen aller Netzbetreiber zu ermöglichen. 
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(3) Die Bemessung des Netznutzungsentgeltes hat entweder arbeitsbezogen oder 
arbeits- und leistungsbezogen zu erfolgen. Der leistungsbezogene Anteil des Netznut
zungsentgeltes ist grundsätzlich auf den Zeitraum eines Jahres zu beziehen. Die Tarife 
sind so zu gestalten, dass Erlöse aus den leistungsbezogenen Netznutzungspreisen je 
Netzebene die Erlöse aus den arbeitsbezogenen Netznutzungspreisen nicht überstei
gen. Werden Preise fur die Netznutzung zeitvariabel gestaltet, so sind höchstens je
weils zwei unterschiedliche Preise innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche so
wie innerhalb eines Jahres zulässig. Zur Ermittlung der Basis fur die Verrechnung des 
leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgeltes ist das arithmetische Mittel der 
im Abrechnungszeitraum monatlich gemessenen höchsten stündlichen Durchschnitts
belastung heranzuziehen. Für eine kürzere Inanspruchnahme als ein Jahr sowie bei 
gänzlicher oder teilweiser nicht durchgehender Inanspruchnahme des Netzsystems 
sind höhere Preise zu verrechnen. Die Erdgas-Control Kommission hat durch Verord
nWlg die Kriterien festzulegen, nach denen bei der Berechnung der sich dabei erge
benden Basis fur die Verrechnung des leistungsbezogenen Anteils des Netznutzungs
entgeltes vorzugehen ist. 

(4) Das bei der Bestimmung der Tarife zugrundezulegende Verfahren der Ko
stenwälzung ist von der Erdgas-Control Kommission unter angemessener Berück
sichtigung des Verbrauchs in den einzelnen Netzebenen durch Verordnung zu be
stimmen. 

(5) Die Systemnutzungstarife haben dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller 
Systembenutzer zu entsprechen. Die fur den Netzzugang geltenden Systemnutzung
starife sind als Festpreise zu bestimmen. 

(6) Die Erdgas-Control Kommission hat jedenfalls Systemnutzungstarife fur 
Entnehmer und Einspeiser von Erdgas durch Verordnung zu bestimmen. Netzbetrei
ber gelten dabei als Entnehmer. 

Netzebenen und Netzbereicbe 

§ 23b. (l) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungstarife 
auszugehen ist, werden bestimmt: 

I. Fernleitungen; 
2. Verteilerleitungen mit einem Druck> 6 bar; 
3. Verteilerleitungen mit einem Druck< 6 bar. 

(2) Als Netzbereiche sind vorzusehen: 
1. Für die Netzebene 1: 

a) Ostösterreichischer Bereich: 
Die in Anlage I angefuhrten Fernleitungsanlagen 

b) Tiroler Bereich: das die Bundesgrenze überschreitende Teilstück aller 
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Leitungen in Tirol; 
c) Vorarlberger Bereich: den grenzüberschreitenden Leitungsabschnitt von 

Deutschland nach Vorarlberg; 
2. für die anderen Netzebenen die jeweiligen, durch die Netze in den Netzebe

nen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 der in der .I Anlage 2 angeruhrten Unternehmen. 

Netze unterschiedlicher Betreiber 

§ 23c. (1) Bei Netzen unterschiedlicher Betreiber innerhalb von Netzbereichen 
sind zur Ermittlung der Tarifpreise die Kosten je Netzebene rur diese Netze zusam
menzufassen, wobei die Erlöse aus der Nutzung dieser Netze innerhalb der Netzberei
che und Netzebenen von den jeweiligen Netzbetreihern nach Kostenanteilen aufzutei
len sind. Ausgleichszahlungen zwischen den Netzbetreibern sind erforderlichenfalls 
durchzuruhren. 

(2) Die organisatorische und technische Abwicklung der Ausgleichszahlungen 
gemäß Abs. I sind der Energie Control-GmbH zur Besorgung zugewiesen. 

Verfahren 

§ 23d. (1) Die Bestimmung rur die Netznutzung geltenden Festpreise erfolgt 
durch die Erdgas-Control Kommission . Diese hat, soweit im Abs. 2 nicht anderes 
bestimmt ist, vor jeder Preisbestimmung ein Begutachtungsverfahren durchzuruhren, 
in dem die betroffenen Netzbetreiber «§ 6 Z 31) zu hören und den Vertretern der 
Bundesministerien für Finanzen, rur Justiz, rur Land- und Forstwirtschaft, für Umwelt 
und Wasserwirtschaft und für Wirtschaft und Arbeit, der Wirtschaftskammer Öster
reich, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bun
desarbeitskammer und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben ist. 

(2) Bei Gefahr im Verzug kann die Anhörung der im Ahs. 1 genannten Bundes
ministerien und Körperschaften entfallen. 

(3) Werden Betriebsprüfungen vorgenommen, so sind die Unterlagen hierüber, 
außer im Fall des Abs. 2, den Vertretern der im Abs. 1 genannten Bundesministerien 
und Körperschaften zur Stellungnahme zu übermitteln. 

(4) Vertreter der überprüften Unternehmen können von der Erdgas-Control 
Kommission zur weiteren Auskunftserteilung vorgeladen werden. 

Entgelt für Gegenflüsse 

§ 23e. Für die Anmeldung von Transportdienstleistungen, deren tatsächlicher 
oder vertraglicher Fluss gegen die - durch die Einspeisepunkte an der Bundesgrenze 
in das inländische Leitungsnetz technisch vordeftnierte Flussrichtung von Fernlei
tungen gerichtet ist, haben Versorger dem Netzbetreiber der Netzebene 1 (§ 23b 
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3. Abschnitt 

Verteilerunternehmen 

Pflichten der Netzbetreiber 

§ 17. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, 
I. die von ihnen betriebenen Anlagen nach dem Stand der Technik sicher, zu

verlässig und leistungsfähig zu betreiben und zu erhalten sowie tur die Bereit
stellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen; 

2. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen si
cherzustellen; 

3. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes 
zu betreiben und zu erhalten, Sicherheits berichte mit systematischer Gefah
renanalyse sowie Pläne für Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur Begren
zung oder Beseitigung von Störfällen (Maßnahmenplanung) zu erstellen so
wie die Behörden und die betroffene Öffentlichkeit bei schweren Störfällen 
und Unfällen zu informieren; 

4. dem Betreiber von anderen Anlagen, die mit seinen eigenen Anlagen verbun
den sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den sicheren und lei
stungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität der 
Netze sicher.rustellen und mit dem Betreiber der verbundenen Anlage über die 
Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinbarungen zu schließen; 

5. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mit
teilungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Ver
pflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, 
wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

6. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kate
gorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unter
nehmen, zu enthalten; 

7. Netzzugangsberechtigten nach Maßgabe der ihnen zustehenden Rechte den 
Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen 
und den veröffentlichten Netztarifen zu gewähren; 

8. Erzeugern von biogenen Gasen, die den, in den Allgemeinen Netzbedingun
gen festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen, an ihr Erdgasnetz zum 
Zwecke der Kundenversorgung anzuschließen. 

Abs. 1 Z I) ein angemessenes Entgelt zu entrichten. Die Erdgas-Control Kommission 
kann durch Verordnung Festpreise bestimmen. 

2. Abschnitt 

Verteilernetzbetreiber 

Pflichten der Verteilerunternehmen 

§ 24. (1) Verteilerunternehmen sind verpflichtet, 
1. die von ihnen betriebenen Anlagen nach dem Stand der Technik sicher, zu

verlässig und leistungsfähig zu betreiben, und zu erhalten und auszubauen 
sowie für die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen; 

2. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen si
cherzustellen; 

3. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes 
zu betreiben, und zu erhalten und auszubauen, Sicherheitsberichte mit syste
matischer Gefahrenanalyse sowie Pläne tur Maßnahmen zur Störfallvermei
dung, zur Begrenzung oder Beseitigung von Störfällen (Maßnahmenplanung) 
zu erstellen sowie die Behörden und die betroffene Öffentlichkeit bei schwe
ren Störfällen und Unflillen zu informieren; 

4. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen 
Anlagen verbunden sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den si
cheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Inter
operabilität der Netze Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der ver
bundenen Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinba
rungen zu schließen; 

5. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mit
teilungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Ver
pflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, 
wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

6. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kate
gorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unter
nehmen zu enthalten; 

7. Netzzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten 
Allgemeinen Netzbedingungen und den von der Erdgas-Control Kommission 
bestimmten Netztarifen zu gewähren; . 

8. mit anderen Netzbetreibern Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfüllung 
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(2) Erdgashändler (§ 6 Z 3), die Endverbraucher beliefern, auf die die Bestim
mungen des Konsumentenschutzgesetzes Anwendung fmden, haben jedenfalls die 
Möglichkeit zum Abschluß von nichtunterbrechbaren Erdgaslieferungsverträgen vor
zusehen. Insofern sich diese Erdgashändler bei der Ausübung ihrer Tätigkeit elektroni
scher Medien bedienen, kann der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit durch 
Verordnung Regelungen zum Schutz der Konsumenten erlassen. 
(3) Zur Sicherstellung der in Abs. 1 Z I bis 3 den Netzbetreibern auferlegten Ver
pflichtungen kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung 
Vorschriften erlassen, in denen die dem Stand der Technik entsprechenden Mindestan
forderungen umschrieben werden, die bei der Errichtung, der Herstellung und dem 
Betrieb von Anlagen einzuhalten sind. Diese Verordnungen können weiters nähere 
Bestimmungen insbesondere über die Erstellung von Sicherheitsberichten und Sicher
heitsanalysen, die Anforderungen an Pläne zur Störfallvermeidung, -begrenzung und 
beseitigung zum Inhalt haben. Insoweit diese Verordnungen die in Abs. I Z 3 enthal
tenen Verpflichtungen näher umschreiben, ist zur Erlassung das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
herzustellen. In dieser Verordnung können auch österreichische und internationale 
Normen und Regelwerke der Technik in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbind
lich erklärt werden. Insbesondere können in solchen Verordnungen auch Bestimmun
gen aufgenommen werden, die eine Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen 
durch die Republik Österreich darstellen. 

(4) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von Abs. 1 Z 7 bestimmt sich nach 
i § 42. 

Allgemeine Anschlußptlicht 

§ 29. (1) Verteilerunternehmen sind verpflichtet, zu den gemäß § 31 veröffent
lichten Allgemeinen Netzbedingungen und Preis ansätzen innerhalb ihrer Verteilerge
biete mit Endverbrauchern privatrechtliche Verträge über den Anschluß an das Erd
gasverteilernetz sowie die Netzbenutzung abzuschließen (Allgemeine Anschlußpflicht) 
und diese am technisch geeigneten und für den Endverbraucher wirtschaftlich günstig
sten Anschlußpunkt an ihr Erdgasnetz anzuschließen. 

41. 

des Anspruchs der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang erforderlich ist; 
der Abschluß dieser Verträge hat im Einvernehmen mit dem Regelzonenfüh
rer zu erfolgen; 

9. die Anweisungen des Regelzonenführers bei der Inanspruchnahme von Net
zen zur Erfüllung der Anspruche der Netzzugangsberechtigten auf Netzzu
gang zu befolgen; 

10. Erzeugern von biogenen Gasen, die den in den Allgemeinen Netzbedingungen 
festgelegten Qualitätsanforderungen entsprechen, an ihr Erdgasnetz zum 
Zwecke der Kundenversorgung anzuschließen 

11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanz
gruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen. 

(2) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von Abs. 1 Z 7 bestimmt sich nach § 

(3) Kommt der Betreiber eines Verteilerunternehmens seinen Verpflichtungen 
gemäß Abs. 1 Z 8 nicht nach, ist er gegenüber dem Erdgasunternehmen zur vollen 
Schadloshaltung verpflichtet, das gemäß § 41 b zum Schadenersatz gegenüber dem 
Kunden verpflichtet ist. 

Allgemeine Anschlußpflicht 

§ 25. (1) Verteilerunternehmen sind verpflichtet, zu den Allgemeinen Netzbe
dingungen (§ 26) innerhalb ihrer Verteilergebiete mit Endverbrauchern privatrechtli
che Verträge über den Anschluß an das Erdgasverteilernetz sowie die Netzbenutzung 
abzuschließen (Allgemeine Anschlußpflicht) und diese am technisch geeigneten und 
für den Endverbraucher wirtschaftlich günstigsten Anschlußpunkt an ihr Erdgasnetz 
anzuschließen. 

(2) Die Allgemeine Anschlußpflicht besteht nicht, soweit der Anschluß dem Be- (2) Die Allgemeine Anschlußpflicht besteht nicht, soweit der Anschluß dem Be-
treiber des Verteilernetzes unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden treiber des Verteilernetzes unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden 
im Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist. im Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

(3) Kann über das Bestehen einer Anschlußpflicht zwischen einem Netzbetreiber (3) Kann über das Bestehen einer Anschlußpflicht zwischen einem Netzbetreiber 
und einem Endverbraucher keine Einigung erzielt werden, entscheidet über Antrag und einem Endverbraucher keine Einigung erzielt werden, entscheidet über Antrag 
eines der Beteiligten der Landeshauptrnann. eines der Beteiligten die Erdgas-Control Konunission . 
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Bedingungen für den Netzzugang (Allgemeine Netzbedingungen) 

§ 19. (I) Die Allgemeinen Netzbedingungen sowie deren Änderungen bedürfen 
der Genehmigung der Behörde. Diese Genehmigung ist unter Auflagen zu erteilen, 
soweit dies zur Errullung der Vorschriften dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und kei
ne mißbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigte Beschränkungen enthalten und 
weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. Insbe
sondere sind sie so zu gestalten, daß 

1. die Errullung der dem Netzbetreiber obliegenden Aufgaben gewährleistet ist; 
2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Netzbetreibers in 

einem sachlichen Zusammenhang stehen; 
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht 

zugewiesen sind; 
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen rur den Anschluß an das 

Netz im Netzanschlusspunkt und rur alle Vorkehrungen, um störende Rück
wirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhin
dern, enthalten; 

5. sie objektive Kriterien rur die Übernahme von Erdgas aus einem anderen 
Netzbereich sowie die Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen; 

6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an 
der Kostenverursachung orientieren; 

7. sie klar und übersichtlich gefaßt sind und 
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten. 

(3) Die Allgemeinen Netzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
I. die technischen Mindestanforderungen rur den Netzzugang; 
2. jene Qualitätsanforderungen, die rur die Einspeisung und den Transport von 

Erdgas und biogenen Gasen gelten; 
3. die möglichen Einspeisepunkte rur das Erdgas und biogene Gase; 
4. die verschiedenen, von den Netzbetreibern im Rahmen des Netzzuganges 

angebotenen Dienstleistungen; 
5. das Verfahren und die Modalitäten rur Anträge aufNetzzugang; 
6. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 
7. die Frist, innerhalb derer der Netzbetreiber Anträge auf Netzzugang ZU be

antworten hat; 
8. die grundlegenden Prinzipien rur die Tarifierung und Verrechnung; 
9. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten unter Einhaltung angemesse

ner Fristen Leitungskapazität zu reservieren sowie die benötigte Leitungska-

Bedingungen für den Netzzugang zu Verteilerleitungen (A1lgemeine Verteiler
netzbedingungen) 

§ 26. (1) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sowie deren Änderungen 
bedürfen der Genehmigung der Erdgas-Control Kommission . Diese Genehmigung ist 
unter Auflagen zu erteilen, soweit dies zur Erfiillung der Vorschriften dieses Gesetzes 
erforderlich ist. Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die zur Genehmigung einge
reichten Allgemeinen Verteilernetzbedingungen auf Aufforderung der Erdgas-Control 
Kommission zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein 
und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen ent
halten und weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefähr
den. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 

I. die Erfiillung der dem Verteilerunternehmen obliegenden Aufgaben gewähr
leistet ist, 

2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Verteilerunterneh
mens in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 

3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht 
zugewiesen sind, 

4. sie Festlegungen über technische Anforderungen rur den Anschluss an das 
Netz im Netzanschlusspunkt und für alle Vorkehrungen, um störende Rück
wirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhin
dern, enthalten, 

5. sie objektive Kriterien rur die Übernahme von Erdgas aus einem anderen 
Netzbereich sowie die Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen, 

6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an 
der Kostenverursachung orientieren, 

7. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
8. sie Defmitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten; 
9. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

(3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
I. die Rechte und Pflichten der Verteilerunternehmen und der Marktteilnehmer 

, 
2. die Grundsätze der Fahrplanerstellung, 
3. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardisierten Lastprofile, 
4. die technischen Mindestanforderungen rur den Netzzugang ; 
5. jene Qualitätsanforderungen, die rur die Einspeisung und den Transport von 

Erdgas und biogenen Gasen gelten; 
6. die möglichen Einspeisepunkte für Erdgas und biCJKene Gase; 
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pazität vor der tatsächlichen Inanspruchnahme anzumelden; 
10. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Sicherheitsleistung. 

In den Allgemeinen Netzbedingungen können auch Normen und Regelwerke der 
Technik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich er
klärt werden. 

(4) Die in Ausführung der im Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Netzbedingungen 
enthaltenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaft gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und teclmischen Vorschriften, AB\. L 204 vom 21. Juli 
1998, S 37ff, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. L 217 vom 5. August 
1998, S 18ff, mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entspro
chen ist. 

7. die verschiedenen von den Verteilerunternehmen im Rahmen des Netzzugan
ges zur Verfügung zu stellenden Dienstleistungen; 

8. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge aufNetzzugang ; 
9. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 

10. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten, unter Einhaltung angemesse
ner Fristen Leitungskapazität zu reservieren sowie die benötigte Leitungska
pazität vor der tatsächlichen Inanspruchnahme anzumelden; 

11. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb das Verteilerun
ternehmen das Begehren aufNetzzugang zu beantworten hat; 

12. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung; 
13. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vin
kulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen 
des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsver
pflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. 

In den Allgemeinen Verteilernetzbedingungen können auch Normen und Regelwerke 
der Technik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich 
erklärt werden. 

(4) Die in Ausführung des Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Verteilernetzbedingun
gen enthaltenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABI. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 
37ff, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. L 217 vom 5. August 1998, S. 
18ff, mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entsprochen ist. 

Änderung von Netzbedingungen 

§ 27. (1) Werden neue Allgemeine Netzbedingungen genehmigt, hat der Netzbe
treiber dies den Netzbenutzern in geeigneter Weise bekannt zu geben und ihnen diese 
auf deren Wunsch zuzusenden. Mangels einer ausdrücklichen gegenteiligen Erklärung 
des Netzbenutzers innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe gelten die 
neuen Allgemeinen Netzbedingungen als vereinbart. Der Netzbenutzer ist auf die 
Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen. Die Änderungen gelten ab dem 
Monatsersten, der dem Tag des Endes der Frist folgt, als vereinbart. 

(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen sind den Kunden über Verlangen auszu
folgen. 

Standardisierte LastpronIe 
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§ 28. (1) Die Energie-Contro! GmbH hat durch Verordnung Verteilerunterneh
men zu verpflichten tUr Netzbenutzern, deren Verbrauch, Einspeisung oder An
schlußleistung einen in bestimmtes Ausmaß unterschreitet, jedenfalls standardisierte 
Lastprofile zu erstellen. und diese den einzelnen Netzbenutzern zuzuordnen. Die 
Verordnung hat sich dabei am vertretbaren Meßaufwand zu orientieren. In dieser 
Verordnung sind auch die Form der Erstellung und Anpassung der standardisierten 
Profile festzulegen. 

Bedingungen für den Netzzugang zu Fernleitungen (Allgemeine Fernleitungsbe
dingungen) 

§ 31 b. (1) Die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen sowie deren Änderungen 
bedürfen der Genehmigung der Erdgas-Control Kommission. Diese Genehmigung ist 
unter Auflagen zu erteilen, soweit dies zur Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes 
erforderlich ist. Die Fernleitungsunternehmen sind verpflichtet, die zur Genehmigung 
eingereichten Allgemeinen Bedingungen auf Aufforderung der Erdgas-Control Kom
mission zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen dürfen nicht diskriminierend sein 
und keine den Wettbewerb beschränkenden Praktiken oder ungerechtfertigten Be
schränkungen enthalten und weder die Versorgungssicherheit noch die Dienstlei
stungsqualität gefährden. Insbesondere sind sie so zu gestalten, dass 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

1. die Erfüllung der dem Fernleitungsunternehmen obliegenden Aufgaben ge
währleistet ist, 

2. die Leistungen der Netzbenutzer mit den Leistungen des Fernleitungsunter
nehmens in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 

3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht 
zugewiesen sind, 

4. sie Festlegungen über technische Anforderungen rur den Anschluss an das 
Netz im Netzanschlusspunkt und tUr alle Vorkehrungen, um störende Rück
wirkungen auf das Netz des Netzbetreibers oder andere Anlagen zu verhin
dern, enthalten, 

5. sie objektive Kriterien für die Übernahme von Erdgas aus einem anderen 
Netzbereich sowie die Nutzung von Verbindungsleitungen festlegen, 

6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kostentragung enthalten, die sich an 
der Kostenverursachung orientieren, 

7. sie klar und übersichtlich gefasst sind; 
8. sie Deftnitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten; 
9. sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Rechtsvorschriften stehen. 

(3) Die Allgemeinen Fernleitungsbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
1. die Rechte und Pflichten des Fernleitungsunternehmens und der Marktteil-
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Veröffentlichung der Allgemeinen Netzbedingungen und Preisansätze 

§ 31. (I) Die im Anhang angetUhrten Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die 
tUr die Nutzung ihrer Anlagen geltenden Allgemeinen Netzbedingungen sowie die der 
Bemessung des Netzbenutzungsentgelts zugrundeliegenden Preisansätze im "Amts
blatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. Die Kundmachung der Allgemeinen Netz
bedingungen und Preisansätze von sonstigen Verteilerunternehmen hat in dem tUr 
amtliche Bekanntmachungen (Verlautbarungen) bestimmten Verkündigungsblatt 
(Verlautbarungsblatt, Amtsblatt) desjenigen Bundeslandes zu erfolgen, in dem das 
betreffende Unternehmen seinen Sitz hat. 

(2) Der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, die im Anhang 
enthaltene Liste jener Erdgasunternehmen, die verpflichtet sind, die Allgemeinen 
Netzbedingungen und Preisansätze im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentli-

nehmer, 
2. die Grundsätze der Fahrplanerstellung; 
3. Grundsätze tUr die Verrechnung der Ausgleichsenergie 
4. die technischen Mindestanforderungen tUr den Netzzugang; 
5. jene Qualitätsanforderungen, die tUr die Einspeisung und den Transport von 

Erdgas und biogenen Gasen gelten; 
6. die möglichen Einspeisepunkte tUr Erdgas und biogene Gase; 
7. die verschiedenen vom Fernleitungsunternehmen im Rahmen des Netzzugan

ges zur Verfiigung zu stellenden Dienstleistungen; 
8. das Verfahren und die Modalitäten tUr Anträge aufNetzzugang; 
9. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten; 

10. die Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten, unter Einhaltung angemesse
ner Fristen Leitungskapazität zu reservieren sowie die benötigte Leitungska
pazität vor der tatsächlichen Inanspruclmahme anzumelden; 

11. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, irmerhalb der das Fernlei
tungsunternehmen das Begehren aufNetzzugang zu beantworten hat; 

12. die grundlegenden Prinzipien tUr die Verrechnung; 
13. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vin
kulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen 
des EinzeltalIes zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsver
pflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt 

In den Allgemeinen Fernleitungsbedingungen können auch Normen und Regelwerke 
der Technik (Regeln der Technik) in ihrer jeweils geltenden Fassung tUr verbindlich 
erklärt werden. 

Veröffentlichung der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 

§ 29. (1) Die in .IAnlage 3 angefiihrten Verteilerunternehmen sind verpflichtet, 
die tUr die Nutzung ihrer Anlagen geltenden Allgemeinen Verteilernetzbedingungen 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und im Internet kundzumachen. Die Kundmachung 
der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen von sonstigen Verteilerunternehmen hat in 
dem tUr amtliche Bekarmtmachungen (Verlautbarungen) bestimmten Verkündigungs
blatt (Verl~utbarungsblatt, Amtsblatt) desjenigen Bundeslandes zu erfolgen, in dem 
das betreffende Unternehmen seinen Sitz hat. 

(2) Der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, die im Anhang 
enthaltene Liste jener Erdgasunternehmen, die verpflichtet sind, die Allgemeinen 
Verteilernetzbedingungen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen, durch 
Verordnung abzuändern. 
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ehen, durch Verordnung abzuändern. I (3) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen sind den Kunden über Verlangen 
(3) Die Allgemeinen Netzbedingungen sowie die der Bemessung des Netzbenut- auszufolgen. 

zungsentgelts zugrunde liegenden Preisansätze sind den Kunden über Verlangen auszu-
folgen. 

Informationspflichten Informationspflichten 

§ 30. Die Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die Endverbraucher in ihrem I § 30. Die Verteilerunternehmen sind verpflichtet, die Endverbraucher in ihrem 
~ertei~ergebiet ~ber energiesparen~e Maßnahmen im allgemeinen und über die Mög- ~ertei~ergebiet .über energiesparen.de Maßnahmen im allge~einen und über die Mög
hchkelten zur Emsparung und effiZienten Nutzung von Gas im besonderen zu beraten. hchkelten zur Emsparung und effiZienten Nutzung von Gas un besonderen zu beraten. 

2. Abschnitt 

Fernleitungen, Fernleitungsunternehmen und Erdgastransit 

Fernleitungsunternehmen und Fernleitungen 

§ 26. (1) Femleitungsunternehmen im Sinne des § 6 Z 8 ist die OMV Aktienge
sellschaft. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat bei Vorliegen der Vor
aussetzungen gemäß § 6 Z 8 weitere Fernleitungsunternehmen durch Verordnung zu 
benennen. 

(2) Fernleitungen im Sinne des § 6 Z 7 sind: 
I. die West-Austria-Gasleitung (WAG) von Baumgarten bis Oberkappel 

und 
2. die Trans-Austria-Gasleitung I und Il (TAG) von Baumgarten bis Arnold

stein. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung die in Z 1 
und 2 angeführten Fernleitungen um jene Erdgasleitungsanlagen zu erweitern, auf die 
die im § 6 '? 7 bestimmten Voraussetzungen zutreffen. 

3. Abschnitt 

Fernleitungsunternehmen 

Fernleitungen 

§ 31. (1 ) Fernleitungen im Sinne des (§ 6 Z 8 sind die in Anlage 2 angeflihrten 
Leitungsanlagen. 

(2) Der Bundesminister flir Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung die in 
Anlage 3 angeführten Fernleitungen um jene Erdgasleitungsanlagen zu erweitern, auf 
die die im (§ 6 Z 15 angführten Merkmale zutreffen. 

Fernleitungsunternehmen bedürfen zur Ausübung ihrer Tätigkeit einer Geneluni
gung gemäß § 13. 

Pflichten der Fernleitungsunternehmen 

§ 31 a. (1) Fernleitungsunternehmen sind folgende Aufgaben übertragen: 
I. Die Fernleitungen nach den Vorgaben des Regelzonenfiihrers nach dem Stand 

der Technik sicher, zuverlässig und leistungsfahig zu betreiben, zu erhalten 
und auszubauen sowie für die Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdien
ste zu sorgen; 

2. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit ihren eigenen 
Anlagen verbunden sind, ausreichende Informationen zu liefern, um den si
cheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die Inter
~erabilität der Netze Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der ver-
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[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

bundenen Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinba
rungen zu schließen; 

3. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mit
teilungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Ver
pflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, 
wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

4. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzern oder den Kate
gorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unter
nehmen zu enthalten. 

5. Steuerung der von ihnen betriebenen Fernleitungen; 
6. Fahrplanabwicklung, Messungen an der Netzgebietsgrenze, Datenaustausch, 

Vertragsabwicklung, Langfristplanung mit anderen Netzbetreibern; 
7. Erstellung von Summenlastprognosen zur frühzeitigen Erkennung von Un

gleichgewichten; 
9. die Kenntnis der Netzauslastung zu jedem Zeitpunkt, insbesondere bezüglich 

Flüssen und Druck. 

(2) Betreiber von Fernleitungsanlagen sind verpflichtet, 
1. die von ihm betriebenen Fernleitungen nach dem Stand der Technik sicher, 

zuverlässig und leistungsfahig zu betreiben sowie für die Bereitstellung aller 
unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen; 

2. die Anlagen unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Umweltschutzes 
zu betreiben, Sicherheitsberichte mit systematischer Gefahrenanalyse sowie 
Pläne für Maßnahmen zur Störfallvermeidung, zur Begrenzung oder Beseiti
gung von Störfallen (Maßnahmenplanung) zu erstellen sowie die Behörden 
und die betroffene Öffentlichkeit bei schweren Störfallen und Unfallen zu in
formieren; 

3. dem Betreiber von Leitungs- oder Speicheranlagen, die mit den von ihm be
triebenen Anlagen verbunden sind, ausreichende Informationen zu liefern, um 
den sicheren und 1eistungsfahigen Betrieb, den koordinierten Ausbau und die 
Interoperabilität der Systeme sicherzustellen und mit dem Betreiber der ver
bundenen Anlage über die Übergabe- und Übernahmemodalitäten Vereinba
rungen zu schließen; 

4. Netzzugangsbegehren innerhalb einer angemessenen Frist zu behandeln und 
die Leitungskapazitäten nach § 19 Abs. 2 in Übereinstimmung mit den öster
reichischen und gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen zur Förderung des 
Wettbewerbs zuzuteilen; 

5. mit anderen Netzbetreibern Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfüllung 
der Anspruch der Netzzugang~berechtigten auf Netzzugang erforderlichjst; 
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Veröffentlichung der Allgemeinen Netzbedingungen und Preisansätze 

§ 28. Fernleitungsunternehmen sind verpflichtet, die für die Nutzung ihrer Anla
gen geltenden Allgemeinen Netzbedingungen sowie die der Bemessung des Netzbe
nutzungsentgelts zugrunde zu legenden Grundsätze der Tarifierung und Verrechnung 
im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen. 

6. eine Haftpflichtversicherung bei einem in Osterreich oder einem anderen EU
oder EWR-Mitgliedsstaat zum Betrieb dieses Versicherungszweiges berech
tigten Versicherers abzuschließen, mit der die im § 34 bestimmte Haftpflicht 
nach Maßgabe des Betriebsumfanges und der Betriebsgefahr bis zu den im § 
35 festgesetzten Haftungshöchstgrenzen voll gedeckt ist und dies gegenüber 
der Energie-Control Kommission nachzuweisen; 

7. unbeschadet der nach diesem Bundesgesetz bestehenden Informations-, Mit
teilungs- und Auskunftspflichten sowie der gemäß § 8 festgelegten Ver
pflichtungen zur Gewährung der Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen, 
wirtschaftlich sensible Informationen von denen sie bei der Ausübung ihrer 
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen, vertraulich zu behandeln; 

8. sich jeglicher Diskriminierung gegenüber den Netzbenutzem oder den Kate
gorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten ihrer verbundenen Unter
nehmen zu enthalten; 

9. Netzzugangsberechtigten den Zugang zu ihren Anlagen zu den genehmigten 
Allgemeinen Bedingungen und den von der Erdgas-Control Kommission be
stimmten Netztarifen zu gewähren; 

10. mit anderen Netzbetreibern Verträge abzuschließen, soweit dies zur Erfiillung 
des Anspruchs der Netzzugangsberechtigten auf Netzzugang erforderlich ist; 
der Abschluß dieser Verträge hat im Einvernehmen mit dem Regelzonenfüh
rer zu erfolgen; 

11. die Anweisungen des Regelzonenführers bei der Inanspruchnahme von Net
zen zur Erfiillung der Ansprüche der Netzzugangsberechtigten auf Netzzu
gang zu befolgen; 

12. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanz
gruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen. 

(3) Kommt der Betreiber eines Fernleitungsunternehmens seinen Verpflichtungen 
gemäß Abs. 2 Z 5 nicht nach, hat er das Erdgasunternehmen, das gemäß § 41 b zum 
Schadenersatz gegenüber dem Kunden verpflichtet ist, im FaIle einer Leistung von 
Schadenersatz jedenfalls schadlos zu halten. 

(4) Die in Ausführung des Abs. 2 Z 4 in den Allgemeinen Fernleitungsbedingun
gen enthaltenen Regelungen sind vor ihrer Genehmigung der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften gemäß Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, ABI. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 
37ff, in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABI. L 217 vom 5. August 1998, S. 
18ff, mitzuteilen. Dies gilt nicht, soweit diesem Erfordernis bereits entsprochen ist. 
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Erdgastransit 
§ 27. (1) Die OMV Aktiengesellschaft ist verpflichtet, mit den im Anhang der 

Richtlinie des Rates 91/296/EWG vom 31. Mai 1991 über den Transit von Erdgas 
über große Netze (ABI. L 147 vom 12. Juni 1991; S 37; Erdgastransitrichtlinie) ange
führten Unternehmen, die einen Antrag auf Erdgastransit im Sinne dieser Richtlinie 
stellen, unverzüglich in Vertragsverhandlungen einzutreten. Insoweit bezüglich Fern
leitungsanlagen, an denen die OMV Aktiengesellschaft die Betriebsfunktion wahr
nimmt, Dritten das alleinige Recht zum Transport von Erdgas oder zum Abschluß von 
Verträgen über den Transport von Erdgas eingeräumt ist, trifft diese Verpflichtung 
auch diese Unternehmen. 

Die Fernleitungsunternehmen sind verpflichtet, die für die von ihnen gemäß § 17 d 
Abs. 1 und 3 betriebenen Fernleitungen geltenden Allgemeinen Netzbedingungen im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie im Internet zu veröffentlichen. 

(5) Die Netzzugangsberechtigung im Sinne von § 32a Abs. 2 Z 6 bestimmt sich 
nach § 41. 

Betriebspflicht 

§ 31c. Mit der Erteilung der Konzession gemäß § 13 ist ein Fernleitungsunter
nehmen verpflichtet, die von ihm betriebenen Fernleitungen in vollem Umfang zu 
betreiben. Betriebsunterbrechungen, Betriebseinschränkungen und die Einstellung des 
Betreibes sind dem Regelzonenenführer, der Verrechnungs stelle für Transaktionen 
und Preisbildung und der Erdgas-Control Kommission anzuzeigen. Im Falle der beab
sichtigten Einstellung des Betriebes einer Fernleitung ist dies auch dem Bundesmini
ster für Wirtschaft und Arbeit und der Erdgas-Control Kommission drei Monate vor 
der in Aussicht genommenen Einstellung anzuzeigen. 

Erdgastransit 

§ 31 d. (1) Die OMV Aktiengesellschaft ist verpflichtet, mit den im Anhang der 
Richtlinie des Rates 91/296/EWG vom 31. Mai 1991 über den Transit von Erdgas 
über große Netze (ABI. L 147 vom 12. Juni 1991; S 37; Erdgastransitrichtlinie) ange
führten Unternehmen, die einen Antrag auf Erdgastransit im Sinne dieser Richtlinie 
stellen, gemäß den Vorschriften des Abs. 2 Netzzugang zu gewähren. Insoweit be
züglich Fernleitungsanlagen, an denen die OMV Aktiengesellschaft die Betriebsfunk
tion wahrnimmt, Dritten das alleinige Recht zum Transport von Erdgas oder zum 
Abschluß von Verträgen über den Transport von Erdgas eingeräumt ist, trifft diese 
Verpflichtung auch diese Unternehmen. 

(2) Die im Abs. I angeführten Unternehmen sind verpflichtet, unverzüglich der (2) Die im Abs. I angeführten Unternehmen sind verpflichtet, unverzüglich der 
Kommission und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit jeden Antrag auf Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der Energie-Control GmbH 
Erdgastransit, dem ein Vertrag mit einer Mindestdauer von einem Jahr zugrunde liegt, jeden Antrag auf Erdgastransit, dem ein Vertrag mit einer Mindestdauer von einem 
mitzuteilen und Verhandlungen über die Bedingungen des beantragten Erdgastransits Jahr zugrunde liegt, mitzuteilen und Verhandlungen über die Bedingungen des bean
aufzunehmen. Die Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein. Sie dürfen keine tragten Erdgastransits aufzunehmen. Die Bedingungen dürfen nicht diskriminierend 
mißbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten und sein. Sie dürfen keine mißbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschrän
nicht die Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität geflihrden. kungen enthalten und nicht die Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualität 

gefährden. 
(3) Die Kommission und das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit sind 

über den Abschluß eines Erdgastransitvertrages gemäß Abs. 2 zu unterrichten. (3) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und die Energie-Control 
(4) Kommt innerh3!:lb von zwölf Monaten nach der Mitteilun emäß Abs. 2 ein GmbH sind über den Abschluß eines Erdgastransitvertrages gemäß Abs. 2 zu unter-
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Abschluß eines Erdgastransitvertrages nicht zustande, sind der Kommission und dem 
Bundesministerium rur Wirtschaft und Arbeit die Grunde hierur mitzuteilen. 

(5) Die im Abs. 1 angeruhrten Unternehmen sind verpflichtet, an einem von der 
Kommission nach Mitteilung der Gründe gemäß Abs. 4 eingeleiteten Schlichtungsver
fahren mitzuwirken und insbesondere ihren, bei diesen Verhandlungen über den Ab
schluß eines Erdgastransitvertrages eingenommenen Standpunkt in diesem Schlich
tungsverfahren zu vertreten. 

richten. 

(4) Kommt innerhalb von zwölf Monaten nach der Mitteilung gemäß Abs. 2 ein 
Abschluß eines Erdgastransitvertrages nicht zustande, sind der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften und der Energie-Control GmbH die Gründe hierur mitzu
teilen. 

(5) Die im Abs. 1 angeführten Unternehmen sind verpflichtet, an einem von der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach Mitteilung der Gründe gemäß 
Abs. 4 eingeleiteten Schlichtungsverfahren mitzuwirken und insbesondere ihren, bei 
diesen Verhandlungen über den Abschluß eines Erdgastransitvertrages eingenomme
nen Standpunkt in diesem Schlichtungsverfahren zu vertreten. 

4. Abschnitt 

Verrecbnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichseller
gie 

Ausübungsvoraussetzungen 

§ 32. (1) Der Betrieb einer Verrechnungsstelle rur Transaktionen und Preisbil
dung rur die Ausgleichsenergie (Bilanzgruppenkoordinator) bedarf einer Konzession 
des Bundesministers rur Wirtschaft und Arbeit. Eine Konzession wird in der Regel nur 
fiir eine Regelzone erteilt. Aus Grunden der Zweckmäßigkeit und Kostenerspamis ist 
jedoch die Erteilung der Konzession rur zwei Regelzonen möglich. 

(2) Die Konzession ist schriftlich zu erteilen und kann mit den zur Sicherstellung 
der Aufgaben erforderlichen Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

(3) Der Antragsteller hat dem Antrag auf Erteilung einer Konzession folgende 
Unterlagen anzuschließen: 

1. Angaben über den Sitz und die Rechtsform; 
2. die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag; 
3. den Geschäftsplan, aus dem der organisatorische Aufbau des Unternehmens 

und die internen Kontrollverfahren hervorgehen; weiters hat der Geschäfts
plan eine Budgetvorschau rur die ersten drei Geschäftsjahre zu enthalten; 

4. eine Beschreibung des zur Verrugung stehenden Verrechnungs- und Preisbil
dungssystems rur die Ausgleichsenergie in technischer und organisatorischer 
Hinsicht; 

5. die Höhe des den Geschäftsruhrern im Inland unbeschränkt und ohne Bela
stung zur freien Verfiigung stehenden Anfangskapitals; 

6. die Identität und die Höhe des Beteiligungsl?etrages der Eigentümer, die eine 
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qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, sowie die Angabe der Kon
zernstruktur, sofern diese Eigentümer einem Konzern angehören; 

7. die Namen der vorgesehenen Geschäftsfiihrer und deren Qualiftkation zum 
Betrieb des Unternehmens. 

(4) Liegen für eine Regelzone mehrere Anträge auf Konzessionserteilung vor, ist 
die Konzession demjenigen Konzessionswerber zu erteilen, der den Konzessionsvor
aussetzungen und dem volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionierenden 
Erdgasmarkt bestmöglich entspricht. 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

Konzessionsvoraussetzungen 

§ 33. (1) Eine Konzession gemäß § 32 darf nur erteilt werden, wenn 
1. der Konzessionswerber die im § 33b und 33c angefiihrten Aufgaben kosten

günstig und sicher zu erfiillen vermag; 
2. fiir die Regelzone, fiir den die Konzession beantragt wird, kein Konzession

träger vorhanden ist; 
3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Unternehmen halten, den 

im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des Unternehmens zu 
stellenden Ansprüche genügen; 

4. durch enge Verbindungen des Unternehmens mit anderen natürlichen oder 
juristischen Personen die Aufsichtsbehörden an der ordnungsgemäßen Erfiil
lung ihrer Aufsichtspflicht nicht gehindert werden; 

5. Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine mit dem 
Unternehmen in enger Verbindung stehende natürliche oder juristische Person 
unterliegt, oder Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Vorschriften die 
Aufsichtsbehörden nicht an der ordnungsgemäßen Erfiillung ihrer Überwa
chungspflicht hindern; 

6. das Anfangskapital mindestens 3 Millionen € beträgt und den Geschäftsfiih
rem unbeschränkt und ohne Belastung zur freien Verfiigung steht und die 
materielle und personelle Ausstattung des Unternehmens die Leitung und 
Verwaltung der Verrechnungsstelle bestmöglich gewährleistet ist; 

7. bei keinem der Geschäftsfiihrer ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 
Abs. I bis 6 GewO 1994 vorliegt; 

8. gegen keinen Geschäftsfiihrer eine gerichtliche Voruntersuchung wegen einer 
vorsätzlichen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung 
eingeleitet worden ist, bis zu der Rechtskraft der Entscheidung, die das Straf
verfahren beendet; 

9. die Geschäftsfiihrer auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und 
die fiir den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Er
fahrungen haben. Die fachliche Eignung eines Geschäftsfiihrers setzt voraus, 
dass dieser in ausreichendem Maße theoretische und praktische KelUltnisse in 
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der Abrechnung von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die 
fachliche Eignung rür die Leitung einer Verrechnungsstelle ist anzunehmen, 
wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätigkeit auf dem Gebiet der Tari
fierung oder des Rechnungswesens nachgewiesen wird; 

10. mindestens ein Geschäftsführer den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in 
Österreich hat; 

11. das Unternehmen mindestens zwei Geschäftsführer hat und in der Satzung die 
Einzelvertretungsmacht, eine Eillzelprokura oder eine Einzelhandlungsvoll
macht für den gesamten Geschäftsbetrieb ausgeschlossen ist; 

12. kein Geschäftsführer einen anderen Hauptberuf außerhalb des dieses Unter
nehmens ausübt, der geeignet ist, Interessenkonflikte hervorzurufen; 

13. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen; 
14. wenn das zur Verfiigung stehende Abwicklungssystem den Anforderungen 

eines zeitgemäßen Abrechnungssystems genügt; 
15. die Neutralität, Unabhängigkeit und die Datenvertraulichkeit gegenüber 

Marktteilnehmern gewährleistet ist. 

(2) Ein Bilanzgruppenkoordinator darf - sofern sie nicht als konzessioniert im 
Sinne des § 778 Abs.5 gelten ~ als Finna nur dann in das Finnenbuch eingetragen 
werden, wenn die entsprechenden rechtskräftigen Bescheide in Urschrift oder beglau
bigter Abschrift (Kopie) vorliegen. Das zuständige Gericht hat Beschlüsse über solche 
Finnenbucheintragungen auch dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit als 
oberster Energiebehörde und der Energie-Control GmbH als Aufsichtsbehörde zuzu
stellen. 

Konzessionsrücknabmen, Erlöschen der Konzession und sonstige Anzeigepflich
ten und Bewilligungen 

§ 33a. Hinsichtlich der Konzessionsrucknahme und Erlöschen der Konzession 
finden die Bestimmungen der §§ 5 und 6 des Bundesgesetzes, mit dem die Aus
übungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für 
Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBI. I 
Nr. 12112000, sinngemäß Anwendung. Dariiber hinaus finden auch die Bestimmungen 
der §§ 7 und 8 leg.cit. auf Bilanzgruppenkoordinatoren im Sinne dieses Bundesgeset
zes Anwendung. 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

Aufgaben 

§ 33b. (1) Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators sind: 
1. die Verwaltung der Bilanzgruppen in organisatorischer und abrech

nungstechnischer Hinsicht; 
2. die Durchführung einer Abgrenzung von Regel- und Ausgleichsenergie nach 

transparenten und objektiven Kriterien' 
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3. die Berechnung, Zuordnung und Verrechnung der Ausgleichsenergie ; 
4. der Abschluss von Verträgen 

a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, Netzbetreibern, Erdgashändlern, Pro
duzenten und Speicherunternehmen; 

b) mit Einrichtungen zum Zwecke des Datenaustausches zur Erstellung eines 
Indexes; 

c) mit Erdgasbörsen über die Weitergabe von Daten; 
d) mit Erdgashändlern, Produzenten und Speicherunternehmen über die Wei

tergabe von Daten; 
e) mit im vorgelagerten ausländischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder 

Speicherunternehmen oder anderen geeigneten Personen über die Bereit
stellung von Ausgleichsenergie in den Netzgebieten Tirol und Vorarlberg 
(Abs.4). 

(2) Die Verwaltung der Bilanzgruppen in organisatorischer und abrechnungs-
technischer Hinsicht umfasst insbesondere 

1. die Vergabe von Identiftkationsnummern der Bilanzgruppen; 
2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich Informationstechnologie; 
3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen; 
4. die Übernahme der von den Verteilerunternehmen in vorgegebener Form 

übermittelten Messdaten, deren Auswertung und Weitergabe an die betroffe
nen Marktteilnehmer und anderen Bilanzgruppenverantwortlichen entspre
chend den in den Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die 
Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer entsprechend den in den 
Verträgen enthaltenen Vorgaben; 

6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen; 
7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von Regelungen im Be

reich Kundenwechsel, Abwicklung und Abrechnung; 
8. die Abrechnung und organisatorischen Maßnahmen bei Auflösung von Bi

lanzgruppen; 
9. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von stan

dardisierten Lastprofilen ergebenden Differenz auf die am Netz eines Netz
betreibers angeschlossenen Marktteilnehmer nach Vorliegen der Messwerte 
nach transparenten Kriterien; 

10. die Verrechnung der Clearingentgelt (§ 33f) an die Bilanzgruppen
verantwortlichen. 

(3) Im Netzgebiet Ost hat der Bilanzgruppenkoordinator Angebote fiir Aus
gleichsenergie von Erdgashändlern, Produzenten, Speicherunternehmen und Groß
kunden einzuholen und zu übernehmen und nach PrüfuIlK alternativer Flexibilisie-
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rungsinstrumente eine Abrufreihenfolge zu erstellen. 

(4) Für die Bereitstellung von Ausgleichsenergie in den Netzgebieten Tirol und 
Vorarlberg haben die Regelzonenftihrer Vereinbarungen mit im vorgelagerten auslän
dischen Leitungsnetz tätigen Erdgas- oder Speicherunternehmen oder anderen geeig
neten Personen zu treffen. 

(5) Im Rahmen der Berechnung, Zuweisung und Verrechnung der Ausgleichse
nergie hat der Bilanzgruppenkoordinator 

1. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu übernehmen und daraus Aus
gleichsenergie zu errechnen; 

2. die Preise ftir Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 33c beschriebenen 
Verfahren zu ermitteln in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen; 

3. die Entgelte ftir Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgrup
penverantwortlichen zu verrechnen; 

4. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote ftir Aus
gleichsenergie vorliegen; 

5. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren 
und in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

Verfahren zur Ermittlung des Preises für Ausgleichsenergie 

§ 33c. (1) Preise ftir Ausgleichsenergie in der Regelzone Ost sind unter Zugrun
delegung des in Abs. 2 und 3 vorgesehenen Verfahrens zu ermitteln, Preise in den 
Netz gebieten Tirol und Vorarlberg unter Bedachtnahme auf Abs. 3 auszuhandeln. 

(2) Die Preise ftir Ausgleichsenergie sind im Netzgebiet Ost aus den Angeboten 
der ftir Ausgleichsenergielieferungen in Frage kommenden Erdgashändler, Produ
zenten und Speicherunternehmen (Bieterkurve) und der nachgefragten Ausgleichse
nergie (Nachfragekurve) je Ausgleichsperiode zu bestimmen. 

(3) Die Preise ftir die Ausgleichsenergie sind unter Zugrundelegung eines 
marktorientierten Modells zu ermitteln. Dieses Modell ist vom Bilanzgruppenkoordi
nator zu erarbeiten und bedarf der Genehmigung der Energie-Control GmbH. 

Allgemeine Bedingungen 

§ 33d. (1) Der Bilanzgruppenkoordinator hat die in § 33b Abs. I Z 4 angeftihrten 
Verträge unter Zugrundelegung von Allgemeinen Bedingungen abzuschließen. Die 
Allgemeinen Bedingungen bedürfen der Genehmigung durch die Energie-Control 
GmbH. 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten: 
1. eine Beschreibung der für die Berechnung der ftir die einzelnen Marktteil

nehmer und Verteilerunternehmen anfallenden Ausgleichsenergie anzuwen
denden Methode; 
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3. Hauptstück 
Haftpflicht 

2. die Kriterien, die rur die Bildung der Abrufreihenfolge herangezogen werden; 
3. die rur die Preisennittiung der Ausgleichsenergie angewandte Methode; 
4. die Grundsätze, nach denen die Bilanzgruppen in organisatorischer Hinsicht 

verwaltet werden; 
5. die von den Marktteilnehmem, Verteilerunternelunen und Bilanzgruppenver

antwortlichen bereitzustellenden Daten sowie 
6. die wesentlichen, bei der Erfiillung ihrer Aufgaben zur Anwendung gelangen

den Marktregeln . 

(3) Die Genehmigung ist, gegebenenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, zu 
erteilen, wenn die Allgemeinen Bedingungen dem volkswirtschaftlichen Interesse an 
einem funktionsfahigen Erdgasmarkt entsprechen und zur Erfiillung der im § 33b 
umschriebenen Aufgaben geeignet sind. 

(4) Der Bilanzgruppenkoordinator ist verpflichtet, die zur Genehmigung einge
reichten Allgemeinen Bedingungen über Aufforderung der Energie-Control GmbH zu 
ändern oder neu zu erstellen. 

Clearinggebühr 

§ 33e. (1) Für die mit der Erfiillung der Aufgaben eines Bilanzgruppenkoordi
nators erbrachten Leistungen hat die Energie-ControI GmbH eine Gebühr tarifmäßig 
zu bestinunen. Dieser Gebühr sind die mit der Erfiillung der Aufgaben verbundenen 
Aufwendungen einschließlich eines angemessenen Gewinnzuschlages zugrunde zu 
legen. Die mit den Leistungen korrespondierenden Preisansätze sind kostenorientiert 
zu bestinunen. Bemessungsgrundlage ist der Umsatz an Erdgas der jeweiligen Bilanz
gruppe und der Grad der Inanspruchnahme der Leistungen des Bilanzgruppenkoordi
nators durch die jeweilige Bilanzgruppe. 

(2) Die Verlautbarung des zur Bestinunung der Clearinggebühr bestinunten Tari
fes ist auf Kosten des Bilanzgruppenkoordinators von der Energie-Control GmbH im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu veranlassen. 

Vorbereitung auf die Marktöffnung 

§ 33f. Der Bilanzgruppenkoordinator hat Vorsorge zu treffen, dass die flir die 
Aufnahme seiner Tätigkeit erforderlichen organisatorischen und technischen Einrich
tungen am I. Oktober 2002 gegeben sind. 

4. Hauptstück 
Haftpflicht 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] Seite: 47 von 92 

287/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
148 von 209

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Haftungstatbestände 

§ 32. (1) Netzbetreiber (§ 6 Z 6) haften für den Ersatz der durch einen schädi
genden Vorgang beim Betrieb ihrer· Anlagen verursachten Schäden insoweit, als da
durch ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder 
eine Sache beschädigt wird. 

(2) Der § 5 Abs. 2 und die §§ 6 bis 8, 10 bis 14, 15 Abs. 2 und die §§ 17 bis 20 
und 23 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGB!. Nr. 4811959, geIten 
sinngemäß. 

Haftungsgrenzen 

§ 33. (I) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung ist hinsichtlich jedes 
schädigenden Vorgangs in folgender Weise begrenzt: 

1. hinsichtlich der Tötung oder der Verletzung von Menschen mit einem Kapi
talsbetrag von 4 000 000 Schilling - ab 1. Jänner 2002, 292 000 € - oder mit 
einem Rentenbetrag von jährlich 240 000 Schilling ab 1. Jänner 2002, 
17 520 € - für den einzelnen Verletzten; diese Begrenzung gilt nicht für Hei
lungs- und Beerdigungskosten; 

2. hinsichtlich der Schäden an Sachen mit einem Betrag von 120 000 000 Schil
ling ab 1. Jänner 2002, 8 760 000 € -, auch wenn mehrere Sachen beschä
digt worden sind; sind Schäden an Liegenschaften darunter, so erhöht sich 
dieser Betrag auf 250 000 000 Schilling - ab 1. Jänner 2002, 18 250 000 € -, 
wobei der Mehrbetrag von 130 000 000 SchiIIing ab 1. Jänner 2002, 
9 490 000 € - nur für den Ersatz dieser Schäden verwendet werden darf. 

(2) Sind auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Geschädigte Ersätze zu lei
sten, die insgesamt die im Abs. I Z 2 genannten Höchstbeträge übersteigen, so verrin-

Haftungstatbestände. 

§ 34. (1) Netzbetreiber «§ 6 Z 31) haften für den Ersatz der durch einen schädi
genden Vorgang beim Betrieb ihrer Anlagen verursachten Schäden insoweit, als da
durch ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder 
eine Sache beschädigt wird. 

(2) Der § 5 Abs. 2 und die §§ 6 bis 8,10 bis 14, 15 Abs. 2 und die §§ 17 bis 20 
und 23 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGB!. Nr. 4811959, gelten 
sinngemäß. 

Haftungsgrenzen. 

§ 35. (1) Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung ist hinsichtlich jedes 
schädigenden Vorgangs in folgender Weise begrenzt: 

1. hinsichtlich der Tötung oder der Verletzung von Menschen mit einem Kapi
talsbetrag von 292 000 € oder mit einem Rentenbetrag von jährlich 17 520 € 
für den einzelnen Verletzten; diese Begrenzung gilt nicht für Heilungs- und 
Beerdigungskosten; 

2. hinsichtlich der Schäden an Sachen mit einem Betrag von 8 760000 €, auch 
wenn mehrere Sachen beschädigt worden sind; sind Schäden an Liegenschaf
ten darunter, so erhöht sich dieser Betrag auf 18 250 000 €, wobei der Mehr
betrag 9 490 000 € - nur für den Ersatz dieser Schäden verwendet werden 
darf. 

(2) Sind auf Grund desselben Ereignisses an mehrere Geschädigte Ersätze zu lei
sten, die insgesamt die im Abs. 1 Z 2 genannten Höchstbeträge übersteigen, so verrin
gern sich die einzelnen Ersätze in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum 
Höchstbetrag steht. 

gern sich die einzelnen Ersätze in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum (3) Unberührt bleiben Vorschriften, nach welchen Netzbetreiber ftir den verur-
Höchstbetrag steht. sachten Schaden in einem weiteren Umfang, als nach den Bestimmungen dieses Bun-

(3) Unberührt bleiben Vorschriften, nach welchen Netzbetreiber für den verur- des gesetzes haften oder nach denen ein anderer zum Schadenersatz verpflichtet ist. 
sachten Schaden in einem weiteren Umfang, als nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes haften oder nach denen ein anderer zum Schadenersatz verpflichtet ist. 

Haftungsausschluß 

§ 34. Netzbetreiber haften insoweit nicht, als 
1. der Verletzte oder Getötete zur Zeit des schädigenden Vorganges beim Be

trieb der Anlage tätigAewesen ist; 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

Haftungsausschluß 

§ 36. Netzbetreiber haften insoweit nicht, als 
1. der Verletzte oder Getötete zur Zeit des schädigenden Vorganges beim Be

trieb der Anlage tätig gewesen ist, 
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2. die beschädigte Sache zur Zeit des schädigenden Vorganges in der Anlage, 
von der der Vorgang ausgegangen ist, befOrdert oder zur Beförderung in die
ser Anlage übernommen worden ist oder 

3. der schädigende Vorgang durch Krieg, ein kriegerisches Unternehmen, Bür
gerkrieg, Aufruhr, Aufstand oder Terroranschlag verursacht worden ist. 

Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung 

§ 35. (l) Genehmigungswerber gemäß § 13 haben ihrem Antrag eine schriftliche 
Erklärung eines Versicherungsunternehmens anzuschließen, in dem der Abschluß 
einer Haftpflichtversicherung gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 bestätigt wird und in dem sich 
das Versicherungsunternehmen verpflichtet, jeden Umstand, der das Nichtbestehen 
oder die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, der 
Genehmigungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Im Falle der Errichtung, Erweiterung oder Änderung einer Erdgasleitungsan
lage hat der Betreiber dieser Anlagen durch eine schriftliche Bestätigung des Versi
cherungsunternehmens nachzuweisen, daß sich der Versicherungsschutz (die Haft
pflichtversicherung) auch auf die neu errichteten oder geänderten Anlagen (Anlagen
teile ) erstreckt. 

(3) Bei Einlangen einer Anzeige über einen Umstand, der das Nichtbestehen oder 
die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, hat die 
Behörde, sofern der Netzbetreiber nicht innerhalb einer von der Behörde festzusetzen
den Frist den Bestand einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachweist, die 
Genehmigung gemäß § 37 zu entziehen. 

4. Hauptstück 
Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb eines Erdgasunterneh

mens 

Endigungstatbestände 

§ 36. Die Genehmigung gemäß § 13 endigt: 
1. durch Entzug der Genehmigung gemäß § 37; 
2. durch Zurücklegung der Genehmigung; 
3. durch den Tod des Inhabers der Genehmigung, wenn dieser eine natürliche 

Person ist; 
4. durch den Untergang der juristischen Person oder mit der Auflassung der 

2. die beschädigte Sache zur Zeit des schädigenden Vorganges in der Anlage, 
von der der Vorgang ausgegangen ist, befördert oder zur Beförderung in die
ser Anlage übernommen worden ist oder 

3. der schädigende Vorgang durch Krieg, ein kriegerisches Unternehmen, Bür
gerkrieg, Aufruhr, Aufstand oder Terroranschlag verursacht worden ist. 

Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung 

§ 37. (I) Genehmigungswerber gemäß § 13 haben ihrem Antrag eine schriftliche 
Erklärung eines Versicherungsunternehmens anzuschließen, in dem der Abschluß 
einer Haftpflichtversicherung gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 bestätigt wird und in dem sich 
das Versicherungsunternehmen verpflichtet, jeden Umstand, der das Nichtbestehen 
oder die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, der 
Genehmigungsbehörde anzuzeigen. 

(2) Im Falle der Errichtung, Erweiterung oder Änderung einer Erdgasleitungsan
lage hat der Betreiber dieser Anlagen durch eine schriftliche Bestätigung des Versi
cherungsunternehmens nachzuweisen, daß sich der Versicherungsschutz (die Haft
pflichtversicherung) auch auf die neuerrichteten oder geänderten Anlagen (Anlagen
teile ) erstreckt.. 

(3) Bei Einlangen einer Anzeige über einen Umstand, der das Nichtbestehen oder 
die Beendigung der vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung zur Folge hat, hat die 
Behörde, sofern der Netzbetreiber nicht innerhalb einer von der Behörde festzuset
zenden Frist den Bestand einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachweist, die 
Genehmigung gemäß § 38a zu entziehen. 

5. Hauptstück 
Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb eines Erdgasunterneh

mens 

Endigungstatbestände 

§ 38. Die Genehmigung gemäß § 13 endet: 
l. durch Entziehung oder Untersagung der Genehmigung gemäß § 38a; 
2. durch Zurücklegung der Genehmigung; 
3. durch den Tod des Inhabers der Genehmigung, wenn dieser eine natürliche 

Person ist; 
4. durch den Untergan~uristischen Person oder mit der Auflassung der 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Personengesellschaft des Handelsrechtes sofern sich aus § 38 nichts anderes 
ergibt; 

5. durch Eröffuung des Konkurses über das Vermögen des Rechtsträgers; 
6. durch Untersagung (Einweisung) gemäß § 41. 

Entziehung und Untersagung 

§ 37. (I) Die Behörde hat die Genehmigung gemäß § 13 zu entziehen, wenn 
1. die fiir die Erteilung der Genehmigung bestimmten Voraussetzungen (§ 14) 

nicht mehr vorliegen; 
2. ein Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen seiner Verpflichtung, den Be

stand einer Haftpflichtversicherung gemäß § 35 Abs. 3 nachzuweisen, nicht 
nachkommt; 

3. der Inhaber der Genehmigung oder der Geschäftsfiihrer infolge schwerwie
gender Verstöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes bestraft worden ist und 
ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist. 

(2) Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit hat einem Erdgashändler die 
Ausübung seiner Tätigkeit bescheidmäßig zu untersagen, wenn er wegen schwerwie
gender Verstöße gegen Vorschriften dieses Bundesgesetzes bestraft worden und ein 
weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befiirchten ist. 

Umgründung 

§ 38. (I) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch Um
gründung (insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, 
Zusammenschlüsse, Realteilungen und Spaltungen) gehen die zur Fortführung des 
Betriebes erforderlichen Genehmigungen auf den Rechtsnachfolger nach Maßgabe der 
in den Abs. 2 und 4 festgelegten Bestimmungen über. Die bloße Umgründung stellt 
keinen Endigungstatbestand dar, insbesondere rechtfertigt sie keine Entziehung. 

(2) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Genehmigung im Sinne des 
Abs. 1 entsteht mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, 
wenn der Rechtsnachfolger die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 14 erfüllt. 
Der Rechtsnachfolger hat der Behörde den Übergang unter Anschluß eines Firmen· 
buchauszugs und der zur Herbeifiihrung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten 
Unterlagen in Abschrift längstens innerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im 

Personengesellschaft des Handelsrechtes sofern sich aus § 38b nichts anderes 
ergibt; 

5. durch Eröffhung des Konkurses über das Vermögen des Rechtsträgers; 
6. durch Untersagung des Betriebes gemäß § 38e (Einweisung) 
7. wenn auf ein Unternehmen nicht mehr die im § 6 Z. 16 oder Z 55 umschrie

benen Merkmale zutreffen. 

Entziehung und Untersagung 

§ 38a. (1) Die Behörde hat die Genehmigung gemäß § 13 zu entziehen, wenn 
1. die für die Erteilung der Genehmigung bestimmten Voraussetzungen (§ 14) 

nicht mehr vorliegen; 
2. ein Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen seiner Verpflichtung, den Be

stand einer Haftpflichtversicherung gemäß § 37 Abs.3 nachzuweisen, nicht 
nachkommt; 

3. der Inhaber der Genehmigung oder der Geschäftsführer infolge schwerwie
gender Verstöße gegen Vorschriften dieses Gesetzes bestraft worden ist und 
ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat einem Erdgashändler die Ausübung seiner 
Tätigkeit bescheidmäßig zu untersagen, wenn er wegen schwerwiegender Verstöße 
gegen Vorschriften dieses Bundesgesetzes bestraft worden und ein weiteres vor
schriftswidriges Verhalten zu berurchten ist oder bezüglich eines Erdgashändlers in
folge von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung Maßnahmen ergriffen wurden 
oder unmittelbar bevorstehen. 

Umgründung 

§ 38b. (1) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen durch Um
gründung (insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbringungen, 
Zusammenschlüsse, Realteilungen und Spaltungen) gehen die zur Fortruhrung des 
Betriebes erforderlichen Genehmigungen auf den Rechtsnachfolger nach Maßgabe 
der in den Abs. 2 und 4 festgelegten Bestimmungen über. Die bloße Umgründung 
stellt keinen Endigungstatbestand dar, insbesondere rechtfertigt sie keine Entziehung. 

(2) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Genehmigung im Sinne des 
Abs. 1 entsteht mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, 
wenn der Rechtsnachfolger die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 14 erfüllt. 
Der Rechtsnachfolger hat der Behörde den Übergang unter Anschluß eines Firmen
buchauszugs und der zur Herbeifiihrung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten 
Unterlagen in Abschrift längstens innerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im 
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Gegen ü herstellung 

Firmenbuch anzuzeigen. 

(3) Die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditge
sellschaft oder einer Kommanditgesellschaft in eine offene Handelsgesellschaft be
rührt nicht die Ausübungsberechtigung. Die Gesellschaft hat die Umwandlung inner
halb von vier Wochen nach der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch der 
Behörde anzuzeigen. 

(4) Die Berechtigung des Rechtsnachfolgers endigt nach Ablauf von sechs Mo
naten ab Eintragung der Umgründung im Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist 
den Rechtsübergang nicht angezeigt hat oder im Falle des § 14 Z 4 lit. b kein Ge
schäftsftihrer innerhalb dieser Frist bestellt wurde. 

Auflösung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 

§ 39. Die Ausübungsberechtigung (Genehmigung gemäß § 13) einer Personenge
sellschaft des Handelsrechtes endigt, wenn keine Liquidation stattfmdet, mit der Auf
lösung der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation; die Ge
nehmigung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes endigt nicht, wenn die Ge
sellschaft fortgesetzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidation inner
halb von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen. 

Zurücklegung der Genehmigung 

§ 40. Die Zurücklegung der Genehmigung wird mit dem Tag wirksam, an dem 
die schriftliche Anzeige über die Zurücklegung bei der Behörde einlangt, sofern nicht 
der Inhaber der Genehmigung die Zurücklegung tUr einen späteren Zeitpunkt anzeigt. 
Eine bedingte Zurücklegung ist unzulässig. Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres 
Einlangens bei der Behörde unwiderruflich. 

Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung 

§ 41. (I) Kommt ein Netzbetreiber seinen, ihm nach dem 2. Hauptstück aufer
legten Pflichten nicht nach, hat ihm die Behörde aufzutragen, die hindernden Umstän
de innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. 

(2) Soweit dies zur Beseitigung einer Gefahr tUr das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig 
ist, kann die Behörde einen anderen Netzbetreiber zur vorübergehenden ErtUllung der 
Aufgaben dieses Unternehmens ganz oder teilweise heranziehen (Einweisung). Sind 

Firmenbuch anzuzeigen. 

(3) Die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditge
sellschaft oder einer Kommanditgesellschaft in eine offene Handelsgesellschaft be
rührt nicht die Ausübungsberechtigung. Die Gesellschaft hat die Umwandlung inner
halb von vier Wochen nach der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch der 
Behörde anzuzeigen. 

(4) Die Berechtigung des Rechtsnachfolgers endigt nach Ablauf von sechs Mo
naten ab Eintragung der Umgriindung im Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist 
den Rechtsübergang nicht angezeigt hat oder im Falle des § 14 Z 4 lit. b kein Ge
schäftsführer innerhalb dieser Frist bestellt wurde. 

Auflösung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 

§ 38c. Die Ausübungsberechtigung (Genehmigung gemäß § 13) einer Personen
gesellschaft des Handelsrechtes endigt, wenn keine Liquidation stattfmdet, mit der 
Auflösung der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation; die 
Genehmigung einer Personengesellschaft des Handelsrechtes endigt nicht, wenn die 
Gesellschaft fortgesetzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidation 
innerhalb von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen. 

Zurücklegung der Genehmigung 

§ 38d. Die Zurücklegung der Genehmigung wird mit dem Tag wirksam, an dem 
die schriftliche Anzeige über die Zurücklegung bei der Behörde einlangt, sofern nicht 
der Inhaber der Genehmigung die Zurücklegung tUr einen späteren Zeitpunkt anzeigt. 
Eine bedingte Zurücklegung ist unzulässig. Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres 
Einlangens bei der Behörde unwiderruflich. 

Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung 

§ 38e. (1) Kommt ein Netzbetreiber seinen ihm nach dem 3. Hauptstück aufer
legten Pflichten nicht nach, hat ihm die Erdgas-Control Kommission aufzutragen, die 
hindernden Umstände innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. 

(2) Soweit dies zur Beseitigung einer Gefahr tUr das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schäden notwendig 
ist, kann die Behörde - außer es handelt sich beim säumigen Unternehmen um den 
Fernleitungsunternehmen einen anderen Netzbetreiber zur vorübergehenden Erfiil
lung der Aufgaben dieses Unternehmens des ganz oder teilweise heranziehen (Einwei-
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1. die hindernden Umstände derart, daß eine gänzliche Erfüllung der dem Un
ternehmen nach dem 2. Hauptstück auferlegten gesetzlichen Pflichten nicht zu 
erwarten ist, oder 

2. kommt das Unternehmen dem Auftrag der Behörde auf Beseitigung der hin-
dernden Umstände nicht nach, 

so ist dem Unternehmen der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und unter Be
dachtnahme auf die Bestinunungen des 2. Hauptstücks ein anderes Fernleitungs- oder 
Verteilerunternehmen zur dauernden Übernahme des Netzbetriebes zu verpflichten. 

(3) Das gemäß Abs. 2 verpflichtete Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen tritt 
in die Rechte und Pflichten aus den Verträgen des Unternehmens, das von der Unter
sagung betroffen wird, ein. 

(4) Dem gemäß Abs. 2 verpflichteten Fernleitungs- oder Verteilerunternehmen 
hat die Behörde auf dessen Antrag den Gebrauch der Anlagen des Unternehmens, das 
von der Untersagung betroffen wird, gegen angemessene Entschädigung soweit zu 
gestatten, als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. 

(5) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 2 hat die Behörde auf Antrag 
des verpflichteten Netzbetreibers das in Gebrauch genommene Netz zu dessen Gun
sten gegen angemessene Entschädigung zu enteignen. 

(6) Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermitt!ung der Entschädi
gungen sind die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes sinngemäß anzu
wenden. 

sung). Sind 
I. die hindernden Umstände derart. daß eine gänzliche Erfüllung der dem Un

ternehmen nach dem 2. Hauptstück auferlegten gesetzlichen Pflichten nicht zu 
erwarten ist, oder 

2. kommt das Unternehmen dem Auftrag der Erdgas-Contro! Kommission auf 
Beseitigung der hindernden Umstände nicht nach, 

so ist dem Unternehmen der Betrieb ganz oder teilweise zu untersagen und unter Be
dachtnahme auf die Bestimmungen des 2. Hauptstücks und des 3. Hauptstücks ein 
anderer Netzbetreiber zur dauernden Übernahme des Netzbetriebes zu verpflichten. 

(3) Der gemäß Abs.2 verpflichtete Netzbetreiber tritt in die Rechte und 
Pflichten aus den Verträgen des Unternehmens, das von der Untersagung betroffen 
wird, ein. 

(4) Dem gemäß Abs.2 verpflichteten Netzbetreiber hat die Erdgas-Contro! 
Kommission auf dessen Antrag den Gebrauch der Anlagen des Unternehmens, das 
von der Untersagung betroffen wird, gegen angemessene Entschädigung soweit zu 
gestatten, als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. 

(5) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 2 hat die Erdgas-Control 
Kommission auf Antrag des verpflichteten Netzbetreibers das in Gebrauch genomme
ne Netz zu dessen Gunsten gegen angemessene Entschädigung zu enteignen. 

(6) Auf das Enteignungsverfabren und die behördliche Ermittlung der Entschädi
gungen sind die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes sinngemäß anzu
wenden. 

6. Hauptstück 
Speicherunternehmen 
Zugang zu Speicheranlagen 

§ 39. (1) Speicherunternehmen haben den Speicherzugangsberechtigten «§ 6 Z 
45 den Zugang zu ihren Anlagen zu nichtdiskrirninierenden und transparenten Bedin
gungen zu gewähren. 

(2) Der Speicherzugang kann aus nachstehenden Gründen verweigert werden: 
I. Störfälle; 
2. mangelnde Speicherkapazitäten; 
3. wenn der Speicherzugangsberechtigte oder ein mit dem Speicherzugangsbe

reichtigten verbundenes Unternehmen, das einen beherrschenden Einfluß 
ausübt, seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, in dem 
ein Rechtsanspruch des SpeicherzuKangsbereichtigten auf Speicherzugang 
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nicht gewährt wird oder ein Speicherzugang aus im Tatsächlichen gelegenen 
Gründen nicht möglich ist; 

4. wenn die technischen Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und Weise 
miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können; 

5. wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. 

Das Speicherunternehmen hat die Verweigerung des Speicherzuganges gegenüber 
dem Speicherzugangsberechtigten schriftlich zu begründen. 

(3) Im Falle von mangelnden Speicherkapazitäten ist der Speicherzugang unter 
Einhaltung nachstehender Grundsätze zu gewähren: 

1. Ein- und Ausspeisungen im Rahmen der Bereitstellung von Ausgleichsenergie 
haben Vorrang gegenüber allen anderen Speicherzugangsberechtigten, 

2. Ein- und Ausspeisungen auf Grund bestehender und an deren Stelle tretender 
vertraglicher Verpflichtungen in zeitlicher Reihung. 

(4) Die Erdgas-Control Kommission hat über Antrag desjenigen, der behauptet, 
durch die Verweigerung des Speicherzuganges in seinem gesetzlich eingeräumten 
Recht auf Gewährung des Speicherzuganges verletzt worden zu sein, festzustellen, ob 
die Voraussetzungen für die Verweigerung eines Speicherzuganges gemäß Abs. 1 
zutreffen. Die Frist, innerhalb der die Erdgas-Control Kommission zu entscheiden hat, 
beträgt zwei Monate ab Einlangen des Antrags. 

(5) Das Speicherunternehmen hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände 
gemäß Abs. 1 nachzuweisen. Die Erdgas-Control Kommission hat in jeder Lage des 
Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen Speicherzugangsberechtigtem und 
Speicherunternehmen hinzuwirken. 

(6) Stellt die Erdgas-Control Kommission fest, dass das Recht auf Gewährung 
des Speicherzuganges verletzt worden ist, hat das Speicherunternehmen dem Antrag
steller nach Zustellung der Entscheidung der Erdgas-Control Kommission unverzüg
lich Speicherzugang zu gewähren. 

(7) Eine Klage wegen Ansprüchen, die sich auf eine Verweigerung des Speicher
zuganges gemäß Abs. 4 gründen, kann erst nach Rechtskraft der Entscheidung der 
Erdgas-Control Kommission eingebracht werden; sind die Parteien ident und bildet 
eine solche Entscheidung eine Vorfrage für das gerichtliche Verfahren, so ist dieses 
bis zur Entscheidung der Erdgas-Control Kommission zu unterbrechen. 

Speichernutzungsentgelte 

§ 39a. (1) Speicherunternehmen sind verpflichtet, mit Speicherzugangsberech
tigten Speichernutzungsentgelte zu vereinbaren, die den Grundsätzen der Gleichbe
handlung und der Kostenorientierung entsprechen. Die nachgewiesenen technischen 
und geologischen Risken sind angemessen zu berücksichtigen. 
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5. Teil 

Netzzugangsberechtigte 

(2) Zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Speichernutzungsentgelte ver
schiedener Speicherunternehmen kann die Erdgas-Control Kommission durch Ver
ordnung bestimmen, welche Kostenkomponenten den Preisansätzen der Speicherun
ternehmen zu Grunde zu legen sind. Dabei sind insbesondere allfällige Opportunitäts
kosten zu berücksichtigen. 

(3) Über Antrag des Speicherzugangsberechtigten hat die Erdgas-Control Kom
mission festzustellen, ob die dem Speichernutzungsvertrag zugrundeliegenden Bedin
gungen, einschließlich der vereinbarten Speicherbenutzungsentgelte, den im Abs. 1 
angefiihrten Grundsätzen entsprechen. Wird diesen Grundsätzen nicht entsprochen, 
hat das Speicherunternehmen unbeschadet seiner Verpflichtung zur Rückerstattung 
unzulässiger Mehrbeträge - unverzüglich den diesen Grundsätzen entsprechenden 
Zustand herzustellen. 

Vorlage von Verträgen 

§ 39b. (1) Die Speicherunternehmen haben bis spätestens 15.10.2002 alle bis 
zum Ablauf des 30.9.2002 geschlossenen Verträge über die Bereitstellung von Spei
cherleistung vorzulegen und zu erläutern .. Nach dem 30. September 2002 abgeschlos
sene Verträge sind der Energie-Control GmbH unmittelbar nach Vertragsabschluß 
vorzulegen. 

5. Teil 

Netzbenutzer 

1. Hauptstück 
Erdgashändler 

Erdgashändler 

§ 40. (1) Die Tätigkeit eines Erdgashändlers «§ 6 Z 10), der Erdgas rur Kunden 
im Bundesgebiet kauft oder verkauft, ist der Energie-Control GmbH vor Aufnahme 
anzuzeigen. 

(2) Erdgashändler, die Erdgas an Endverbraucher verkaufen, auf die die Bestim
mungen des Konsumentenschutzgesetzes Anwendung finden, haben jedenfalls die 
Möglichkeit zum Abschluß von nichtunterbrechbaren Erdgaslieferungsverträgen vor
zusehen. 

(3) Änderungen von Lieferbedingungen sind den Kunden in geeigneter Weise 
~ I bekannt zu geben. Die geänderten oder neuen Lieferbedingungen sind den Kunden auf I 
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Rechte der Netzzugangsberechtigten 

§ 42. Kunden sind berechtigt, mit Erdgasunternehmen Verträge über die Liefe
rung von Erdgas zur Deckung ihres Bedarfes zu schließen und hinsichtlich dieser 
Erdgasmengen Netzzugang zu begehren. 

Beantragung des Netzzugangs durch Erdgasunternehmen 

§ 43. Erdgasunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden be
gehren. Erzeuger von biogenen Gasen (Bio- und Holzgas) können im Namen ihrer 
Kunden den Netzzugang begehren, sofern hiedurch die Interoperabilität der Netze 
nicht beeinträchtigt wird. 

deren Verlangen auszufolgen. Mangels einer gegenteiligen ausdrücklichen Erklärung 
des Kunden innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe, gelten die geän
derten oder neuen Lieferbedingungen als vereinbart. Der Kunde ist auf die Bedeutung 
seines Verhaltens besonders hinzuweisen. Die Änderungen gelten ab dem Monatser
sten, der dem T~ des Endes der Frist folgt. als vereinbart. 

2. Hauptstück 
N etzzgangberechtigte 

Rechte der Netzzugangsberechtigten 

§ 41. Kunden sind berechtigt, mit Produzenten, Erdgashändlern und Erdgasunter
nehmen unter Beachtung der für Altverträge geltenden Kündigungsfristen Verträge 
über die Lieferung von Erdgas zur Deckung ihres Bedarfes zu schließen und hinsicht
lich dieser Erdgasmengen ab dem 1.10.2002 Netzzugang zu begehren. 

Beantragung des Netzzuganges durch Erdgasunternehmen 

§ 41a. Erdgasunternehmen können den Netzzugang im Namen ihrer Kunden 
begehren. Erzeuger von biogenen Gasen (Bio- und Holzgas) können im Name ihrer 
Kunden den Netzzugang begehren, sofern hiedurch die Interoperabilität der Netze 
nicht beeinträchtigt wird. 

Geltendmachung des Rechtes auf Netzzugang 

§ 41 b. Das Recht auf Netzzugang (§ 17) ist gegenüber demjenigen Netzbetreiber 
geltend zu machen, an dessen Netz die Kundenanlage angeschlossen ist. Ist die Kun
denanlage in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegen, ist der 
Netzzugang gegenüber demjenigen Netzbetreiber geltend zu machen, der den grenz
überschreitenden Leitungsabschnitt betreibt. Wurde der Netzzugang zu Unrecht ver
weigert, haftet der Netzbetreiber gegenüber dem Netzzugangsberechtigten für den 
durch die rechtswidrige Netzzugangsverweigerung entstandenen Schaden gemäß § 19 
Abs.6. 

3. Hauptstück 

Bilanzgruppen 
BUduq von Bilanzgruppen 
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§ 42. (1) Die Bildung und Veränderung von Bilanzgruppen erfolgt durch den Bi
lanzgruppenverantwortlichen. Bilanzgruppen können über Bundesländergrenzen hin
aus, innerhalb der Regelzonen gebildet werden. 

(2) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen darf eine natürliche oder 
juristische Person oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes mit Hauptwohn
sitz bzw. Sitz im Inland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR
Vertragsstaat ausüben. 

(3) Kommt ein Versorger seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht nach, so gilt § 9 
des Bundesgesetzes über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts
und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-Control GmbH, der Elektrizitäts
Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission, BGBI. I Nr. 212/2000, mit 
der Maßgabe, dass der verpflichtete Versorger mit Verfahrensanordnung aufzufordern 
ist, innerhalb angemessener, von der Behörde zu bestimmender Frist dieser Ver
pflichtung zu entsprechen. Kommt der Versorger auch dieser Aufforderung innerhalb 
der gesetzten Frist nicht nach, ist der gesetzmäßige Zustand dadurch herzustellen, dass 
der Versorger mit Bescheid einer Bilanzgruppe zugewiesen wird (§ 42f). 

Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42a. (l) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist zur Erfüllung seiner Aufgaben 
und Pflichten sowie der Einhaltung der Marktregeln verpflichtet. Der Bilanzgruppen
verantwortliche hat folgende Aufgaben: 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

I. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung derer an den Bilanzgruppen
koordinator ; 

2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die 
Versorgung von Kunden jener Versorger , die der Bilanzgruppe gemäß § 
42f durch die Energie-Control GmbH zugewiesen wurden, 

3. die Meldung bestimmter Autbringungs- und Verbrauchsdaten für technische 
Zwecke; 

4. die Meldung von Autbringungs- und Abna1unefahrplänen von Groß
abnehmern und Einspeisern nach definierten Regeln für technische Zwecke; 

5. die Entrichtung von Entgelten (Gebühren) an den Bilanzgruppenkoordinator ; 
6. die Entrichtung der Entgelte für Ausgleichsenergie an den Bilanzgruppenko

ordinator sowie die Weiterverrechnung der Entgelte an die Bilanz
gruppenmitglieder. 

(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind verpflichtet, 
1. Verträge mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Netzbetreibern und den 

Bilanzgruppenmitgliedern über den Datenaustausch abzuschließen; 
2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen; 
3. entsprechend den Marktregeln Daten an den Bilanzgruppenkoordinator. die 
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Netzbetreiber und die Bilanzgruppenmitglieder weiterzugeben; 
4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem Bilanzgruppenkoor

dinator zu melden; die Meldung kann auch im Nachhinein von einern Bilanz
gruppenverantwortlichen bis zu einern vorn Bilanzgruppenkoordinator festge
setzten Zeitpunkt erfolgen; 

5. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen der Netzbetreiber sowie die 
Marktregeln einzuhalten, 

6. der Energie-Control GmbH Allgemeine Bedingungen zur Genehmigung 
vorzulegen und über Aufforderung dieser abzuändern oder neu zu erstellen, 
sofern dies zur Erreichung eines wettbewerbs orientierten Marktes erforderlich 
ist. 

(3) Wechselt ein Bilanzgruppenrnitglied die Bilanzgruppe oder den Versorger, 
sind die Daten des Bilanzgruppenmitgliedes der neuen Bilanzgruppe oder dem neuen 
Versorger weiterzugeben. 

Allgemeine Bedingungen der Bilanzgruppenverantwortlichen 

§ 42b. (1) Die Allgemeinen Bedingungen fur Bilanzgruppenverantwortliche so
wie deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der Energie-Control GmbH . Die 
Genehmigung ist unter Auflagen zu erteilen, falls dies zur Erfiillung der Vorschriften 
dieses Gesetzes notwendig ist. Bilanzgruppenverantwortliche sind verpflichtet, die zur 
Genehmigung eingereichten Allgemeinen Bedingungen auf Aufforderung der Energie
Control GmbH zu ändern oder neu zu erstellen. 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen dürfen nicht diskriminierend sein und keine 
missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschränkungen enthalten. Insbe
sondere sind sie so zu gestalten, dass 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

1. die Erfüllung der dem Bilanzgruppenverantwortlichen obliegenden Aufgaben 
gewährleistet ist, 

2. die Leistungen der Bilanzgruppenmitglieder mit den Leistungen des Bilanz
gruppenverantwortlichen in einem sachlichen Zusammenhang stehen, 

3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und verursachungsgerecht 
zugewiesen sind. 

4. sie klar und übersichtlich gefasst sind, 
5. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe enthalten. 

(3) Die Allgemeinen Bedingungen haben insbesondere zu enthalten 
1. die näheren Bestimmungen über die Bildung von Bilanzgruppen, 
2. die wesentlichen Merkmale jener Bilanzgruppenmitglieder, fur die der Ver

brauch von Erdgas durch einen Lastprofilzähler zu ermitteln ist, 
3. die Aufgaben und Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen, 
4. die Grundsätze der Fahrplanerstellung, 
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5. die Frist, innerhalb der die Fahrpläne einer Bilanzgruppe den Verteilerunter
nehmen und dem Fernleitungsunternehmen bekannt zu geben sind. 

Zulassung von Bilanzgruppenverantwortlicben 

§ 42c. (1) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen bedarf einer Ge
nehmigung durch die Energie-Control GmbH . Dem Antrag auf Erteilung der Geneh
migung sind nachstehende Unterlagen anzuschließen: 

1. Vereinbarungen mit dem Bilanzgruppenkoordinator sowie den Netzbetrei
bern, die zur Erfüllung der in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und Ver
pflichtungen, insbesondere in administrativer und kommerzieller Hinsicht, er
forderlich sind, 

2. Nachweise über die Eintragung ins Finnenbuch (Finnenbuchauszug) oder 
eines gleichwertigen Registers und über den Sitz (Hauptwohnsitz), 

3. Nachweise, dass der Antragsteller bzw. seine nach außen vertretungsbefugten 
Organe 
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat, 
b) Die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder Staatsangehöriger eines 

anderen EU-Mitgliedstaates oder EWR-Vertragsstaates ist, 
c) nicht gemäß Abs.4 bis 7 von der Ausübung der Genehmigung ausge

schlossen ist 
4. Nachweise, dass der Bilanzgruppenverantwortliche, mindestens ein Gesell

schafter bzw. Komplementär oder mindestens ein Geschäftsführer oder ein 
Vorstand oder ein leitender Angestellter fachlich geeignet ist, 

5. Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche fUr die Ausübung seiner 
Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher über ein Haftungskapital von 
mindestens 50.000 Euro z. B. in Fonn einer Bankgarantie oder einer entspre
chenden Versicherung, verfUgt, unbeschadet einer auf Grund der Art und des 
Umfanges der Geschäftstätigkeit allenfalls erforderlichen höheren Kapitalaus
stattung gemäß der nach Z. I vorzulegenden Vereinbarung. 

(2) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichenden Maße theoretische 
und praktische Kenntnisse in der AbwickJung von Erdgasgeschäften oder in einer 
leitenden Tätigkeit auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft, insbesondere im Erdgashan
del, in der Gewinnung von Erdgas oder im Betrieb eines Netzes oder eines Speichers, 
vorliegen. 

(3) Die Genehmigung ist erforderlichenfalls unter Auflagen zu erteilen, wenn alle 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 vorliegen. Ab Vorliegen der vollständigen Antrags
unterlagen hat die Energie-Contro! GmbH binnen zwei Monaten zu entscheiden, 
andernfalls ist der Antragsteller berechtigt, die Tätigkeit als Bilanzgruppenverant
wortlicher vorläufig auszuüben.J:ine Untersagung der Tätigkeit erfolgt in sinngemä-
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ßer Anwendung des § 42d. 

(4) Von der Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ist 
ausgeschlossen, wer von einem Gericht zu einer drei Monate übersteigenden Freiheits
strafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt worden ist, 
wenn die Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem angeführten Ausschlussgrund 
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(5) Wer wegen der Finanzvergehen des Sclunuggels, der Hinterziehung von Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. ades Fi
nanzstrafgesetzes der Hinterziehung von Monopoleinnalunen, des vorsätzlichen Ein
griffes in ein staatliches Monopolrecht oder der Monopolhehlerei nach § 46 Ahs. 1 lit. 
ades Finanzstrafgesetzes bestraft worden ist, ist von der Ausübung der Tätigkeit eines 
Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen, wenn über ihn wegen eines solchen 
Finanzvergehens eine Geldstrafe von mehr als 7.300 Euro oder neben einer Geldstrafe 
eine Freiheitsstrafe verhängt wurde und wenn seit der Bestrafung noch nicht 5 Jahre 
vergangen sind. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten Ausschlussgrunden ver
gleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(6) Rechtsträger, über deren Vermögen bereits einmal der Konkurs oder ein Aus
gleichsverfahren eröffnet wurde oder gegen die der Antrag auf Konkurseröffnung 
gestellt, der Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursverfah
rens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde, sind von der Aus
übung einer Konzession ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten 
Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden. 

(7) Eine natürliche Person ist von der Ausübung einer Konzession ausgeschlos
sen, wenn über ihr Vermögen ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wurde, oder 
ihr ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträ
gers als einer juristischen Person zusteht oder zugestanden ist, auf die der Abs. 6 an
zuwenden ist oder anzuwenden war. 

Widerruf und Erlöschen der Genehmigung 

§ 42d. (1) Die Energie -Contral GmbH kann die dem Bilanzgruppenverantwortli
chen erteilte Genehmigung widerrufen, wenn er 

1. seine Tätigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung der 
Genelunigung aufnimmt oder 

2. seine Tätigkeit länger als ein Monat nicht ausübt. 

(2) Die Energie-Control GmbH hat die dem Bilanzgruppenverantwortlichen er
teilte Genehmigung zu widerrufen, wenn 

1. eine im § 42c Abs. I festgelegte VO~l:lussetzung nicht oder nicht mehr vorliegt 
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oder 
2. er zumindest drei Mal wegen Verletzung seiner Aufgaben und Pflichten (42a) 

rechtskräftig bestraft worden und der Widerruf im Hinblick auf die Übertre
tungen nicht unverhältnismäßig ist. 

(3) Bescheide gemäß Abs. 2 Z 1 oder 2 sind jedenfalls unaufschiebbare Maß
nahmen im Sinne des § 57 Abs. I AVG. 

(4) Die Genehmigung erlischt, wenn über das Vermögen des Bilanzgruppenver
antwortlichen ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren oder ein Schuldenregulierungs
verfahren eröffnet wird oder welID der Antrag aufKonkurseröffnung mangels eines zur 
Deckung der Kosten des Konkursverfahrens hinreichenden Vermögens rechtskräftig 
abgewiesen wird. 

(5) Wird die Genehmigung einer Bilanzgruppen widerrufen oder erlischt sie oder 
will der Bilanzgruppenverantwortliche die Bilanzgruppe auflösen, so sind die der 
Bilanzgruppe angehörigen Versorger durch Bescheid der Energie-Control Gmb H 
einer anderen Bilanzgruppe zuzuweisen (§ 42f). Die Auflösung der Bilanzgruppe ist 
erst nach Rechtskraft der Zuweisung zulässig. 

Wechsel des Versorgers oder der Bilanzgruppe 

§ 42e. (1) Der Netzbenutzer hat dem Netzbetreiber die beabsichtigte Beendi
gung des Erdgasliefervertrages bzw. eine beabsichtigte Änderung in der Zugehörigkeit 
zu einem Versorger oder einer Bilanzgruppe rechtzeitig, mindestens jedoch vier 
Wochen vor dem Zeitpunkt der Beendigung bzw. Änderung anzuzeigen. Der Versor
gerwechsel bzw. der Bilanzgruppenwechsel kann jeweils zum Monatsersten null Uhr 
erfolgen. Ist in die Anlage des Netzbenutzers ein Lastprofilzähler einzubauen, so ist 
der Netzbetreiber vom Netzbenutzer mindestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des 
Versorger- bzw. des Bilanzgruppenwechsels zu verständigen. Der Netzbetreiber hat 
die erhaltene Wechselinformation umgehend dem bisherigen Versorger bzw. dem 
bisherigen Bilanzgruppenverantwortlichen mitzuteilen. Ausgenommen hievon sind 
Netzbenutzer, deren Versorger gemäß § 42f einer Bilanzgruppe zugewiesen wurde. 

(2) Der Netzbenutzer ist bei der Kündigung des Erdgasliefervertrages vom bis
herigen Versorger auf die fristen und Termine nach Abs. 1 ausdrücklich hinzuweisen. 
Der bisherige Versorger hat dem Netzbenutzer schriftlich mitzuteilen, ob die Kündi
gung zum beabsichtigten Kündigungstermin wirksam wird. 

(3) Sofern der Netzbenutzer weiterhin die Netznutzung beabsichtigt, hat er 
gleichzeitig mit der Meldung nach Abs. 1 dem Netzbetreiber die erforderlichen Daten 
des neuen Versorgers und/oder der neuen Bilanzgruppe bekannt zu geben sowie die 
Bestätigung des neuen Versorgers über das Bestehen eines Erdgasliefervertrages bei
zulegen. Der Netzbetreiber ist nicht v~J1ichtet, die Angaben des Netzbenutzers auf 
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ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. 

(4) Erfolgt innerhalb von fiinf Werktagen ab Übermittlung der Wechselinforma
tion kein Einspruch durch den bisherigen Versorger bzw. Bilanzgruppenverantwortli
chen, wird der Wechsel durch den Netzbetreiber zum Wechselstichtag vollzogen. 
Hievon werden der neue Bilanzgruppenverantwortliche bzw. der neue Versorger so
wie der Netzbenutzer durch Datenweitergabe informiert. 

(5) Erfolgt innerhalb von fiinf Werktagen ab Übermittlung der Wechselinforma
tion ein Einspruch durch den bisherigen Versorger bzw. Bilanzgruppenverantwortli
chen an die Energie-Contro! GmbH, dessen Kopie vom bisherigen Versorger bzw. 
Bilanzgruppenverantwortlichen an den Netzbetreiber zu senden ist, so hat der Netz
betreiber den bisherigen und den neuen Versorger bzw. den bisherigen und den neuen 
Bilanzgruppenverantwortlichen und den Netzbenutzer davon zu verständigen. Diese 
Verständigung hat den ausdrücklichen Hinweis zu enthalten, dass der Wechsel des 
Versorgers bzw. des Bilanzgruppenverantwortlichen durch den Netzbetreiber zum 
Wechselstichtag vollzogen wird, es sei denn, dass dem Netzbetreiber bis längstens 
fiinf Werktage nach Erhalt des Einspruches eine Bestätigung der Energie-Control 
GmbH vorliegt, aus der hervorgeht, dass eine oder mehrere der folgenden Vorausset
zungen nicht vorliegen: 

1. vom Bilanzgruppenkoordinator (§ 33) vergebene Kennung bzw. Registrie
rung des neuen Versorgers bzw. des neuen Bilanzgruppenverantwortlichen; 

2. Konzession als Bilanzgruppenverantwortlicher ; 
3. Mitgliedschaft bei einer Bilanzgruppe . 

(6) Wird dem Netzbetreiber durch den neuen Versorger keine schriftliche Voll
macht übermittelt, und bestehen hinsichtlich des Vollmachtverhältnisses erhebliche 
Zweifel, so hat der Netzbetreiber den neuen Versorger aufzufordern, binnen fiinf 
Werktagen eine Vollmacht des Kunden in Kopie zu übermitteln. Erfolgt keine 
Übermittlung der Vollmacht binnen der angegebenen Frist, hat der Versorgerwechsel 
zum angegebenen Stichtag nicht zu erfolgen. 

(7) Ist der bisherige Versorger der Ansicht, dass das zwischen ihm und dem 
Kunden bestehende Vertragsverhältnis auch nach dem Wechselstichtag aufrecht ist, 
so hat er den neuen Versorger binnen fiinf Werktagen ab Einlangen der Wechselin
formation unter Angabe der Gründe, warum seines Erachtens ein Versorgerwechsel 
gegen den bestehenden Vertrag verstoßen würde, zu verständigen. Eine Kopie dieser 
Mitteilung ist gleichzeitig an den Netzbetreiber zu übermitteln. Alter und neuer den 
neuen Versorger haben auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Erklärt der neue Ver
sorger innerhalb von fiinf Werktagen ab Einlangen der Mitteilung, dass der Wechsel 
nicht durchzuführen ist, so hat der Netzbetreiber diesen nicht durchzufiihren. Diese 
Erklärung muss dem alten Versorger und dem Netzbetreiber innerhalb der genannten 
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Frist zugehen. Der Netzbetreiber hat den bisherigen und den neuen Versorger späte
stens am nächsten Werktag zu verständigen, dass die Versorgung weiterhin durch den 
bisherigen Versorger stattfmdet. Wurde die Wechselerklärung vom Kunden selbst 
abgegeben, ist die ob genannte Aufforderung, sich zu erklären, direkt an den Kunden 
zu übermitteln. 

(8) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zur Inhaltskontrolle von Verträ
gen bleibt unberührt. 

Zuweisung von Versorgern zu Bilanzgruppen 

§ 42f. (1) Die Zuweisung von Versorgem 
1. die keiner Bilanzgruppe angehören, 
2. keine eigene Bilanzgruppe bilden oder 
3. in den Fällen des § 42c Abs. 5 

zu einer Bilanzgruppe hat durch Bescheid der Energie-Control GmbH zu erfolgen. 
Vertragliche Vereinbarungen, die das Verhältnis zwischen den zugewiesenen Versor
gern und deren Kunden gestalten, werden durch den Akt der Zuweisung nicht berührt. 
Die Allgemeinen Bedingungen des Bilanzgruppenverantwortlichen gelten als integrie
render Bestandteil der durch den Akt der Zuweisung konstitutiv begründeten Rechts
beziehung der wunittelbaren Mitgliedschaft zur Bilanzgruppe. Die im Zeitpunkt der 
Zuweisung in Vertmgsbeziehungen zu den Versorgem stehenden Kunden haben keine 
ParteisteIlung im Verfahren. 

(2) Die Versorgung der Kunden der einer Bilanzgruppe gemäß Abs. 1 zuge
wiesenen Versorger durch den Bilanzgruppenverantwortlichen hat zu marktüblichen 
Preisen erfolgen. 

1. Abschnitt 

Beschaffenheit von Erdgasleitungsanlagen 

Technische Mindestanforderungen an Leitungsanlagen 

§ 43. Zur Sicherstellung der den Netzbetreibern ((§ 6 Z 31) auferlegten Ver
pflichtungen kann der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung 
Vorschriften erlassen, in denen die dem Stand der Technik entsprechenden Mindest
anforderungen umschrieben werden, die bei der Errichtung, der Herstellung und dem 
Betrieb von Anlagen einzuhalten sind. Diese Verordnungen können weiters nähere 
Bestimmungen insbesondere über die Erstellung von Sicherheitsberichten und Sicher
heitsanalysen, die Anforderungen an Pläne zur Störfallvermeidung, - begrenzung und
beseitigung zum Inhalt haben. Insoweit diese Verordnungen Angelegenheiten des 
Umweltschutzes betreffen, ist zur Erlassung das Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster fiir Land- und Forstwirtschafh Umwelt und Wasserwirtschaft herzustellen. In 
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6. Teil 

Erdgasleitungsanlagen 

1. Abschnitt 

Errichtung und Auflassung von E!.<lgasleitungsanlagen 

Genehmigungspflicht 

§ 44. (I) Unbeschadet der, nach anderen Vorschriften bestehenden Genehmi
~ungs- oder Bewilligungspflichten bedarf die Errichtung, Erweiterung, wesentliche 
Anderung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen Genehmi
gung durch die Behörde. 

(2) Von der Genehmigungspflicht sind Erdgasleitungsanlagen mit einem Druck
bereich bis einschließlich 0,6 MPa ausgenommen, sofern beim Inhaber der Leitungs
anlage 

1. Lage- und Ausführungspläne, technische Beschreibungen der Leitungsanlage 
sowie Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, daß die Leitungsanlage ent
sprechend den einschlägigen Regeln der Technik errichtet und betrieben wird, 
und in denen die maßgebenden Regeln der Technik beschrieben und ihre Ein
haltung belegt wird, oder 

2. die kompletten Zertifizierungsunterlagen nach ÖNORM EN ISO 9000 "Qua
litätsmanagement- und Qualitätssicherungsnonnen; Leitfaden zur Auswahl 
und Anwendung" vom 1. September 1994, ÖNORM EN ISO 9001 "Qual i
tätssicherungssysteme; Modell zur Darlegung der Qualitätssicherung in De
signlEntwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst" vom 
1. September 1994, ÖNORM EN ISO 9002 "Qualitätssicherungssysteme; 
Modell zur Darlegung der Qualitätssicherung in Produktion und Montage" 
vom I. September 1994, ÖNORM EN ISO 9003 "Qualitätssicherungssyste
me; Modell zur Darlegung der Qualitätssicherung bei der Endprüfung" vom 
I. September 1994 und ÖNORM EN ISO 9004 "Qualitätsmanagement und 
Elemente eines Qualitätssicherungssystems-Leitfaden" vom 1. September 
1994, alle erhältlich beim Österreichischen Institut für Normenwesen, 1020 
Wien, Heinestraße 38, sowie 

3. ein Sicherheitskonzept gemäß § 17 Abs. 1 Z 3 und § 70 Abs. 2 Z 12 sowie der 

dieser Verordnung können auch österreichische und internationale Nonnen und Re
gelwerke der Technik in ihrer jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt wer
den. Insbesondere können in solchen Verordnungen auch Bestimmungen aufgenom
men werden, die eine Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen durch die Repu
blik Österreich darstellen. 

Unverändert 

Unverändert 

Genehmigungspflicht 

§ 44. (1) Unbeschadet der nach anderen Vorschriften bestehenden Genehmi
~ngs- oder Bewilligungspflichten bedarf die Errichtung, Erweiterung, wesentliche 
Anderung und der Betrieb von Erdgasleitungsanlagen einer gasrechtlichen Genehmi
gung durch die Behörde. 

(2) Von der Genehmigungspflicht sind Erdgasleitungsanlagen mit einem Druck
bereich bis einschließlich 0,6 MPa ausgenommen, sofern beim Inhaber der Leitungs
anlage 

I. Lage- und Ausführungspläne, technische Beschreibungen der Leitungsanlage 
sowie Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, daß die Leitungsanlage ent
sprechend den einschlägigen Regeln der Technik errichtet und betrieben 
wird, und in denen die maßgebenden Regeln der Technik beschrieben und ih
re Einhaltung belegt wird 
oder 

2. die kompletten Zertifizierungsunterlagen nach ÖNORM EN ISO 9000 
"Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungsnonnen; Leitfaden zur Aus
wahl und Anwendung" vom 1. September 1994, ÖNORM EN ISO 9001 
"Qualitätssicherungssysteme; Modell zur Darlegung der Qualitätssicherung in 
Design/Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst" vom 1. Sep
tember 1994, ÖNORM EN ISO 9002 "Qualitätssicherungssysteme; Modell 
zur Darlegung der Qualitätssicherung in Produktion und Montage" vom 1. 
September 1994, ÖNORM EN ISO 9003 "Qualitätssicherungssysteme; Mo
dell zur Darlegung der Qualitätssicherung bei der Endprüfung" vom I. Sep
tember 1994 und ÖNORM EN ISO 9004 "Qualitätsmanagement und Ele
mente eines Qualitätssicherungssystems-Leitfaden" vom 1. September 1994, 
alle erhältlich beim Österreichischen Institut rur Nonnenwesen, 1020 Wien, 
Heinestraße 38, 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 35 Abs. 2 
zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde aufliegen und keine Zwangsrechte 
gemäß § 57 in Anspruch genommen werden. Erdgasleitungsanlagen mit einem Druck
bereich über 0,1 MPa sind drei Monate vor der geplanten Errichtung der Behörde 
unter Anschluß der im § 70 Abs. 2 Z 1 und 5 angefuhrten Unterlagen anzuzeigen. Die 
Behörde hat die Ausfuhrung über Antrag eines Netzbetreibers binnen drei Monaten zu 
untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 vorliegen. § 48 Abs. I Z 4 gilt 
sinngemäß. Sind der Anzeige die Unterlagen gemäß § 70 Abs. 1 Z 1, 12 und 13 nicht 
beigeschlossen und werden diese auch nicht nach Aufforderung gemäß § 13 AVG der 
Behörde vorgelegt, ist die Anzeige innerhalb einer Frist von drei Monaten zurückzu
weisen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, jene im Abs. 2 
bestimmten Voraussetzungen, unter denen Erdgasleitungsanlagen von der Genehmi
gungspflicht ausgenommen sind, durch Verordnung abzuändern oder zu ergänzen, 
wenn nach fur verbindlich erklärten Regeln der Technik keine nachteiligen Auswir
kungen auf die gemäß § 45 geschützten rechtlichen Interessen zu erwarten ist. 

Voraussetzungen 

§ 45. (I) Erdgasleitungsanlagen sind so zu errichten, zu erweitern, zu ändern und 
zu betreiben, daß 

I. das Leben oder die Gesundheit 
a) des Inhabers der Erdgasleitungsanlage, 
b) der nicht den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes, BGB\. 

Nr. 450/1994, unterliegenden mittätigen Familienangehörigen und 
c) der Nachbarn nicht gefährdet wird; 

2. dingliche Rechte von Nachbarn nicht gefährdet werden; 
3. Nachbarn durch Lärm, Geruch oder in anderer Weise nicht unzumutbar belä

stigt werden; 
4. die sicherheitstechnischen Vorschriften eingehalten werden, sowie 
5. die einschlägigen Regeln der Technik eingehalten werden. 

(2) Unter einer Gefährdung des Eigentums im Sinne des Abs. I Z 2 ist die Mög
lichkeit einer bloßen Minderung des Verkehrswertes des Eigentums nicht zu verste
hen. 

sowie 
3. ein Sicherheitskonzept gemäß § § 24 Abs. 1 Z 3, 31 a Abs.2 Z 2 und § 68 

Abs. 2 Z 12 sowie der Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 37 Abs. 2 

zur jederzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde aufliegen und keine Zwangsrechte 
gemäß § 57 in Anspruch genommen werden. Erdgasleitungsanlagen mit einem Druck
bereich über 0,1 MPa sind drei Monate vor der geplanten Errichtung der Behörde 
unter Anschluß der im § 68 Abs. 2 Z 1,5, 12 und 13 angefiihrten Unterlagen anzuzei
gen. Die Behörde hat die Ausfuhrung über Antrag eines Netzbetreibers binnen drei 
Monaten zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 47 Abs. 3 vorliegen. § 48 
Abs. 1 Z 4 gilt sinngemäß. Sind der Anzeige die Unterlagen gemäß § 68 Abs. 2 Z 1,5, 
12 und 13 nicht beigeschlossen und werden diese auch nicht nach Aufforderung ge
mäß § 13 AVG der Behörde vorgelegt, ist die Anzeige innerhalb einer Frist von drei 
Monaten zurückzuweisen. 

(3) Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, jene im Abs. 2 
bestimmten Voraussetzungen, unter denen Erdgasleitungsanlagen von der Genehmi
gungspflicht ausgenommen sind, durch Verordnung abzuändern oder zu ergänzen, 
wenn nach fur verbindlich erklärten Regeln der Technik keine nachteiligen Auswir
kungen auf die gemäß § 45 geschützten rechtlichen Interessen zu erwarten ist. 

Unverändert 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Vorprüfung 

§ 46. (1) Die Behörde kann über Antrag des Antragstellers oder von Amts wegen 
ein Vorprüfungsverfahren anordnen, wenn ein Antrag auf vorübergehende Inan
spruchnahme fremder Grundstücke (§ 56) oder auf Genehmigung einer Erdgaslei
tungsanlage (§ 47) vorliegt und zu befürchten ist, daß durch diese Erdgasleitungsanla
ge öffentliche Interessen nach § 47 Abs. 5 wesentlich beeinträchtigt werden. Die Be
hörde hat über diesen Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten zu entscheiden. 

(2) Im Rahmen eines Vorprüfungsverfahrens sind sämtliche Behörden und öf
fentlich-rechtlichen Körperschaften, welche die durch die geplante Erdgasleitungsan
lage berührten öffentlichen Interessen (§ 47 Abs. 5) vertreten, zu hören. 

(3) Nach Abschluß des Vorprüfungsverfahrens ist mit Bescheid festzustellen, ob 
und unter welchen Bedingungen die geplante Leitungsanlage den berührten öffentli
chen Interessen nicht widerspricht. 

Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 

§ 47. (1) Erdgasleitungsanlagen dürfen unbeschadet der Bestimmung des § 44 
Abs. 3 nur mit Genehmigung der Behörde errichtet, erweitert, geändert und betrieben 
werden. 

(2) Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von bestimm
ten und geeigneten Auflagen, zu erteilen, 

1. wenn nach dem Stand der Technik (§ 6 Z 24) sowie der sonst in Betracht 
kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhal
tung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Aufla
gen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen 
im Sinne des § 45 Abs. 1 Z I oder Z 2 vennieden und Belästigungen, Beein
trächtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 3 
auf ein zumutbares Maß beschränkt werden; 

2. wenn die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und der Betrieb der 
Anlage unter Einhaltung der geltenden sicherheitstechnischen Rechtsvor
schriften und einschlägigen Regeln der Technik erfolgt, und 

3. wenn der Abschluß einer Haftpflichtversicherung und das Bestehen eines 
Sicherheitskonzeptes in ausreichendem Ausmaß nachgewiesen wird. 

(3) Die Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist über Antrag eines Netzbe
treibers zu versagen, wenn die Errichtung, Erweiterung oder Änderung der Anlage 
einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm auferlegten gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfüllen und dieser Versagungsgrund nicht durch die 

Unverändert 

Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen 

§ 47. (1) Erdgasleitungsanlagen dürfen unbeschadet der Bestimmung des § 44 
Abs. 3 nur mit Genehmigung der Behörde errichtet, erweitert, geändert und betrieben 
werden. 

(2) Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von bestimm
ten und geeigneten Auflagen, zu erteilen, 

1. wenn nach dem Stand der Technik «§ 6 Z 46) sowie der sonst in Betracht 
kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, daß überhaupt oder bei Einhal
tung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Aufla
gen die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen 
im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 vennieden und Belästigungen, Beein
trächtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 3 
auf ein zumutbares Maß beschränkt werden; 

2. wenn die Errichtung, die Erweiterung, die Änderung und der Betrieb der 
Anlage unter Einhaltung der geltenden sicherheitstechnischen Rechtsvor
schriften und einschlägigen Regeln der Technik erfolgt 
und 

3. wenn der Abschluß einer Haftpflichtversicherung und das Bestehen eines 
Sicherheitskonzeptes in ausreichendem Ausmaß nachgewiesen wird. 

(3) Die Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage ist zu versagen, wenn die Er
richtung, Erweiterung oder Änderung der Anlage mit dem Ziel des § 3 Z 3 unverein
bar ist oder einen Netzbetreiber daran hindern würde, die ihm auferlegten gemein-
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Vorschreibung von Auflagen beseitigt werden kann. Der antragstellende Netzbetreiber 
hat das Vorliegen dieser Versagungsgriinde nachzuweisen. 

(4) Eine Versagung gemäß Abs. 3 ist unzulässig, wenn die Erdgasleitungsanlage 
ausschließlich zur Versorgung eines einzigen Endverbrauchers errichtet und betrieben 
wird. 

(5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewillig
ten anderen Energieversorgungseinrichtungen, der Landeskultur, des Forstwesens, des 
Wasserrechtes, der Raumplanung, der Wasserwirtschaft, der Wildbach- und Lawinen
verbauung, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der Boden
kultur, des öffentlichen Verkehrs sowie der Landesverteidigung herbeizuführen. Zur 
Wahrung dieser Interessen sind die dazu berufenen Behörden und öffentlich
rechtlichen Körperschaften zu hören. 

(6) Die Behörde kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgriinden vor 
Inbetriebnahme einer Überpriifung bedarf, zunächst nur die Genehmigung zur Errich
tung erteilen und sich die Erteilung der Betriebsgenehmigung vorbehalten. 

(7) Ergibt sich nach der Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage, dass die ge
mäß § 45 Abs. 1 Z I bis 3 zu wahrenden Interessen trotz Einhaltung der in der gas
rechtlichen Genehmigung oder in einer allfälligen Betriebsgenehmigung vorgeschrie
benen Auflagen nicht hinreichend geschützt sind, so hat die Behörde die nach dem 
Stand der Technik und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kom
menden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder 
zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Dies gilt auch für Anlagen, die von der Ge
nehmigungspflicht gemäß § 44 Abs. 2 ausgenommen sind, sinngemäß. Die Behörde 
hat solche Auflagen nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor allem, 
wenn der mit der Erfüllung der Auflagen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu 
dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg steht. Dabei sind insbesondere die Nut
zungsdauer und die technischen Besonderheiten zu beriicksichtigen. 

Parteien 

§ 48. (1) Im Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsanlagen haben Par
teistellung: 

1. der Genehmigungswerber; 

wirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß § 4 zu erfiillen und diese Versagungsgriinde 
nicht durch die Vorschreibung von Auflagen beseitigt werden können. Die Erdgas
Control Kommission hat über Antrag eines Netzbetreibers das Vorliegen zumindest 
eines dieser Versagungsgriinde innerhalb eines Monats ab Einlangen des Antrags 
bescheidmäßig festzustellen. Der antragstellende Netzbetreiber hat das Vorliegen 
dieser Versagungsgriinde nachzuweisen. Bis zur Entscheidung der Erdgas-Control 
Kommission hat die Behörde das Genehmigungsverfahren gemäß § 38 A VG auszuset
zen. 

(4) Eine Versagung gemäß Abs. 3 ist unzulässig, wenn die Erdgasleitungsanlage 
ausschließlich zur Versorgung eines einzigen Endverbrauchers errichtet und betrieben 
wird 

(5) Durch Auflagen ist eine Abstimmung mit bereits vorhandenen oder bewillig
ten anderen Energieversorgungseinrichtungen, der Landeskultur, des Forstwesens, des 
Wasserrechtes, der Raumplanung, der Wasserwirtschaft, der Wildbach- und Lawinen
verbauung, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Denkmalschutzes, der Boden
kultur, des öffentlichen Verkehrs sowie der Landesverteidigung herbeizuführen. Zur 
Wahrung dieser Interessen sind die dazu berufenen Behörden und öffentlich
rechtlichen Körperschaften zu hören. 

(6) Die Behörde kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheit<;griinden vor 
Inbetriebnahme einer Überpriifung bedarf, zunächst nur die Genehmigung zur Errich
tung erteilen und sich die Erteilung der Betriebsgenehmigung vorbehalten 

(7) Ergibt sich nach der Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage , dass die ge
mäß § 45 Abs. 1 Z 1 bis 3 zu wahrenden Interessen trotz Einhaltung der in der gas
rechtlichen Genehmigung oder in einer allfälligen Betriebsgenehmigung vorgeschrie~ 
benen Auflagen nicht hinreichend geschützt sind, so hat die Behörde die nach dem 
Stand der Technik und dem Stand der medizinischen und der sonst in Betracht kom
menden Wissenschaften zur Erreichung dieses Schutzes erforderlichen anderen oder 
zusätzlichen Auflagen vorzuschreiben. Dies gilt auch für Anlagen, die von der Ge
nehmigungspflicht gemäß § 44 Abs. 2 ausgenommen sind, sinngemäß. Die Behörde 
hat solche Auflagen nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor allem 
wenn der mit der Erfüllung der Auflagen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu 
dem mit den Auflagen angestrebten Erfolg steht. Dabei sind insbesondere die Nut
zungsdauer und die technischen Besonderheiten zu be~cksichtigen. 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

2. alle Grundeigentümer, deren Grundstücke samt ihrem darunter befmdlichen 
Boden oder darüber befindlichen Luftraum von Maßnahmen zur Errichtung, 
Erweiterung oder Änderung von Gasleitungsanlagen dauernd oder vorüberge
hend in Anspruch genonunen werden, sowie die an diesen Grundstücken 
dinglich Berechtigten - ausgenommen Hypothekargläubiger und die Berg
bauberechtigten; 

3. die Nachbarn (Abs. 2), soweit ihre nach § 45 Abs. 1 Z 1,2 und 3 geschützten 
Interessen berührt werden; 

4. Netzbetreiber, die einen Antrag aufVersagung der Genehmigung gemäß § 47 
Abs. 3 gestellt haben. 

(2) Nachbarn sind alle Personen, die durch die Errichtung, die Erweiterung, die 
Änderung, den Bestand oder den Betrieb einer Erdgasleitungsanlage gefährdet oder 
belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte gefährdet werden könn
ten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der Erd
gasleitungsanlage autbalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich berech
tigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in denen sich, 
wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Per
sonen vorübergehend autbalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die 
Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der sonst 
in Schulen ständig beschäftigten Personen. 

(3) Als Nachbarn sind auch die im Abs. 2 erster Satz genannten Personen zu be
handeln, die auf grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, wenn in dem betref
fenden Staat österreichische Nachbarn in den entsprechenden Verfahren rechtlich oder 
doch tatsächlich den gleichen Nachbarschutz genießen. 

Weitere Ausnahmen von der Genebmigungspflicht 

§ 49. Unbeschadet der Bestimmung des § 44 Abs. 2 kann der Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung weitere Erdgasleitungsanlagen von der Ge
nehmigungspflicht ausnehmen, werm auf Grund ihrer Beschaffenheit zu erwarten ist, 
daß die gemäß § 45 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt sind. In dieser 
Verordnung können auch technische Regelwerke für die Beschaffenheit der von der 
Genehmigungspflicht ausgenommenen Erdgasleitungsanlagen für verbindlich erklärt 
werden. 
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Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegen übersteIlung 

Anzeigepflichten bei Betriebsbeginn und Betriebsende 

§ 50. (1) Der Anlageninhaber hat die Fertigstellung der Erdgasleitungsanlage 
oder ihrer wesentlichen Teile der Behörde anzuzeigen. Hat sich die Behörde anläßlich 
der Errichtungsgenehrnigung eine Betriebsgenehmigung nicht vorbehalten, ist der 
Anlageninhaber nach der Anzeige über die Fertigstellung berechtigt, mit dem regel
mäßigen Betrieb zu beginnen. 

(2) Wurde die Inbetriebnahme der Erdgasleitungsanlage einer Betriebsgenehrni
gung gemäß § 47 Abs. 6 vorbehalten, ist nach der Fertigstellungsanzeige die Aufnah
me des regelmäßigen Betriebes zu genehmigen, sofern die Auflagen der Errichtungs
genehmigung erfiillt wurden. 

(3) Der Anlageninhaber hat die dauernde Autlassung einer genehmigten Erdgas
leitungsanlage der Behörde anzuzeigen. 

Eigenüberwachung 

§ 51. (1) Der Inhaber einer Erdgasleitungsanlage hat diese regelmäßig wieder
kehrend zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob sie den für die Anlage geltenden Vor
schriften, dem Genehmigungsbescheid oder anderen nach diesem Bundesgesetz er
gangenen Bescheiden entspricht. Sofern im Genehmigungsbescheid oder in einem 
anderen nach diesem Bundesgesetz ergangenen Bescheid oder andere für die Anlage 
geltenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, betragen die Fristen für die wie
derkehrenden Prüfungen zehn Jahre. 

(2) Zur Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen gemäß Abs. 1 sind vom 
Inhaber der Erdgasleitungsanlagen Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, 
akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfanges ihrer Akkreditierung, staat
lich autorisierte Anstalten, Zivil techniker oder Gewerbetreibende, jeweils im Rahmen 
ihrer Befugnisse, heranzuziehen; wiederkehrende Prüfungen dürfen auch vom Inhaber 
der Erdgasleitungsanlage, sofern er geeignet und fachkundig ist, und von sonstigen ge
eigneten und fachkundigen Betriebsangehörigen vorgenommen werden. Als geeignet 
und fachkundig sind Personen anzusehen, wenn sie nach ihrem Bildungsgang und 
ihrer bisherigen Tätigkeit die für die jeweilige Prüfung notwendigen fachlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die Gewähr für eine gewissenhafte 
Durchfuhrung der Prüfungsarbeiten bieten. 

(3) Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Prüfbescheinigung auszustellen, 
die insbesondere festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten 
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hat. Die Prütbescheinigung und sonstige die Prüfung betreffende Schriftstücke sind, 
sofern im Genehmigungsbescheid oder in einem anderen Bescheid nichts anderes 
bestimmt ist, vom Inhaber der Anlage bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung der 
Anlage aufzubewahren und über Verlangen der Behörde vorzulegen. 

(4) Sind in einer Prütbescheinigung bei der wiederkehrenden Prüfung festge
stellte Mängel festgehalten, so hat der Inhaber der Anlage unverzüglich eine Zweit
schrift oder Ablichtung dieser Prütbescheinigung und innerhalb angemessener Frist 
eine Darstellung der zur Mängelbehebung getroffenen Maßnahmen der Behörde zu 
übermitteln. 

Wechsel in der Person des Inhabers einer Erdgasleitungsanlage 

§ 52. Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers einer Erdgasleitungsanlage 
wird die Wirksamkeit der Genehmigung zur Errichtung der Erdgasleitungsanlage und 
der Betriebsgenehmigung nicht berührt. 

Erlöschen der Genehmigung 

§ 53. (1) Eine gemäß § 47 erteilte Genehmigung erlischt, wenn 
a) mit der Errichtung nicht innerhalb von drei Jahren ab Rechtskraft der Geneh

migung begonnen wird, oder 
b) die Fertigstellungsanzeige (§ 50 Abs. 1) nicht innerhalb von fiinf Jahren ab 

Rechtskraft der Errichtungsgenehmigung erfolgt. 

(2) Die Betriebsgenehmigung erlischt, wenn 
a) der regelmäßige Betrieb nicht innerhalb eines Jahres ab Fertigstellungsanzei

ge, in den Fällen, in denen die Inbetriebnahme der Erdgasleitungsanlage der 
Erteilung einer Betriebsgenehmigung gemäß § 47 Abs. 6 vorbehalten worden 
ist, ab Rechtskraft derselben, aufgenommen wird, oder 

b) der Genehmigungsinhaber anzeigt, daß die Erdgasleitungsanlage dauernd 
außer Betrieb genommen wird, oder 

c) der Betrieb der Erdgasleitungsanlage nach Feststellung der Behörde unbe
gründet durch mehr als drei Jahre unterbrochen wurde. 

(3) Die Fristen nach Abs. 1 und Abs. 2 lit. a können von der Behörde auf insge
samt höchstens sieben Jahre verlängert werden, wenn die Planungs- oder Bauarbeiten 
dies erfordern und darum vor Fristablauf angesucht wird. 

(4) Nach Erlöschen der Errichtungs- oder Betriebsgenehmigung hat der letzte 
Anlageninhaber die Erdgasleitungsanlage über nachweisliche Aufforderung des 
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Grundstückseigentümers umgehend abzutragen und den früheren Zustand nach Mög
lichkeit wiederherzustellen, es sei denn, daß dies durch privatrechtliche Vereinbarun
gen über das Belassen der Erdgasleitungsanlage ausgeschlossen wurde. Hiebei ist mit 
möglichster Schonung und Ermöglichung des bestimmungsgemäßen Gebrauches der 
betroffenen Grundstücke vorzugehen. 

(5) Im Falle einer gänzlichen oder teilweisen Unterbrechung des Betriebes sind 
die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um Gefährdungen der im § 45 angeführten 
Schutzgüter zu vermeiden. 

Nicht genehmigte Erdgasleitungsanlagen 

§ 54. (1) Wird eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Geneh
migung errichtet, erweitert oder wesentlich geändert oder eine Anlage, fiir deren Be
trieb die Genehmigung vorbehalten wurde, ohne Betriebsgenehmigung betrieben, so 
hat die Behörde mit Bescheid die zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes erfor
derlichen Maßnahmen, wie die Einstellung der Bauarbeiten, die Einstellung des Be
triebes, die Beseitigung der nicht genehmigten Anlage oder Anlagenteile anzuordnen. 
Dabei ist auf eine angemessene Frist zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Die Beseitigung von Anlagen oder Anlagenteilen darf jedoch nicht verfügt 
werden, wenn zwischenzeitig die Erteilung der erforderlichen Genehmigung beantragt 
wurde und der Antrag nicht zurückgewiesen oder abgewiesen wurde. 

Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen 

§ 55. (I) Um die, durch eine, diesem Bundesgesetz unterliegende Erdgasleitungs
anlage verursachte Gefahr fur das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder fur 
das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der Nachbarn abzuwehren oder um die 
durch eine nicht genehmigte oder nicht genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage 
verursachte unzumutbare Belästigung der Nachbarn abzustellen, hat die Behörde ent
sprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder Belästigung mit Bescheid die gänzliche 
oder teilweise Stilllegung der Erdgasleitungsanlage, die Stilllegung von Maschinen 
oder sonstige, die Anlage betreffende Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen zu 
verfugen. Hat die Behörde Grund zur Annahme, daß zur Gefahrenabwehr Sofortmaß
nahmen an Ort und Stelle erforderlich sind, so darf sie nach Verständigung des Inha-
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bers der Erdgasleitungsanlage, des Betriebsleiters oder des Eigentümers der Anlage 
oder, wenn eine Verständigung dieser Personen nicht möglich ist, einer Person, die 
tatsächlich die Betriebsführung wahrnitnmt, solche Maßnahmen auch ohne vorausge
gangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides an Ort und Stelle treffen; 
hierüber ist jedoch binnen eines Monats ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widri
genfalls die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. Dieser Bescheid gilt auch dann 
als erlassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes, BGBI. Nr. 200/1982, wegen 
Unzustellbarkeit an die Behörde zurückgestellt worden ist und seit dem Anschlag an 
der Arntstafel durch die Behörde zwei Wochen verstrichen sind. Diese Bescheide sind 
sofort vollstreckbar. Sie treten mit Ablauf eines Jahres - vom Tage ihrer Rechtskraft 
an gerechnet - außer Kraft, soferne keine kürzere Frist im Bescheid festgesetzt wurde. 
Durch einen Wechsel in der Person des Inhabers der von der Maßnahme betroffenen 
Anlagen, Anlagenteile oder Gegenstände wird die Wirksamkeit dieser Bescheide nicht 
berührt. 

(2) Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. I 
nicht mehr vor und ist zu erwarten, daß in Hinkunft jene Vorschriften, deren Nichtein
haltung für die Maßnahmen nach Abs. I bestimmend waren, von dem Unternehmen 
eingehalten werden, das die Erdgasleitungsanlage betreiben will, so hat die Behörde 
auf Antrag dieses Unternehmens die mit Bescheid gemäß Abs. 1 getroffenen Maß
nahmen ehestens zu widerrufen. 

Vorarbeiten zur Errichtung einer Erdgasleitungsanlage 

§ 56. (1) Zur Vornahme von Vorarbeiten für die Errichtung, die Erweiterung oder 
Änderung einer Erdgasleitungsanlage hat die Behörde auf Antrag die vorübergehende 
Inanspruchnahme fremder Grundstücke zu genehmigen. 

(2) Im Antrag sind die Art und Dauer der beabsichtigten Vorarbeiten anzugeben. 
Weiters ist dem Antrag eine Übersichtskarte in geeignetem Maßstab beizuschließen, in 
welcher das von den Vorarbeiten berührte Gebiet ersichtlich zu machen ist. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf eine Entscheidung besteht nur dann, wenn der Beginn 
der Vorarbeiten innerhalb eines Jahres, gerechnet ab AntragsteIlung, in Aussicht ge
nommen ist. 

(4) In der Genehmigung ist dem Antragsteller das Recht einzuräumen, fremde 
Grundstücke zu betreten und auf diesen die zur Vorbereitung des Bauentwurfes der 
Erdgasleitungsanlage erforderlichen Bodenuntersuchungen und sonstigen technischen 
Arbeiten vorzunehmen. Den Grundeigentümern und dinglich Berechtigten kommt 
keine ParteisteIlung zu. 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] 

Unverändert 

Unverändert 

Seite: 71 von 92 

287/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
172 von 209

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

(5) Bei der Durchfiihrung der Vorarbeiten hat der Berechtigte mit möglichster 
Schonung bestehender Rechte vorzugehen und darauf Bedacht zu nehmen, daß der 
bestinunungsgemäße Gebrauch der betroffenen Grundstücke nach Möglichkeit nicht 
behindert wird. 

(6) Die Genehmigung ist zu befristen. Die Frist ist unter Bedachtnahme auf die 
Art und den Umfang sowie die geländemäßigen Voraussetzungen der Vorarbeiten 
festzusetzen. Sie ist auf höchstens drei Jahre, gerechnet ab Zustellung des Bescheides, 
mit dem die Vorarbeiten genehmigt wurden, zu verlängern, soweit die Vorbereitung 
des Bauentwurfes dies erfordert. 

(7) Den Gemeinden, in welchen die Vorarbeiten durchgefiihrt werden sollen, hat 
die Behörde eine Ausfertigung der Genehmigung und eine Übersichtskarte gemäß 
Abs. 2 zuzustellen, die unverzüglich durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen 
sind. Die Kundmachungsfrist beträgt drei Wochen. Mit den Vorarbeiten darf erst nach 
Ablauf der Kundmachungsfrist begonnen werden. 

(8) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat unbeschadet der Bestim
mungen des Abs. 7 die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten der betroffenen 
Liegenschaften sowie allfällige Bergbauberechtigte mindestens vier Wochen vorher 
vom beabsichtigten Beginn der Vorarbeiten schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

(9) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat die Eigentümer der betrof
fenen Grundstücke, die an diesen Grundstücken dinglich Berechtigten ausgenommen 
Hypothekargläubiger - und allfällige Bergbauberechtigte fiir alle mit den Vorarbeiten 
unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der Genehmigung 
bestehenden Rechte angemessen zu entschädigen. Soweit hieriiber keine Vereinbarung 
zustande kommt, ist die Entschädigung auf Antrag durch die Behörde festzusetzen. 
Für das Entschädigungsverfahren gilt § 73 sinngemäß. 

2. Abschnitt 

Enteignung 

Enteignungsvoraussetzung 

§ 57. (1) Eine Enteignung durch die Entziehung oder die Beschränkung von 
Grundeigentum oder Rechten ist zulässig, wenn dies für die Errichtung der Fern- oder 
Verteilerleitung erforderlich und im öffentlichen Interesse gelegen ist. Ein öffentliches 
Interesse liegt iedenfalls nicht vor, wenn bereits eine Erdgasleitungsanlage in dem 

(9) Der zur Vornahme der Vorarbeiten Berechtigte hat die Eigentümer der betrof
fenen Grundstücke, die an diesen Grundstücken dinglich Berechtigten ausgenommen 
Hypothekargläubiger - und allfällige Bergbauberechtigte fiir alle mit den Vorarbeiten 
unmittelbar verbundenen Beschränkungen ihrer zum Zeitpunkt der Genehmigung 
bestehenden Rechte angemessen zu entschädigen. Soweit hieriiber keine Vereinbarung 
zustande kommt, ist die Entschädigung auf Antrag durch die Behörde festzusetzen. 
Für das Entschädigungsverfahren gilt § 71 sinngemäß. 
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betreffenden Gebiet rechtmäßig besteht oder in Planung ist und die bestehenden oder 
geplanten Kapazitäten nicht ausgelastet sind. Der Bewilligungswerber ist verpflichtet, 
für die Trassenfiihrung der Erdgasleitungsanlage nach Möglichkeit öffentliches Gut 
vorzusehen, es sei denn, der Bewilligungswerber hat bereits vor AntragsteIlung mit 
allen betroffenen privaten Grundstückseigentümem Vereinbarungen über die Trassen
führung geschlossen und dies der Behörde nachgewiesen. Erst wenn öffentliches Gut 
in dem betreffenden Gebiet nicht zur Verfügung steht, können private Grundstücke für 
die Erdgasleitungsanlage enteignet werden. 

(2) Die Enteignung umfaßt: 
1. die Einräumung von Dienstbarkeiten an unbeweglichen Sachen; 
2. die Abtretung von Eigentum an Grundstücken; 
3. die Abtretung, Einschränkung oder Aufhebung anderer dinglicher Rechte an 

unbeweglichen Sachen und solcher Rechte, deren Ausübung an einen be
stimmten Ort gebunden ist. 

(3) Von der im Abs. 2 Z 2 angeführten Maßnahme darf nur in jenen Fällen Ge
brauch gemacht werden, wenn die übrigen im Abs. 2 angeführten Maßnahmen nicht 
ausreichen. 

Zuständigkeit 

§ 58. (1) Über die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der 
Enteignung sowie nach Maßgabe des § 73 über die Höhe der Enteigungsentschädi
gung entscheidet die Behörde, die für die Genehmigung der Anlage gemäß § 60 zu
ständig ist. 

(2) Für Erdgasleitungsanlagen, die gemäß § 44 Abs. 2 von der Genehmigungs
pflicht ausgenommen sind, ist zuständige Behörde im Sinne von Abs. 1 der Landes
hauptmann. 

7. Teil 

Statistik 

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 

§ 59. (I) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt. statisti-

Unverändert 

Zuständigkeit 

§ 58. (1) Über die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der 
Enteignung sowie nach Maßgabe des § 71 über die Höhe der Enteigungsentschädi
gung entscheidet die Behörde, die für die Genehmigung der Anlage gemäß § 60 zu
ständig ist. 

Unverändert 

Unverändert 

Anordnung und Durchführung statistischer Erhebungen 

§ 59. (1) Die Elektrizitäts-Control GmbH wird ermächtigt, statistische Erhebun-
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sehe Erhebungen und sonstige statistische Arbeiten über gasförmige Energieträger gen und sonstige statistische Arbeiten über gasförmige Energieträger jeder Art, die in 
jeder Art, die in ursprünglicher oder umgewandelter Form durch Verbrennen fiir ursprünglicher oder umgewandelter Form durch Verbrennen fiir Zwecke der Energie
Zwecke der Energiegewinnung verwendet werden können, anzuordnen und durchzu- gewinnung verwendet werden können, anzuordnen und durchzufiihren. 
fiihren. Von dieser Ermächtigung nicht umfaßt sind statistische Erhebungen in Bezug 
auf die Gewinnung von gasförmigen Kohlenwasserstoffen. 

(2) Die Anordnung der statistischen Erhebungen hat durch Verordnung zu erfol
gen. Die Verordnung hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen insbe
sondere zu enthalten: 

1. Die Erhebungsmasse; 
2. statistische Einheiten; 
3. die Art der statistischen Erhebung; 
4. Erhebungsmerkmale; 
5. Merkmalsausprägung; 
6. Häufigkeit und Zeitabstände der Datenerhebung; Unverändert 
7. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist; 
8. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu 

veröffentlichen sind, wobei die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 Bundesstati· 
stikgesetz 2000, BGBI. I Nr. 163/1999, zu beachten sind. 

(3) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt "Statistik Österreich" 
fiir Zwecke der Bundesstatistik ist zulässig. 

(4) Die Durchfiihrung der Erhebungen und sowie die Verarbeitung der auf Grund 
dieser Erhebungen beschafften Daten hat unter sinngemäßer Anwendung der Bestim
mungen des Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen. 

8. Teil 

Behörden und Verfahren 

1. Abschnitt 

Behörden 
Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten 

§ 60. (1) Sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, sind unbeschadet der 
Regelung in Abs. 2 - als Behö"rde im Sinne dieses Bundesgesetzes in erster Instanz 
zuständig: 

1. der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit fiir 
a) die Erteilung von Genehmigungen fiir die Errichtung, die Änderung, die 

Unverändert 

Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten 

§ 60. (1) Die Zuständigkeit der Behörden in Gasangelegenheiten wird, soweit in 
den nachstehenden Absätzen nicht Anderes bestimmt wird, durch da<; Bundesgesetz 
über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und 
die Errichtung der Energie-Control GmbH , der Elektrizitäts-Control Kommission 
und der Erdgas-Control Kommission, BGBL I Nr. 12112000 in der Fassung des Bun-
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Erweiterung von Fernleitungsanlagen im Sinne des § 26 Abs. 2; 
b) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die 

Erweiterung von die Bundesländergrenzen überschreitenden Erdgaslei
tungsanlagen; 

c) die Aufsicht über Fernleitungsunternehmen (§ 26 Abs. 1); 
d) die Genehmigung der Allgemeinen Netzbedingungen für Fernleitungsun

ternehmen; 
e) die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für eine Netzzugangsverweige

rung vorliegen (§ 21); 
f) die Entscheidung über die Ausnahme von der Verpflichtung zur Gewäh

rung des Netzzuganges (§ 22); 
g) die Erteilung einer Genehmigung für die Ausübung einer Tätigkeit als 

Fernleitungsunternehmen oder als Verteilerunternehmen (§ 13 Abs. I); 
2. in allen übrigen Fällen, der LandeshauptmalUl. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß dem 9. Teil sind von der Bezirksverwaltungsbe
börde, im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion von dieser, zu verhängen. 

(3) Weist eine Anlage nicht mehr den Charakter einer Erdgasfernleitung im Sinne 
des § 6 Z 7 oder einer Verteilerleitung im Sinne des § 6 Z 29 auf, so hat dies der An
lageninhaber unverzüglich der bisher zuständigen Behörde sowie der auf Grund des 
geänderten Charakters nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(4) In Verwaltungssachen, die die Genehmigung von Erdgasfernleitungsanlagen 
oder die Zulässigkeit, den Inhalt sowie den Gegenstand einer Enteignung zum Gegen
stand haben, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einzelfall die 
örtlich zuständigen Landeshauptmänner zur Vornahme von Amtshandlungen, insbe
sondere auch zur Erlassung von Bescheiden, ganz oder zum Teil ermächtigen, sofern 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenerspamis 
gelegen ist. Die LandeshauptmälUler treten für den betreffenden Fall vollständig an die 
Stelle des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 

Behördenluständigkeit in Preis angelegenheiten 

§ 61. (1) In Angelegenheiten der Preisbestimmung ist Behörde der Bundesmini
ster für Wirtschaft und Arbeit. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verordnung oder 
im Einzelfall durch Bescheid alle oder einzelne Landeshauptmänner beauftragen, die 
ihm gemäß Abs. I zustehenden Befugnisse an seiner Stelle auszuüben, sofern die bei 
der Preisbestimmung zu berücksichtigenden Umstände in den einzelnen Bundeslän
dern verschieden sind oder dies sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit>-

desgesetzes BGBl. I Nr. XXXl200X, festgelegt. 

(2) Unbeschadet der Regelungen in Abs. I und 3 sind als Behörde im Sinne die
ses Bundesgesetzes in erster Instanz zuständig: 

I. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit für 
a) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die 

Erweiterung von Fernleitungsanlagen im Sinne des (§ 6 Z 15; 
b) die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung, die Änderung, die 

Erweiterung von die Bundesländergrenzen überschreitenden Erdgaslei
tungsanlagen, 

2. der LandeshauptmalUl für die Erteilung von Genehmigungen für die Er
richtung, die Änderung, die Erweiterung aller sonstigen Erdgasleitungsan
lagen 

(3) Verwaltungsstrafen gemäß dem 9. Teil sind von der Bezirksverwaltungsbe
hörde zu verhängen. 

(4) In Verwaltungssachen, die die Genehmigung für die Errichtung, die Änderung 
oder die Erweiterung von Erdgasleitungsanlagen gemäß Abs. 2 Z 1 zum Gegenstand 
haben oder die Zulässigkeit, den Inhalt sowie den Gegenstand einer Enteignung für 
deren Errichtung zum Gegenstand haben, kann der Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit im Einzelfall die örtlich zuständigen Landeshauptmänner zur Vornahme von 
Amtshandlungen, insbesondere auch zur Erlassung von Bescheiden, ganz oder zum 
Teil ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenerspamis gelegen ist. Die Landeshauptmänner treten für den betreffenden 
Fall vollständig an die Stelle des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit. 

Entfällt 
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Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. Die Landeshauptmänner haben bei der 
Ausübung dieser Befugnisse anstelle der im § 62 Abs. 3 Z 3 genannten Stellen die 
Wirtschafts kammer, die Kanuner fiir Arbeiter und Angestellte und die Landwirt-
schaftskammer im jeweiligen Land zu hören. Mit dem Außerkrafttreten einer gemäß 
dem ersten Satz erlassenen Verordnung geht die Zuständigkeit zur Aufhebung von auf 
Grund dieser Verordnung erlassenen Preisverordnungen und Preisbescheiden der 
Landeshauptmänner auf den Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit über. 

Erdgasbeirat 

§ 62. (1) Zur Beratung des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit 
1. in allgemeinen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Erdgaswirtschaft, 

sowie 
2. in den Fällen des § 60 Abs. I, ausgenommen jenen von Z I lit. a und e 

ist ein Erdgasbeirat einzurichten. 

(2) Dem Beirat obliegen im Sinne des Abs. 1 Z I insbesondere: 
1. die Erörterung der Harmonisierung der Allgemeinen Netzbedingungen sowie 

der rur die Bemessung des Netzbenutzungsentgelts maßgeblichen Preisansät-
ze, insbesondere im Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des Netzzu-
gangs im österreichischen Wirtschaftsgebiet und die Wahrung der Interessen 
des Konsumentenschutzes; 

2. die Erörterung der Harmonisierung von Bedingungen rur die Lieferung von 
Erdgas an Endverbraucher, auf die die Bestimmungen des Konsumenten-
schutzgesetzes Anwendung fmden; 

3. die Erörterung der Kriterien, von denen bei der Errullung der gemäß § 7 den 
Erdgasunternehmen auferlegten Verpflichtungen auszugehen ist; Entfällt 

4. die Erstattung von Vorschlägen über die Festsetzung von Grundsätzen rur die 
Bestimmung der Preisansätze gemäß § 20 Abs. 4 und 5; 

5. die Erstattung von Vorschlägen fiir sonstige Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes; 

6. die Begutachtung von Verordnungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassen werden; 

7. die Beratung über Berichte, die angefallene Beschwerden im Zusanunenhang 
mit der Lieferung von Erdgas und deren Erledigung zum Gegenstand haben. 

(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 
1. je ein Vertreter der Bundesministerien tUr Wirtschaft und Arbeit, tUr Finan-

zen, fiir Justiz, tUr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassetwirtschaft; 
2. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen 
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Städtebundes, des Osterreichischen Gemeindebundes und der Vereinigung 
Österreichischer Industrieller; 

3. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskammer und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

In Angelegenheiten der Preisbestimmung haben dem Beirat neben dem Vorsitzenden 
nur gemäß Z 1 und 3 ernannte Mitglieder anzugehören. Für jedes Mitglied ist ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende wird vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die 
Vertreter der in Abs. 3 Z 1 angeführten Bundesministerien werden von den zuständi
gen Bundesministern und alle übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag der entsen
denden Stellen vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

(5) Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht be
amtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften Erfüllung 
ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine 
ehrenamtliche. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 63. Wer an einem Verfahren auf Grund der in diesem Bundesgesetz vorgesehe
nen Bestimmungen als Behördenvertreter, Sachverständiger oder Mitglied des Erd
gasbeirats teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in 
dieser Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des 
Verfahrens noch nach dessen Abschluß offenbaren oder verwerten. 

2. Abschnitt 

Verfahren 

1. Unterabschnitt 

Allgemeines 

Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten 

§ 64. Erdgasunternehmen mit dem Sitz im Ausland, die ihre Tätigkeit im Inland 
entfalten, sind verpflichtet, gegenüber der Behörde einen inländischen Zustellungsbe
vollmächtigten (§ 9 Zustellgesetz) zu bestellen. 

Auskunftspflicht 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 61. Wer an einem Verfahren auf Grund der in diesem Bundesgesetz vorgesehe
nen Bestimmungen als Behördenvertreter, Sachverständiger oder Mitglied des Erd
gasbeirats teilnimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in 
dieser Eigenschaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des 
Verfahrens noch nach dessen Abschluß offenbaren oder verwerten. 

Unverändert 

Unverändert 

§ 62 Gleichlautend 

Auskunftspflicht 

§ 65. (1) Die für die Durchführung von Verfahren zuständigen Behörden sind be- § 63. (1) Die für die Durchführung von Verfahren zuständigen Behörden sind be-
rechtigt, durch ihre Organe von den gemäß Abs. 2 Auskunftspflichtigen Auskunft über rechtigt, durch ihre Organe von den gemäß Abs. 2 Auskunftspflichtigen Auskunft über 
.'!lles zu verlan en was für die Durchführun ihrer AUD aben nach diesem Bundes e- alles zu verlan en, was für die Durchführun ihrer AUD aben nach diesem Bundes e-
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setz erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und Geschäftsauf
zeichnungen Einsicht nehmen. 

(2) Zur Auskunft sind alle Unternehmen und die Vereinigungen und Verbände 
von Unternehmen verpflichtet. Gesetzlich anerkannte Verschwiegenheitspflichten 
werden von der Auskunftspflicht nicht berührt. 

(3) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung verbundenen Kosten 
besteht nicht. 

Kostenbeitrag 

§ 66. (I) Für nach diesem Bundesgesetz auf Antrag eingeleitete Preisverfahren 
ist, ausgenommen in den Fällen des § 21 Abs. 4, ein Kostenbeitmg von mindestens 
1 000 S und höchstens 50 000 S zu leisten. 

(2) Die in diesem Rahmen vorzunehmende Bemessung des Kostenbeitrages hat 
sich im Einzelfall nach dem Umfang und der Schwierigkeit des Verfahrens und dem 
Wert der von der Preisbestimmung betroffenen Sachgüter oder Leistungen zu richten. 
§ 76 A VG wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 

(3) Zur Zahlung des Kostenbeitmges gemäß Abs. I ist der Antmgsteller ver
pflichtet. Mehrere Antragsteller haften als Gesamtschuldner. 

Automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 67. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz erforderlich sind, die die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsicht
stätigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 8 zur Kenntnis gelangt sind, dürfen 
automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, verarbeitete 
Daten im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz 
geregelt sind, zu übermitteln an 

I. die Beteiligten an diesem Verfahren; 
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
3. die Mitglieder des Erdgasbeirates, in Angelegenheiten der Preisbestimmung 

jedoch nur an die gemäß § 62 Abs. 3 Z I und 3 ernannten Mitglieder; 
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG); 
5. die flir die Durchflihrung des gasrechtlichen Genehmigungsverfahrens zustän

dige Behörde, soweit diese Daten im Rahmen dieses Verfahrens benötigt 
werden, und 

6. den Landesha!!Etmann im Falle seiner Beauftmgung gemäß § 61 Abs. 2, so-

setz erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und Geschäftsauf
zeichnungen Einsicht zu nehmen. 

(2) Zur Auskunft sind alle Unternehmen und die Vereinigungen und Verbände 
von Unternehmen verpflichtet. Gesetzlich anerkannte Verschwiegenheitspflichten 
werden von der Auskunftspflicht nicht berührt. 

(3) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung verbundenen Kosten 
besteht nicht. 

Entfällt 

Automationsunterstützter Datenverkehr 

§ 64. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung von Verfahren nach 
diesem Bundesgesetz erforderlich sind, die die Behörde in Erfüllung ihrer Aufsicht
stätigkeit benötigt oder die der Behörde gemäß § 8 oder § 10 zur Kenntnis gelangt 
sind, dürfen automationsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, die Energie-Control GmbH 
sowie die Erdgas-Control Kommission sind ermächtigt, verarbeitete Daten im Rah
men von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem Bundesgesetz geregelt sind, zu 
übermitteln an 

1. die Beteiligten an diesem Verfahren; 
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
3. die Mitglieder des Erdgasbeirates ; 
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 A VG); 
5. die für die Durchführung des gasrechtlichen Genehmigungsverfahrens zustän

dige Behörde, soweit diese Daten im Rahmen dieses Verfahrens benötigt 
werden 

Aufgaben im Rahmen des jeweiligen Vj!rfahrens bel!Qtigt werden. 
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weit diese Daten von dem Genannten für die Besorgung seiner Aufgaben im 
Rahmen des jeweiligen Verfahrens benötigt werden. 

(3) Der Landeshauptmann ist im Falle seiner Beauftragung gemäß § 61 Abs.2 
ermächtigt, verarbeitete Daten, die für die Preisbestimmung erforderlich sind, zu 
übermitteln an 

I. die Beteiligten an diesem Verfahren; 
2. Sachverständige, die dem Verfahren beigezogen werden; 
3. denjenigen Stellen, denen anstelle der im § 62 Abs. 3 genannten Einrichtun

gen ein Anhörungsrecht zukommt; 
4. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG), soweit diese Daten von den 

Genannten für die Besorgung ihrer Aufgaben im Rahmen des jeweiligen Ver
fahrens benötigt werden, und 

5. den Bundesminister flir Wirtschaft und Arbeit. 

(4) Die Behörden sind ermächtigt, den Organen der Europäischen Union verar
beitete Daten zu übermitteln, soweit für die Übermittlung dieser Daten auf Grund des 
Vertrags über die Europäische Union oder auf Grund von Rechtsakten der Europäi
schen Union eine derartige Verpflichtung besteht. 

Kundmachung von Verordnungen 

§ 68. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes, sofern sie Tarife und Prei
se betreffen, sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. Sie treten, so
fern nicht ein späterer Zeitpunkt für ihr Inkrafttreten bestimmt ist, mit Beginn des 
Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Ist eine Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, so sind die Verordnungen in anderer 
geeigneter Weise insbesondere durch Rundfunk oder Veröffentlichung in einem 
oder mehreren periodischen Medienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, insbeson
dere in Tageszeitungen kundzumachen. 

2. Unterabschnitt 

Vorprüfungsverfahren und Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsan
lagen 

Vorprüfungsverfahren 

§ 69. (1) Der Antrag auf Einleitung eines Vorprüfungsverfahrens hat schriftlich 
zu erfolgen. 

(2) Im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens hat der Genehmigungswerber der Be
hörde folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. einen Bericht über die technische Konzeption der geplanten Erdgasleitungs-

(3) Die Behörden sind ermächtigt, den Organen der Europäischen Union verar
beitete Daten zu übermitteln, soweit für die Übermittlung dieser Daten auf Grund des 
Vertrags über die Europäische Union oder auf Grund von Rechl'lakten der Europäi
schen Union eine derartige Verpflichtung besteht. 

Kundmachung von Verordnungen 

§ 65. Verordnungen der Energie-Control GmbH und der Erdgas-Control Kom
mission auf Grund dieses Bundesgesetzes sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
kundzumachen. Sie treten, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt rur ihr Inkrafttreten 
bestimmt ist, mit Beginn des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Ist eine Kundma
chung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, so 
sind die Verordnungen in anderer geeigneter Weise insbesondere durch Rundfunk 
oder Veröffentlichung in einem oder mehreren periodischen Medienwerken, die An
zeigen veröffentlichen, insbesondere in Tageszeitungen kundzumachen. 

2. Unterabschnitt 

Vorprüfungsverfahren und Verfahren zur Genehmigung von Erdgasleitungsan
lagen 

Vorprüfungsverfahren 

§ 66. (1) Der Antrag auf Einleitung eines Vorprüfungsverfahrens hat schriftlich 
zu erfolgen. 

(2) Im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens hat der Genehrnigungswerber der Be
hörde folgende Unterlagen vorzulegen: 

1. einen Bericht über die technische Konzeption der geplanten Erdgasleitul'lgs-
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anlage; 
2. einen Übersichtsplan im Maßstab 1 : 50 000 mit der vorläufig beabsichtigten 

Trasse und den offenkundig berührten, öffentlichen Interessen dienenden 
Anlagen. 

Einleitung des Genehmigungsverfahrens 

§ 70. (I) Die Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung ist bei der Behörde 
schriftlich zu beantragen. 

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung anzuschlie
ßen: 

I. Ein Übersichtsplan im Maßstab 1 : 50 000; 
2. ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, Betriebsweise und 

technische Ausführung der geplanten Erdgasleitungsanlage; insbesondere 
über Auslegungsdruck und Betriebsdruck; 

3. ein Trassenplan im Maßstab 1 : 2000, aus welchem der Verlauf der Erdgas
leitungsanlage und die betroffenen Grundstücke mit ihren Grundstücksnum
mern sowie die Breite des vorgesehenen Arbeitsstreifens und der Schutzzone 
ersichtlich sind; 

4. ein Plan über alle zur Erdgasleitungsanlage zählenden Anlagen gemäß § 6 
Z4; 

5. ein Verzeichnis der von der Erdgasleitungsanlage berührten fremden Anlagen, 
wie Eisenbahnen, Versorgungsleitungen und dergleichen, mit Namen und An
schrift der Eigentümer; 

6. die sich aus dem zum Zeitpunkt der AntragsteIlung aktuellen Grundbuchstand 
ergebenden Namen und Anschriften der Eigentümer der Grundstücke, auf 
welchen die Erdgasleitungsanlage errichtet werden soll, einschließlich der 
dinglich Berechtigten mit Ausnahme der Hypothekargläubiger und der Ei
gentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke, die in den Arbeitsstrei
fen und die Schutzzone der Erdgasleitungsanlage fallen; wenn diese Eigentü
mer Wohnungseigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 
WEG 1975, BGB!. Nr. 417 sind, die Namen und Anschriften des jeweiligen 
Verwalters (§ 17 WEG 1975); 

7. ein Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächenwidmungsplan, aus welchem 
die Widmung der von der Leitungsanlage betroffenen und der an die Anlage 
unmittelbar angrenzenden Grundstücke ersichtlich ist; 

8. ein Verzeichnis allfälliger Bergbaugebiete, in denen die Erdgasleitungsanlage, 
der Arbeitsstreifen und die Schutzzone liegt oder zu liegen kommt, samt Na
men und Anschrift der Bergbauberechtigten; 

9. eine Begründung für die Wahl der Leitungstrasse unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen örtlichen Verhältnisse; 

anlage, 
2. einen Übersichtsplan mit der vorläufig beabsichtigten Trasse und den offen

kundig berührten, öffentlichen Interessen dienenden Anlagen. 

Einleitung des Genehmigungsverfahrens 

§ 67. (1) Die Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung ist bei der Behörde 
schriftlich zu beantragen. 

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung anzuschlie
ßen: 

I. Ein Übersichtsplan; 
2. ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, Betriebsweise und 

technische Ausführung der geplanten Erdgasleitungsanlage ; insbesondere 
über Auslegungsdruck und Betriebsdruck; 

3. ein Trassenplan im Maßstab I :2000, aus welchem der Verlauf der Erdgaslei
tungsanlage und die betroffenen Grundstücke mit ihren Grundstücksnummern 
sowie die Breite des vorgesehenen Arbeitsstreifens und der Schutzzone er
sichtlich sind, 

4. ein Plan über alle zur Erdgasleitungsanlage zählenden Anlagen gemäß (§ 6 Z 
11 ; 

5. ein Verzeichnis der von der Erdgasleitungsanlage berührten fremden Anla
gen, wie Eisenbahnen, Versorgungsleitungen und dergleichen, mit Namen und 
Anschrift der Eigentümer; 

6. die sich aus dem zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Grundbuchstand 
ergebenden Namen und Anschriften der Eigentümer der Grundstücke, auf 
welchen die Erdgasleitungsanlage errichtet werden soll, einschließlich der 
dinglich Berechtigten mit Ausnahme der Hypothekargläubiger und der Ei
gentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke, die in den Arbeitsstrei
fen und die Schutzzone der Erdgasleitungsanlage fallen; wenn diese Eigentü
mer Wohnungseigentümer im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 -
WEG 1975, BGBl. Nr. 417 sind, die Namen und Anschriften des jeweiligen 
Verwalters (§ 17 WEG 1975); 

7. ein Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächenwidmungsplan, aus welchem 
die Widmung der von der Leitungsanlage betroffenen und der an die Anlage 
unmittelbar angrenzenden Grundstücke ersichtlich ist; 

8. ein Verzeichnis allfälliger Bergbaugebiete, in denen die Erdgasleitungsanlage 
, der Arbeitsstreifen und die Schutzzone liegt oder zu liegen kommt, samt 
Namen und Anschrift der Bergbauberechtigten; 

9. eine Begründung für die Wahl der Leitungstrasse unter Beriicksichtigung der 
tatsächlichen örtlichen Verhältnisse; 
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10. eine Beschreibung und Beurteilung der voraussichtlichen Gefährdungen und 
Belästigungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 1,2 und 3; 

11. eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen Gefährdungen oder Belästi
gungen des Vorhabens beseitigt, verringert oder ausgeglichen werden sollen; 

12. ein Sicherheitskonzept, das insbesondere auch die in Aussicht genommenen 
Sicherheitsberichte mit Gefahrenanalyse sowie eine Notfallsplanung urnfaßt; 

13. eine Bestätigung des Haftpflichtversicherers gemäß § 35 Abs. 2. 

(3) Die Behörde hat von der Beibringung einzelner im Abs. 2 angeführter Unter
lagen abzusehen, wenn diese für das Genehmigungsverfahren entbehrlich sind. 

(4) Die Behörde hat die Vorlage zusätzlicher Ausfertigungen aller oder einzelner 
nach Abs. 2 oder 3 erforderlichen Unterlagen zu verlangen, wenn dies zur Beurteilung 
durch sonstige öffentliche Dienststel1en oder zur Begutachtung durch Sachverständige 
notwendig ist. 

Genehmigungsverfahren und Anhörungsrechte 

§ 71. (1) nie Behörde hat auf Grund eines Antrages auf Genehmigung der Er
richtung und des Betriebes einer Erdgasleitungsanlage oder auf Genehmigung der 
Erweiterung oder Änderung einer genehmigten Erdgasleitungsanlage eine Augen
scheinsverhandlung anzuberaumen. Gegenstand, Zeit und Ort der Augenscheinsver
handlung sowie die Voraussetzungen für die Begtiindung der ParteisteIlung sind den 
Nachbarn und den Netzbetreibern durch Anschlag in der Gemeinde bekanntzumachen. 
Die Eigentümer der urunittelbar angrenzenden Grundstücke gemäß § 70 Abs.2 Z 6 
und die im § 48 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Personen sind persönlich zu laden. Wenn 
diese Eigentümer Wohnungseigentümer sind, sind die im zweiten Satz angeführten 
Angaben dem Verwalter nachweislich schriftlich mit dem Auftrag zur Kenntnis zu 
bringen, diese Angaben den Wohnungseigentümern unverzüglich, etwa durch An
schlag im Haus, bekanntzugeben. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nisses (§ 40 A VG) gegeben, so ist den Nachbarn die Teilnahme an der Besichtigung 
der Erdgasleitungsanlage nur mit Zustimmung des Genehmigungswerbers gestattet, 
doch ist ihr allfalliges Recht auf Parteiengehör zu wahren. 

(3) Werden von Nachbarn privatrechtliche Einwendungen gegen die Erdgaslei
tungsanlage vorgebracht, so hat der Verhandlungsleiter auf eine Einigung hinzuwir
ken; die etwa herbeigeführte Einigung ist in der Niederschrift über die Verhandlung 
aufzunehmen. Im übrigen ist der Nachbar mit solchen Vorbringen auf den Zivil
rechtsweg zu verweisen. 

(4) Soweit die Interessen der Netzbetreiber durch die Errichtung und den Betrieb 

10. eine Beschreibung und Beurteilung der voraussichtlichen Gefahrdungen und 
Belästigungen im Sinne des § 45 Abs. 1 Z 1,2 und 3; 

11. eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen Gefährdungen oder Belästi
gungen des Vorhabens beseitigt, verringert oder ausgeglichen werden sollen; 

12. ein Sicherheitskonzept, das insbesondere auch die in Aussicht genommenen 
Sicherheitsberichte mit Gefahrenanalyse sowie eine Notfallsplanung umfaßt; 

13. eine Bestätigung des Haftpflichtversicherers gemäß § 37 Abs. 2. 

(3) Die Behörde hat von der Beibringung einzelner im Abs. 2 angeführter Unter
lagen abzusehen, wenn diese für das Genehmigungsverfahren entbehrlich sind. 

(4) Die Behörde hat die Vorlage zusätzlicher Ausfertigungen aller oder einzelner 
nach Abs. 2 oder 3 erforderlichen Unterlagen zu verlangen, wenn dies zur Beurteilung 
durch sonstige öffentliche Dienststellen oder zur Begutachtung durch Sachverständige 
notwendig ist. 

Genehmigungsverfahren und Anhörungsrechte 

§ 68. (l) Die Behörde hat aufgrund eines Antrages auf Genehmigung der Errich
tung und des Betriebes einer Erdgasleitungsanlage oder auf Genehmigung der Erwei
terung oder Änderung einer genehmigten Erdgasleitungsanlage eine Augenscheinsver
handlung anzuberaumen. Gegenstand, Zeit und Ort der Augenscheinsverhandlung 
sowie die Voraussetzungen für die Begtiindung der Parteistellung sind den Nachbarn 
und den Netzbetreibern durch Anschlag in der Gemeinde bekanntzumachen. Die Ei
gentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke gemäß § 68 Abs. 2 Z 6 und die 
im § 48 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Personen sind persönlich zu laden. Wenn diese 
Eigentümer Wohnungseigentümer sind, sind die im zweiten Satz angeflihrten Angaben 
dem Verwalter nachweislich schriftlich mit dem Auftrag zur Kenntnis zu bringen, 
diese Angaben den Wohnungseigentümern unverzüglich, etwa durch Anschlag im 
Hause bekanntzugeben. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheim
nisses (§ 40 AVG) gegeben, so ist den Nachbarn die Teilnahme an der Besichtigung 
der Erdgasleitungsanlage nur mit Zustimmung des Genehmigungswerbers gestattet, 
doch ist ihr allflilliges Recht aufParteiengehör zu wahren. 

(3) Werden von Nachbarn privatrechtliche Einwendungen gegen die Erdgaslei
tungsanlage vorgebracht, so hat der Verhandlungsleiter auf eine Einigung hinzuwir
ken; die etwa herbeigeführte Einigung ist in der Niederschrift über die Verhandlung 
aufzunehmen. Im übrigen ist der Nachbar mit solchen Vorbringen auf den Zivil
rechtsweg zu verweisen. 

(4) Soweit die Interessen der Netzbetreiber durch die Errichtung und den Betrieb 
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einer Erdgasleitungsanlage berührt werden, sind sie zu hören. 

(5) Jene Gemeinde, in deren Gebiet eine Erdgasleitungsanlage errichtet und be
trieben werden soll, ist im Verfahren zur Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung 
zum Schutz der öffentlichen Interessen im Sinne des § 45 im Rahmen ihres Wirkungs
bereiches zu hören. 

(6) Bedürfen genehmigungspflichtige Vorhaben einer Genehmigung, Bewilligung 
oder Anzeige nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften, so haben die zuständigen 
Behörden abgestimmt vorzugehen und nach Möglichkeit die Verfahren gleichzeitig 
durchzuführen. 

Erteilung der Genehmigung 

§ 72. (1) Die Erdgasleitungsanlage ist mit schriftlichem Bescheid zu genehmigen, 
wenn die Voraussetzungen gemäß § 45 erfüllt sind. 

(2) Die Behörde kann zulassen, daß bestimmte Auflagen erst ab einem, dem Zeit
aufwand der hiefür erforderlichen Maßnahmen entsprechend festzulegenden Zeitpunkt 
nach Inbetriebnahme der Anlage oder von Teilen der Anlage eingehalten werden müs
sen, wenn dagegen keine Bedenken vom Standpunkt des Schutzes der im § 45 Abs. 1 
Z 1, 2 und 3 umschriebenen Interessen bestehen. 

(3) Bei Erweiterungen oder genehmigungspflichtigen Änderungen hat die Ge
nehmigung auch die bereits genehmigte Erdgasleitungsanlage soweit zu umfassen, als 
es wegen der Erweiterung oder Änderung zur Wahrung der in § 45 Abs. 1 Z 1,2 und 3 
umschriebenen Interessen gegenüber der bereits genehmigten Anlage erforderlich ist. 

(4) Die im Zuge eines nach diesem Gesetz durchgeführten Verfahrens getroffenen 
und mit den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Zusammenhang stehenden 
Übereinkommen sind von der Behörde im Bescheid zu beurkunden. Die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes vorgenommenen Beurkundungen und erlassenen Bescheide 
sind Urkunden im Sinne des § 33 Abs. I lit. d des Allgemeinen Grundbuchgesetzes 
1955, BGBl. Nr. 39. Hängt nach einem solchen Bescheid die Erwerbung oder die 
Belastung, Beschränkung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes von dem Ein
tritt bestimmter Voraussetzungen ab, so hat die Behörde auf Antrag auszusprechen, ob 
diese Voraussetzungen gegeben sind. Der Ausspruch ist für das Gericht bindend. 

3. Unterabschnitt 

Verfahren bei der Durchführung von En!eignungen 

einer Erdgasleitungsanlage berührt werden, sind sie zu hören. 

(5) Jene Gemeinde, in deren Gebiet eine Erdgasleitungsanlage errichtet und be
trieben werden soll, ist im Verfahren zur Erteilung der gasrechtlichen Genehmigung 
zum Schutz der öffentlichen Interessen im Sinne des § 45 im Rahmen ihres Wirkungs
bereiches zu hören. 

(6) Bedürfen genehmigungspflichtige Vorhaben einer Genehmigung, Bewilligung 
oder Anzeige nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften, so haben die zuständigen 
Behörden abgestimmt vorzugehen und nach Möglichkeit die Verfahren gleichzeitig 
durchzuführen. 

§ 69 Gleichlautend 

[Textgegenüberstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] Seite: 82 von 92 

287/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
183 von 209

w
w

w
.parlam

ent.gv.at
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Gegenüberstellung 

Enteignungsverfahren 

§ 73. Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschä
digung sind die Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes, BGB!. 
Nr. 7111954, mit nachstehenden Abweichungen anzuwenden: 

1. Der Enteignungsgegner kann im Zuge des Enteignungsverfahrens die Einlö
sung der durch Dienstbarkeiten oder andere dingliche Rechte gemäß § 57 
Abs.2 in Anspruch zu nehmenden unverbauten Grundstücke oder Teile von 
solchen gegen Entschädigung, welche vorn Enteignungswerber zu bezahlen 
ist, verlangen, wenn diese durch die Belastung die zweckmäßige Benutzbar
keit verlieren. Verliert ein Grundstück durch die Enteignung eines Teiles des
selben für den Eigentümer die zweckmäßige Benutzbarkeit, so ist aufVerlan
~.en des Eigentümers das ganze Grundstück einzulösen. 

2. Uber die Zulässigkeit, den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Ent
eignung sowie über die Entschädigung entscheidet die Behörde nach Anhö· 
rung der für den Enteignungsgegenstand zuständigen gesetzlichen Interes
sensvertretung. 

3. Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens eines 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen im Ent- I § 70 Gleichlautend 
eignungsbescheid oder in einern gesonderten Bescheid zu bestimmen; im 
letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen im Enteignungsbescheid ein vor-
läufiger Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

4. Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die 
Entschädigung bestimmenden Bescheides (Z 3) die Feststellung des Entschä
digungsbetrages bei jenem Bezirksgericht begehren, in dessen Sprengel sich 
der Gegenstand der Enteignung befmdet. Der Bescheid tritt hinsichtlich des 
Ausspruches über die Entschädigung mit Anrufung des Gerichtes außer Kraft. 
Der Antrag an das Gericht auf Feststellung der Entschädigung kann nur mit 
Zustimmung des Antragsgegners zurückgezogen werden. Bei Zurücknahme 
des Antrages gilt der im Enteignungsbescheid bestimmte Entschädigungsbe
trag als vereinbart. 

5. Ein rechtskräftiger Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im 
Enteignungsbescheid oder in einern gesonderten Bescheid bestimmte Ent
schädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte vorläufige 
Sicherstellungsbetrag (Z 3) gerichtlich hinterlegt oder an den Enteigneten 
ausbezahlt ist. 

6. Auf Antrag des Enteigneten kann an Stelle einer Geldentschädigung eine 
Entschädigung in Form einer gleichartigen und gleichwertigen Naturalleistung 
treten, wenn diese dem Enteignungswerber unter Abwägung des Einzelfalles 
wirtschaftlich zu~emutet werden kann. Hierüber entscheidet die Behörde in 
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Gegenüberstellung 

einem gesonderten Bescheid gemäß Z 3. 
7. Die Einleitung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf verbücherte liegen

schaften oder verbücherte Rechte bezieht, ist durch die Behörde dem zustän
digen Grundbuchsgericht bekanntzugeben. Das Grundbuchsgericht hat die 
Einleitung des Enteignungsverfahrens anzumerken. Die Anmerkung hat zur 
Folge, daß der Enteignungsbescheid gegen jedermann rechtswirksam wird, zu 
dessen Gunsten im Range nach der Anmerkung ein bücherliches Recht einge
tragen wird. Auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides, mit dem das Ent
eignungsverfahren ganz oder hinsichtlich der in Anspruch genommenen lie
genschaft oder hinsichtlich des verbücherten Rechtes eingestellt wurde, ist die 
Anmerkung jedoch zu löschen. Die Behörde hat das Grundbuchsgericht von 
der Einstellung des Enteignungsverfahrens zu verständigen. 

8. Vom Erlöschen der gasrechtlichen Genehmigung einer Erdgasleitungsanlage 
ist der Eigentümer des belasteten Grundstückes durch die Behörde, die über 
den Gegenstand der Enteignung entscheidet, zu verständigen. Er kann die 
ausdrückliche Aufhebung der für diese Anlage im Wege der Enteignung ein
geräumten Dienstbarkeiten bei der Behörde beantragen. Die Behörde hat über 
seinen Antrag die für die Erdgasleitungsanlage im Enteignungswege einge
räumten Dienstbarkeiten unter Festlegung einer der geleisteten Entschädigung 
angemessenen Rückvergütung durch Bescheid aufzuheben. Für die Festle
gung der Rückvergütung gilt Z 3 und 4 sinngemäß. 

9. Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des Eigentums an 
einem Grundstück rur Zwecke einer ErdgasJeitungsanlage stattgefunden, so 
hat die Behörde auf Grund eines innerhalb eines Jahres ab Abtragung der 
Erdgasleitungsanlage gestellten Antrages des friiheren Eigentümers oder sei
nes Rechtsnachfolgers zu dessen Gunsten die Rückübereignung gegen ange
messene Entschädigung auszusprechen. Für die Feststellung dieser Entschädi
gung gilt Z 3 und 4. 

9. Teil 

Strafbestimmungen 

Allgemeine Strafbestimmungen 

§ 74. (I) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbe
stimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit Geldstrafe bis zu 200 000 Schilling - ab I. Jänner 2002 mit 14 600 € - zu be
strafen, wer 

Unverändert 

Allgemeine Stratbestimmungen 

§ 71. (I) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit Geldstrafe bis zu 14 600 € zu bestrafen, wer 

1. seiner Verpflichtung zur Erfiillung der Rechnungslegungsbestimmungen § 7 

[Textgegenüherstellung GWG-Novelle 2002 Begutachtungsverfahren.doc] Seite: 84 von 92 

287/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
185 von 209

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

I. seiner Verpflichtung zur Erfüllung der Rechnungslegungsbestimmungen ge
mäß § 7 nicht nachkommt; 

2. seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewährung der Einsichtnahme gemäß 
§ 8 nicht nachkommt; 

3. seinen Meldepflichten gemäß § 10 oder § 11 nicht nachkommt; 
4. seiner Informationspflicht gemäß § 12 nicht nachkommt; 
5. seiner Verpflichtung zur Bestellung eines technischen Betriebsleiters gemäß 

§ 15 Abs. 1 oder Abs. 6 nicht nachkommt; 
6. seiner Verpflichtung zur Anzeige gemäß § 13 Abs. 2, § 15 Abs. 5 und 6, § 16 

Abs. 2 oder § 50 Abs. 1 oder 3 nicht nachkommt; 
7. seinen Pflichten als Netzbetreiber gemäß § 17 Abs. 1 nicht nachkommt; 
8. seiner Verpflichtung gemäß § 17 Abs. 2 nicht nachkommt; 
9. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und 

Arbeit gemäß § 17 Abs. 2 oder 3 statuierten Verpflichtungen nicht entspricht; 
10. dem Diskrirninierungsverbot gemäß § 18 zuwiderhandelt; 
11. den vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 20 Abs. 4 be

stimmten Grundsätzen oder der gemäß § 20 Abs. 5 erlassenen Verordnung 
nicht entspricht; 

12. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit gemäß § 22 Abs. 6 statuierten Bestimmungen nicht entspricht; 

13. seiner Verpflichtung zur Versorgung gemäß § 24 nicht nachkommt; 
14. andere als die vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 25 

Abs. 1 festgelegten Preise auszeichnet, fordert, annimmt oder sich verspre
chen lässt; 

15. seinen Verpflichtungen gemäß § 27 nicht nachkommt; 
16. seinen Veröffentlichungspflichten gemäß § 25 Abs.8, § 28 oder § 31 nicht 

nachkommt; 
17. seiner al1gemeinen Anschlußpflicht gemäß § 29 nicht nachkommt; 
18. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und 

Arbeit gemäß § 44 Abs. 3 bestimmten Voraussetzungen nicht entspricht; 
19. seiner Verpflichtung zur Eigenüberwachung gemäß § 51 nicht nachkommt; 
20. seinen Verpflichtungen gemäß § 53 Abs. 4 nicht nachkommt; 
21. den auf Grund einer Verordnung des Bundesministers rur Wirtschaft und 

Arbeit gemäß § 59 Abs. 2 angeordneten statistischen Erhebungen nicht nach
kommt; 

22. seiner Verpflichtung zur Auskunft gemäß § 65 nicht nachkommt, oder 
23. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Bescheiden sowie den darin 

enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht entspricht. 

(2) Die Vetjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 
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Konsensloser Betrieb 

§ 75. (1) Wer 
1. die Tätigkeit eines Erdgasunternehmens ohne Genehmigung gemäß § 13 

Abs. 1 ausübt, oder 
2. eine genehmigungspflichtige Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung er

richtet, eine Erdgasleitungsanlage ohne Genehmigung erweitert oder wesent
lich ändert oder eine Anlage, für deren Betrieb die Genehmigung vorbehalten 
wurde, ohne Betriebsgenehmigung betreibt, 

ist mit Geldstrafe bis zu 500 000 Schilling - ab 1. Jänner 2002 bis zu 36 500 € - zu 
bestrafen. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

Preistreiberei 

§ 76. (I) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbe
stimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung, 
wer für eine Erdgaslieferung oder eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als den 
von der Behörde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis oder 
einen niedrigeren Preis als den von der Behörde nach diesem Bundesgesetz bestimm
ten Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, 
ist mit Geldstrafe bis zu 500 000 Schilling ab l. Jänner 2002 bis zu 36 500 € -, im 
Wiederholungsfall jedoch mit Geldstrafe bis zu 800000 Schilling - ab 1. Jänner 2002 
bis zu 58 400 € - zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 

(3) Die Verjährungsfrist (§ 31 Ahs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

Keine Regelung 

mission und der Erdgas-Control Kommission erlassenen Bescheiden sowie 
den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen nicht ent
spricht; 

(2) Die Vetjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

§ 72 Gleichlautend 

Preistreiberei 

§ 73. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertre
tung, wer für eine Netzdienstleistung einen höheren Preis als den von der Erdgas
Control Kommission nach diesem Bundesgesetz bestimmten Höchst- oder Festpreis 
oder einen niedrigeren Preis als den von der Erdgas-Control Kommission nach diesem 
Bundesgesetz bestimmten Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder 
sich versprechen läßt, und ist mit Geldstrafe bis zu 36 500 € -, im Wiederholungsfall 
jedoch mit Geldstrafe bis zu 58 400 € - zu bestrafen. 

(2) Der unzulässige Mehrbetrag ist für verfallen zu erklären. 

(3) Die Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 2 VStG) beträgt ein Jahr. 

Kartellmißbrauch 

§ 74. Wer dem Verbot des § 5a zuwiderhandelt, ist gemäß § 129 Kartellgesetz 
1988 wegen Kartellmißbrauchs zu bestrafen. Bezüglich der Durchführung des Straf
verfahrens sind die Vorschriften des Kartellgesetzes anzuwenden. 
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Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 

§ 77. (1) Wer entgegen den Bestinunungen des § 9, des § 18 Z 2 oder des § 63 
Daten widerrechtlich offenbart oder verwertet und deren Offenbarung oder Verwer
tung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom Ge
richt mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

Widerrechtliche Offenbarung oder Verwertung von Daten 

§ 75. (1) Wer entgegen den Bestinunungen des § 9, des § 18 Z 2 oder des § 62 
Daten widerrechtlich offenbart oder verwertet und deren Offenbarung oder Verwer
tung geeignet ist, ein berechtigtes Interesse des Betroffenen zu verletzen, ist vom Ge
richt mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag eines in seinem Interesse an der Geheimhaltung I (2) Der Täter ist nur auf Antrag eines in seinem Interesse an der Geheimhaltung 
Verletzten oder auf Antrag der Datenschutzkommission zu verfolgen. Verletzten oder auf Antrag der Datenschutzkommission zu verfolgen. 

(3) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist auszuschließen, wenn dies 
1. der Staatsanwalt, der Beschuldigte oder ein Privatbeteiligter beantragt, oder 
2. das Gericht zur Wahrung von Interessen am Verfahren nicht beteiligter Per

sonen rur notwendig hält. 

10. Teil 

Aufhebungs-, Übergangs- und Schluß bestimmungen 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(3) Die Öffentlichkeit in der Hauptverhandlung ist auszuschließen, wenn dies 
1. der Staatsanwalt, der Beschuldigte oder ein Privatbeteiligter beantragt, oder 
2. das Gericht zur Wahrung von Interessen am Verfahren nicht beteiligter Per

sonen rur notwendig hält. 

§ 78. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die folgen-I § 76 Gleichlautend 
den Rechtsvorschriften außer Kraft: 

1. Verordnung über die Einfiihrung des Energiewirtschaftsrechts im Lande 
Österreich vom 26. Jänner 1939, dRGBl. I, S 83 (GBlfÖ Nr. 156/1939); 

2. Zweite Verordnung über die Einruhrung des Energiewirtschaftsrechts in der 
Ostmark vom 17. Jänner 1940, dRGBl. I, S 202 (GBlfÖ Nr. 18/1940); 

3. Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935, 
dRGBl. I, S 1451 (Energiewirtschaftsgesetz); 

4. Dritte Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zur Förderung der Ener
giewirtschaft vom 8. November 1938, dRGB1.1, S 1612; 

5. Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zur Förderung der Ener
giewirtschaft vom 7. Dezember 1938, dRGBI. I, S 1731; 

6. Fünfte Verordnung zur Durchruhrung des Gesetzes zur Förderung der Ener
giewirtschaft vom 21. Oktober 1940, dRGBI. I, S 1391; 

7. Anordnung der Mitteilungspflicht der Energieversorgungsunternehmen in den 
Reichsgauen der Ostmark vom 17. Juni 1940, DRAnz Nr. 143/1940; 

8. Anordnung über die Verbindlichkeitserklärung der allgemeinen Bedingungen 
der Energieversorgungsunternehmungen vom 27. Jänner 1942, DRAnz 
39/1942; 

9. Anordnung über die Genehmigung von Vorschriften betreffend die Speiche
rung, Verteilung und Verwendung von Gas vom 31. Juli 1940, RWMBl S 
474; 
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10. Erlaß des Reichswirtschaftsministers über Behandlung energiewirtschaftlicher 
Bauvorhaben in der Ostmark vom 17. Juni 1940, Verordnungs- und Amtsblatt 
rur den Reichsgau Niederdonau Nr. 14111940; 

11. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über den Generalinspektor rur Wasser 
und Energie vom 29. Juli 1941, dRGBl. I, S 467/1941; 

12. Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des 
Inneren, dem Ackerbauminister und dem Eisenbahnminister vom 18. Juli 
1906, RGBL Nr. 176, mit welcher Vorschriften rur die Herstellung, Benüt
zung und Instandhaltung von Anlagen zur Verteilung und Verwendung 
brennbarer Gase erlassen werden (Gasregulativ), idF der Verordnungen, 
BGBL Nr. 63/1936 und BGBL Nr. 236/1936, soweit diese auf Grund von Be
stimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes oder der Gewerbeordnung als 
bundesgesetzliche Rechtsvorschrift in Geltung steht; 

13. Kundmachung des Bundesministers fur Handel und Verkehr betreffend die 
Wandstärke von Gasrohrleitungen, RGBt. Nr. 75/1936. 

Übergangsbestimmungen 

§ 79. (1) Erdgasunternehmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes Inhaber einer Genehmigung gemäß § 5 EnWG oder einer Konzession zum 
Betrieb von Erdgasleitungen gemäß § 3 Rohrleitungsgesetz, BGBL Nr. 411/1975, sind 
oder die bereits am 15. Februar 1939 andere mit Gas versorgt haben, bedürfen zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit als Netzbetreiber keiner Genehmigung gemäß § 13. Ihre 
Rechte und Pflichten bestimmen sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 

(2) Insoweit in Bescheiden gemäß Abs. 1 eingeräumte Rechte oder auferlegte 
Pflichten von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abweichen, treten diese ab-
weichenden Bestimmungen mit 10. August 2000 außer Kraft. Insbesondere gelten die I § 77 Gleichlautend 
in diesen Bescheiden als Auflagen oder Bedingungen enthaltenen Einschränkungen 
von Genehmigungen sowie die darin enthaltene Gewährung ausschließlicher Rechte 
zur Versorgung bestimmter Gebiete als nicht dem Genehmigungsbescheid beigesetzt. 
Insoweit sich die Genehmigungen gemäß Abs. 1 nur auf Teile des Bundesgebietes 
beziehen, gelten diese Genehmigungen mit lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes als fur 
das gesamte Bundesgebiet erteilt. 

(3) Bestehende Genehmigungen und Bewilligungen fur die Errichtung oder den 
Betrieb von Erdgasleitungsanlagen auf Grund gewerberechtlicher Vorschriften, gemäß 
§ 4 EnWG, § 17 Rohrleitungsgesetz, nach dem Berggesetz, BGBL Nr. 73/1954, dem 
Berggesetz 1975, BGBL Nr. 259, oder nach dem MinroG gelten als Genehmigungen 
nach dem 6. Teil dieses Bundesgesetzes. Bestehende Genehmigungen und Bewilli-
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gungen treten außer Kraft, wenn Erdgasleitungsanlagen nunmehr von der Genehmi
gungspflicht ausgenommen sind (§ 47 Abs.2 und § 49). Die Bestimmungen des 6. 
Teiles sind auf diese Erdgasleitungsanlagen anzuwenden, soweit sie diesem Bundes
gesetz unterliegen. 

(4) Vor Inkrafttreten des 6. Teiles anhängige Verfahren sind nach den bisher 
geltenden Bestimmungen durchzuführen. 

(5) Erdgasunternehmen sind verpflichtet, der Behörde innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Allgemeine Netzbedingungen 
zur Genehmigung vorzulegen. Bis zur Entscheidung über den Antrag um Genehmi
gung der Allgemeinen Netzbedingungen haben die Netzbetreiber den Netzzugangsbe
rechtigten den Netzzugang unter Beachtung des § 19 Abs. 2 zu gewähren. 

(6) Netzbetreiber haben der Behörde innerhalb von sechs Monaten nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes der Behörde den Abschluß einer Haftpflichtversicherung 
gemäß § 35 nachzuweisen. Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung trotz Auf
forderung durch die Behörde innerhalb eines weiteren Monats nicht nach, hat die 
Behörde ein Entziehungsverfahren gemäß § 37 einzuleiten. 

(7) Erdgasunternehmen haben innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes den gemäß § 15 erforderlichen Betriebsleiter zu bestellen und 
innerhalb dieser Frist die Bestellung des Betriebsleiters der Behörde anzuzeigen. 

(8) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes rechtmäßig einge
setzten Geschäftsführer gelten als nach diesem Bundesgesetz angezeigt. Sind mehrere 
Geschäftsführer bestellt, so ist innerhalb von zwei Monaten bekanntzugeben, welcher 
von diesen der Behörde gegenüber für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes (§ 16 Abs. 1) verantwortlich ist. 

(9) Sicherheitskonzepte im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 3 sind innerhalb einer Frist 
von einern Jahr ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der Behörde (§ 60 Abs. 1) 
vorzulegen. 

Übergangsbestimmungen zur GWG-Novelle 2002 

§ 77a. (1) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 gehen Verfahren, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des GWG in der Fassung.des Bundesgesetzes BGBL I 
Nr. ###/2002 anhängig sind, auf die Behörde über, die nach den Bestimmungen des 
Bundesgesetz BGBL I Nr. ###/2002 zuständig ist. Die gemäß erster Satz zuständige 
Behörde hat auf die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfahren jene Vorschriften 
anzuwenden, die sich aus der Fassung des GWG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. ###/2002, sowie des Bundesgt:setz über die Aufgaben der Regulierungs-
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behörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich und die Errichtung der Energie-Control 
GmbH, der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission, 
BGBI I Nr. ###12002, ergeben. 

(2) Vor dem 10. August 2000 anhängige Verfahren betreffend die Genehmigung 
der Errichtung, der Erweiterung, der Änderung oder die Bewilligung des Betriebes 
von Erdgasleitungsanlagen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
BGBL I N,r. ###12002 noch nicht abgeschlossen sind, sind nach den zum Zeitpunkt 
der Antragstellung geltenden Bestimmungen durchzuruhren. 

(3) Bei Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBL I Nr. ###12002 anhängige Preis
verfahren für die Lieferung von Erdgas sind nach den Bestimmungen des Bundesge
setzes BGBL I Nr. BGBL I Nr. ###/2002 zu Ende zu ruhren. 

(4) Die auf Grund preisrechtlicher Regelungen vor lnkrafttreten des Bundesge
setzes BGB!. I Nr. BGB!. I Nr. ###12002 erlassenen Bescheide bleiben ### ausge
nommen hinsichtlich der in diesen Bescheiden enthaltenen Preisansätze - als Beschei
de auf Grund des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. BGBl. I Nr. ###12002 bis zur Erlassung 
einer Verordnung gemäß § 23a aufrecht. 

(5) Die auf Grund friiherer gesetzlicher Bestimmungen erteilte Genehmigung für 
die Ausübung der Tätigkeit eines Fernleitungsunternehmens oder Verteilerunterneh
mens erlischt, wenn auf den Träger der Genehmigung nicht mehr die im § 6 Z. 16 
oder Z 55 umschriebenen Merkmale zutreffen. 

(5) Privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung, den Aus
tausch, den Transport oder die Speicherung von Erdgas betreffen, bleiben durch die 
Regelungen dieses Bundesgesetzes unberührt, insoweit in den §§ 22 und 39 nichts 
Anderes bestimmt wird. 

(6) Die Regelzonenfiihrer und Netzbetreiber haben jene rechtlichen, organisato
rischen und technischen Maßnahmen und Vorkehrungen, die erforderlich sind, so 
zeitgerecht zu treffen, dass bis spätestens 1. Oktober 2001 allen Kunden Netzzugang 
gewährt werden kann. Die Netzzugangsberechtigten sind berechtigt, einen ihnen durch 
den verspäteten Netzzugang erwachsenen Schaden gegenüber den Erdgasunterneh
men, die diese Maßnahmen und Vorkehrungen nicht rechtzeitig getroffen haben, im 
Zivilrechtswege geltend zu machen. 

(7) § 19 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. BGB!. I 
Nr. ###/2002 ist auch auf Sachverhalte anzuwenden, in denen vor dem Inkrafttreten 
dieser Bestimmung einem Netzzugangsberechtigten der Netzzugang durch das Ver
halten eines Erdgasuntemehmens verweigert wurde oder tatsächlich nicht möglich 
war .. 
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Schlußbestimmungen 

§ 80. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesge
setze oder gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestim
mungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Der stufenweise Übergang zu der durch dieses Gesetz vorgesehenen Marktor
ganisation, insbesondere die stufenweise Umschreibung des Kreises von Endverbrau
chern, denen erst zu einem späteren Zeitpunkt das Recht auf Netzzugang gewälut 
wird, ist einem eigenen Bundesgesetz vorbehalten. Dieses Bundesgesetz hat insbeson
dere auch die Verpflichtungen der Erdgasunternehmen gegenüber diesen Verbrau
chern zu regeln. 

(3) Kunden, die nicht Endverbraucher sind, ist der Netzzugang ab 10. August 
2000 zu gewähren. 

Inkrafttreten 

§ 81. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 7 mit 10. August 2000 in 
Kraft. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf die 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen je
doch frühestens mit 10. August 2000 in Kraft gesetzt werden. 

(2) § 7 tritt mit 31. März 2000 in Kraft und fmdet für alle nach diesem Zeitpunkt 
beginnenden Geschäftsjahre Anwendung. Die §§ 42 und 43 treten nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend den stufenweisen Übergang zu der im 
Gaswirtschaftsgesetz vorgesehenen Marktorganisation, BGB!. I Nr. xxx/2000, in 
Kraft. 

(3) § 25 tritt mit 31. Dezember 2008 außer Kraft. 

Schluß bestimmungen 

§ 78. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze 
der gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakte verwiesen wird, sind diese Bestimmungen in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 79 Gleichlautend 

Inkrafttreten der GWG-Novelle 2002 

.§ 79a. (1) Die §§ 6, 12, 26 bis 28,32 bis 33b, 33f, 39 bis 39c, 42 bis 42e, 66 
sowie 80 in der Fassung des Bundesgesetzes #### /2002, treten mit dem der Kund
machung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Das Inkrafttreten des § 60 Abs. 1 bestimmt sich nach § 29 des Bundesgeset
zes über die Aufgaben der Regulierungsbehörden im Elektrizitäts- und Erdgasbereich 
und die Errichtung der Energie-Control GmbH, der Elektrizitäts-Control Kommission 
und der Erdgas-Control Kommission in der Fassung~~!lBundesgesetzes #### /2002. 
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Vollziehung 

§ 82. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 8 und der §§ 32 bis 34 der Bundesminister für Justiz im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit; 
2. hinsichtlich des § 23 Abs. 1 und 2 sowie des § 77 der Bundesminister tUr 

Justiz; 
3. hinsichtlich des § 17 Abs. 3 der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister tUr Land- und Forstwirtschaft, Um
welt und WasseIWirtschaft; 

4. im übrigen der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit. 

(3) Die übrigen Bestimmungen des Bundesgesetzes ##11# 12002, treten - nach 
Maßgabe von Abs. 4 - mit 1. Oktober 2002 in Kraft. Verordnungen auf Grund dieser 
Bestimmungen können bereits ab dem, auf die Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 12112000 folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch fruhestens 
mit 1. Oktober 2002 in Kraft gesetzt werden. 

(4) Die Allgemeinen Verteilernetzbedingungen (§ 26) und die Allgemeinen 
Fernleitungsbedingungen können bereits ab dem der Kundmachung folgenden Tag 
bei der Energie-Control GmbH eingereicht werden. Diese hat die Anträge nach Er
richtung der Erdgas-Control Kommission an diese weiterzuleiten. 

(5) § 25 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. ###1200#, tritt mit 31. 
Dezember 2008 außer Kraft. 

Vollziehung 

§ 80. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 7 und der §§ 34 bis 37 der Bundesminister tUr Justiz im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit; 
2. hinsichtlich des § 21, des § 75 und - insoweit diese Bestimmung Angelegen

heiten den Gerichten zu Besorgung zuweist des § 71 der Bundesminister tUr 
Justiz; 

3. hinsichtlich des § 43 der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister tUr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft; 

4. im übrigen der Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit. 
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Geltende Fassung 

Verfassungsbestimmung 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Voll ziehung von 
Vorschriften, wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belan
gen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen 
Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von den in diesem Bun
desgesetz vorgesehenen Einrichtungen versehen werden. 

Elektrizitätsbehörde 

§ 2. In Angelegenheiten des Elektrizitätswesens, die in Vollziehung Bundessache 
sind, ist der Bundesminister ftir Wirtschaft und Arbeit oberste Elektrizitätsbehörde. 

Zuständigkeit 
§ 3. (1) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Elektrizitätsbehörde umfasst 

das gesamte Bundesgebiet. 

(2) Der Bundesminister ftir Wirtschaft und Arbeit (oberste Elektrizitätsbehörde) 
ist zuständig ftir 

1. die Aufsicht über die Tätigkeit der Regulierungsbehörde; 
2. die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an der Elektrizitäts-Control 

GmbH; 
3. grundsätzliche Vorgaben fiir die Tätigkeit der Elektrizitäts-Control GmbH 

(Richtlinienkompetenz ); 
4. die Erlassung und Handhabung der zur Durchftihrung von internationalen 

Verträgen erforderlichen Vorschriften, wie etwa Grundsätze über die Hand
habung von grenzüberschreitenden Lieferungen; 

5. zur Entscheidung in Angelegenheiten des Art. 12 Abs. 3 B-VG sowie 
6. zur Entscheidung in Angelegenheiten des Starkstromwegerechts, soweit sich 

die Anlage auf zwei oder mehrere Bundesländer erstreckt. 

(3) Im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz ist der Bundesminister ftir Wirt
schaft und Arbeit insbesondere ermächtigt 

1. Verordnungen 
a) über die Höhe des von der Elektrizitäts-Control GmbH einzuhebenden 

Entwurf der Novelle 

Unverändert 

Unverändert 

Erdgasbehörde 

§ 2a. In Angelegenheiten des Gaswesens ist der Bundesminister ftir Wirtschaft 
und Arbeit oberste Erdgasbehörde. 

Zuständigkeit 

§ 3. (1) Der örtliche Wirkungsbereich der obersten Elektrizitäts- und Erdgasbe
hörde umfasst das gesamte Bundesgebiet. 

(2) Der Bundesminister ftir Wirtschaft und Arbeit (oberste Elektrizitäts- und Erd-
gasbehörde ) ist zuständig ftir 

1. die Aufsicht über die Tätigkeit der Energie-Control GmbH; 
2. die Verwaltung der Anteilsrechte des Bundes an der Energie-Contro! GmbH; 
3. grundsätzliche Vorgaben ftir die Tätigkeit der Energie-Control GmbH (Richt

linienkompetenz ); 
4. die Erlassung und Handhabung der zur Durchftihrung von internationalen 

Verträgen erforderlichen Vorschriften, wie etwa Grundsätze über die Hand
habung von grenzüberschreitenden Lieferungen; 

5. zur Entscheidung in Angelegenheiten des Art. 12 Abs. 3 B-VG sowie 
6. zur Entscheidung in Angelegenheiten des Starkstromwegerechts, soweit sich 

die Anlage auf zwei oder mehrere Bundesländer erstreckt. 

(3) Im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz ist der Bundesminister für Wirt
schaft und Arbeit insbesondere ermächtigt 

1. Verordnungen 
a) über die Höhe des von der Energie-Control GmbH einzuhebenden Entgelts 

(§ 6); 
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Entgelts (§ 6); b) über die Verötlentlichung von Entscheidungen (§ 22) 
b) über die Veröffentlichung von Entscheidungen (§ 22) c) über die Grundsätze, die bei der Bestimmung der Systemnutzungstarife 
zu erlassen; gemäß § 25 ElWOG und der §§ 23 bis 23e GWG einschließlich der Pro-

2. Grundsätze duktivitätsabschläge (Preis-Cap-Verfahren) anzuwenden sind 
a) die bei der Bestimmung des Systemnutzungstarifes anzuwenden sind; zu erlassen; 
b) fur die bei der Bestimmung der Tarife anzuwendenden Produktivitätsab- 2. Grundsätze 

schläge (Preis-Cap-Verfahren); a) fur die Ausgestaltung von Allgemeinen Bedingungen fur Netzbetreiber, 
c) fur die Ausgestaltung von Allgemeinen Bedingungen fur Netzbetreiber, Stromhändler, Erdgashändler und die Verrechnungsstellen; 

Stromhändler und die Verrechnungsstellen; b) bezüglich der Behandlung emeuerbarer Energien 
d) bezüglich der Behandlung emeuerbarer Energien auszuarbeiten; 
auszuarbeiten; 3. Stellungnahmen zu den im Rahmen der Tätigkeit der Energie-Control GmbH 

3. Stellungnahmen zu den im Rahmen der Tätigkeit der Elektrizitäts-Control auftretenden grundsätzlichen energierechtlichen und energiewirtschaftlichen 
GmbH auftretenden grundsätzlichen energierechtlichen und energiewirt- Fragen abzugeben. 
schaftlichen Fragen abzugeben. (4) Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit hat im Rahmen der ihm gemäß 

(4) Der Bundesminister fur Wirtschaft und Arbeit hat im Rahmen ihm gemäß Abs. 3 zur Besorgung zugewiesenen Tätigkeiten jeweils den Elektrizitätsbeirat (§ 26) 
Abs.3 zur Besorgung zugewiesenen Tätigkeiten den Elektrizitätsbeirat zu befassen oder den Erdgasbeirat (§ 61 GWG) zu befassen und ihn vor Erlassung von Verord-
und ihn vor Erlassung von Verordnungen anzuhören. nungen anzuhören. 

Regulierungsbehörde Regulierungsbehörde 

§ 4. Regulierungsbehörde ist die Elektrizitäts-Control GmbH und die ElektriZi-1 § 4. Regulierungsbehörden sind die Energie-Control GmbH, tmd die Elektrizitäts-
täts-Control Kommission. Control Kommission und die Erdgas-Control Kommission. 

Elektrizitäts-Control GmbH 

Errichtung 

§ 5. (1) Zur Wahrung der Regulierungsaufgaben im Bereich der Elektrizitätswirt
schaft wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital von 
50 Millionen Schilling gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist Wien. Die Gesellschaft 
ist nicht gewinnorientiert. 

(2) Die Gesellschaft fuhrt die Firma "Elektrizitäts-Control Österreichische Ge
sellschaft fur die Regulierung in der Elektrizitätswirtschaft mit beschränkter Haftung" 
(Elektrizitäts-Control GmbH). Ihre Anteile sind zu 100% dem Bund vorbehalten. Die 
Verwaltung der Anteilsrechte rur den Bund obliegt dem Bundesminister fur Wirtschaft 
und Arbeit. 

(3) Der Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im Einver
nehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen Kapitalerhöhungen zuzustimmen. 
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(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat dafür zu sorgen, dass dem 
Aufsichtsrat der Elektrizitäts-Control GmbH auch ein Vertreter des Bundesministers 
für Finanzen angehört. 

(5) Sofern nicht anderes bestimmt ist, ist das Gesetz über die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, anzuwenden. 

(6) Die Elektrizitäts-Control GmbH hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu 
treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können und der Elektrizitäts-Control Kommissi
on die Erfüllung deren Aufgaben zu ermöglichen. 

Entgelt 

§ 6. Die Elektrizitäts-Control GmbH ist berechtigt, zur Finanzierung ihrer Aufga
ben von den Betreibern der Übertragungs- und Verteilernetze ein, die Kosten ihrer 
Tätigkeit deckendes Entgelt einzuheben. Die Höhe ist vom Bundesminister für Wirt
schaft und Arbeit aufwandsorientiert durch Verordnung zu bestimmen. 

Aufgaben der Elektrizitäts-Control GmbH 

§ 7. (1) Die Elektrizitäts-Control GmbH hat sämtliche Aufgaben, die im Elektri
zitätswirtschafts- und -organisations gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Verordnungen sowie dem Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzun
gen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungs stellen für Transaktionen und 
Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden und den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen sowie diesem Bundesgesetz und der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen der Regulierungsbehörde übertragen 
sind, wahrzunehmen, sofern hiefür nicht die Elektrizitäts-Control Kommission (§ 16) 
zuständig ist. Die Elektrizitäts-Control GmbH hat alle organisatorischen Vorkehrun
gen zu treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können und der Elektrizitäts-Control 
Kommission die Erfüllung deren Aufgaben zu ermöglichen. 

(2) Eine Zuständigkeit der Elektrizitäts-Control GmbH besteht nicht bei Verträ
gen gemäß § 70 Abs. 2 EIWOG. 

Unverändert 

Aufgaben der Energie-Control GmbH 

§ 7. (1) Die Energie-Control GmbH hat sämtliche Aufgaben, die 
I. im Elektrizitätswirtschafts- und -organisations gesetz und in den auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen. 
2. im Bundesgesetz, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und 

die Befugnisse der Verrechnungs stellen für Transaktionen und Preisbildung 
für die Ausgleichsenergie geregelt werden, und den auf Grund dieses Geset
zes erlassenen Verordnungen, 

3. im Gaswirtschaftsgesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen sowie 

4. in diesem Bundesgesetz und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen 

der Regulierungsbehörde übertragen sind, wahrzunehmen, sofern hiefür nicht die 
Elektrizitäts-Control Kommission (§ 16) oder die Erdgas-Control Kommission (§ 16a) 
zuständig ist. Die Energie-Control GmbH hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu 
treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können und derElektrizitäts- Control Kommissi
on oder der Erdgas-Control Kommission (§ 16a) die Erfüllung deren Aufgaben zu er
möglichen. 

(2) Eine Zuständigkeit der Energie-Control GmbH besteht nicht bei Verträgen 
I gemäß § 70 Abs. 2 ElWOG. 
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Verfahren 

§ 8. (1) Auf die im § 7 vorgesehenen Verfahren finden die Vorschriften des AVG 
Anwendung. 

(2) Die Regulierungsbehörde hat den Verfahren unabhängige Sachverständige 
beizuziehen. Sie kann diese ihrem Personalstand entnehmen. 

Überwachungs- und Aufsichtsfunktion 

§ 9. (I) Der Elektrizitäts-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitätsaufsicht 
nachstehende Aufsichts- und Überwachungsaufgaben zur Besorgung zugewiesen: 

1. Wettbewerbsaufsicht, insbesondere hinsichtlich der Gleichbehandlung der 
Marktteilnehmer durch Monopolisten; die Zuständigkeit des Kartellgerichtes 
bleibt dabei unberührt; 

2. Erstellung und Veröffentlichung von Strompreisvergleichen für Endverbrau
cher; 

3. Überwachung der Entflechtung (Unbundling); 
4. Aufsicht über die Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für 

die Ausgleichsenergie; 
5. die Überwachung der Einfuhr von elektrischer Energie aus Nichtmitglied

staaten der Europäischen Union, insbesondere die Erlassung von Verordnun
gen gemäß § 13 ElWOG. 

(2) Stellt die Elektrizitäts-Control GmbH im Rahmen ihrer Aufsichts- und Über
wachungsfunktion einen Mißstand fest, so hat sie unverzüglich alle Maßnahmen zu 
ergreifen, die erforderlich sind, um diesen Mißstand abzustellen und den gesetzmäßi
gen Zustand wieder herzustellen. 

Überwachungs- und Aufsichtsfunktion 

§ 9. (l) Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitätssaufsicht 
nachstehende Aufsichts- und Überwachungsaufgaben zur Besorgung zugewiesen: 

1. Wettbewerbsaufsicht, insbesondere hinsichtlich der Gleichbehandlung der 
Marktteilnehmer durch Monopolisten; die Zuständigkeit des Kartellgerichtes 
bleibt dabei unberührt; 

2. Erstellung und Veröffentlichung von Strompreisvergleichen für End
verbraucher; 

3. Überwachung der Entflechtung (Unbundling); 
4. Aufsicht über die Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für 

die Ausgleichsenergie; 
5. die Überwachung der Einfuhr von elektrischer Energie aus Nichtmit

gliedstaaten der Europäischen Union, insbesondere die Erlassung von Ver
ordnungen gemäß § 13 EIWOG. 

(2) Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Erdgasaufsicht nachstehende 
Aufsichts- und Überwachungsaufgaben zur Besorgung zugewiesen: 

1. Wettbewerbsaufsicht, insbesondere hinsichtlich der Gleichbehandlung der 
Marktteilnehmer durch Monopolisten; die Zuständigkeit des Kartellgerichtes 
bleibt dabei unberührt; 

2. Erstellung und Veröffentlichung von Erdgaspreisvergleichen für End-
verbraucher; 

3. Überwachung der Entflechtung (Unbundling); 
4. Aufsicht über den BiJanzgruppenkoordinator und die Regelzonenführer; 
5. Aufsicht über Bilanzgruppenverantwortliche; 
6. Aufsicht über die Einfuhr von Erdgas aus dem Gebiet der Europäischen Uni

on und aus Drittstaaten. 

(3) Stellt die Energie-Control GmbH im Rahmen ihrer Aufsichts- und Überwa
chungsfunktion gemäß Abs. 1 und 2 einen Missstand fest, so hat sie unverzüglich alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich und angemessen sind, um diesen Missstand 
abzustellen. Wird die betreffende Maßnahme durch Bescheid konkretisiert, so ist der 
Bescheidadressat zur unverzüglichen Herstellung des bescheidmäßigen Zustandes 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Regulierungsfunktion 

§ 10. (1) Im Rahmen ihrer Regulierungsfunktion hat die Elektrizitäts-Control 
GmbH die Aufgabe, 

I. Vorschläge rur Marktregeln auszuarbeiten und diese den Marktteilnehmern, 
den Netzbetreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen und den Bilanzgrup
penkoordinatoren zur Verfügung zu stellen; 

2. Vorschläge rur technische und organisatorische Regeln rur Betreiber und 
Benutzer von Netzen zu erarbeiten und zur VerfUgung zu stellen; 

3. Bedin.~gen betreffend die Reziprozität in Ländern, aus denen Lieferungen 
nach Osterreich erfolgen, festzustellen; 
sowie 

4. im Bereich grenzüberschreitender Lieferungen jene Vorkehrungen zu treffen, 
die zur Errullung der Vorgaben der Europäischen Union erforderlich sind. 

(2) Die Elektrizitäts-Control GmbH hat bei ihrer Tätigkeit im Rahmen der Regu
lierungsfunktion von den mit der Erhaltung und der Verbesserung des Elektrizitätsbin
nenmarktes verbundenen Erfordernissen auszugehen. 

verpflichtet. Als Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht: 
1. die Anzeige an die Strafbehörde; 
2. die Anzeige an die zuständige Behörde, insoweit der festgestellte Missstand 

eine natürliche oder juristische Person betrifft, die Inhaber einer mit Bescheid 
erteilten Genehmigung, Konzession oder Zulassung ist, zu dessen Erlassung 
bzw. Widerruf die Energie-Control GmbH nicht zuständig ist; 

3. der Entzug von mit Bescheid erteilten Konzessionen. 

Die Behörde im Sinne der Z 2 ist verpflichtet, nach Einlangen einer Anzeige der Ener
gie-Control GmbH unverzüglich ein Verfahren zur Entziehung der mit Bescheid er
teilten Berechtigung einzuleiten. 

(4) Derjenige, welcher Bestimmungen aus den in Abs. 1 und 2 genannten Berei
chen übertreten hat, ist, wenn das öffentliche Interesse es erfordert, von der Energie
Control GmbH mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung ent
sprechenden Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der Behörde zu bestim
menden Frist aufzufordern. Kommt der Verpflichtete dieser Aufforderung innerhalb 
der gesetzten Frist nicht nach, so hat die Behörde mit Bescheid die zur Beseitigung 
des dem betroffenen Ordnungssystem widersprechenden Zustandes die jeweils not
wendigen und geeigneten Maßnahmen zu verfUgen. Bestrafung und Schadenersatz
pflicht bleiben hievon unberührt und erfolgen nach jenen Regeln, denen die übertrete
ne Bestimmung angehört. 

Regulierungsfunktion 

§ 10. (I) Im Rahmen ihrer Regulierungsfunktion betreffend den Elektrizitäts
markt hat die Energie-Control GmbH die Aufgabe, 

I. in Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmem, Netzbetreibern, Bilanzgrup
penverantwortlichen und Bilanzgruppenkoordinatoren sonstige Marktregeln 
rur diese Personengruppen zu erstellen und durch Verordnung zu erlassen; 

2. in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern Vorschläge für technische und 
organisatorische Regeln rur Betreiber und Benutzer von Netzen zu erarbeiten 
und diesen zur Verfügung zu stellen; 

3. Bedin.~ngen betreffend die Reziprozität in Ländern, aus denen Lieferungen 
nach Osterreich erfolgen, festzustellen sowie 

4. im Bereich grenzüberschreitender Lieferungen jene Vorkehrungen zu treffen, 
die zur ErfUllung der Vorgaben der Europäischen Union erforderlich sind. 

(2) Im Rahmen ihrer Regulierungsfunktion betreffend den Erdgasmarkt hat die 
Energie-Control GmbH die Aufgabe, 

1. in Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern sowie Netzbetreibern ein
schließlich der Regelzonenrurer sonstige Marktregeln rur diese Personen-
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Ökostrom und Kleinwasserkraftzertifikate 

§ 11. (1) Die Elektrizitäts-Control GmbH hat die Aufgabe, die Einhaltung der 
geltenden Bestimmungen über den Bezug von Öko strom und elektrischer Energie aus 
Kleinwasserkraftwerksanlagen, soweit keine Zuständigkeit der Länder besteht, zu 
prüfen. Die Einhaltung der Bestimmungen hat hinsichtlich der Öko anlagen durch das 
im § 33 ElWOG vorgesehene Verfahren zu erfolgen. 

(2) Allfällige Minderbezüge an elektrischer Energie aus Ökoanlagen oder Klein
wasserkraftwerksanlagen sind der Landesregierung zu melden, in deren Wirkungsbe
reich der Marktteilnehmer (inländischer Stromhändler oder Endverbraucher) oder 
Netzbetreiber seinen Sitz hat. 

(3) Nähere Bestimmungen über die Nachweispflicht sind durch Verordnung der 
Elektrizitäts-Control GmbH festzulegen. In dieser Verordnung sind insbesondere auch 
Meldepflichten der Netzbetreiber, Bilanzgruppenkoordinatoren und Bilanzgruppen
verantwortlichen zu bestimmen. 

Organisatorische Abwicklung von Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern 

§ 12. (1) Die Elektrizitäts-Control GmbH hat die Aufgabe, die Höhe der auf 
Grund der ZusammenfassungY9_~l"J'e!.2:eIl\Jl1terschiec:ilicht'!rI!igentümer sich ergeben-

gruppen zu erstellen und durch Verordnung zu erlassen; 
2. in Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern einschließlich der Regelzonenfiih

rer Vorschläge fur technische und organisatorische Regeln fur Betreiber und 
Benutzer von Netzen zu erarbeiten und diesen zur Verfügung zu stellen; 

3. bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen des § 42c GWG Genehmigun
gen für die Ausübung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen zu 
erteilen; 

4. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 42b GWG die allgemeinen Bedingungen 
der Bilanzgruppenverantwortlichen zu genehmigen; 

5. durch Verordnung Richtlinien für die Durchfuhrung von Auktionen betreffend 
nicht absetzbare Erdgasmengen gemäß § 22 GWG zu erstellen; 

6. Bedingungen betreffend die Reziprozität in Ländern, aus denen Lieferungen 
nach Österreich erfolgen, festzustellen sowie 

7. im Bereich grenzüberschreitender Lieferungen jene Vorkehrungen zu treffen, 
die zur Erfüllung der Vorgaben der Europäischen Union erforderlich sind. 

(3) Die Energie-Control GmbH hat bei ihrer Tätigkeit im Rahmen der Regulie
rungsfunktion gemäß Abs. I und 2 von den mit der Erhaltung und der Verbesserung 
des Elektrizitäts- bzw. Erdgasbinnenmarktes verbundenen.E:rforc:it'!I}1!~~t'!!l:.Il.t,ls?tl.8ehen. 

Unverändert 

Unverändert 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

den Ausgleichszahlungen festzustellen. 

(2) Die Elektrizitäts-Control GmbH hat ein Konto einzurichten, über das die 
Ausgleichszahlungen abzuwickeln sind. 

(3) Nähere Bestimmungen über Zahlungsmodalitäten, der Art der Festlegung der 
Höhe der Ausgleichszahlungen sowie der operativen Abwicklung sind durch Verord
nung der Elektrizitäts-Control GmbH festzulegen. 

Vollziehung der Bestimmungen über Stranded Costs 

§ 13. Die Einhebung und Verwaltung der Beiträge fiir Stranded Costs, deren Zu
teilung an die begünstigten Unternehmen sowie die sonstigen mit der Vollziehung des 
§ 69 EIWOG verbundenen Aufgaben, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
dem Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit zur Besorgung zugewiesen waren, 
obliegen der Elektrizitäts-Control GmbH. 

Statistische Arbeiten 

§ 14. Der Elektrizitäts-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitätsstatistik 
die Durchfiihrung der statistischen Erhebungen und sonstigen statistischen Arbeiten 
zur Besorgung zugewiesen. 

Elektrizitäts-Control Kommission 

§ 15. (1) Zur Erfiillung der im § 16 genannten Aufgabe wird eine Elektrizitäts
Control Kommission eingerichtet. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission ist bei der Elektrizitäts-Control GmbH 
angesiedelt. Die Geschäftsfiihrung der Elektrizitäts-Control Kommission obliegt der 
Elektrizitäts-Control GmbH. Im Rahmen ihrer Tätigkeit fiir die Elektrizitäts-Control 
Kommission ist das Personal der Elektrizitäts-Control GmbH an die Weisungen des 
Vorsitzenden oder des in der Geschäftsordnung bezeichneten Mitgliedes gebunden. 
Die mit der Tätigkeit der Elektrizitäts-Control Kommission verbundenen AufWendun
gen sind von der Elektrizitäts-Control GmbH zu tragen. 

Aufgaben der Elektrizitäts-Control Kommission 

§ 16. (I) (Verfassungsbestimmung) Der Elektrizitäts-Control Kommission sind 
folgende Aufgaben zugewiesen: 

I. Genehmigut1~ der allgemeinen Bedingungen der Netzbetreiber fiir Inan-

Unverändert 

Statistische Arbeiten 

§ 14. Der Energie-Control GmbH sind im Rahmen der Elektrizitätsstatistik sowie 
der Erdgasstatistik die Durchfiihrung der statistischen Erhebungen und sonstigen sta
tistischen Arbeiten zur Besorgung zugewiesen. 

Elektrizitäts-Control Kommission und Erdgas-Control Kommission 

§ 15. (1) Zur Erfiillung der in den §§ 16 und § 16a genannten Aufgaben werden 
eine Elektrizitäts-Control Kommission und eine Erdgas-Control Kommission einge
richtet. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommission 
sind bei der Energie-Control GmbH angesiedelt. Die Geschäftsfiihrung der Elektrizi
täts-Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission obliegt der Energie
Control GmbH. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Elektrizitäts-Control Kommission 
und die Erdgas-Control Kommission ist das Personal der Energie-Control GmbH an 
die Weisungen des Vorsitzenden oder des in der Geschäftsordnung bezeichneten Mit
gliedes gebunden. Die mit der Tätigkeit der Elektrizitäts-Control Kommission und der 
Erdgas-Control Kommission verbundenen AufWendungen sind von der Energie
Control GmbH zu tragen. 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

spruchnahme der Ubertragungs- und Verteilernetze (§ § 24 und 31 ); 
2. die Bestimmung der Systenmutzungstarife und sonstiger Tarife unter Anwen

dung eines vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit vorgegebenen Ver
fahrens; 

3. die Untersagung der Anwendung von Bedingungen, die auf Endverbraucher 
Anwendung finden und die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die gu
ten Sitten verstoßen; 

4. die Entscheidungen über Netzzugangsverweigerung im Verfahren gemäß § 20 
Abs.2 ELWOG; 

5. die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Marktteilnehmern (§ 21 EL
WOG); 

6. die Schlichtung von Streitigkeiten aus der Abrechnung von Ausgleichsener
gie; 

7. die Festlegung des Zuschlags zum Systenmutzungstarifgemäß § 34 Abs. 5. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission ist Berufungsbehörde gegen Entschei
dungen der Elektrizitäts-Control GmbH sofern im Abs. 3 nicht anderes bestimmt wird. 

(3) Die Elektrizitäts-Control Kommission hat in den Fällen des Abs. I und 2 be
scheidmäßig zu entscheiden. Die Partei, die sich mit Entscheidungen gemäß Abs. I Z 
3, 5 und 6 nicht zufrieden gibt, kann die Sache innerhalb von vier Wochen nach Zu
stellung des Bescheides bei Gericht anhängig machen. Durch die Anrufung des Ge
richts tritt die Entscheidung der Elektrizitäts-Control Kommission außer Kraft. Sie tritt 
jedoch wieder in Kraft, wenn der Antrag auf Entscheidung des Gerichts zurückgezo
gen wird. Die Entscheidung über einen Antrag auf Bewilligung der Wiedereinsetzung 
gegen den Ablauf der Anrufungsfrist obliegt dem Gericht; der Wiedereinsetzungsan
trag ist unmittelbar bei Gericht einzubringen. 

Unverändert 

Aufgaben der Erdgas-Control Kommission 

§ 16a. (1) Der Erdgas-Control Kommission sind folgende Aufgaben zugewiesen: 
I. Erteilung von Genehmigungen zur Ausübung der Tätigkeit eines Fernlei

tungsuntemehmens und eines Verteileruntemehmens 
2. Entscheidungen über Entschädigungen gemäß § 17d GWG 
3. Bestimmung des Anteils der gemäß § 22 Abs. I GWG abzunehmenden Erd-

gasmengen (§ 22 Abs. 2 GWG) 
4. Feststellungen gemäß § 22 Abs. 6 GWG 
5. Feststellung über das Bestehen der Allgemeinen Anschlußpflicht (§ 25 GWG) 
6. Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung (§ 38e GWG) 
7. Bestimmung der Höhe der Entschädigung gemäß § 39 Abs. 2 GWG 
8. Genehmigung der. allgemeinen Bedingl.lt!gen des Zentralen Netzbetreibers 
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• 
Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

Zusammensetzung der Elektrizitäts-Control Kommission 

§ 17. (1) Die Elektrizitäts-Control Kommission besteht aus drei Mitgliedern, die 
durch die Bundesregierung ernannt werden. Ein Mitglied hat dem Richterstand anzu
gehören. Bei seiner Bestellung hat die Bundesregierung auf einen Dreiervorschlag des 
Präsidenten des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Die Bestellung der bei
den anderen Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass ein Mitglied über einschlägige tech
nische, das andere Mitglied über juristische und ökonomische Kenntnisse verfügt. Die 
Funktionsperiode der Elektrizitäts-Control Kommission beträgt fünf Jahre. Eine Wie
derbestellung ist zulässig. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ein Er
satzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung eines Mitgliedes 

sowie der Verteilerunternehmen (§§ 26 und 32b GWG); 
9. die Bestimmung der Systernnutzungstarife und sonstiger Tarife; 

10. die Untersagung der Anwendung von Bedingungen, die auf Endverbraucher 
Anwendung fmden und die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die gu
ten Sitten verstoßen; 

11. die Entscheidungen über Netzzugangsverweigerung im Verfahren gemäß 
§ 19a GWG sowie die Aufsicht in Verfahren gemäß § 19a Abs. 2 Z 1 GWG; 

12. Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Marktteilnehmern 
13. die Schlichtung von Streitigkeiten aus der Abrechnung von Ausgleichs

energie; 
14. die Festlegung von Festpreisen gemäß § 23e GWG 
15. die Feststellung, ob die Errichtung, Erweiterung oder Änderung einer Erd

gasleitungsanlage mit dem Ziel des § 3 Z 3 GWG unvereinbar ist oder der 
Netzbetreiber daran gehindert wird die ihm auferlegten Verpflichtungen ge
mäß § 4 zu erfüllen (§ 47 Abs. 3 GWG) 

(2) Die Erdgas-Control Kommission ist Berufungsbehörde gegen Entscheidungen 
der Energie-Control GmbH, sofern im Abs. 3 nicht anderes bestimmt wird. 

(3) Die Erdgas-Control Kommission hat in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3, 5 und 
6 7 bis 9, 11 bis 15 und des Abs. 2 bescheidmäßig zu entscheiden. Die Partei, die sich 
mit Entscheidungen gemäß Abs. 1 Z 2,3,6 bis 9, 11 und 13 nicht zufrieden gibt, kann 
die Sache innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Bescheides bei Gericht an
hängig machen. Durch die Anrufung des Gerichts tritt die Entscheidung der Erdgas
Control Kommission außer Kraft. Sie tritt jedoch wieder in Kraft, wenn der Antrag auf 
Entscheidung des Gerichts zurückgezogen wird. Die Entscheidung über einen Antrag 
auf Bewilligung der Wiedereinsetzung gegen den Ablauf der Anrufungsfrist obliegt 
dem Gericht; der Wiedereinsetzungsantrag ist unmittelbar bei Gericht einzubringen. 

Zusammensetzung der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas
Control Kommission 

§ 17. (1) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommis
sion -bestehen jeweils aus drei Mitgliedern, die durch die Bundesregierung ernannt 
werden. Ein Mitglied der jeweiligen Kommission hat dem Richterstand anzugehören. 
Bei seiner Bestellung hat die Bundesregierung auf einen Dreiervorschlag des Präsi
denten des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Die Bestellung der beiden 
anderen Mitglieder erfolgt über Vorschlag des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass ein Mitglied über einschlägige tech
nische, das andere Mitglied über juristische und ökonomische Kenntnisse verfügt. Die 
Funktionsperiode der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas-Control 
Kommission beträgt fünf Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

[Gegenüberstellung RegulierungsBHG Novelle GWG 2002.doc] 14.01.02 11 :54 Seite: 9 von 16 

287/M
E

 X
X

I. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
202 von 209

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

an dessen Stelle. 

(3) Der Elektrizitäts-Control Kommission dürfen nicht angehören: 
I. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatsse

kretäre; 
2. Personen, die in einem rechtlichen oder faktischen Naheverhältnis zu jenen 

stehen, die eine Tätigkeit der Elektrizitäts-Control Kommission in Anspruch 
nehmen; 

3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 

(4) Hat ein Mitglied der Elektrizitäts-Control Kommission Einladungen zu drei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügende Entschuldigung keine Folge geleistet 
oder tritt bei einem Mitglied ein Ausschließungsgrund gemäß Abs. 3 nachträglich ein, 
so hat dies nach seiner Anhörung die Elektrizitäts-Control Kommission festzustellen. 
Diese Feststellung hat den Verlust der Mitgliedschaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. 1,3 und 4 sinngemäß Anwendung. 

(6) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 5 vorzeitig 
aus, so wird das betreffende Ersatzmitglied Mitglied der Elektrizitäts-Control Kom
mission. Bis zum Ablauf der Funktionsperiode der Mitglieder ist unter Anwendung 
der Abs. I und 2 ein neues Ersatzmitglied zu bestellen. 

(7) Die Mitglieder der Elektrizitäts-Control Kommission haben Anspruch auf Er
satz der angemessenen Reisekosten und Barauslagen sowie auf ein Sitzungsgeld, das 
vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einvemel:unen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen durch Verordnung unter Bedachtnal:une auf die Bedeutung und den 
Umfang der von der Elektrizitäts-Control Kommission zu besorgenden Aufgaben 
festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 

§ 18. (I) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz in der Elektrizitäts-Control 
Kommission. 

(2) Für jedes Mitglied ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ein Er
satzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied tritt bei Verhinderung eines Mitgliedes 
an dessen Stelle. 

(3) Der Elektrizitäts-Control Kommission und der Erdgas-Control Kommission 
dürfen nicht angehören: 

1. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatsse
kretäre; 

2. Personen, die in einem rechtlichen oder faktischen Naheverhältnis zu jenen 
stehen, die eine Tätigkeit der Elektrizitäts- oder der Erdgas-Control Kommis
sion in Anspruch nelunen; 

3. Personen, die zum Nationalrat nicht wählbar sind. 
Die Mitgliedschaft bzw. Ersatzmitgliedschaft in beiden Kommissionen ist zulässig. 

(4) Hat ein Mitglied der Elektrizitäts-Control Kommission oder der Erdgas
Contrai Kommission Einladungen zu drei aufeinander folgenden Sitzungen der je
weiligen Kommission ohne genügende Entschuldigung keine Folge geleistet oder tritt 
bei einem Mitglied ein Ausschließungsgrund gemäß Abs. 3 nachträglich ein, so hat 
dies nach seiner Anhörung die Elektrizitäts-Control Kommission bzw. die Erdgas
Contrai Kommission festzustellen. Diese Feststellung hat den Verlust der Mitglied
schaft zur Folge. 

(5) Auf die Ersatzmitglieder finden die Abs. I, 3 und 4 sinngemäß Anwendung. 

(6) Scheidet ein Mitglied wegen Todes, freiwillig oder gemäß Abs. 5 vorzeitig 
aus, so wird das betreffende Ersatzmitglied Mitglied der Elektrizitäts-Control Kom
mission bzw. der Erdgas-Control Kommission. Bis zum Ablauf der Funktionsperiode 
der Mitglieder ist unter Anwendung der Abs. I und 2 ein neues Ersatzmitglied zu be
stellen. 

(7) Die Mitglieder der Elektrizitäts-Control Kommission bzw. der Erdgas
Control Kommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Reisekosten und 
Barauslagen sowie auf ein Sitzungsgeld, das vom Bundesminister tur Wirtschaft und 
Arbeit im Einvemelunen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung 
unter Bedachtnal:une auf die Bedeutung und den Umfang der von der Elektrizitäts
Control Kommission bzw. der Erdgas-Contral Kommission zu besorgenden Aufgaben 
festzusetzen ist. 

Vorsitzender und Geschäftsordnung 

§ 18. (1) Das richterliche Mitglied führt den Vorsitz in der -Kommission. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommission 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

(2) Die Elektrizitäts-Contral Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der 
eines ihrer Mitglieder mit der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen ist. 

(3) Für einen gültigen Beschluss der Elektrizitäts-Control Kommission ist Ein
stimmigkeit notwendig. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Weisungsfreiheit 

§ 19. Die Mitglieder der Elektrizitäts-Control Kommission sind gemäß Art. 20 
Abs. 2 B-VG bei der Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden. 

Verfahrensvorscbriften, Instanzenzug 

§ 20. (1) Sofern dieses Bundesgesetz oder das ElWOG nichts anderes bestimmen, 
wendet die Elektrizitäts-Control Kommission das A VG 1991 an. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission entscheidet in oberster Instanz. Ihre 
Entscheidungen unterliegen nicht der Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungs
weg; die Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes ist jedoch zulässig. 

Aufsieh tsrech t 

§ 21. (1) Unbeschadet der Rechte der Generalversammlung gemäß dem Gesetz 
über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, RGB\. Nr. 5811906, unterliegt die 
Tätigkeit der Elektrizitäts-Control GmbH der Aufsicht des Bundesministers für Wirt
schaft und Arbeit. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann in Erfüllung seines Auf
sichtsrechtes der Elektrizitäts-Control GmbH begründete Weisungen in schriftlicher 
Form erteilen. 

(3) Dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sind von der Geschäftsfüh
rung alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
entsprechenden Unterlagen zu übermitteln. 

(4) Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit kann die Bestellung zum Ge
schäftsführer widerrufen, wenn ein Geschäftsfiihrer eine Weisung gemäß Abs. 2 nicht 
befolgt oder eine Auskunft gemäß Abs.3 nicht erteilt. § 16 des Gesetzes über die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung wird dadurch nicht berührt. 

Transparenz 

geben sich eine Geschäftsordnung, in der eines ihrer Mitglieder mit der Führung der 
laufenden Geschäfte zu betrauen ist. 

(3) Für einen gültigen Beschluss der Elektrizitäts-Control Kommission bzw. der 
Erdgas-Contral Kommission ist Einstimmigkeit notwendig. Stimmenthaltung ist un
zulässig. 

Weisungsfreiheit 

§ 19. Die Mitglieder der Elektrizitäts-Control Kommission bzw. der Erdgas
Control Kommission sind gemäß Art. 20 Abs. 2 H-VG bei der Ausübung ihres Amtes 
an keine Weisungen gebunden. 

Verfahrensvorschriften, Instanzenzug 

§ 20. (1) Sofern dieses Bundesgesetz, -das EIWOG oder das GWG nichts anderes 
bestimmen, -wenden die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control 
Kommission das A VG an. 

(2) Die Elektrizitäts-Control Kommission und die Erdgas-Control Kommission 
entscheiden jeweils in oberster Instanz. Ihre Entscheidungen unterliegen nicht der 
Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg; die Anrufung des Verwaltungs
~erichtshofesist jedoch zulässig. 

Unverändert 

Transparenz 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

§ 22. Entscheidungen der Elektrizitäts-Control GmbH und der Elektrizitäts
Control Kommission von grundsätzlicher Bedeutung sowie Weisungen gemäß § 21 
Abs. 2 sind unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in geeigne
ter Weise zu veröffentlichen. 

Kollektivvertragsfähigkeit 

§ 23. Die Elektrizitäts-Control GmbH ist als Arbeitgeber kollektivvertragsfahig. 

Aufgaben der Unternehmensführung 

§ 24. Die Geschäftsführung hat ein Konzept tUr ihre Tätigkeit zu erstellen und 
dieses jährlich zu überarbeiten. Sie hat bei ihren Maßnahmen insbesondere auch auf 
die Entwicklung der Netzbetreiber und Netzbenutzer in Österreich Bedacht zu neh
men. Darüber ist dem Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit und dem Aufsichtsrat 
mindestens jährlich zu berichten. Die Geschäftsfiihrung hat im Sinne der Wirtschaft
lichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der UnternehmenstUhrung entsprechende 
Maßnahmen zu setzen und dem Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit unverzüg
lich allenfalls notwendige Vorschläge über Änderung von Rahmenbedingungen der 
Untemehmenstätigkeit zu erstatten. 

Tätigkeitsbericht 

§ 25. Die Geschäftsführung hat jährlich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und 
diesen dem Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit zu übermitteln. In diesem Be
richt sind insbesondere die angefallenen und erledigten Geschäftsfalle, die Persona
lentwicklung und die aufgewendeten Finanzmittel darzustellen. Der Bericht ist vom 
Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit dem Nationalrat vorzulegen und darüber
hinaus in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Die Elektrizitäts-Control GmbH ist 
gegenüber dem Nationalrat unmittelbar zur Erteilung von Auskünften verpflichtet. 

Elektrizitä tsbeira t 

§ 26. (1) Zur Beratung des Bundesministers tUr Wirtschaft und Arbeit und der 
Regulierungsbehörde, insbesondere 

I. in aJlgemeinen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Elektrizitätspolitik; 

§ 22. Entscheidungen der Energie-Control GmbH, -der Elektrizitäts-Control 
Kommission und der Erdgas-Control Kommission von grundsätzlicher Bedeutung 
sowie Weisungen gemäß § 21 Abs. 2 sind unter Berücksichtigung daten
schutzrechtlicher Bestimmungen in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

Unverändert 

Unverändert 

Unverändert 

Unverändert 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

Gegenüberstellung 

2. in Angelegenheiten, in denen die Elektrizitäts-Control GmbH in erster Instanz 
entscheidet, ausgenommen in den Fällen der §§ 13 und 20 Abs. 2 ElWOG 
sowie 

3. in den Fällen des § 3 Abs. 3 Z 1 
wird beim Bundesminister rur Wirtschaft und Arbeit ein Elektrizitätsbeirat eingerich
tet. 

(2) Dem Beirat obliegen im Sinne des Abs. I Z I insbesondere: 
1. die Erörterung der Harmonisierung von Allgemeinen Bedingungen rur die 

Betreiber von Übertragungs- und Verteilernetzen und von Allgemeinen Be· 
dingungen für die Bilanzgruppenverantwortlichen, insbesondere im Hinblick 
auf die bestmögliche Handhabung des Netzzuganges im österreichischen 
Wirtschaftsgebiet und die Wahrung der Interessen des Konsumentenschutzes; 

2. die Erörterung der Kriterien, von denen bei der Erfüllung der gemäß § 8 EI· 
WOG den Elektrizitätsunternehmen auferlegten Verpflichtungen auszugehen 
ist; 

3. die Erörterung der Harmonjsierung der Konzessionsvoraussetzungen gemäß 
§ 26 EIWOG; 

4. die Erstattung von Vorschlägen über die Festsetzung von Tarifstrukturen und 
Tarifgrundsätzen gemäß § 25 EIWOG; 

5. die Erstattung von Vorschlägen rur sonstige Verordnungen des Bundesminj· 
ster fiir Wirtschaft und Arbeit und der Elektrizitäts-Control GmbH in Elektri
zitätsangelegenheiten; 

6. die Begutachtung von Verordnungen des Bundesministers fUr Wirtschaft und 
Arbeit und der Elektrizitäts-Control GmbH in Elektrizitätsangelegenheiten; 

7. die Beratung über Berichte, die angefallene Beschwerden im Zusammenhang 
mjt der Lieferung von elektrischer Energie und deren Erledigung zum Gegen
stand haben. 

(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 
I. je zwei Vertreter der Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft, Um

welt und Wasserwirtschaft und für Wirtschaft und Arbeit; 
2. je ein Vertreter der Bundesminjsterien rur Finanzen und rur Justiz; 
3. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen 

Städtebundes, des Österreichischen Gemeindebundes und der Vereinigung 
österreichischer Industrieller sowie 

4. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich, der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskammer und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

In Angelegenheiten der Preishestimmung haben dem Beirat neben dem Vorsitzenden 
nur gemäß Z 1, 2 und 4 ernannte Mitglieder anzugehören. Für jedes Mitglied ist ein 
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Novelle zum Regulierungsbehördengesetz (Fassung Begutachtung) 

GegenübersteJlung 

Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende wird vom Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit, die 
Vertreter der in Abs. 3 Z 1 und 2 angefiihrten Bundesministerien werden von den 
zuständigen Bundesministern und alle übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag der 
entsendenden Stellen vom Bundesminister fiir Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

(5) Die Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht 
beamtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften Erfüllung 
ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine 
ehrenamtliche. 

Erdgasbeirat 

§ 26a. (I) Zur Beratung des Bundesministers fiir Wirtschaft und Arbeit in allge
meinen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Erdgaswirtschaft ist ein Erdgasbeirat 
einzurichten. 

(2) Dem Beirat obliegen im Sinne des Abs. 1 insbesondere: 
1. die Erörterung der Harmonisierung der Allgemeinen Netzbedingungen , 

insbesondere im Hinblick auf die bestmögliche Handhabung des Netzzugan
ges im österreichischen Wirtschaftsgebiet und die Wahrung der Interessen des 
Konsumentenschutzes; 

2. die Erörterung der Hannonisierung von Bedingungen rur die Lieferung von 
Erdgas an Endverbraucher ,auf die die Bestimmungen des Konsumenten
schutzgesetzes Anwendung finden; 

3. die Erörterung der Kriterien, von denen bei der Erfüllung der gemäß § 7 den 
Erdgasunternehmen auferlegten Verpflichtungen auszugehen ist; 

5. die Erstattung von Vorschlägen rur sonstige Verordnungen auf Grund dieses 
Bundesgesetzes; 

6. die Begutachtung von Verordnungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassen werden; 

7. die Beratung über Berichte, die angefallene Beschwerden im Zusammenhang 
mit der Lieferung von Erdgas und deren Erledigung zum Gegenstand haben. 

(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 
1. je ein Vertreter der Bundesministerien fiir Wirtschaft und Arbeit, fiir Finan

zen, fiir Justiz, rur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ; 
2. ein Vertreter jedes Bundeslandes sowie je ein Vertreter des Österreichischen 

Städtebundes, des Österreichischen Gemeindebundes und der Vereinigung 
Österreichischer Industrieller; 

3. je ein Vertreter des der Wirtschaftskammer Österreich. der Präsidentenkonfe-
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Gegenüberstellung 

Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 27. Insoweit dies zur Erfiillung ihrer Tätigkeit erforderlich ist, hat die Regulie
rungsbehörde das Recht, in alle Unterlagen von Marktteilnehmern, Netzbetreibern, 
Bilanzgruppenverantwortlichen sowie Bilanzgruppenkoordinatoren Einsicht zu neh
men und Auskunft über alle, auf ihre Tätigkeit bezughabenden Umstände zu verlan
gen. Die Auskunftspflicht umfasst insbesondere auch die laufende Bekanntgabe von 
Daten, die zur Evidenthaltung von Unterlagen erforderlich sind, die als Grundlage für 
die Erfiillung der Aufsichtstätigkeit erforderlich sind. Diese Unterlagen können erfor
derlichenfalls auch für die Erstellung von Gutachten zur Erfiillung der, der Regulie
rungsbehörde zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben herangezogen werden. 

renz der Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskarnmer und 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende wird vom Bundesminister tUr Wirtschaft und Arbeit, die 
Vertreter der in Abs. 3 Z 1 angeführten Bundesministerien werden von den zuständi
gen Bundesministern und alle übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag der entsen
denden Stellen vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ernannt. 

(5) Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind, soweit sie nicht be
amtete Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirats zur gewissenhaften Erfiillung 
ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine 
ehrenamtliche. 

Auskunfts- und Einsichtsrechte 

§ 27. Insoweit dies zur Erfüllung ihrer Tätigkeit erforderlich ist, haben die Re
gulierungsbehörden das Recht, in alle Unterlagen von Marktteilnehmern, Netzbetrei
bern, Speicherunternehmen, Bilanzgruppenverantwortlichen sowie Bilanzgruppen
koordinatoren Einsicht zu nehmen und Auskunft über alle auf ihre Tätigkeit Bezug 
habenden Umstände zu verlangen. Die Auskunftspflicht umfasst insbesondere auch die 
laufende Bekanntgabe von Daten, die zur Evidenzhaltung von Unterlagen erforderlich 
sind, die als Grundlage für die Erfüllung der Aufsichtstätigkeit erforderlich sind. Diese 
Unterlagen können erforderlichenfalls auch tUr die Erstellung von Gutachten zur Er
tUllung der den Regulierungsbehörden zur Besorgung zugewiesenen Aufgaben heran
gezogen werden. 

Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 28. Wer an einem Verfahren in Elektrizitätsangelegenheiten teilnimmt, darf § 28. Wer an einem Verfahren in Elektrizitäts- bzw. Erdgasangelegenheiten teil-
Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigenschaft anvertraut nimmt, darf Amts-, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm in dieser Eigen
oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch nach dessen schaft anvertraut oder zugänglich geworden sind, weder während des Verfahrens noch 
Abschluss offenbaren oder verwerten nach dessen Abschluss offenbaren oder verwerten. 

Inkrafttreten In-Kraft-Treten 

§ 29. (1) Die §§ 5 und 7 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in § 29. (1) Die §§ 5 und 7 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Für § 7 gilt dies nach Maßgabe der im § 66a Abs. 2 EIWOG in der Fassung des Kraft. Für § 7 gilt dies nach Maßgabe der im § 66a Abs. 2 EIWOG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxx!2000 enthaltenen Übergangsbestimmungen. Die Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 12112000 enthaltenen Übergangsbestimmungen. Die 
übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des Abs. 5 treten, sofern übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme des Abs. 5 treten, sofern 
sich diese Tätigkeiten auf die Vollziehung von Bestimmungen vollziehen, die in der sich diese Tätigkeiten auf die Vollziehung von Bestimmungen beziehen, die in der 
Novelle zum EIWOG, BGB!. Nr. xxx!2000 oder der auf Grund dieses Bundesgesetzes Novelle zum EIWOG, BGB!. I Nr. 121/2000 oder der auf Grund dieses Bundesgeset
erlassenen AustUbrungsgesetze der Länder beziehen, mit 1. März 200 I in Kraft; im zes erlassenen Ausfiihrungsgesetze der Länder beziehen, mit 1. März 2001 in Kraft; 
übrigen treten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit 1. Oktober 2001 in im Übrigen treten die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit I. Oktober 200 I in 
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Gegenüberstellung 

Kraft. Anträge auf Genehmigung von Allgemeinen Bedingungen (§ 7 Abs. 1 Z 1 und 
2) können bereits vor diesem Zeitpunkt gestellt werden. Entscheidungen über die 
Genehmigung von Allgemeinen Bedingungen können bereits vor diesem Zeitpunkt 
ergehen, werden jedoch erst zu dem sich aus § 71 Abs. 5 Elektrizitätswirtschafts- und 
-organisationsgesetz, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGB!. 1 Nr. xxx/2000, er
gebenden Zeitpunkt wirksam 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sowie die Elektrizitäts-Control 
GmbH haben Vorsorge zu treffen, daß die für die Aufnahme der Tätigkeit der Regu
lierungsbehörde erforderlichen organisatorischen und technischen Einrichtungen am 
1. Oktober 2001 vorliegen. Die Bestellung der Geschäftsführung der Elektrizitäts
Control GmbH hat bis spätestens 1. März 2001 zu erfolgen. 

(3) Sofern die Voraussetzungen für eine Vollliberalisierung des Elektrizitätsbin
nenmarktes bereits zu einem fiüheren Zeitpunkt vorliegen, kann der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit durch Verordnung den im Abs.2 erster Satz genannten 
Zeitpunkt fiühestens auf den 1. Juli 2001 vorverlegen. 

(4) Für die Beurteilung der sich aus Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 EIWOG erge
benden Rechte und Pflichten, besteht keine Zuständigkeit der Regulierungsbehörden. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die §§ 16 Abs. 1 und 30 Z 1 treten mit 1. März 
2001 in Kraft. 

Vollziehung 

§ 30. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
1. (Verfassungsbestimmung) der §§ 16 Abs. I und 29 Abs. 5 die Bundesregie

rung; 
2. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit 

betraut. 

Kraft. Anträge auf Genehmigung von Allgemeinen Bedingungen (§ 7 Abs. 1 Z 1 und 
2) können bereits vor diesem Zeitpunkt gestellt werden. Entscheidungen über die 
Genehmigung von Allgemeinen Bedingungen können bereits vor diesem Zeitpunkt 
ergehen, werden jedoch erst zu dem sich aus § 71 Abs. 5 Elektrizitätswirtschafts- und
organisationsgesetz, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 121/2000, erge
benden Zeitpunkt wirksam. 

(2) Die Änderung des Titels und die §§ 2a, 3, 4 samt Überschrift, 6 samt Über
schrift, 7 samt Überschrift, 9 Abs. 2 und 3, 10 samt Überschrift, 15 samt Überschrift, 
16 Abs. 3, § 16a Abs. 1 Z 1 bis 3, Abs. 2 und 3 samt Überschrift, 17 bis 20 samt Über
schriften, 22 samt Überschrift, 27 und 28 samt Überschriften in der Fassung des Bun
desgesetzes BGB!. I Nr. ###1200# treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft. Die auf Grund des § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I 
Nr. 12112000 erlassene Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 
betretlend das Entgelt für die Elektrizitäts-Control GmbH, BGB!. I Nr. XXX/200 I, 
bleibt bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung auf Grund des § 6 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. XXXl200X, insoweit damit die Höhe des 
von der Energie-Control GmbH zur Finanzierung ihrer den Elektrizitätsmarkt betref
fenden Aufgaben einzuhebenden Entgelts festgelegt wird, als Bundesgesetz in Kraft. 

(3) Die §§ 14 samt Überschrift, 16 Abs. 2 Z 2 und 4 bis 6 sowie 16a Abs. 1 Z 4 
bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. ###/200# treten mit 1. Oktober 
2002 in Kraft. 

(4) Für die Beurteilung der sich aus Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 EIWOG erge
benden Rechte und Pflichten, besteht keine Zuständigkeit der Regulierungsbehörden. 

Unverändert 
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